
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 

für die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- Bau- und 
Umweltausschusses am 02. Juni 2015, 18.00 Uhr 

 
Ab 17:00 Uhr besteht Gelegenheit zu einer Ortbesichtigung des Objektes 

Kämperstraße 33 bis 37 (siehe TOP I/3 Vorlage Nr. 263) 
 
 
I. Öffentliche Sitzung 
  
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
Nr. Nr.   
 
1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung 

sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot 
gem. § 31 GO 

 
2  Einwohnerfragestunde 
 
Mitteilung: 
 
3 263 Abbruch der Gebäude Kämperstraße 33 und 37 und Errichtung von 

zwei Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus sowie 
Sanierung des Baudenkmals Kämperstraße 35 

 
Vorlagen: 
 
4 265 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl 

(Bahnhofsumfeld) 
hier:- Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB und § 4 (2) BauGB 

- Freigabe zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
 
5 264 Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Werl „Bahnhofsumfeld“ 

hier:- Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB 

- Freigabe zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
 
6 266 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 

Langenwiedenweg“ 
hier:- Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der 

frühzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB  
- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

 



7 269 89. Änderung des Flächennutzungsplanes (Postgebäude) 
hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 

(Einleitungsbeschluss) 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger  öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
sowie der benachbarten Gemein den gem. § 2 (2) BauGB 

 
8 267 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 

hier: -Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 
(Einleitungsbeschluss) 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

 
9 242 Bebauungsplan Nr. 12 „Scheidinger Straße / Bergstraßer Weg“, 5. 

Änderung und Erweiterung 
hier:- Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 

(Einleitungsbeschluss) 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB  

- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher  Belange gem. § 4 (2) BauGB 

 
10 243 87. Änderung des Flächennutzungsplanes (RK Autowelt Skoda) 

hier:- Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 
(Einleitungsbeschluss) 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägeröffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie 
der benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB 

 
11 244 Bebauungsplan Nr. 106 "Stralsunder Straße", 1. Änderung 

hier:- Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 
(Einleitungsbeschluss) 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
sowie der benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB 

 
12 241 Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 

/Großhandelsbetriebes/Internetvertriebes im Wesentlichen mit 
Baumarktsortimenten und Lager in der ehemaligen Rollerimmobilie an 
der Hammer Straße 
hier: Grundsatzbeschluss zur Ansiedlung 



 
 
13 268 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 73 „Am Budberger Bach“ 

hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
14 261 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Bau der Kreisverkehre 

Hammer Straße/ Salinenring/ Rustigestraße und Hammer Straße/ 
Siederstraße / Bahnhofstraße 

 
15 226 Instandsetzung von Wirtschaftswegen 2015 
 
 
Mitteilungen: 
 
16 262 Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der SPD vom 21.04.2015 

auf Änderung der Fahrtroute des Busverkehrs in der Paul-Gerhardt-
Straße, Taubenpöthen und der Alteraugenstraße 

 
17  mündlicher Sachstandsbericht zum Antrag der Fraktionen CDU, SPD 

und BG vom 05.02.2015: 
  „Antrag der o.g. Ratsfraktionen zur Reduzierung des 

Schwerlastverkehrs in der Werler Innenstadt“  
 
 
Anfrage: 
 
 
Anträge: 
 
 



W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Mitteilung 
zur  
X   öffentlichen  

 nichtöffentlichen Sitzung des 

Nr .263 

 
X   PBUA 

 Hauptausschusses 
 Rates 

 
am  02.06.2015 
am        
am        

 
Datum: 
19.05.2015 

Unterschrift S i c h t ve rm er k e  

AZ       
 

20 FBL 
Allg. 
Vertreter 

BM 

Abt. 63 - Vi     

 

 

Abbruch der Gebäude Kämperstraße 33 und 37 und Errichtung von 
zwei Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus sowie 

Sanierung des Baudenkmals Kämperstraße 35 
 

 
Sachdarstellung: 

Für das o.g. Bauvorhaben sind ein Abbruchantrag sowie eine 
Bauvoranfrage beantragt worden. Es ist beabsichtigt, die Gebäude 
Kämperstraße Nr. 33 und 37 abzubrechen und an gleicher Stelle zwei 
giebelständige, zweigeschossige  Einfamilienhäuser zu errichten. Das 
Baudenkmal Kämperstraße Nr. 35 bleibt erhalten, lediglich der hintere 
Gebäudeteil soll abgerissen werden. Im rückwärtigen Bereich ist ein 
Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten geplant. 
 
Die Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich nach § 30 BauGB, d. h., das 
Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 43b. Der Bebauungsplan Nr. 43 b „Kälbermarkt“, 
rechtskräftig seit dem 23.04.1998, trifft folgende Festsetzungen:  
WA  (allgemeines Wohngebiet), mindestens zwei, höchstens drei 
Vollgeschosse  
Grundflächenzahl: 0,8; geschlossene Bauweise. 
Des Weiteren befindet sich das Vorhaben im räumlichen Geltungsbereich 
der Gestaltungssatzung für die Altstadt Werl sowie der 
Denkmalbereichssatzung der Altstadt Werl. Schutzgegenstände der 
Denkmalbereichssatzung sind gemäß § 3 der Stadtgrundriss, die 
Raumstruktur und die historischen Bauten, die das Erscheinungsbild 
prägen sowie die Stadtsilhouette. In der Denkmalbereichssatzung wird die 
Hausreihe Kämperstraße Nr. 31 - 41 als besonders straßenbildprägend 
bezeichnet. Es handelt sich um giebelständige Häuser mit Satteldächern.  
 
 



 
Mit Schreiben vom 14.05.2015 regt der Neue Heimat- und 
Geschichtsverein an zu prüfen, ob nicht alle drei von der Kämperstraße 
sichtbaren Giebel erhalten werden müssen. Auch der Durchgang zwischen 
dem Baudenkmal Nr. 35 und dem linken Nachbargebäude sollte aus Sicht 
des Neuen Heimat- und Geschichtsvereins erhalten bleiben. 
 
Abbruch Kämperstraße 33 und 37 
Gem. § 7 Abs. 1 DSchG haben Eigentümer und Nutzungsberechtigte ihre 
Denkmäler / bauliche Anlagen im Denkmalbereich (auch wenn sie keine 
Denkmäler sind) nur im Rahmen der Zumutbarkeit instand zu halten, 
instand zu setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu 
schützen. Die Erhaltenspflicht findet somit ihre Grenzen an der 
Zumutbarkeit. 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben, dass der dauerhafte Erhalt 
der Objekte aus den Erträgen nicht gedeckt werden kann. Auch aus Sicht 
der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen gilt die 
Unwirtschaftlichkeit als nachgewiesen. 
Neben den objektiven Umständen (Rentabilität) sind auch weitere, mit 
dem Verhalten des Eigentümers verbundene Umstände bei der  Bewertung 
der Zumutbarkeit heranzuziehen. Im Zusammenhang mit der 
Zumutbarkeit sollte aus Sicht des Landschaftsverbandes auch 
berücksichtigt werden, dass der neue Eigentümer die Gebäude im Jahre 
2014 erworben hat, als diese bereits seit vielen Jahren im Sinne der 
Denkmalbereichssatzung aus dem Jahre 1988 erhaltenswert waren. Aus 
diesem Grunde hat der Landschaftsverband das Benehmen zum Abbruch 
gem. § 21 Abs. 4 Satz 1 DSchG nicht hergestellt. Der Landschaftsverband 
ist jedoch bereit, bei einer Abbruchgenehmigung, auch wenn das 
Benehmen gem. § 21 Abs. 4 Satz 1 DSchG nicht hergestellt wird, von 
weiteren Schritten abzusehen. 
Die Denkmalbereichssatzung schließt nicht grundsätzlich aus, dass 
historische Gebäude durch Neubauten ersetzt werden können.  Bei 
geplanten Veränderungen müssen jedoch die unterschiedlichen Interessen 
unter besonderer Berücksichtigung der Substanzerhaltung abgewogen 
werden und es ist im Einzelfall nachzuprüfen, ob der Schutz des 
Erscheinungsbildes nur durch Erhaltung der historischen Substanz erreicht 
werden kann. Im Laufe ihrer Entwicklung waren die Altstädte ständigen 
Veränderungen unterworfen. Altes verfiel, wurde abgebrochen oder 
brannte ab, und Neues trat an seine Stelle. Es wäre eine Unterbrechung 
dieser Tradition kontinuierlicher Stadterneuerung, würde man 
Wohnungsneubau in historischen Stadtkernen gänzlich ausschließen. 
Durch die Neubauten wird zeitgemäßes Wohnen mit ausreichenden 
Geschosshöhen und Belichtungsflächen im historischen Stadterkern 
ermöglicht. Die städtebauliche Geschichte bleibt trotzdem ablesbar. Auch 
vor dem Hintergrund, dass das Gebäude Kämperstraße 35 seit 2010 und 
das Gebäude Kämperstraße 37 seit 1997 nicht bewohnt sind, begrüßt die 
Verwaltung eine Investition an dieser Stelle und beabsichtigt dem Abbruch 
zuzustimmen.  



 
Neubauten: 
Die zwei geplanten Einfamilienhäuser fügen sich in das Straßenbild ein. 
Das Erscheinungsbild des Denkmalbereichs wird durch die Neubauten 
nicht negativ beeinträchtigt, da zwei giebelständige, zweigeschossige 
Wohngebäude an gleicher Stelle neu errichtet werden sollen. Die 
Traufengasse links neben dem Baudenkmal Nr. 35 soll, wie vom neuen 
Heimat- und Geschichtsverein angeregt, erhalten bleiben. Die 
städtebauliche Situation wird kaum verändert. Die platzartige Erweiterung 
der Kämperstraße im Bereich der Häuser Nr. 31 – 37, welche das 
Stadtbild in diesem Quartier der Werler Altstadt prägen, bleibt 
unverändert. 
Das rückwertig geplante dreigeschossige Mehrfamilienhaus soll für vier 
Wohneinheiten Platz bieten und wird barrierefrei errichtet. Das Gebäude 
erhält eine helle Putzfassade mit rotem Satteldach. 
 
Baudenkmal: 
Das Baudenkmal Kämperstraße Nr. 35 wird nach einer denkmalgerechten 
Sanierung einer Wohnnutzung wieder zur Verfügung stehen. Es ist 
beabsichtigt, den Putz zu entfernen und das Fachwerk freizulegen. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt den Abbruchantrag zu genehmigen und die 
Bauvoranfrage für die Neubauten positiv zu bescheiden.  
Am 02. Juni besteht ab 17:00 Uhr die Gelegenheit sich die Örtlichkeiten 
anzusehen. 
 
 
 
 
Anlagen:  
 Schreiben vom Neuen Heimat- und Geschichtsverein  

vom 14.05.2015 
 Lageplan 
 Visualisierungen 
 



I\ sucf rreim at- und
Geschichtsverein \MerI e.V.
Mitglied im Westfiilischen Heimatbund

NHGV*Ltlenbrink 3 *59457 Werl

An die Sadt Werl
Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt

59455 Werl

Erhalt der Häuser Kämperstraße 33 bis 37
Bezug: Hausbesichtigung und Besprechung am7. Mai 2015 um 14:30 Uhr

Sehr geehrter Herr Pöpsel,

unter Bezugnahme auf die mit Ihnen über die Frage des Erhalts der Gebäude Kämperstraße 33 - 37
geführten Gespräche nehme ich nach Beratung der Abrissfrage in den zuständigen Gremien des
Neuen Heimat- und Geschichtsvereins zu Ihrer Anfrage bezüglich der Erhaltungswtirdigkeit der
Häuser gem Stelh'ng. Für die von Ihnen gegebenen Informationen danke ich Ihnen.
Der Neue Heimat- und Geschichtsverein begrtißt nachdrücklich, dass der Leerstand in den drei
alten Häusern in der Kämperstraße beendet werden soll. Die Renovierung der bisher zum Teil
vemachlässigten Bausubstanz wEire eine erfreuliche Verbessenmg des Stadtbildes im Plangebiet.

Der Vorstand des Neuen Heimat- und Geschichtsvereins möchte jedoch anregen zu prüfen, ob
nicht alle drei von der Kämperstraße sichtbaren Giebel im Interesse der harmonischen Gestaltung
des Stadtbildes erhalten werden müssten, wobei allerdings bauliche Modernisierungen im
Hausinnerem gestattet werden sollten. Besonders erhaltenswert ist das kleine links neben dem
Mittelhaus stehende typische Werler ,,Auszüglerhaus" , das als ,,Altenteil" für noch lebende
Vorfatren der Eigentümer größerer Häuser füiher üblich gewesen ist. Auch der Durchgang
zwischen dem großen Miuelhaus und dem links daneben stehenden Haus, der aus
Feuerschutzgrtinden in Werl viele Jahrhunderte vorgeschrieben war, sollte erhalten bleiben.
Gegen den Abriss sowohl des nicht unter Denkmalschutz stehenden hinteren Anbaus an das
mittlere Haus als auch der auf dem fr[füeren Hof befindlichen Werkstattgebäude hätten wir keine
Bedenken. Die Genehmigung des geplanten Neubaus im hinteren Teil des Grundstücks ist - soweit
Denkmalschutz nicht tangiert wird - allein Sache der städtischen Bauverwaltung.

Der Neue Heimat- und Geschichtsverein ist an einer Verbesserung des Wohnumfelds in allen
Teilen der Stadt interessiert, die Bebauung im historischen Werler Stadtkern sollte nach unserer
Auffassung aber die Tatsache berücksichtigen, dass in Werl nw noch sehr wenige alte vom Baustil
her stimmige Gebäudekomplexe erhalten sind.

Mit freundlichen GrüIJen

Siegel

der Stadt

Werl

l2t0

Dr. Klaus Koepsel
Vorsitzender
Lüenbrink 3

59457 Werl
TeL.029221911980
Fu<029221911981

mail: ekkoepsel@t-online.de

14.Mai2015

E,lre/V
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Kämperstraße 33 – 37 (Bestand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kämperstraße 33 – 37 (Planung) 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.        
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02.06.2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 11.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61/sche      

 

Titel: 79. Änderung des Flächennutzungsplanes (Bahnhofsumfeld) 
 
Sachdarstellung: 
hier: - Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der Beteiligung der 

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
und § 4 (2) BauGB 

 - Freigabe zur öffentlichen Auslegung gem § 3 (2) BauGB 
 
Die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl ist die planungsrecht-
liche Grundlage für die Durchführung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“. Der Änderungsbeschluss wurde im Juni 2011 gefasst. Die 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ geführt. 
 
Vorrangiges Planungsziel ist die Herstellung einer sicheren und leistungsfähigen 
Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer sowie die Aufhebung der Trennwirkung 
der Bahnlinie durch die Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge im Verlauf 
des Langenwiedenweges und der Hammer Straße. Damit sind eine Umgestaltung 
der verkehrlichen Situation und eine Neuordnung der an die Straßenräume angren-
zenden Bereiche verbunden. Weitere Ziele sind die städtebauliche Aufwertung des 
Bahnhofsareals und die Nutzung von vorhandenen Flächenpotenzialen im Bereich 
des Bahnhofes.  
 
Das Verfahren des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ wurde Ende 2013 
ausgesetzt, weil eine einvernehmliche Lösung für den „REWE“-Altstandort am 
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Langenwiedenweg gefunden werden sollte. Bestandteil der Verhandlungen war u.a. 
die Frage der Nachnutzung und des Grunderwerbes. 
Die gemeinsam mit dem Investor für das Nahversorgungszentrum, der GWS und 
der Stadt Werl durchgeführten Verhandlungen konnten noch nicht abgeschlossen 
werden, da bislang die angestrebte Einigung zwischen dem Investor und dem 
Eigentümer des REWE-Standortes noch nicht erfolgt ist. 
 
Mit Schreiben vom 19.02.2015 wurde durch die CDU-Fraktion ein Antrag auf Fort-
setzung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ - auf der Grund-
lage des städtebaulichen Entwurfes aus dem Juni 2011 - und Abschluss des Verfah-
rens gestellt. Hierzu wird das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
ebenfalls fortgesetzt. 
 
Stand des Verfahrens:  
In seiner Sitzung am 21.06.2011 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schuss die Einleitung des Verfahrens  zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Werl, Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB, die Freiga-
be zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, die Freigabe 
zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB, die Freigabe zur Beteiligung der benachbarten Gemeinden 
gem. § 2 (2) BauGB und die Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB wurde im Rahmen 
des gem. § 8 (3) BauGB parallel geführten Bebauungsplanverfahrens Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ bereits im Juni 2009 durchgeführt.  
 
Während der vom 14.07.2011 – 19.08.2011 (frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB) und der vom 
19.08.2011 - 30.09.2011 (Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 (2) BauGB) durchgeführten Beteiligungen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden zum Entwurf der 
79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl sind Anregungen einge-
gangen, die in den Anlagen 1 und 2 mit entsprechenden Abwägungsvorschlägen der 
Verwaltung aufgeführt sind. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschlie-
ßen.  
 
Im Laufe der Jahre haben sich zum Entwurf der 79. Änderung des Flächennut-
zungsplanes aus dem Juli 2011 Anpassungen ergeben, die im Folgenden dargestellt 
werden: 
 
Entwurf Mai 2015 
Durch die Planung des barrierefreien Zugangs zum Bahnhof auf der Nordseite wird 
die im Entwurf zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellte gemischte 
Baufläche in Fläche für den überörtlichen Verkehr „Bahnanlage“ geändert. 
 
Im Bereich des ehemaligen Güterschuppens wird Verkehrsfläche zur Anlage von 
Park und Ride Stellplätzen dargestellt. 
Durch die geplanten Umgestaltungen ergibt sich aus städtebaulicher Sicht die 
Möglichkeit der Ausweisung überbaubarer Flächen an der Grafenstraße. Ein Teil der 
vorhandenen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Zentraler Omnibusbahnhof 
wird daher in eine gemischte Baufläche geändert.  
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Aufgrund der Änderung der Fläche für den Zentralen Omnibusbahnhof in gemischte 
Baufläche muss eine Anpassung des Geltungsbereiches vorgenommen werden. Die 
Abgrenzung der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes wird auf die gesamte 
Fläche des im FNP dargestellten Zentralen Omnibusbahnhofes ausgeweitet. 
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die öffentliche Auslegung des Planentwurfs und 
der zugehörigen Unterlagen gem. § 3 (2) BauGB durchzuführen. Hierzu zählen 
neben der Begründung mit Umweltbericht auch die im Verfahren erstellten Gutach-
ten. 
 
Hinweis 
 
Die genannten Planunterlagen (farbig) und Gutachten, sind auch einzusehen auf 
der Internetseite der Stadt Werl unter www.werl.de > Rathaus > Planen & Bauen > 
Entwicklungskonzepte > Bahnhofsumfeld. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen,  

 
a) die Abwägung der im Verfahren vorgebrachten Anregungen zur 79. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl, 
b) die Freigabe zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB. 

 
 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den im Verfahren vorgebrachten 
Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

2) Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den im Verfahren vorgebrachten 
Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

1. DB Kommunikationstechnik GmbH, Essen 
Schreiben vom 17.08.2011, eingegangen am 22.08.2011 

 
Auskunft im Auftrag der Deutschen Bahn AG 
Der angefragte Bereich enthält folgende Kabel oder TK-Anlagen der DB 
AG: das Streckenfernmeldekabel F 3803 und Bahnhofskabel. 
Die Lage des Kabels kann den beigefügten Planausschnitten entnom-
men werden. Mit erdverlegten Bahnhofskabeln ist jederzeit zu rechnen. 
Diese sind nicht im zentralen Archiv dokumentiert. 
 
Die DB Kommunikationstechnik GmbH stimmt den von Ihnen geplanten 
Bauarbeiten unter folgenden Bedingungen zu: 
Es ist eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Kommu-
nikationstechnik GmbH notwendig. Bitte teilen Sie uns schriftlich (min-
destens 7 Arbeitstage vorher) und unter Angabe unserer Bearbeitungs-
Nr. den Termin zur Kabeleinweisung mit. 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Netzadministration 
Fax: 069/265-57811 
E-mail: Netzadministration-w@deutschebahn.com 
 
Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren. 
 
Ihre Baumaßnahme erfordert umfangreiche Vorbereitungsarbeiten und 
Sicherungsvorkehrungen zum Schutz des Kabels und der Anlagen. 
Zur Einleitung der Vorarbeiten empfehlen wir Ihnen die baldige Beauftra-
gung dieser Arbeiten bei dem für Sie zuständigen vertrieblichen An-
sprechpartner: DB Kommunikationstechnik GmbH, Vertrieb und Kun-
denbetreuung, Anschrift: Postfach 10 08 51, 45008 Essen,  
Fax: 069/265-21028; E-Mail: info.vertrieb-west@deutschebahn.com 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden die Versorgungsträger be-
teiligt. In diesem Zusammenhang wird mit der DB Systel GmbH ein 
Termin zur Kabeleinweisung vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungen mit der DB Kommunikationstechnik GmbH und die 
Beauftragung hinsichtlich Vorbereitungsarbeiten und Sicherungsvor-
kehrungen zum Schutz des Kabels und der Anlagen erfolgen im Zuge 
der Ausführungsplanung. 
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Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes „Erdarbei-
ten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der 
Bauwirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die Merkblätter und eine Verpflich-
tungserklärung liegen dem Schreiben nicht bei. Die Verpflichtungserklä-
rung ist rechtzeitig und von der bauausführenden Firma unterzeichnet an 
uns zurückzusenden. 
 
Diese Zustimmung bezieht sich ausschließlich auf den Zeitraum vom 
01.08.2011 bis zum 31.08.2012. Für Vorhaben außerhalb dieses Zeit-
raumes ist die Zustimmung erneut einzuholen. Dies gilt ebenso für Maß-
nahmen außerhalb des in der Zeichnung genau abgegrenzten Berei-
ches. 
 
Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Deutschen 
Bahn AG und sind vertraulich. Sie dürfen weder an Dritte weitergeleitet, 
noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind nach Abschluss 
der Arbeiten zu vernichten. 
 
Auskunft im Auftrag der Vodafone D2 GmbH 
Der angefragte Bereich enthält keine Kabel oder TK-Anlagen der Voda-
fone D2 GmbH. 
 
Treten unvermutete, in den Plänen nicht angegebene Kabel und Leitun-
gen auf, ist umgehend die folgende Stelle zu informieren:  
Firma: DB Kommunikationstechnik GmbH, Disponent SB1 Hagen Nord, 
Anschrift: Postfach 10 08 51, 45008 Essen, 
Telefon: 0201/6128-161, Telefax: 069/265-21796 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Merkblätter und Verpflichtungserklärung sind dem Schreiben vom 
17.08.2011, das im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebau-
ungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ eingegangen ist, beigefügt. 
 
 
 
Für Vorhaben nach dem 31.08.2012 und Maßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereiches wird die Zustimmung erneut eingeholt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 

2. IHK Arnsberg 
Schreiben vom 19.08.2011, eingegangen am 19.08.2011 (per eMail) 

 
Zu der 79. Änderung des FNP der Stadt Werl bestehen keine Bedenken. 
Dies schließt jedoch nicht aus, dass zu den verbindlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ gleichwohl Anregungen 
vorzubringen sind. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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3. DB Netz AG, Duisburg 
Schreiben vom 17.08.2011, eingegangen am 19.08.2011 

 
Ihr Schreiben zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange haben wir erhalten. 
Die vorgesehenen Darstellungen entsprechen weitgehend dem aktuellen 
technischen Lösungskonzept zur Beseitigung der Bahnübergänge 
„Hammer Str." und „Langenwiedenweg". 
Seitens der DB Netz AG besteht allerdings ein Einwand gegen die Dar-
stellung der Planung. Wie dem Abschnitt „Planungsziele“ des Begrün-
dungsentwurfs zu entnehmen ist, soll der Bahnübergang „Hammer Str.“ 
nicht vollständig und dauerhaft beseitigt, sondern für den Fußgänger- 
und Radverkehr beibehalten werden. 
Dieses Ziel ist nach unserer Auffassung mit dem Ziel des Eisenbahn-
kreuzungsgesetzes nicht vereinbar, da hier ohne erkennbaren zwingen-
den Grund auf die vollständige Beseitigung des Bahnübergangs Ham-
mer Str. verzichtet werden soll. Wir verweisen hierzu auf unsere Schrei-
ben vom 13.04.2010 und 31.01.2011 sowie auf das Gesprächsprotokoll 
des Gesprächs zwischen der DB Netz AG und der Stadt Werl am 
16.02.2011 in Hamm. 
Inhaltlich ist aus den vorgelegten Unterlagen zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes kein neuer Sachverhalt erkennbar, der die in vorgenann-
ten Schreiben angeführten Argumente relativieren würde. Wir halten 
unsere Bedenken daher in vollem Umfang aufrecht und weisen hier 
nochmals auf den Zweck des EKrG hin, Gefahrenpunkte zu beseitigen. 
Genau dies wird auch im Begründungsentwurf auf Seite 4 deutlich, in 
dem Sie schreiben: „Vor dem Hintergrund, Bahnübergänge aus Gründen 
der Sicherheit zu beseitigen (§ 3 Eisenbahnkreuzungsgesetz), liegt ein 
Rückbau der beiden Bahnübergänge auch im Interesse der Bahn bzw. 
des Bundes." 
Wir bezweifeln stark, dass eine Kreuzungsvereinbarung, die nicht die 
Beseitigung beider Bahnübergänge zum Inhalt hat, im Interesse des 
Bundes ist und bezüglich des vom Bund zu tragenden Kostendrittels 
genehmigungsfähig wäre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beibehaltung des Bahnüberganges Hammer Straße für Fußgän-
ger- und Radfahrer ist nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz zunächst 
nicht kategorisch ausgeschlossen (s. Schreiben der DB Netz AG vom 
13.04.2010). Das Eisenbahnkreuzungsgesetz sieht im § 3 vor, aus 
Sicherheitsgründen „… Kreuzungen zu beseitigen oder durch Bau-
maßnahmen, die den Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu entlas-
ten …“. 
Durch die geplante Umlegung des motorisierten Verkehrs von der 
Hammer Straße zum Langenwiedenweg bzw. zur geplanten Bahnun-
terführung am Langenwiedenweg wird die Frequenz an dem Bahn-
übergang Hammer Straße deutlich verringert und somit das Gefah-
renpotenzial vermindert. Vor diesem Hintergrund ist der Erhalt des 
Bahnüberganges Hammer Straße für Fußgänger und Radfahrer 
grundsätzlich möglich und die gänzliche Aufgabe des Kreuzungspunk-
tes nicht erforderlich. 
 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes werden die Pla-
nungen zu den Bahnübergängen Langenwiedenweg und Hammer 
Straße in Abstimmung mit der Bahn konkretisiert und der Bund wird 
beteiligt (Die Genehmigung der zwischen der Bahn und der Stadt Werl 
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Vor diesem Hintergrund wird sich die DB Netz AG mit Nachdruck für die 
vollständige Beseitigung beider Bahnübergänge einsetzen. Sollten die 
Voraussetzungen dafür nicht gegeben sein, ist eine Beteiligung an der 
Finanzierung der Maßnahme nach EKrG durch die DB Netz AG nicht 
wahrscheinlich. 

abzuschließenden Kreuzungsvereinbarung ist erforderlich). Mögliche 
Änderungen der Maßnahmen im Zuge der an das Bebauungsplanver-
fahren anschließenden Konkretisierung, Genehmigung und Ausfüh-
rung können nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die Position der DB Netz AG wird zur Kenntnis genommen. In der 
Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 21.06.2011 
wurde eine ersatzlose Schließung des Bahnüberganges Hammer 
Straße thematisiert. Im Ergebnis empfahl der Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss, dass der Rat der Stadt Werl beschließen möge, 
dass der Bahnübergang an der Hammer Straße für Fußgänger und 
Radfahrer erhalten bleibt. Als Gründe sind zu nennen: 
- Erhalt der historischen Wege- und Sichtbeziehung, insbesondere  
  zum Stadtzentrum 
- Vermeidung von Umwegen, insbesondere für Menschen mit einge- 
  schränkter Mobilität 
- Ein höhengleicher, barrierefreier Bahnübergang ist komfortabler als  
  eine Unterführung, da keine Steigungen überwunden werden müs- 
  sen. 
 
 

4. Gemeinde Ense 
Schreiben vom 15.08.2011, eingegangen am 18.08.2011 

 
Durch die Gemeinde Ense werden keine Anregungen zu den o. g. Pla-
nungen der Stadt Werl vorgebracht. Gemeindliche Belange werden 
durch diese Planung nicht berührt. 
 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

5. Lippeverband 
Schreiben vom 15.08.2011, eingegangen am 17.08.2011 

 
Gegen die o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen unse-
rerseits keine Bedenken oder Anregungen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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6. Kreis Soest 
Schreiben vom 11.08.2011, eingegangen am 15.08.2011 

 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o.g. Planung folgende 
Hinweise: 
Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 
Der Landschaftsplan Werl bezieht sich auf den baurechtlichen Außenbe-
reich. 
 Vermeidungsmaßnahmen/Festsetzungen des erhaltenswerten Ge-

hölzbestandes: 
Im umgrenzten Bereich befinden sich teilweise prägende Gehölzbestän-
de. Diese sind auf ihren Erhalt zu prüfen und im folgenden Bebauungs-
planverfahren entsprechend festzusetzten. 
 Artenschutz: 
Aussagen zum Artenschutz wurden im Umweltbericht getroffen. Es ist 
nach dem vorgelegten Gutachten im Umweltbericht nicht ersichtlich, 
dass bei der Realisierung der Planung die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach § 42 Bun-
desnaturschutzgesetz berührt werden, wenn entsprechende Maßnah-
men, wie ökologische Baubegleitung und Bauzeiten, berücksichtigt wer-
den. Diese sind entsprechend dem Umweltbericht festzusetzten. 
 
Das Sachgebiet Abfallwirtschaft/Bodenschutz gibt folgende Hinweise: 
 Die in der Begründung zum FNP unter Nr. 6 „Sonstige Belange“ auf-

geführten 4 Altlastenverdachtsflächen und die dazu erwähnten Hin-
weise sind zu beachten. 

 Bei der späteren Realisierung von Vorhaben im Bereich der ange-
führten Altlastenverdachtsflächen ist die Abt. Bau, Kataster, Straßen, 
Umwelt, hier das SG Abfallwirtschaft/Bodenschutz zu beteiligen. 

 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden in Bezug auf er-
haltenswerte Gehölzbestände entsprechende Hinweise gegeben bzw. 
soweit erforderlich Festsetzungen getroffen. 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird in Anlehnung an den 
Umweltbericht auf Maßnahmen zum Artenschutz, wie ökologische 
Baubegleitung und Berücksichtigung von Bauzeiten, hingewiesen und 
es werden soweit erforderlich entsprechende Festsetzungen getroffen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  
 

7. Handwerkskammer Dortmund 
Schreiben vom 10.08.2011, eingegangen am 11.08.2011 

 
Die Handwerkskammer Dortmund unterstützt die Absicht der Stadt Werl, 
das Bahnhofsumfeld neu zu gestalten. Die Darstellung von gemischten 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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und gewerblichen Bauflächen bietet die Chance, an diesem zentralen 
Standort auch handwerkliche Leistungen anzubieten. 
Diese Stellungnahme erfolgt in Absprache mit der Kreishandwerker-
schaft Hellweg-Lippe. 
8. DB Services Immobilien GmbH, Köln 

Schreiben vom 09.08.2011, eingegangen am 11.08.2011 
 
Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen gegen die uns vorliegende 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl keine Bedenken. 
Aus- und Umbaumaßnahmen von denen wir als Beteiligte direkt betrof-
fen sind, wie die geplante Aufhebung des Bahnüberganges „Langenwie-
denweg“ durch den Bau einer Straßenunterführung und die Schließung 
des Bahnüberganges „Hammer Straße“ für den motorisierten Verkehr, 
sind zu gegebener Zeit mit den zuständigen Fachabteilungen der DB AG 
rechtzeitig abzustimmen. Wir bitten daher bei der weitergehenden Bau-
leitplanung um rechtzeitige Beteiligung. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der Planumsetzung werden konkrete Maßnahmen mit den 
zuständigen Fachabteilungen der DB AG rechtzeitig abgestimmt. Die 
DB Services Immobilien GmbH wird bei den weitergehenden Planun-
gen beteiligt. 
 

9. Gemeinde Wickede 
Schreiben vom 08.08.2011, eingegangen am 09.08.2011 

 
Zum Entwurf der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Werl werden keine Anregungen vorgebracht. Belange der Gemeinde 
Wickede (Ruhr) werden durch diese Planung nicht berührt. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

10. Stadt Hamm 
Schreiben vom 02.08.2011, eingegangen am 04.08.2011 

 
Durch die beabsichtigten Entwicklungen im Geltungsbereich der 79. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl im Bahnhofsumfeld 
werden die Belange der Stadt Hamm nicht berührt. 
Durch die geplante Entwicklung eines Nahversorgungszentrums mit Sor-
timenten des täglichen Bedarfs (Gesamtverkaufsfläche: max. 3.200 qm) 
im nordöstlichen Teilbereich werden keine Auswirkungen erwartet, die 
außerhalb des Gebietes der Stadt Werl von Bedeutung sein werden. 
Anregungen werden aus Sicht der Stadt Hamm nicht vorgetragen. Die 
Planung ist abgestimmt im Sinne des § 2 Abs. 2 BauGB. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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11. Evangelische Kirche von Westfalen - Baureferat 
Schreiben vom 02.08.2011, eingegangen am 04.08.2011 

 
Gegen die obengenannte Planung bestehen keine Bedenken. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

12. RWE 
Schreiben vom 01.08.2011, eingegangen am 03.08.2011 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestehen 
unsererseits keine Bedenken oder Anregungen. Diese Stellungnahme 
betrifft nur die im Eigentum der RWE Deutschland AG befindlichen Anla-
gen der Verteilungsnetze Strom. Innerhalb des vorliegenden Plangebie-
tes betreiben wir keine Gas-Verteilnetzanlagen. 
Eine Ausfertigung Ihrer Unterlagen haben wir an das für Gas-Trans-
portnetzanlagen zuständige Unternehmen Thyssengas weitergeleitet. 
Von dort erhalten Sie ggf. eine gesonderte Stellungnahme.  
Die Gas-Hochdrucknetze und Strom-Transportnetzanlagen der RWE 
sowie der Amprion (Transportnetz Strom) verlaufen mit ausreichendem 
Abstand zum vorliegenden Plangebiet und sind somit nicht betroffen.  
Bitte beteiligen Sie zukünftig die Thyssengas GmbH direkt. Die Anschrift 
lautet: Integrity Management und Dokumentation, Netzdokumentation 
und Netzauskunft, Kampstr. 49, 44137 Dortmund,  
Tel.: 0231/ 91291-2277 oder Fax: 0231 / 91291-2266,  
E-Mail: leitungsauskunft@thyssengas.com. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Thyssengas GmbH wurde direkt beteiligt. 

13. Straßen NRW 
Schreiben vom 27.07.2011, eingegangen am 28.07.2011 

 
In Bezug auf die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Werl bestehen seitens des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regio-
nalniederlassung Sauerland-Hochstift keine Anregungen und Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

14. Gemeinde Bönen 
Schreiben vom 26.07.2011, eingegangen am 29.07.2011 
 

Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen gegen die o. g. Planung keine 
Bedenken. Belange der Gemeinde Bönen werden nicht berührt. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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15. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe 
      Schreiben vom 25.07.2011, eingegangen am 25.07.2011 (per eMail) 
 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen 
Stadtkern von Werl und betrifft damit einen archäologisch höchst rele-
vanten Bereich. Aus der näheren Umgebung des o. g. Plangebietes sind 
bereits zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener Epochen 
bekannt (siehe Karte). Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis 
in den Planungsbereich hinein.  
Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der o. g. Planung mit der Auf-
deckung bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher bitte ich Sie, 
die geplanten Erdarbeiten frühzeitig mit unserem Hause abzustimmen, 
um eine archäologische Begleitung - vor allem des Mutterbodenabtrags - 
durch einen Mitarbeiter unseres Amtes sicherzustellen. Der Oberboden-
abtrag muss mit einem Bagger mit Sandschaufel im rückwärtigen Ver-
fahren abgetragen werden. Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu 
kurzfristigen Verzögerungen im Bauablauf kommen. 

 
 
 
Die Ausführungen werden als Hinweis in die Begründung aufgenom-
men (einschließlich Karte). 

16. Unity Media Group 
      Schreiben vom 25.07.2011, eingegangen am 25.07.2011 (per eMail) 
 
Gegen Ihre o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

17. Thyssengas GmbH 
      Schreiben vom 21.07.2011, eingegangen am 25.07.2011 
 
Durch die o. g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH betreu-
ten Erdgashochdruckleitungen betroffen. 
Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen. 
Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

18. Landeseisenbahnverwaltung NRW, Essen 
Schreiben vom 20.07.2011, eingegangen am 25.07.2011 

 
Im Planungsbereich des o. g. Flächennutzungs- und Bebauungsplanes 
befinden sich Gleisanschlussanlagen der Stadt Werl, deshalb weise ich 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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vorsorglich auf Folgendes hin: 
Schienenwege von Eisenbahnen, einschließlich der für den Betrieb der 
Schienenwege notwendigen Anlagen, dürfen nur gebaut oder geändert 
werden, wenn zuvor ein Verfahren nach §§ 18 ff des Allgemeinen Eisen-
bahngesetztes (AEG) durchgeführt worden ist. 
Sollten demnach zur Realisierung der Ziele des o. g. Vorhabens Maß-
nahmen im Bereich von Bahnanlagen von nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen des öffentlichen Verkehrs und / oder Anschlussbahnen notwen-
dig werden, wären entsprechende Planfeststellungsunterlagen durch das 
betroffene Eisenbahninfrastrukturunternehmen bzw. den betroffenen 
Privatgleisanschlussinhaber bei der zuständigen Planfeststellungsbehör-
de vorzulegen. 

 
 
 

19. Kreisstadt Unna 
      Schreiben vom 20.07.2011, eingegangen am 25.07.2011 
 
Die Stadt Unna bringt keine Bedenken gegen die FNP-Änderung vor.  
Bei im Wesentlichen unveränderter Planung von Einzelhandelsbetrieben 
nur für die Nahversorgung ist eine weitere Beteiligung nicht erforderlich. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. Von einer weiteren Be-
teiligung wird bei im Wesentlichen unveränderter Planung von Einzel-
handelsbetrieben nur für die Nahversorgung abgesehen. 

20. Gemeinde Welver 
      Schreiben vom 21.07.2011, eingegangen am 22.07.2011 
 
Durch die o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes werden wahrzu-
nehmende Belange der Gemeinde Welver nicht berührt, Anregungen 
und Bedenken werden daher nicht vorgetragen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

21. Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 (obere Immissionsschutz-
behörde) 

      Schreiben vom 21.07.2011, eingegangen am 21.07.2011 (per eMail) 
 
Die Festsetzungen im Flächennutzungsplan wurden daraufhin überprüft, 
ob und inwieweit die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Im-
missionsschutzes aus der Sicht der oberen Immissionsschutzbehörde 
vereinbar sind. Die Belange des Dezernats 53 als obere Immissions-
schutzbehörde sind nicht betroffen. 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

22. Gelsenwasser 
      Schreiben vom 18.07.2011, eingegangen am 20.07.2011 
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Abwägung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB  

 
Für die Benachrichtigung über das o. g. Vorhaben danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 

 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

23. Stadtwerke Werl GmbH 
      Schreiben vom 18.07.2011, eingegangen am 18.07.2011 (per eMail) 
 
Wir erheben Einspruch zu den unter 6. Ver- und Entsorgung getroffenen 
Aussagen. 
Eine Versorgung über die vorhandenen Leitungen ist nicht möglich, bzw. 
es sind keine Leitungen zur örtlichen Nahversorgung vorhanden. Hier 
bedarf es umfangreicher Neuverlegungen: Gas/Wasser/Strom. 
Je nach Leistungsbedarf sind neue Versorgungsleitungen einschließlich 
notwendiger Trafostationen zu errichten. Aussagen hierzu können erst 
nach Kenntnisnahme der benötigten Leistungen erbracht werden. 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden in Abstimmung mit den Ver-
sorgungsträgern konkrete Aussagen zur Um- und Neuverlegung von 
Leitungen (Gas/Wasser/Strom) sowie zu notwendigen Trafostationen 
getroffen. Das betrifft insbesondere die Einzelvorhaben: Bahnunter-
führung Langenwiedenweg und Nahversorgungszentrum. 

 
sonstige eingegangene Stellungnahmen 
 

 

24. Abt. 61 - Straßen 
      Schreiben vom 01.08.2011 
 
Aus Sicht der Abteilung 61 ergeben sich keine Anregungen oder Beden-
ken. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

25. Abt. 40 - Bildung und Kultur 
      Schreiben vom 15.07.2011 
 
keine Anregungen, keine weitere Beteiligung erforderlich 

 
 
 
Von einer Beteiligung der Abt. 40 - Bildung und Kultur wird im weiteren 
Verfahren abgesehen. 
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1. Bestandsbeschreibung 
 
Das Plangebiet der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Werl grenzt 
nördlich an den historischen Stadtkern an und erstreckt sich im Bereich des Bahnhofes der 
Stadt Werl auf ca. 8,9 ha. Es wird begrenzt durch die Straße „An der Kleinbahn“ im Norden, 
durch den „Langenwiedenweg“ bzw. die „Hammer Straße“ im Westen sowie durch die 
„Bahnhofstraße“ und die „Grafenstraße“ im Süden. Außerdem wird es von der Bahnlinie 
Dortmund - Unna - Werl - Soest in West-Ost-Richtung durchschnitten. 
 
Der Bereich nördlich der Bahnlinie ist geprägt durch Mischgebiete, brach gefallenen Bahn-
flächen sowie minder genutzte Flächen und grenzt im Norden an ein Mischgebiet sowie 
Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen an.  
Der Bereich südlich der Bahnlinie ist geprägt durch gemischte Bauflächen, ein Mischgebiet, 
das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude mit Vorplatz, den Zentralen Omnibusbahnhof 
und einen Park+Ride-Platz. Es wird im Süden durch die „Bahnhofstraße“ und die „Grafen-
straße“ begrenzt. Daran schließt sich der historische Stadtkern an. Im Westen trennen die 
„Hammer Straße“ und zum Teil gemischte Bauflächen diesen Bereich von dem Kurpark. 
 
Regionalplan 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Soest und Hochsauer-
landkreis stellt für den Änderungsbereich Wohnsiedlungsbereiche bzw. Allgemeine Sied-
lungsbereiche (ASB), einen Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich bzw. einen Bereich 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) sowie einen Schienenweg für den überre-
gionalen und regionalen Verkehr mit Haltepunkt dar.  
 
Sanierungssatzung 
 
Das Plangebiet liegt überwiegend im Bereich der Sanierungssatzung „Bahnhofsumfeld“. 
Das Sanierungsgebiet ist in die Teilflächen A (ca. 33.000 m² nördlich der Bahn) und B    
(ca. 13.000 m² südlich der Bahn) unterteilt. Ziele der Sanierungssatzung sind u.a., den 
Stadtbild prägenden Bestand zu sichern, städtebauliche Missstände zu beheben und damit 
das Bahnhofsgelände aufzuwerten. 
Vor diesem Hintergrund wurde das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude bereits saniert 
und damit ein Missstand im Bereich des Bahnhofsvorplatzes beseitigt. 
 
2. Planungsziele 
 
Die 79. FNP-Änderung wird als planungsrechtliche Grundlage für den Bebauungsplan     
Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ durchgeführt. Der Geltungsbereich der 79. FNP-Änderung weicht 
teilweise von dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 ab. 
 
Entsprechend des Gebots nach § 8 (2) BauGB den Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln wurde in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schusses am 21.06.2011 beschlossen, das Verfahren zur 79. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Werl einzuleiten. Der Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Werl „Bahn-
hofsumfeld“ wird gem. § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren aufgestellt. 
 
Im Januar 2009 wurde die geplante Entwicklung des Bahnhofsumfeldes der Öffentlichkeit 
im Rahmen einer Ausstellung und Informationsveranstaltung vorgestellt. In der Sitzung des 
Planungs- und Bauausschusses am 14.05.2009 wurde dann das Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ eingeleitet und der Vorentwurf zur frühzei-
tigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange freigegeben. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
wurde in der Zeit vom 27. Mai 2009 bis einschließlich 01. Juli 2009 durchgeführt.  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 03. Juni 2009 zur Äußerung bis zum 10. Juli 2009 aufgefordert. 
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Anschließend wurden von der Stadt Werl auf Grundlage der im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen entsprechende Untersuchungen in Auftrag 
gegeben, die Planung wurde optimiert und weiter ausgearbeitet. 
Auf dieser Grundlage soll das Verfahren zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
durchgeführt werden. Da die Unterrichtung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Planung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind, soll im Verfahren zur   
79. FNP-Änderung von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
abgesehen werden. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102 wird eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals 
verfolgt. Ziele sind:  

- die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges am Langenwiedenweg durch  
den Bau einer Bahnunterführung, 

- die Schließung des höhengleichen Bahnüberganges an der Hammer Straße für den  
motorisierten Verkehr und Erhaltung des Bahnüberganges für Fußgänger und Rad- 
fahrer, 

- die Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Bereich des Bahnhofes. 
 
Der geplante Bau einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“, einer 
wichtigen innerstädtischen Verkehrsachse, ist seit mehreren Jahrzehnten Gegenstand 
städtischer Planungen und im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterfüh-
rung Langenwiedenweg“ festgesetzt. Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die 
Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge durch die Herstellung einer Bahnunterführung 
im Bereich des „Langenwiedenweges“ und einer Bahnunterführung für Fußgänger und 
Radfahrer im Bereich der „Hammer Straße“, um u.a. die verkehrliche Anbindung des nördli-
chen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
Vor dem Hintergrund Bahnübergänge aus Gründen der Sicherheit zu beseitigen (§ 3 Ei-
senbahnkreuzungsgesetz) liegt ein Rückbau der beiden Bahnübergänge auch im Interesse 
der Bahn bzw. des Bundes. 
 
In dem Bebauungsplan Nr. 33 ist die verkehrliche Verknüpfung der „Grafenstraße“ mit der 
„Hammer Straße“ durch eine Bahnunterführung vorgesehen. Der südliche Teil der „Ham-
mer Straße“ wird abgebunden und durch eine neue Trasse sowie einem Kreuzungspunkt 
an den „Langenwiedenweg“ angebunden.  
Im Jahr 2002 wurde die ursprüngliche Planung überarbeitet. Die Planung sieht ebenfalls 
eine Verknüpfung der „Grafenstraße“ mit der „Hammer Straße“ durch eine Bahnunterfüh-
rung vor, jedoch wird die „Hammer Straße“ über einen ebenerdigen Kreisverkehr an den 
„Langenwiedenweg“ angebunden. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes ist ein weiterer 
Kreisverkehr vorgesehen. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102, der den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 größten-
teils überlagert, wird darüber hinaus die Aufwertung weitgehend brachliegender Flächen 
nördlich der Bahnlinie, z.B. durch die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums sowie 
die Aufwertung des südlich der Bahnlinie gelegenen Bahnhofsvorplatzes, verfolgt. 
 
3. Planungsinhalte 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl sind für den Änderungsbereich  

- gemischte Bauflächen gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO, 
- Mischgebiete gem. § 1 (2) Nr. 6 BauNVO, 
- Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge (Bahnan-

lage, örtliche vorhandene und geplante Hauptverkehrsstraße) gem. § 5 (2) Nr. 3 BauGB 

dargestellt. 
Die Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan weichen von den getroffenen Fest-
setzungen im Bebauungsplan Nr. 102 ab. Als Bahnanlage dargestellte Flächen wurden teil-
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weise gem. § 23 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) von Bahnbetriebszwecken frei-
gestellt und damit in die kommunale Planungshoheit der Stadt Werl überführt. Vor diesem 
Hintergrund sollen Teilflächen für den überörtlichen Verkehr (Bahnanlage) 

- in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandel „Nahver-
sorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m² gem. § 1 (1) Nr. 4 
BauNVO (nord-östlicher Teilbereich), 

- geringfügig in eine gewerbliche Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO (nord-östlicher 
Teilbereich), 

- geringfügig in eine gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO (süd-östlicher Teil-
bereich), 

- in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB (südöstlicher Teilbereich), 
- in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB (nordöstlicher Teilbereich) 

umgewandelt werden. 
 
Zudem wird die Umwandlung  

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine gemischte Bauflächen gem. § 1 (1) Nr. 2 
BauNVO (nord-westlicher Teilbereich), 

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung: großflächiger Einzelhandel „Nahversorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von max. 3.200 m² gem. § 1 (1) Nr. 4 BauNVO (nord-östlicher Teilbereich), 

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11  
BauGB im südlichen Teilbereich, 

- der dargestellten Fläche für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptver-
kehrszüge mit der Zweckbestimmung Zentraler Omnibusbahnhof in eine gemischte Bau-
fläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO (südlicher Teilbereich) und in Verkehrsfläche gem. § 9 
(1) Nr. 11 BauGB (süd-östlicher Teilbereich) 

verfolgt. 
 
Mit der im Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ verfolgten Verknüpfung der „Hammer 
Straße“ mit der „Grafenstraße“ ist eine Umgestaltung der verkehrlichen Situation und Neu-
ordnung der an die Straßenräume angrenzenden Bereiche verbunden. Die dargestellten 
Flächen für die örtlichen Hauptverkehrszüge (örtliche vorhandene und geplante Hauptver-
kehrsstraße) wurden an die aktuelle Straßenplanung angepasst. 
Durch die geplante Schließung des höhengleichen Bahnüberganges Hammer Straße für den 
motorisierten Verkehr und die damit verbundene neue Führung der „Hammer Straße“ zum 
„Langenwiedenweg“ wird der südliche Bereich der „Hammer Straße“ nicht mehr als Fläche 
für die örtlichen Hauptverkehrszüge dargestellt. 
Das Grundstück des Gebäudes Grafenstraße 1 wird für die Anbindung der Bahnunterführung 
Langenwiedenweg an die „Grafenstraße“ über einen Kreisverkehr benötigt. Daher ist eine 
Umwandlung des im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl dargestellten Mischge-
bietes in eine Fläche für die örtlichen Hauptverkehrszüge erforderlich. 
 
Unter der Zielsetzung die städtebaulichen Missstände im Bereich des Bahnhofes zu besei-
tigen wird im süd-östlichen Teilbereich die Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes als Eingang 
zur Innenstadt verfolgt. Aus diesem Grund ist hier eine Mischfläche dargestellt. Das Bahn-
hofsgebäude wurde nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt und wird daher als „Bahn-
anlage“ dargestellt. 
 
Durch die Planung des barrierefreien Zugangs zum Bahnhof auf der Nordseite wird die im 
Flächennutzungsplan dargestellte Fläche für „Bahnanlagen“ nicht geändert. 
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Die im Flächennutzungsplan dargestellte Bahnfläche wird im Bereich des ehemaligen Gü-
terschuppens für die Anlage von Park und Ride Stellplätzen in Verkehrsfläche umgewan-
delt. 
 
Durch die geplanten Umgestaltungen ergibt sich aus städtebaulicher Sicht die Möglichkeit 
der Ausweisung überbaubarer Flächen an der Grafenstraße. Ein Teil der vorhandenen Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbestimmung Zentraler Omnibusbahnhof wird daher in eine ge-
mischte Baufläche geändert.  
 
Aufgrund der Änderung der Fläche für den Zentralen Omnibusbahnhof in gemischte Bau-
fläche muss eine Anpassung des Geltungsbereiches vorgenommen werden. Die Abgren-
zung der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes wird auf die gesamte Fläche des im 
FNP dargestellten Zentralen Omnibusbahnhofes ausgeweitet. 
 
Im nord-östlichen Teilbereich sollen minder genutzte bzw. brachliegende Flächen einer 
neuen Nutzung (Entwicklung eines Nahversorgungszentrums) zugeführt werden. Die Stadt 
Werl hat eine Strukturuntersuchung zur quantitativen und qualitativen Analyse und Bewer-
tung der Einzelhandelssituation in Werl durchführen lassen. In der Strukturuntersuchung 
zum Einzelhandel in Werl (BBE Unternehmensberatung GmbH, Köln, 2005, S. 70 - 71) 
wurde im Rahmen der dargestellten Zentrenstruktur für den nördlichen Kernstadtbereich 
die Ausprägung eines eigenen Nahversorgungsschwerpunktes vorgeschlagen. Es wurde 
festgestellt, dass: 

- die beiden wesentlichen Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln (Rewe am „Lan- 
genwiedenweg“ und Aldi an der „Belgischen Straße“) räumlich voneinander getrennt  
liegen, so dass sie keinen Nahversorgungsschwerpunkt darstellen.  

- der vorhandene Rewe-Markt an dem heutigen Standort nur eingeschränkt in der Lage  
ist, eine den Marktanforderungen gerecht werdende Erweiterung (z.B. eine Ver- 
größerung des Getränkemarktes) vorzunehmen. 

 
Unter der Zielsetzung, dass die Nahversorgung mit Sortimenten des täglichen Bedarfs de-
zentral durch marktfähige Standorte (Nahversorgungsschwerpunkte) sichergestellt werden 
soll, wird angestrebt, eine wohnortnahe Versorgung im nördlichen Stadtgebiet zu sichern. 
Dadurch wird dem Leitgedanken der „Stadt der kurzen Wege“ vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels Rechnung getragen. 
Unter Berücksichtigung des zentralen Versorgungsbereiches (Hauptzentrum) soll im nördli-
chen Innenstadtbereich eine marktfähige Versorgungseinheit angesiedelt werden. Vorge-
sehen ist ein Sortiment, das den nahversorgungsrelevanten Sektor abdeckt.  
In diesem Zusammenhang soll durch die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes eine 
Sonderbaufläche (ca. 1,3 ha) mit der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandel „Nah-
versorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m² dargestellt wer-
den. Durch die Darstellung einer Sonderbaufläche (S) wird weder die Funktionsfähigkeit 
des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt Werl oder benachbarter Gemeinden noch 
die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung beeinträchtigt. 
 
Die 79. FNP-Änderung ist an die Ziele der Raumordnung gem. § 34 Landesplanungsgesetz 
angepasst. 
 



Begründung zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl 

Seite 7 von 12 

4. Erschließung 
 
Verkehr 
 
Am 26.03.2009 wurde im Bahnhofsumfeld eine Verkehrszählung durchgeführt und auf dieser 
Grundlage ein verkehrstechnisches Gutachten (Planungsbüro für Verkehrstechnik - PVT, 
Essen, April 2009) erstellt. Aus dem Gutachten gehen u.a. die heutigen sowie zu erwarten-
den Verkehrsbelastungen im Bahnhofsumfeld nach Fertigstellung der Bahnunterführung 
Langenwiedenweg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversorgungszentrums 
hervor. Weiterhin wurden in dem verkehrstechnischen Gutachten vor dem Hintergrund der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg und des geplanten Nahversorgungszent-
rums gute Leistungsfähigkeiten für die vorgesehenen Kreisverkehre nördlich und südlich der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg und für den Knotenpunkt „Langenwieden-
weg“ / „An der Bundesbahn“ sowie Ausgangswerte für die Geräuschimmissionsuntersuchung 
ermittelt. 
 
Bei Umsetzung der Planung (Bündelung des Verkehrs im Bereich der geplanten Bahnunter-
führung Langenwiedenweg) wird sich der Verkehr erheblich auf dem „Langenwiedenweg“ 
und geringfügig z.B. auf der „Grafenstraße“ und „Bahnhofstraße“ erhöhen, jedoch wird die 
Verkehrsbelastung im südlichen Bereich der „Hammer Straße“ sowie auf der „Brandisstraße“ 
deutlich abnehmen. 
Von einer Zunahme des Schwerverkehrsanteils ist nicht auszugehen, da es sich um eine 
innerstädtische Verkehrsverbindung handelt und die Stadt Werl über mehrere Autobahnan-
bindungen im Süden und Westen sowie über komfortable Umgehungsstraßen verfügt. 
 
Ver- und Entsorgung 
 
Im Zuge der Planumsetzung (insbesondere Bahnunterführung Langenwiedenweg und Nah-
versorgungszentrum) sind Um- und Neuverlegungen von Leitungen (Gas, Wasser und 
Strom) einschließlich notwendiger Trafostationen in Abstimmung mit den Versorgungsträ-
gern notwendig. 
 
Entwässerung  
 
Das Plangebiet liegt im kanalisierten Einzugsbereich der Kläranlage Werl des Lippeverban-
des. Entsprechend den genehmigten Planungen: Abwasserbeseitigung Werl-West (April 
1988) und Regenwasserbehandlung und -rückhaltung Werl-West (Oktober 1996) kann die 
Abwasserentsorgung im Mischsystem erfolgen. 
Vom Kommunalbetrieb Werl wurde unter Berücksichtigung der Planungen im Bahnhofsum-
feld (insbesondere Bahnunterführung Langenwiedenweg und Nahversorgungszentrum) eine 
Gesamtkonzeption zur Entwässerung erarbeitet, die südlich der Bahnlinie bereits umgesetzt 
wird. 
Das geplante Nahversorgungszentrum kann über die Straße „An der Bundesbahn“ an vor-
handene Kanäle im „Langenwiedenweg“ oder in der „Industriestraße“ angeschlossen wer-
den. Zur Sicherstellung ist nördlich der Bahnlinie eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zugunsten der Stadt Werl bzw. Versorgungsträger zu belastende Fläche gem. § 9 (1) 21 
BauGB festgesetzt. 
 
5. Natur und Landschaft 
 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtskräftigen Landschaftsplanes VI 
„Werl“. Im Landschaftsplan ist für den Geltungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außer-
halb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. Landschaftsrechtliche Schutzausweisun-
gen bestehen nicht. 
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Artenschutz 
 
Im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachgutachtens (Büro LökPlan, Anröchte, Sep-
tember 2009) wurde geprüft, ob im Plangebiet besonders oder streng geschützte Arten vor-
kommen oder vorkommen können und ob durch die Umsetzung der Planung Verbotstatbe-
stände nach §19 oder §42 (heute § 44) BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich 
planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Im Ergebnis kann davon ausgegangen 
werden, dass von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope berührt 
sind und nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Verbots-
tatbestände nach § 19 oder § 42 (heute § 44) BNatSchG unter Berücksichtigung der im Gut-
achten vorgeschlagenen Maßnahmen erfüllt werden. 
Die Maßnahmen, wie z.B. eine landschaftsökologische Baubegleitung, wurden lediglich aus 
Vorsorgegründen und zur Risikominimierung vorgeschlagen. 
 
Umweltprüfung 
 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB wurde eine Um-
weltprüfung gem. § 2 (4) BauGB durchgeführt. Die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen wurden ermittelt und in einem Umweltbericht (Teil II) beschrieben und bewer-
tet sowie Maßnahmen zur Kompensation benannt (Büro Stelzig, Soest, Februar 2011). 
 
In dem Umweltbericht ist der derzeitige Umweltzustand aufgeführt und es wurden die durch 
die Planung betroffenen Funktionen der Schutzgüter beurteilt sowie die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen bewertet. In der Zusammenfassung des Umweltberichtes wird folgen-
de Aussage getroffen: „Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere 
und Pflanzen, Luft und Klima, Landschaft, Boden, Wasser sowie Kultur- und Sachgüter nach 
sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der bestehenden deutlichen Vor-
belastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
als gering bis mittel eingestuft. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden keine erheblichen 
Beeinträchtigungen prognostiziert.“ 
 
6. Sonstige Belange 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
In der Aufstellung „Erfassung von Altlasten im Kreis Soest“ sind für den Geltungsbereich 
folgende Eintragungen vorhanden: 

1. ehemaliger Schrottplatz an der Straße „An der Bundesbahn“ 
(heutige Nutzung: Lagerplatz), 

2. ehemalige ARAL-Tankstelle an der „Hammer Straße“ nördlich der Bahnlinie  
(heutige Nutzung: Kfz-Betrieb), 

3. ehemalige Tankstelle an der „Hammer Straße“ südlich der Bahnlinie, 
(heutige Nutzung: Autohandel), 

4. ehemalige Goldin-Tankstelle an der „Hammer Straße“ / „Alter Keller“ 
(heutige Nutzung: Wohngebäude und Garagen). 

 
zu 1.  
Im Jahr 1990 wurde eine Gefährdungsabschätzungsuntersuchung im Bereich des ehemali-
gen Schrottplatzes der Firma Eickhoff durch das Ingenieurgeologische Laboratorium Menden 
durchgeführt. Aus diesem Gutachten geht hervor, dass grundsätzlich geringe Verunreinigun-
gen in den angetroffenen Böden vorhanden sind und aus geologischer Sicht eine Gefähr-
dung des Grundwassers in größerer Tiefe nicht gegeben ist.  
In einer späteren Analyse wurden höhere Verunreinigungen festgestellt, die aber noch keine 
Sanierung des Geländes bei der derzeitigen Nutzung als Lagerplatz erfordern. Weitere Un-
tersuchungen sind jedoch bei einer Änderung der Flächennutzung erforderlich, die dann mit 
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dem Kreis Soest abzustimmen sind. Es ist sinnvoll, diese erst bei konkreten Bauvorhaben 
vorzunehmen, da die Untersuchungen dann gezielt bzw. in Abstimmung mit der vorgesehe-
nen Nutzung durchgeführt werden können. 
Des Weiteren liegt eine Bodenuntersuchung für das östlich an den ehemaligen Schrottplatz 
angrenzende Grundstück von dem Büro Kleegräfe - Baugrund- und Umweltanalytik aus dem 
Jahr 2005 vor. Das Gutachten beinhaltet die Ermittlung und Beurteilung des von der Nutzung 
(Kfz-Werkstattbetrieb für Wartungs- und Reparaturarbeiten) ausgehenden Gefährdungspo-
tenzials und dient der prophylaktischen Vorsorge hinsichtlich einer potenziellen mäßig sen-
siblen Folgennutzung (Nahversorgungszentrum). Es wurden Untergrundaufschlüsse sowie 
chemische Analysen durchgeführt. Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen weisen 
die untersuchten Böden kein deutliches nutzungs-spezifisches erhöhtes Gefährdungspoten-
zial für die Parameter Kohlenwasserstoff-Index so-wie BTEX-Aromaten und PAK nach EPA 
auf. Eine akute Gefährdung von Schutzgütern existiert beim derzeitigen Kenntnisstand nicht. 
Eine geringmäßige Kohlenwasserstoff-Index-Erhöhung sollte längerfristig beobachtet wer-
den. Von ihr geht jedoch kein akuter Handlungsbedarf aus.  
Bei einer mäßig sensiblen Folgenutzung sollten u.a. alle nutzungsspezifischen Anlagenteile 
vollständig aus dem Untergrund entfernt werden. Bei einer Auskofferung sollte eine gut-
achterliche Begleitung und eine umweltgeologische Abnahme des Aushubplanums / Sohlbe-
reiches erfolgen. 
Das Grundwasser weist eine geringmäßige Kohlenwasserstoff-Index-Auffälligkeit auf. Der 
auffällige Parameter sollte im zeitlichen Abstand erneut untersucht und bewertet werden 
(Grundwasser-Monitoring), um Veränderungen zu ermitteln. Es besteht ebenfalls kein akuter 
Handlungsbedarf. 
 
historische Erkundung der Deutschen Bahn AG 
 
Aus der historischen Erkundung der Deutschen Bahn AG für den Kreis Soest gehen drei 
weitere Altlastenverdachtsflächen hervor, jedoch ist auf dem Areal des Bahnhofes Werl von 
keinem gravierenden Gefährdungspotenzial auszugehen. Es handelt sich lediglich um 

- einen ehemaligen Kleinlokschuppen, 
- ein ehemaliges Magazin mit Schlosserei, 
- eine ehemalige Köf-Tankstelle. 

Im Bereich der genannten Verdachtsflächen muss mit lokalen MKW-Belastungen des Bo-
dens durch Diesel, Öle und Schmierstoffe gerechnet werden. Ferner wurden in Schlosserei-
en häufig Kaltreiniger eingesetzt, die zu einer Bodenbelastung mit LHKW geführt haben kön-
nen. Mögliche Kontaminationen des Bodens dürften aufgrund der obersten geringdurchlässi-
gen und bis zu 2 m mächtigen Lößschicht (lehmiger Schluff, schluffig lehmiger Feinsand) 
sowie stellenweise undurchlässiger Geschiebelehme vertikal begrenzt sein. Eine Gefahr für 
das Stauwasser besteht nur bei Entfernung der Lößschicht, weil dann Schadstoffe über das 
Sickerwasser in das ca. 2 m u. GOK anstehende Stauwasser ausgetragen werden könnten. 
Für die Bereiche des ehemaligen Kleinlokschuppens und des ehemaligen Magazins mit 
Schlosserei besteht lt. Gutachten ein geringes Gefährdungspotenzial für die Schutzgüter. Es 
wird davon ausgegangen, dass der Boden des Kleinlokschuppens bzw. des Magazins mit 
Schlosserei zumindest teilweise versiegelt war und nur in kleineren Mengen mit wasserge-
fährdenden Stoffen umgegangen wurde. 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle (am Gleis 405) besteht lt. Gutachten ein mittleres Ge-
fährdungspotenzial. Es wird eine mangelnde Versiegelung des Bodens und eine große Men-
ge der gehandhabten, Wasser gefährdenden Stoffe angenommen. Demnach sind bei einem 
konkreten Bauvorhaben weitere Untersuchungen erforderlich.  
 
Bei der späteren Realisierung von Vorhaben im Bereich der angeführten Altlastenverdachts-
flächen ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bo-
denschutz zu beteiligen. Ergänzend dazu werden folgende Hinweise gegeben: 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt 
werden, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirtschaft / 
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Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Ab-
fälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu 
lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Ab-
fälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu be-
seitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abtei-
lung Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. 
Der Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung 
anzuzeigen. 

 
Immissionsschutz 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hoppe, Dortmund, No-
vember 2010) wurden die Geräuschimmissionen aus dem Straßen- und Schienenverkehr im 
Plangebiet für das heutige Verkehrsaufkommen sowie das zukünftig zu erwartende Ver-
kehrsaufkommen nach Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwiedenweg und unter 
Berücksichtigung des geplanten Nahversorgungszentrums ermittelt. Des Weiteren wurde 
geprüft, ob der Summenpegel aus den Geräuschimmissionen des Straßen- und Schienen-
verkehrs zu einer Gesamtbelastung führt, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt. 
 
Aus der schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm (Straße und Schiene) geht her-
vor, dass durch die veränderte Verkehrsführung die schalltechnischen Orientierungswerte 
nach DIN 18005 sowie die nach § 2 (1) der 16. BImSchV maßgeblichen Immissionsgrenz-
werte im Tages- und Nachtzeitraum an einigen Aufpunkten überschritten werden, so dass im 
Rahmen des parallel geführten Bebauungsplanverfahrens zur Wahrung gesunder Wohnver-
hältnisse Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 
 
Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes sind folgende in der 
Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmäler vorhanden: 

- Heiligenhäuschen Brandisstraße 
Das Heiligenhäuschen (XI. Kreuzwegstation) steht auf einem von Bordsteinen eingefassten 
Rondell im Einmündungsbereich Brandisstraße / Langenwiedenweg. Es ist ein mit Schiefer 
gedeckter Bau in Werler Grünsandstein. Es ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Werl nicht dargestellt, jedoch wurde es unter der lfd. Nr. 65 in die Denkmalliste der Stadt 
Werl aufgenommen. 
- Bahnhofsgebäude  
Das zweigeschossige Empfangsgebäude Werl dokumentiert die stilgeschichtliche Entwick-
lung in der Bahnhofsarchitektur und ermöglicht Vergleiche mit zeitgleich erstellten Emp-
fangsgebäuden. Ebenso wie die Stadtstruktur wurden auch die wirtschaftlichen Verhältnisse 
durch die Eisenbahn einem grundlegenden Wandel unterworfen. Für die Stadt Werl brachte 
der Anschluss neben den wirtschaftlichen Vorteilen, womit eine wesentliche Vorbedingung 
für ein weiteres Wachstum der Stadt erfüllt war, einen erheblichen Prestigegewinn. Zudem 
hatte die Bahn 100 Jahre hindurch eine große Bedeutung für den Pilgerverkehr. Letztlich 
sprechen neben den o. g. wissenschaftlichen Gründen auch städtebauliche Aspekte für die 
Erhaltung und Nutzung des Empfangsgebäudes, dass 2004 / 2005 saniert wurde. Als nördli-
che Begrenzung des historischen Stadtkerns bildet der Bahnhof einen besonderen städte-
baulichen Begrenzungs- und Bezugspunkt. Das Bahnhofsgebäude, das heute als Kultur- und 
Eventzentrum genutzt wird, ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl nicht dar-
gestellt, jedoch wurde es unter der lfd. Nr. 190 in die Denkmalliste der Stadt Werl aufge-
nommen. 
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Die aufgeführten Denkmäler können bei Umsetzung der Planung an ihrem Standort erhalten 
werden. In Bezug auf das Kriegsgefangenendenkmal am Bahnhofsvorplatz ist eine Verle-
gung erforderlich. 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von Werl, 
einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung des o.g. Plangebie-
tes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener Epochen bekannt (s. nachfol-
gene Abbildung). Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich 
hinein. Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der Aufdeckung 
bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die geplanten Erdarbeiten frühzeitig 
mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-
937520) abzustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor allem des Mutterbodenab-
trags, durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Der Oberbodenabtrag muss mit 
einem Bagger mit Sandschaufel im rückwärtigen Verfahren abgetragen werden. Sollten Bo-
denfunde auftreten, kann es zu kurzfristigen Verzögerungen im Bauablauf kommen. 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturge-
schichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen 
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege 
und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-

937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwer-
ten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen. 
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Werl, im April 2015 
i. A. 

 
Ludger Pöpsel 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Titel: Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
 

Sachdarstellung: 
hier: - Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 - Freigabe zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
 
Der geplante Bau der Bahnunterführung im Bereich des Langenwiedenweges - einer 
zentralen innerstädtischen Verkehrsachse - ist seit mehreren Jahrzehnten Gegen-
stand städtischer Planungen und im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 
33 „Unterführung Langenwiedenweg“ festgesetzt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102, der den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 
größtenteils überlagert, wird eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals 
verfolgt. Neben der Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge am Langenwie-
denweg und an der Hammer Straße ist auch die Beseitigung der städtebaulichen 
Missstände im Bereich des Bahnhofes beabsichtigt. Dazu zählt u.a. die Aufwertung 
weitgehend brachliegender Flächen nördlich der Bahnlinie, z.B. durch die Entwick-
lung eines Nahversorgungszentrums sowie die Aufwertung des südlich der Bahnlinie 
gelegenen Bahnhofsvorplatzes. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ setzt sich aus mehreren Teilberei-
chen zusammen. Das sind im Einzelnen: 

- die geplante Bahnunterführung Langenwiedenweg,  



 2 

- die Schließung des höhengleichen Bahnüberganges an der Hammer Straße 
für den motorisierten Verkehr und Erhaltung des Bahnüberganges für Fuß-
gänger und Radfahrer 

- das geplante Nahversorgungszentrum nördlich der Bahnlinie und  
- die Gestaltung des südlich der Bahnlinie gelegenen Bahnhofsvorplatzes. 

 
Ergänzend zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 wurde im Juni 2011 das 
Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwie-
denweg“ beschlossen. Es wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von Einzelhandels-
betrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunktion der Innen-
stadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern.  
 
Nachdem im Jahr 2011 die Verhandlungen mit einem Investor für das Nahversor-
gungszentrum begonnen wurden, sollte eine einvernehmliche Lösung für den „RE-
WE“-Altstandort am Langenwiedenweg gefunden werden. Hierbei war auch die 
Frage des notwendigen Grunderwerbes für die Unterführung Bestandteil der Ver-
handlungen. Daher wurde das Verfahren des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofs-
umfeld“ Ende 2013 ausgesetzt. 
Die gemeinsam mit dem Investor für das Nahversorgungszentrum, der GWS und 
der Stadt Werl durchgeführten Verhandlungen konnten noch nicht abgeschlossen 
werden, da bislang die angestrebte Einigung zwischen dem Investor und dem 
Eigentümer des REWE-Standortes noch nicht erfolgt ist. 
 
Mit Schreiben vom 19.02.2015 wurde durch die CDU-Fraktion ein Antrag auf Fort-
setzung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ - auf der Grund-
lage des städtebaulichen Entwurfes aus dem Juni 2011 - und Abschluss des Verfah-
rens gestellt. (siehe Anlage 4) 
 
Das Verfahren soll jetzt fortgesetzt werden um die vorgesehene Entwicklung im 
Bereich Bahnhofsumfeld, ggfls. auch abschnittsweise, realisieren zu können. 
 
Stand des Verfahrens: 
Nachdem im Januar 2009 die geplante Entwicklung des Bahnhofsumfeldes der 
Öffentlichkeit im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt wurde, wurde 
in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am 14.05.2009 das Verfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ eingeleitet und der 
Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange freigegeben. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB wurde in der Zeit 
vom 27. Mai 2009 bis einschließlich 01. Juli 2009 durchgeführt. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben 
vom 03. Juni 2009 zur Äußerung bis zum 10. Juli 2009 aufgefordert.  
 
In der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 21.06.2011 wurde 
von der SPD-Fraktion der Antrag gestellt, den Bahnübergang an der Hammer 
Straße für Fußgänger und Radfahrer zu erhalten. Der Rat der Stadt Werl folgte dem 
Antrag und beschloss in der Sitzung am 14.07.2011, im Parallelverfahren zur 79. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl, die im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
und die entsprechenden Abwägungsvorschläge der Verwaltung sowie die Freigabe 
zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
(2) BauGB. 



 3 

Während der vom 19.08.2011 - 30.09.2011 durchgeführten Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 102 der Stadt Werl „Bahnhofsumfeld“, sind Anregungen eingegangen, die in 
Anlage 1 mit entsprechenden Abwägungsvorschlägen der Verwaltung aufgeführt 
sind. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschließen.  
Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
Träger sonstiger Belange und der Nachbargemeinden gem. §§ 3 (1), 4 (1) und 2 
(2) BauGB sind zur Information beigefügt.  
 
Als nächster Verfahrensschritt ist die öffentliche Auslegung des Planentwurfs und 
der zugehörigen Unterlagen gem. § 3 (2) BauGB durchzuführen. Hierzu zählen 
neben der Begründung mit Umweltbericht auch die im Verfahren erstellten Gutach-
ten zum Artenschutz, Lärmschutz und zu den verkehrlichen Untersuchungen. 
 
Entwurf Mai 2015 
Im Laufe der Jahre haben sich zum Rahmenplan aus dem Juli 2011 Anpassungen 
ergeben, die im Weiteren erläutert werden. 
 
Rückbau Güterschuppen: 
Das im Besitz der GWS stehende Gebäude des ehemaligen Güterschuppens wurde 
im Jahr 2013 aufgrund des fortschreitenden Verfalls abgebrochen.  
 
Weitere gestalterische/planerische Möglichkeiten, die im Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 102 als Angebotsplanung vorgeschlagen werden: 
 
Barrierefreier Zugang auf der Nordseite: 
Zur Anbindung des Werler Nordens an den Bahnhof ist eine Verlängerung des 
vorhandenen Personentunnels und die Errichtung einer Rampe oder optional die 
Installation eines Aufzuges vorgesehen. Die fußläufige Verbindung zum wichtigen 
ÖPNV-Knotenpunkt kann damit entscheidend verbessert werden. Ebenfalls ist eine 
Durchlässigkeit zur Werler Innenstadt als städtebaulich sinnvoll anzusehen. 
 
Park & Ride Stellplätze auf der Nordseite: 
Durch den barrierefreien Zugang auf der Nordseite und Anlage von Stellplätzen 
bzw. einer Teilverlagerung der Stellplätze von der Südseite auf die Nordseite des 
Bahnhofs sind weitere gestalterische Maßnahmen möglich.  
 
Bushaltestellen: 
Es ist vorgesehen, die vorhandenen Bushaltestellen zu optimieren und barrierefrei 
zu gestalten.  
 
Bike & Ride-Anlage: 
Durch die geplante Errichtung der Fahrradabstellanlage wird ein wichtiger Anknüp-
fungspunkt an den ÖPNV geschaffen. Die Bike & Ride-Anlage wird zunächst in 
Modulbauweise an der westlichen Seite des Bahnhofsgebäudes, in unmittelbarer 
Nähe des Zugangs zu den Bahnsteigen, errichtet. Im Zuge der Umsetzung der 
Bahnunterführung kann die Anlage aufgrund der Modulbauweise auf die östliche 
Seite des Bahngebäudes bzw. in den Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche verlegt 
werden. 
 
Überbaubare Fläche:  
Durch die oben angesprochenen Veränderungen ergibt sich aus städtebaulicher 
Sicht die Möglichkeit der Ausweisung überbaubarer Flächen an der Grafenstraße. 
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Es ist vorgesehen eine ca. 1.000 m² große Fläche für Dienstleistungen und Wohnen 
bereitzustellen. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in dieser Randlage soll 
nicht zugelassen werden. Im Bebauungsplan wird diese Fläche als Angebotsfläche 
festgesetzt. 
 
Grunderwerb: 
In einem Gespräch vom 30.04.2015 erklärten die Eigentümer des Grundstückes 
Brandisstr. 5 gegen die grundsätzliche Planung der Unterführung keine Einwände zu 
haben, jedoch wurde von den Eigentümern deutlich gemacht, dass Einwände gegen 
die aktuelle Planung zur Bahnunterführung Langenwiedenweg im Bereich des 
nördlichen Kreisverkehres und dem weiteren Verlauf der Hammer Straße bestehen. 
Die Einwendungen werden in der Abwägung zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
behandelt. 
 
Änderung von Verkehrsflächen: 
Fuss- und Radweg 
Im Bebauungsplan wurde im Bereich der Brandisstraße 5 eine Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung Fuss- und Radweg festgesetzt. Da die Erschließung der 
Stellplätze im Osten des Grundstückes angesiedelt ist, wäre durch die Festsetzung 
eine Zufahrt durch den bestehenden Vorgarten entstanden. Um die Zufahrt zu dem 
bestehenden Grundstück Brandisstr. 5 sicherzustellen wird die Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung Fuss- und Radweg in eine Mischverkehrsfläche geändert. 
 
Im nächsten Verfahrensschritt ist die öffentliche Auslegung des Planentwurfs und 
der zugehörigen Unterlagen gem. § 3 (2) BauGB durchzuführen.  
 
Hinweis 
Die genannten Planunterlagen (farbig) und Gutachten, sind auch einzusehen auf 
der Internetseite der Stadt Werl unter www.werl.de > Rathaus > Planen & Bauen > 
Entwicklungskonzepte > Bahnhofsumfeld. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen,  
 

a) die Abwägung der im Verfahren vorgebrachten Anregungen zum Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 102 der Stadt Werl „Bahnhofsumfeld“, 

b) die Freigabe zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB. 

 
 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den im Verfahren vorgebrachten 
Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB  

1a)Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den im Verfahren vorgebrachten 
Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 (1), 4 (1) und 2 (2) BauGB 

2) Planentwurf mit Begründung  

3) Umweltbericht 

4) Antrag der CDU-Fraktion vom 19.02.2015  

http://www.werl.de/
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eingegangene Stellungnahmen der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 (2) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

1. DB Services Immobilien GmbH 
Schreiben vom 05.10.2011, eingegangen 
am 07.10.2011 
 

Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen 
gegen die uns vorliegende Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Werl keine 
grundsätzlichen Bedenken. Belange der DB 
AG werden durch die geplante Aufhebung des 
Bahnüberganges „Langenwiedenweg“, durch 
den Bau einer Straßenunterführung, sowie die 
Schließung des Bahnüberganges „Hammer 
Straße“ für den motorisierten Verkehr und Er-
haltung des BÜ für Fußgänger und Radfahrer, 
berührt. Bei diesen Bauvorhaben handelt es 
sich um eine Maßnahme nach dem Eisen-
bahn-Kreuzungsgesetz (EKrG). Um die Si-
cherheit des Eisenbahnbetriebes bei dem Bau 
der Brücke zu gewährleisten, ist eine frühzeiti-
ge Abstimmung und der Abschluss einer 
EKrG- und Baudurchführungsvereinbarung 
erforderlich. Diese sind zu gegebener Zeit mit 
der DB Netz AG, Produktionsplanung und 
Steuerung (I.NP-W-D-HM (P), Unionstraße 5 in 
59067 Hamm (Westf.) abzuschließen. Ansons-
ten sind wir bei baulichen Veränderungen in 
Nähe der DB-Grenze rechtzeitig durch detail-
lierte und aussagekräftige Unterlagen in Form 
von Bauanträgen gesondert zu beteiligen. 
 
Anpflanzungen im Grenzbereich der DB AG 
sind mit der DB Netz AG abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Planumsetzung werden kon-
krete Maßnahmen mit den zuständigen Fach-
abteilungen der DB AG frühzeitig abgestimmt 
sowie eine EkrG- und Baudurchführungsver-
einbarung mit der DB Netz AG abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
Bei baulichen Veränderungen in Nähe der DB-
Grenze wird die DB Services Immobilien 
GmbH gesondert beteiligt. 
 
 
 
Anpflanzungen im Grenzbereich der DB AG 
werden mit der DB Netz AG abgestimmt. 

2. IHK Arnsberg 
Schreiben vom 05.10.2011, eingegangen 
am 05.10.2011 (per eMail) 

 
Die mit der Bahnunterführung Langenwieden-
weg verbundene völlige verkehrliche Neuord-
nung führt in großen Teilen zu einer erhebli-
chen Veränderung der Standortqualitäten für 
die hier ansässigen Betriebe. Dies gilt insbe-
sondere für die Standorte entlang des südli-
chen Teils der Hammer Straße und der künfti-
gen reinen Stichstraße „Alter Keller“. Hier sind 
heute Betriebe des Kraftfahrzeug- und Kfz-
Zubehörbereichs sowie gastronomische Be-
triebe ansässig, die auf eine direkte Anfahrt-
möglichkeit angewiesen sind und von der 
Wahrnehmung durch vorbeifahrende Kunden 
profitieren. Künftig befinden sich diese Stand-
orte in einer Sackgasse. Dies muss auf lange 
Sicht zu Standortverlagerungen führen. Des-

 
 
 
 
Da Standortverlagerungen aufgrund der ver-
kehrlichen Neuordnung, insbesondere der 
neuen Führung der Hammer Straße, nicht 
ausgeschlossen werden können, wird die Stadt 
Werl verlagerungswillige Unternehmen bei der 
Suche nach Alternativstandorten unterstützen. 
In der Planung, die im Rahmen der Straßen-
ausbauplanung weiter detailliert wird, wird die 
Erreichbarkeit der an die Hammer Straße und 
an die Straße Alter Keller angrenzenden 
Grundstücke, insbesondere der Betriebe mit 
Anliefer- und Kundenverkehr, berücksichtigt. 
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halb bitten wir die Stadt schon heute darum, 
verlagerungswillige Unternehmen bei der Su-
che nach geeigneten Ersatzstandorten zu un-
terstützen. Bis dieser Strukturwandel tatsäch-
lich eingetreten ist, muss die Hammer Straße 
für LKW-Lieferfahrzeuge dimensioniert bleiben. 
Auch darf der geplante Rückbau der künftigen 
Mischverkehrsfläche Hammer Straße/Alter 
Keller nur so erfolgen, dass die Erreichbarkeit 
beispielsweise des Imbissbetriebes im Eckbe-
reich Alter Keller/Grafenstraße für Kun-
denfahrzeuge erhalten bleibt. 
Nördlich der Bahnlinie werden zwischen der 
Brandisstraße und der Hammer Straße Flä-
chen der dortigen Gewerbebetriebe für die 
Verschwenkung der Hammer Straße und den 
Kreisverkehr in Anspruch genommen. Dies 
betrifft die Firmen Holz Rubarth und den Mine-
ralölhandel Rubart mit Tankstellenbetrieb. Da 
beide Unternehmen ihre jeweiligen Standorte 
nicht aufgeben wollen, ist ihnen allein mit einer 
finanziellen Entschädigung nicht gedient. 
Bei der Firma Holz Rubarth GmbH geht ein 
Großteil der heutigen Gartenelemente-
Ausstellung mit einer Fläche von ca. 150 m² 
verloren. Da die Firma Rubarth bereits heute 
sehr beengt ist und die verloren gehende Flä-
che wegen ihrer exponierten, werbewirksamen 
Lage nicht einfach an anderer Stelle neu ge-
schaffen werden kann, müsste über gleichwer-
tige Ersatzflächen nachgedacht werden. 
Gleichzeitig muss für die heutige Einbahnstra-
ße Brandisstraße, die u.a. als rückwärtige An-
lieferung zu den Gewerbebetrieben dient, eine 
gegenläufige Verkehrsführung garantiert wer-
den. 
Noch gravierender sind die Flächenverluste bei 
der Firma Theodor Rubart Mineralöle und 
Schmierstoffe GmbH & Co. KG. Das Gelände 
wird mittig von der Straße durchschnitten. Da-
bei gehen für den Betriebsteil der Tankstelle 
die Flächen der heutigen Portal-Waschanlage 
verloren. Da eine Waschanlage für einen 
Tankstellen-Betrieb existenziell wichtig ist, 
muss auch hier nach Alternativflächen unmit-
telbar angrenzend gesucht werden. Für beide 
Fälle bietet sich das zwischen den Unterneh-
men gelegene städtische Gartengrundstück 
an. Es dürfte allerdings zu klein sein, um bei-
den Unternehmen gleichzeitig ausreichenden 
Ersatz zu bieten. Hier muss nun nach vertret-
baren Kompromissen gesucht werden, bei 
denen die IHK gerne behilflich ist. 
Weiterhin müssten die Gebäude und Betriebs-
anlagen des Mineralölhandels Rubart in gro-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der von dem Grundstück der Firma Holz 
Rubarth GmbH benötigten Teilfläche befindet 
sich derzeit ein Teil der außen gelegenen Gar-
tenelemente-Ausstellung. Das Ausstellungs-
gebäude ist durch die geringfüge Inanspruch-
nahme des Grundstückes nicht betroffen. Als 
Kompensation ist eine Teilfläche des östlich 
angrenzenden städtischen Grundstücks vor-
stellbar. Eine weitere Teilfläche des Grund-
stücks könnte der Tankstelle zugeschlagen 
und damit eventuell die Verlagerung der 
Waschanlage ermöglicht werden. 
 
 
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassie-
rung (Hoffmann & Stakemeier Ingenieure 
GmbH, Büren, Oktober 2009) konnte der Flä-
chenbedarf für die neue Führung der Hammer 
Straße auf dem nahezu 1.200 m² großen städ-
tischen Grundstück reduziert werden, so dass 
grundsätzlich von ausreichenden Alternativflä-
chen auf dem städtischen Grundstück für die 
Firma Holz Rubarth und den Mineralölhandel 
Rubart ausgegangen werden kann.  
Aus städtebaulicher Sicht ist die Verlagerung 
des Mineralölhandels Rubart an einen durch 
Gewerbe geprägten Standort sinnvoll. Die 
Tankstelle kann an dem Standort verbleiben. 
 
 
 
Brandisstraße (Aufhebung Einbahnregelung) 
Bei Umsetzung der Planung wird die Brandis-
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ßen Teilen abgerissen werden. Die verblei-
bende Fläche ist aufgrund ihres Zuschnitts und 
der schwierigen Erschließung für große Ge-
fahrgut-LKW in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Kreisverkehr nicht mehr geeignet. Für 
diesen Betriebsteil der Firma Rubart wäre inso-
fern eine Betriebsverlagerung in einen gewerb-
lich geprägten Standort im Stadtgebiet sehr 
zweckmäßig. 
 
Das geplante Sondergebiet „Nahversorgungs-
schwerpunkt“ im Werler Norden verfolgt das 
Ziel, die bisher räumlich getrennten Angebote 
des Lebensmitteleinzelhandels zu konzentrie-
ren. Bereits in einer früheren Stellungnahme 
vom 11.06.2008 an die Bezirksregierung (Ge-
genstand war die 1. Änderung des BBP Nr. 33) 
haben wir darauf hingewiesen, dass eine 
Kombination aus Supermarkt, Discounter und 
Getränkemarkt mit insgesamt 3 200 m² Ver-
kaufsfläche als Nahversorgungszentrum ver-
tretbar dimensioniert ist. Es wird allerdings 
aller Voraussicht nach zu einer Verdrängung 
vorhandener Standorte kommen. Für den heu-
tigen Rewe-Markt am Langenwiedenweg ist 
entweder durch Verlagerung dieses Anbieters 
in das neue Nahversorgungszentrum oder als 
Folge des Wettbewerbs mit einem unmittelbar 
benachbarten, durch seine Größe und sein 
Umfeld deutlich attraktiveren Anbieter, mit ei-
nem Leerstand zu rechnen. Auch die dauerhaf-
te Existenz des Aldi-Discounters im nördlichen 
Bereich des Langenwiedenweges ist nicht ge-
sichert. 
Sollten beide heutigen Standorte aufgeben, so 
muss dies allerdings nicht zwangsläufig zu 
negativen versorgungsstrukturellen Effekten im 
Werler Norden führen. Schließlich würde die 
Attraktivität und der Grad der Nahversorgung 
insgesamt durch die Konzentration neuer An-
bieter an einem gemeinsamen Standort ge-
stärkt. Voraussetzung für diese Einschätzung 
ist allerdings, dass im Wege verbindlicher Bau-
leitplanung eine Nachfolgenutzung an den bis-
herigen Standorten ausgeschlossen wird, die 
sich negativ auf die Entwicklung des zentralen 
Versorgungsbereiches in Werl auswirken kann. 

straße, bedingt durch das Trogbauwerk der 
Bahnunterführung Langenwiedenweg, abge-
bunden und mit einer Wendeanlage versehen. 
Resultierend daraus ist dann die Einbahnrege-
lung in der Brandisstraße aufzuheben und eine 
gegenläufige Verkehrsführung zu ermöglichen. 
Der Straßenraum soll entsprechend umgestal-
tet werden. 
 
 
Die Aussagen zum Aldimarkt werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich des am Langenwiedenweg / an der 
Brandisstraße gelegenen REWE-Marktes ist 
zu erwarten, dass der REWE-Markt bei An-
siedlung des Nahversorgungszentrums seinen 
jetzigen Standort aufgeben würde. Daher war 
ursprünglich vorgesehen, dass der potenzielle 
Investor eine Folgenutzung für das jetzige 
REWE-Grundstück herbeiführt, jedoch hat sich 
in verschiedenen Gesprächen mit potenziellen 
Investoren / möglichen Betreibern und dem 
Eigentümer des jetzigen REWE-Grundstückes 
herausgestellt, dass dies aufgrund unter-
schiedlicher Vorstellungen nicht möglich ist. 
Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, 
dass bereits bestehenden Einzelhandelsbe-
trieben ein individuell auf sie zugeschnittener 
Bestandsschutz eingeräumt werden soll (s. S. 
65 der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel 
in Werl), sollen die beiden Punkte:  
1. Folgenutzung auf dem jetzigen REWE-
Grundstück und 
2. Entwicklung eines Nahversorgungszentrums 
nunmehr unabhängig voneinander gelöst wer-
den. 
Das Grundstück des jetzigen REWE-Marktes 
liegt in einem, im rechtskräftigen Bebauungs-
plan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
festgesetztem Mischgebiet, in dem u.a. Einzel-
handelsbetriebe zulässig sind. Die Einzelhan-
delsnutzungen sind nicht eingeschränkt. Sollte 
bei einer möglichen Umsiedlung des REWE-
Marktes in das geplante Nahversorgungszent-
rum eine Folgenutzung auf dem jetzigen RE-
WE-Grundstück angesiedelt werden, die nicht 
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im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des 
zentralen Versorgungsbereiches ist, wird steu-
ernd eingegriffen. Als Grundlage dafür wurde 
in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Um-
weltausschusses am 21.6.2011 u. a. das Ver-
fahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ ein-
geleitet. 

3. Lippeverband 
Schreiben vom 30.09.2011, eingegangen 
am 05.10.2011 

 
Gegen die o. g. Bauleitpläne bestehen unse-
rerseits keine Bedenken oder Anregungen. 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4. DB Netz AG, Duisburg 
Schreiben vom 28.09.2011, eingegangen 
am 30.09.2011 

 
Die vorgesehenen Darstellungen entsprechen 
weitgehend dem aktuellen technischen Lö-
sungskonzept zur Beseitigung der Bahnüber-
gänge „Hammer Str.“ und „Langenwiedenweg“. 
Seitens der DB Netz AG besteht allerdings ein 
Einwand gegen die Darstellung der Planung. 
Wie dem Abschnitt „Allgemeine Ziele und 
Zwecke der Planung“ des Begründungsent-
wurfs zu entnehmen ist, soll der Bahnübergang 
„Hammer Str.“ nicht vollständig und dauerhaft 
beseitigt, sondern für den Fußgänger- und 
Radverkehr beibehalten werden. 
Wir verweisen hiermit auf unser Schreiben 
vom 17.08.2011 zur 79. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Werl, in wel-
chem wir den Sachverhalt aus unserer Sicht 
ausführlich dargestellt haben. Die in diesem 
Schreiben gemachten Aussagen zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes gelten analog zur 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 102. 
 
Schreiben vom 17.08.2011 
 
Ihr Schreiben zur geplanten Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange haben wir er-
halten. 
Die vorgesehenen Darstellungen entsprechen 
weitgehend dem aktuellen technischen Lö-
sungskonzept zur Beseitigung der Bahnüber-
gänge „Hammer Str." und „Langenwieden-
weg". 
Seitens der DB Netz AG besteht allerdings ein 
Einwand gegen die Dar-stellung der Planung. 
Wie dem Abschnitt „Planungsziele“ des Be-
grün-dungsentwurfs zu entnehmen ist, soll der 

 
 
 
 
s. unten (Abwägung zum Schreiben vom 
17.08.2011) 
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Bahnübergang „Hammer Str.“ nicht vollständig 
und dauerhaft beseitigt, sondern für den Fuß-
gänger- und Radverkehr beibehalten werden. 
 
Dieses Ziel ist nach unserer Auffassung mit 
dem Ziel des Eisenbahn-kreuzungsgesetzes 
nicht vereinbar, da hier ohne erkennbaren 
zwingen-den Grund auf die vollständige Besei-
tigung des Bahnübergangs Hammer Str. ver-
zichtet werden soll. Wir verweisen hierzu auf 
unsere Schreiben vom 13.04.2010 und 
31.01.2011 sowie auf das Gesprächsprotokoll 
des Gesprächs zwischen der DB Netz AG und 
der Stadt Werl am 16.02.2011 in Hamm. 
Inhaltlich ist aus den vorgelegten Unterlagen 
zur Änderung des Flächen-nutzungsplanes 
kein neuer Sachverhalt erkennbar, der die in 
vorgenann-ten Schreiben angeführten Argu-
mente relativieren würde. Wir halten unsere 
Bedenken daher in vollem Umfang aufrecht 
und weisen hier nochmals auf den Zweck des 
EKrG hin, Gefahrenpunkte zu beseitigen. Ge-
nau dies wird auch im Begründungsentwurf auf 
Seite 4 deutlich, in dem Sie schreiben: „Vor 
dem Hintergrund, Bahnübergänge aus Grün-
den der Sicherheit zu beseitigen (§ 3 Eisen-
bahnkreuzungsgesetz), liegt ein Rückbau der 
beiden Bahnübergänge auch im Interesse der 
Bahn bzw. des Bundes." 
Wir bezweifeln stark, dass eine Kreuzungsver-
einbarung, die nicht die Beseitigung beider 
Bahnübergänge zum Inhalt hat, im Interesse 
des Bundes ist und bezüglich des vom Bund 
zu tragenden Kostendrittels genehmigungsfä-
hig wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
Vor diesem Hintergrund wird sich die DB Netz 
AG mit Nachdruck für die vollständige Beseiti-
gung beider Bahnübergänge einsetzen. Sollten 
die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sein, 
ist eine Beteiligung an der Finanzierung der 
Maßnahme nach EKrG durch die DB Netz AG 
nicht wahrscheinlich. 

 
 
 
 
Die Beibehaltung des Bahnüberganges Ham-
mer Straße für Fußgänger- und Radfahrer ist 
nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz zu-
nächst nicht kategorisch ausgeschlossen (s. 
Schreiben der DB Netz AG vom 13.04.2010). 
Das Eisenbahnkreuzungsgesetz sieht im § 3 
vor, aus Sicherheitsgründen „… Kreuzungen 
zu beseitigen oder durch Baumaßnahmen, die 
den Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu 
entlasten …“. 
Durch die geplante Umlegung des motorisier-
ten Verkehrs von der Hammer Straße zum 
Langenwiedenweg bzw. zur geplanten Bahn-
unterführung am Langenwiedenweg wird die 
Frequenz an dem Bahnübergang Hammer 
Straße deutlich verringert und somit das Ge-
fahrenpotenzial vermindert. Vor diesem Hin-
tergrund ist der Erhalt des Bahnüberganges 
Hammer Straße für Fußgänger und Radfahrer 
grundsätzlich möglich und die gänzliche Auf-
gabe des Kreuzungspunktes nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungs-
planes werden die Planungen zu den Bahn-
übergängen Langenwiedenweg und Hammer 
Straße in Abstimmung mit der Bahn konkreti-
siert und der Bund wird beteiligt (Genehmigung 
der zwischen der Bahn und der Stadt Werl 
abgeschlossenen Kreuzungsvereinbarung). 
Mögliche Änderungen der Maßnahmen im Zu-
ge der an das Bebauungsplanverfahren an-
schließenden Konkretisierung, Genehmigung 
und Ausführung können nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Die Position der DB Netz AG wird zur Kenntnis 
genommen. In der Sitzung des Planungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 21.06.2011 
wurde eine ersatzlose Schließung des Bahn-
überganges Hammer Straße thematisiert. Im 
Ergebnis empfahl der Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss, dass der Rat der Stadt 
Werl beschließen möge, dass der Bahnüber-
gang an der Hammer Straße für Fußgänger 
und Radfahrer erhalten bleibt. Als Gründe sind 
zu nennen: 
- Erhalt der historischen Wege- und Sichtbe-
ziehung, insbesondere zum Stadtzentrum 
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- Vermeidung von Umwegen, insbesondere für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
- Ein höhengleicher, barrierefreier Bahnüber-
gang ist komfortabler als eine Unterführung, da 
keine Steigungen überwunden werden müs-
sen. 
Am 14.07.2011 fasste der Rat der Stadt Werl 
den Beschluss zur Fortführung der Planung 
auf Grundlage des geänderten Geltungsberei-
ches einschließlich Bahnunterführung Lan-
genwiedenweg mit einem beidseitigen Fuß- 
und Radweg und eines höhengleichen Bahn-
überganges für Fußgänger und Radfahrer an 
der Hammer Straße. 

 
5. Kreis Soest 

Schreiben vom 27.09.2011, eingegangen 
am 29.09.2011 

 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständi-
gen Dienststellen und Abteilungen der Verwal-
tung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen 
gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
 
Gegen die Neuaufstellung des B-Planes 102 
„Bahnhofsumfeld“ in Werl mit dem Ziel der 
Reaktivierung von Bauflächen nördlich und 
südlich des Bahnhofgebäudes bestehen aus 
meiner Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Aus der Sicht des vorbeugenden Immissions-
schutzes ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
im Hinblick auf die im Umfeld vorhandenen 
schutzwürdigen Nutzungsstrukturen in Teilbe-
reichen im Wesentlichen nur eine einge-
schränkte gewerbliche Nutzung entwickelbar 
ist. Lediglich im östlichen Bereich der Planflä-
che ist die Ansiedlung von emissionsrelevante-
ren Gewerbeanlagen möglich. 
 
Im Rahmen der beschriebenen Planungsab-
sichten ist u. a. auch die Ansiedlung eines 
Nahversorgungszentrums im nördlichen Be-
reich vorgesehen. Das Emissionsverhalten 
solcher Nahversorgungszentren wird insbe-
sondere durch 
 
• den Anlieferverkehr 
• anlagenspezifische Bauteile (z. B. Klima- u. 
Lüftungsanlagen) 
• die Kfz-Stellplatzanlagen 
• u.v.a.m. 
 
bestimmt. Insofern ist im Einwirkbereich sol-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund der überwiegend vorhandenen 
Wohnbebauung sind im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
mit Ausnahme des im nord-östlichen Teilbe-
reich ausgewiesenen Sondergebietes für groß-
flächigen Einzelhandel und eines Allgemeinen 
Wohngebietes im Bereich des Grundstückes 
„Langenwiedenweg 9“ Mischgebiete festge-
setzt bzw. im Entwurf zur 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Werl ge-
mischte Bauflächen dargestellt. 
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cher Betriebseinrichtungen mit erhöhten Ge-
räuschimmissionen zu rechnen. 
 
Geräuschimmissionen sind aber erst dann als 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
BlmSchG zu werten, wenn die Erheblichkeits-
schwelle überschritten wird. Für die Beurtei-
lung dieses Rechtsbegriffes kann die TA Lärm 
als normkonkretisierende Verwaltungsvor-
schrift herangezogen werden. Die TA Lärm 
legt baugebietsabhängige Immissionsrichtwer-
te sowohl für den Tagzeitraum (06:00 Uhr - 
22:00 Uhr) als auch für den Nachtzeitraum 
(22:00 Uhr - 06:00 Uhr) fest. Bei Einhaltung 
der vorgegebenen Immissionsrichtwerte ist 
davon auszugehen, dass erhebliche Ge-
räuschbelästigungen - und somit schädliche 
Umwelteinwirkungen - für eine immissions-
empfindliche Wohnnachbarschaft ausge-
schlossen werden können. 
 
Im vorliegenden Beurteilungssachverhalt ist im 
Nahbereich nördlich schutzbedürftige Wohn-
bebauung bereits vorhanden. 
 
Insofern sollte grundsätzlich zuerst durch eine 
sachverständige Beurteilung der zu erwarten-
den geänderten Geräuschimmissionssituation 
auf der Grundlage der Vorgaben der TA Lärm 
geprüft werden, ob die Immissionsrichtwerte 
an den vorhandenen bzw. zukünftig noch mög-
lichen Wohnstandorten einzuhalten sind. 
 
Als weitere Beurteilungshilfe ist für die Bewer-
tung der Kfz-Stellplatz-anlagen die (bayeri-
sche) „Parkplatzlärmstudie“ heranzuziehen. 
 
Da außerdem Ladenöffnungszeiten bis 22:00 
Uhr oder länger in Frage kommen, wird eine 
Betrachtung der Geräuschimmissionssituation 
zur Nachtzeit notwendig. 
 
 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich 
zur o. g. Planung folgende Hinweise: 
 
 Eingriffsregelung, Vermeidungsmaßnah-

men: 
Der Verlust von älteren Gehölzbeständen ist 
als erheblicher Eingriff zu werten. Im vorlie-
genden Beb.-Plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
ist lediglich ein Baum auf dem Flurstück 87 
festgesetzt. Hier ist insbesondere im Bereich 
der zu erstellenden Parkplätze zu überprüfen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wurde eine schalltechnische Untersuchung 
(Büro G. Hoppe, Dortmund, November 2010) 
erstellt, in der das geplante Nahversorgungs-
zentrum hinsichtlich seiner Immissionen durch 
Anliefer- und Kundenverkehr bereits berück-
sichtigt wurde (s. Begründung, Punkt 6 auf S. 
20). 
Im Zuge eines konkreten Bauvorhabens zur 
Ansiedlung von großflächigen Einzelhandel ist 
nachzuweisen, dass die Geräuschimmissionen 
gem. TA Lärm tags und nachts eingehalten 
werden, insbesondere in Bezug auf die nörd-
lich angrenzende Wohnbebauung. Des Weite-
ren wird auf Grundlage eines konkreten Bau-
vorhabens für die Bewertung der Kfz-
Stellplatzanlagen die (bayerische) „Parkplatz-
lärmstudie“ herangezogen. 
 
 
 

In Anlehnung an den Umweltbericht (Büro 
Stelzig, Soest, 28.Februar 2011) werden in 
Bezug auf erhaltenswerte Gehölzbestände in 
der Begründung entsprechende Hinweise ge-
geben bzw. soweit erforderlich Festsetzungen 
getroffen. Auf dem Flurstück 87 wurde ein 
Baum festgesetzt, da er, wie in der Begrün-
dung erläutert, ca. 150 Jahre alt und aufgrund 
des weitgehend unversiegelten Traufbereiches 
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inwieweit nicht weitere Gehölze erhalten wer-
den können. Diese sind noch entsprechend zu 
sichern und auf Dauer zu erhalten und zu 
schützen. 
 
 Festsetzungen: 
Im Umweltbericht wird auf Seite 21 die Aussa-
ge getroffen, dass im Bereich des Nahversor-
gungszentrums 1 Baum pro 4 Stellplätze ge-
setzt wird. In den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes wird jedoch nur die Forderung im 
Verhältnis 8 Stellplätze und 1 Hochstamm an-
gesetzt. Hier ist die Festsetzung entsprechend 
des Umweltberichts zu ändern. 
 
Für den Naturhaushalt ergibt sich eine Neu-
versiegelung von ca. 8000m². Gemäß § 18 
Abs. 2 BNatSchG findet die Eingriffsregelung 
bei Vorhaben auf der Grundlage des § 30 
BauGB, bei Vorhaben im Innenbereich keine 
Anwendung. 
 
 Artenschutz 
Die im Bebauungsplan getroffenen Aussagen 
zum Artenschutz sind Grundlage für die Fest-
stellung, dass im Hinblick auf Artenschutzbe-
lange sichergestellt ist, dass keine Lebensstät-
ten planungsrelevanter Arten zerstört werden. 
Damit ist nicht ersichtlich, dass bei der Reali-
sierung der beantragten Maßnahme die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände für ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten nach § 42 
Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
Gerade die Bauzeitenregelung ist unbedingt zu 
beachten. 
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewon-
nene vorläufige Einschätzung entbindet jedoch 
nicht von der Verpflichtung, bei der Bauausfüh-
rung Hinweisen der ökologischen Baubeglei-
tung vorkommende geschützte Tier- und 
Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde 
des Kreises Soest als die für den Artenschutz 
zuständige Behörde zu informieren. 
 
Im Kataster über Altlastverdachtsflächen und 
Altlasten des Kreises Soest, das keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erhebt, sind ver-
schiedene Altlastverdachtsflächen von den 
Änderungen betroffen. Aus abfallwirtschaftli-
cher/bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken, sofern diese Flächen nicht 
konkret durch Baumaßnahmen oder andere 
baulichen Änderungen betroffen sind. Konkrete 
Maßnahmen, Baumaßnahmen, Eingriffe in der 

sich zu einem mächtigen stadtbildprägenden 
Baum entwickelt hat.  Von der Festsetzung 
weiterer Gehölze wurde abgesehen, weil eine 
Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen beim 
Bau von Parkplatzflächen getroffen wurde. 
Diese Festsetzung trägt auch zur Kompensati-
on der bei Planumsetzung wegfallenden Bäu-
me entlang des heutigen „Langenwiedenwe-
ges“ bei. 

Der Anregung wird gefolgt, indem entspre-
chend des Umweltberichts im Bereich des ge-
planten Nahversorgungszentrums festgesetzt 
wird, dass 1 Baum pro 4 Stellplätze zu pflan-
zen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung wird in Anlehnung an den 
Umweltbericht auf Maßnahmen zum Arten-
schutz, wie ökologische Baubegleitung und 
Berücksichtigung von Bauzeiten, hingewiesen. 
Des Weiteren wird der Hinweis gegeben, dass 
sofern sich bei der Bauausführung Hinweise 
auf vorkommende geschützte Tier- und Pflan-
zenarten zeigen, diesen nachzugehen und 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde 
des Kreises Soest als die für den Artenschutz 
zuständige Behörde zu informieren ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bezug auf die vom Kreis Soest übernom-
menen Altlastenverdachtsflächen wurde/wird in 
der Begründung der Hinweis gegeben, dass 
konkrete Maßnahmen, Baumaßnahmen, Ein-
griffe in der Geländeoberfläche u. ä. mit dem 
Kreis Soest - Abt. Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
rechtzeitig im Vorfeld abzustimmen sind. 
Die aufgeführten Punkte 1 bis 4 wur-
den/werden als Hinweis in die Begründung 
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Geländeoberfläche u. ähnliches sind mit der 
Abt. Abfallwirtschaft/Bodenschutz rechtzeitig 
im Vorfeld abzustimmen. 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen 
oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer-
den, ist das SG Abfallwirtschaft/Bodenschutz 
des Kreises Soest umgehend zu benachrichti-
gen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunrei-
nigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren 
Vorgehens gesichert zu lagern. 
2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind 
vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfäl-
le, die nicht verwertet werden, sind soweit 
möglich auf den Entsorgungsanlagen im Kreis 
Soest zu beseitigen. 
3. Sollten Recyclingprodukte eingebaut wer-
den, ist hinsichtlich der Einbaubedingungen 
(wasserrechtliche Erlaubnis) die Untere Was-
serbehörde zu beteiligen. 
4. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. 
Anlagen abgebrochen werden, ist dem SG 
Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises So-
est vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept 
vorzulegen. Der Abbruchbeginn ist spätestens 
zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruch-
meldung anzuzeigen. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben 
für die Landrätin als Untere Staatliche Verwal-
tungsbehörde - Planungsaufsicht. 

aufgenommen. 
 

6. Stadt Hamm 
Schreiben vom 27.09.2011, eingegangen 
am 28.09.2011 

 
Wie bereits im Schreiben vom 02.08.2011 mit-
geteilt, werden durch die beabsichtigten Ent-
wicklungen im Geltungsbereich der 79. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Werl sowie durch die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ die 
Belange der Stadt Hamm nicht berührt. Durch 
die geplante Entwicklung eines Nahversor-
gungszentrums mit Sortimenten des täglichen 
Bedarfs (Gesamtverkaufsfläche: max. 3.200 
qm) im nordöstlichen Teilbereich werden keine 
Auswirkungen erwartet, die außerhalb des 
Gebietes der Stadt Werl von Bedeutung sein 
werden. 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7. Gemeinde Ense 
Schreiben vom 26.09.2011, eingegangen 
am 28.09.2011 

 
Durch die Gemeinde Ense werden keine Anre-
gungen zu den o. g. Planungen der Stadt Werl 
vorgebracht. Gemeindliche Belange werden 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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durch diese Planung nicht berührt. 
8. Straßen NRW 

Schreiben vom 26.09.2011, eingegangen 
am 27.09.2011 

 
Die Belange des Landesbetriebes Straßenbau 
NRW, Regionalniederlassung Sauerland-
Hochstift werden durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und Aufstellung des o. a. 
Bebauungsplanes nicht berührt. 
 
Anregungen und Bedenken sind nicht vorzu-
bringen. 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

9. RWE 
Schreiben vom 22.09.2011, eingegangen 
am 27.09.2011 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange bestehen unsererseits keine Be-
denken oder Anregungen. Diese Stellungnah-
me betrifft nur die im Eigentum der RWE 
Deutschland AG befindlichen Anlagen der Ver-
teilungsnetze Strom. Innerhalb des vorliegen-
den Plangebietes betreiben wir keine Gas-
Verteilnetzanlagen. 
Eine Ausfertigung Ihrer Unterlagen haben wir 
an das für Gas-Trans-portnetzanlagen zustän-
dige Unternehmen Thyssengas weitergeleitet. 
Von dort erhalten Sie ggf. eine gesonderte 
Stellungnahme.  
Die Gas-Hochdrucknetze und Strom-
Transportnetzanlagen der RWE sowie der 
Amprion (Transportnetz Strom) verlaufen mit 
ausreichendem Abstand zum vorliegenden 
Plangebiet und sind somit nicht betroffen.  
Bitte beteiligen Sie die Thyssengas GmbH 
direkt. Die Anschrift lautet: Integrity Manage-
ment und Dokumentation, Netzdokumentation 
und Netzauskunft, Kampstr. 49, 44137 Dort-
mund,  
Tel.: 0231/ 91291-2277 oder Fax: 0231 / 
91291-2266,  
E-Mail: leitungsauskunft@thyssengas.com. 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Thyssengas GmbH wurde direkt beteiligt. 

10. Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 
(obere Immissionsschutzbehörde) 

      Schreiben vom 12.09.2011, eingegangen 
am 12.09.2011 (per eMail) 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan und 
Flächennutzungsplan wurden daraufhin über-
prüft, ob und inwieweit die Planungsabsichten 
mit den Erfordernissen des Immissionsschut-
zes aus der Sicht der oberen Immissions-
schutzbehörde vereinbar sind. Die Belange 
des Dezernats 53 als obere Immissions-

 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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schutzbehörde sind nicht betroffen. 
11. Gemeinde Bönen 

Schreiben vom 02.09.2011, eingegangen 
am 12.09.2011 
 

Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen ge-
gen die o. g. Planung keine Bedenken. Belan-
ge der Gemeinde Bönen werden nicht berührt. 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

12. Eisenbahn-Bundesamt, Essen 
Schreiben vom 06.09.2011, eingegangen 
am 08.09.2011 

 
Bedenken gegen die o. g. Änderung des FNP 
und Aufstellung des Bpl. Nr. 102 habe ich 
nicht. 
Sie beabsichtigen, den höhengleichen Bahn-
übergang „Langenwiedenweg“ durch den Bau 
einer Eisenbahnüberführung (EÜ) aufzuheben. 
Ebenso beabsichtigen Sie eine EÜ für Fuß-
gänger und Radfahrer im Bereich der „Ham-
mer Straße“ einzurichten. Die erforderlichen 
Planunterlagen und Anträge für die Erstellung 
beider EÜ sind durch die DB Netz AG, Han-
sastraße 15, 47058 Duisburg bei mir einzu-
reichen. Sämtliche anderen Planungen sind 
von Ihnen durchzuführen. 

 
 
 
 
 
 
 
In einem Telefonat am 16.09.2011 wurde klar-
gestellt, dass es sich im Bereich der Hammer 
Straße nicht um eine Eisenbahnüberführung, 
sondern um einen höhengleichen Bahnüber-
gang für Fußgänger und Radfahrer handelt. 
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat diesbe-
züglich keine Bedenken, jedoch wurde darauf 
hingewiesen, dass eine Einigung mit der DB 
Netz AG herbeigeführt werden sollte, da sie 
Antragsteller ist. Hierzu wird auf die Schreiben 
der Netz AG, Duisburg und die entsprechen-
den Abwägungsvorschläge verwiesen (s. Nr. 
4). 
 

13. DB Kommunikationstechnik GmbH, Essen 
Telefonat am 06.09.2011 (Schreiben vom 
17.08.2011) 

 
Die DB Kommunikationstechnik GmbH ver-
weist in einem Telefonat am 06.09.2011 auf 
Ihre Stellungnahme zur 79. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Werl (Bahhofs-
umfeld) im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung gem. § 4 (1) BauGB vom 17.08.2011. 
 
Schreiben vom 17.08.2011, eingegangen am 
22.08.2011 
 
Auskunft im Auftrag der Deutschen Bahn AG 
Der angefragte Bereich enthält folgende Kabel 
oder TK-Anlagen der DB AG: das Strecken-
fernmeldekabel F 3803 und Bahnhofskabel. 
Die Lage des Kabels kann den beigefügten 
Planausschnitten entnommen werden. Mit erd-
verlegten Bahnhofskabeln ist jederzeit zu 
rechnen. Diese sind nicht im zentralen Archiv 
dokumentiert. 
 
Die DB Kommunikationstechnik GmbH stimmt 
den von Ihnen geplanten Bauarbeiten unter 

 
 
 
 
s. unten (Abwägung zum Schreiben vom 
17.08.2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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folgenden Bedingungen zu: 
Es ist eine örtliche Einweisung durch einen 
Mitarbeiter der DB Kommunikationstechnik 
GmbH notwendig. Bitte teilen Sie uns schrift-
lich (mindestens 7 Arbeitstage vorher) und 
unter Angabe unserer Bearbeitungs-Nr. den 
Termin zur Kabeleinweisung mit. 
 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Netzadministration 
Fax: 069/265-57811 
E-mail: Netzadministration-
w@deutschebahn.com 
 
Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren. 
Ihre Baumaßnahme erfordert umfangreiche 
Vorbereitungsarbeiten und Sicherungsvorkeh-
rungen zum Schutz des Kabels und der Anla-
gen. 
Zur Einleitung der Vorarbeiten empfehlen wir 
Ihnen die baldige Beauftragung dieser Arbeiten 
bei dem für Sie zuständigen vertrieblichen An-
sprechpartner: DB Kommunikationstechnik 
GmbH, Vertrieb und Kundenbetreuung, An-
schrift: Postfach 10 08 51, 45008 Essen,  
Fax: 069/265-21028; E-Mail: info.vertrieb-
west@deutschebahn.com 
 
Die Forderungen des Kabelmerkblattes und 
des Merkblattes „Erdarbeiten in der Nähe erd-
verlegter Kabel der Berufsgenossenschaften 
der Bauwirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die 
Merkblätter und eine Verpflichtungserklärung 
liegen dem Schreiben nicht bei. Die Verpflich-
tungserklärung ist rechtzeitig und von der bau-
ausführenden Firma unterzeichnet an uns zu-
rückzusenden. 
 
Diese Zustimmung bezieht sich ausschließlich 
auf den Zeitraum vom 01.08.2011 bis zum 
31.08.2012. Für Vorhaben außerhalb dieses 
Zeitraumes ist die Zustimmung erneut einzuho-
len. Dies gilt ebenso für Maßnahmen außer-
halb des in der Zeichnung genau abgegrenz-
ten Bereiches. 
 
Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben 
Eigentum der Deutschen Bahn AG und sind 
vertraulich. Sie dürfen weder an Dritte weiter-
geleitet, noch vervielfältigt werden. Sämtliche 
Unterlagen sind nach Abschluss der Arbeiten 
zu vernichten. 
 
Auskunft im Auftrag der Vodafone D2 GmbH 
Der angefragte Bereich enthält keine Kabel 

 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden die 
Versorgungsträger beteiligt. In diesem Zu-
sammenhang wird mit der DB Systel GmbH 
ein Termin zur Kabeleinweisung vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungen mit der DB Kommunikations-
technik GmbH und die Beauftragung hinsicht-
lich Vorbereitungsarbeiten und Sicherungsvor-
kehrungen zum Schutz des Kabels und der 
Anlagen erfolgen im Zuge der Ausführungs-
planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Merkblätter und Verpflichtungserklärung 
sind dem Schreiben vom 18.06.2009 das im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Be-
bauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ einge-
gangen ist, beigefügt. 
 
 
 
Für Vorhaben nach dem 31.08.2012 und Maß-
nahmen außerhalb des Geltungsbereiches 
wird die Zustimmung erneut eingeholt. 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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oder TK-Anlagen der Vodafone D2 GmbH. 
 
Treten unvermutete, in den Plänen nicht ange-
gebene Kabel und Leitungen auf, ist umge-
hend die folgende Stelle zu informieren:  
Firma: DB Kommunikationstechnik GmbH, 
Disponent SB1 Hagen Nord, 
Anschrift: Postfach 10 08 51, 45008 Essen, 
Telefon: 0201/6128-161, Telefax: 069/265-
21796 

 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Be-
gründung aufgenommen. 
 
 

14. BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH 
      Schreiben vom 06.09.2011, eingegangen 
am 06.09.2011 (per eMail) 
 
Vielen Dank für die Übersendung der Unterla-
gen zur 79. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Werl und des Bebauungspla-
nes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“. Bei der Durch-
sicht ist uns aufgefallen, dass zwar eine Fläche 
für den ZOB vorgesehen ist, aber keine Aus-
sagen über die zukünftige Gestaltung des 
Zentralen Omnibusbahnhofs gemacht wird. 
Ist die Gestaltung des ZOB Werl Bestand der 
Aufstellung bzw. Anhörung oder wird in einem 
späteren Verfahren darauf näher eingegan-
gen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist vorgesehen, die vorhandenen Bushalte-
stellen näher an den Zugang zu den Gleisen 
zu verlegen um somit eine verbesserte Zu-
gangsmöglichkeit für die ÖPNV-Benutzer zu 
erlangen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wird im Bereich des ZOB eine Verkehrsfläche 
mit der Zweckbestimmung: ZOB ausgewiesen. 

15. Gemeinde Wickede 
Schreiben vom 02.09.2011, eingegangen 
am 05.09.2011 

 
Zu den Entwürfen der o. g. Bauleitpläne wer-
den keine Anregungen vorgebracht. Belange 
der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden durch 
diese Planungen nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht berührt. 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

16. Thyssengas GmbH 
      Schreiben vom 31.08.2011, eingegangen 
am 05.09.2011 
 
Von der 79. Änderung des Flächennutzungs-
plans sowie von dem Bebauungsplan Nr. 102 
sind weder geplante noch vorhandene Anlagen 
unserer Gesellschaft betroffen. 
Eine weitere Beteiligung an den Verfahren ist 
daher nicht erforderlich. 
 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

17. Evangelische Kirche von Westfalen - Bau-
referat 
Schreiben vom 29.08.2011, eingegangen 
am 30.08.2011 

 
Gegen die obengenannte Planung bestehen 
keine Bedenken. 

 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

18. LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstel-
le Olpe 
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      Schreiben vom 30.08.2011, eingegangen 
am 30.08.2011 (per eMail) 
 
Wir verweisen auf den von Ihnen genannten 
Punkt Denkmalschutz „Folgende Hinweise 
werden gegeben: Das Plangebiet befindet sich 
in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadt-
kern von Werl…“ auf Seite 24 des Entwurfs der 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

19. Landeseisenbahnverwaltung NRW, Essen 
Schreiben vom 25.08.2011, eingegangen 
am 29.08.2011 

 
Zu o. g. Flächennutzungs- und Bebauungsplan 
verweise ich auf meine Stellungnahme an Sie 
vom 20.07.2011, Az.FNP/019, BP/076. 
 
Stellungnahme vom 20.07.2011 
 
Im Planungsbereich des o. g. Flächennut-
zungs- und Bebauungsplanes befinden sich 
Gleisanschlussanlagen der Stadt Werl, des-
halb weise ich vorsorglich auf Folgendes hin: 
Schienenwege von Eisenbahnen, einschließ-
lich der für den Betrieb der Schienenwege 
notwendigen Anlagen, dürfen nur gebaut oder 
geändert werden, wenn zuvor ein Verfahren 
nach §§ 18 ff des Allgemeinen Eisenbahnge-
setztes (AEG) durchgeführt worden ist. 
Sollten demnach zur Realisierung der Ziele 
des o. g. Vorhabens Maßnahmen im Bereich 
von Bahnanlagen von nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs und / 
oder Anschlussbahnen notwendig werden, 
wären entsprechende Planfeststellungsunter-
lagen durch das betroffene Eisenbahninfra-
strukturunternehmen bzw. den betroffenen 
Privatgleisanschlussinhaber bei der zuständi-
gen Planfeststellungsbehörde vorzulegen. 

 
 
 
 
s. unten (Abwägung zum Schreiben vom 
20.07.2011) 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

20. Gelsenwasser 
      Schreiben vom 25.08.2011, eingegangen 
am 26.08.2011 
 
Für die Benachrichtigung über das o. g. Vor-
haben danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 
 
 
 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 
sonstige eingegangene Stellungnahmen 
 

 

21. KBW 
      Schreiben vom 29.09.2011, eingegangen 
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am 29.09.2011 
 
Mit Schreiben vom 01.07.2009 hatte ich im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Ent-
wässerung des B-Plan-Entwurfes schon Stel-
lung genommen. Diese Stellungnahme ist in-
haltlich noch gültig. 
Wie Sie in Ihrem jetzigen Begründungsentwurf 
darlegen, wird zurzeit vom KBW eine ganzheit-
liche Entwässerungskonzeption erstellt. Mit der 
Fertigstellung ist im November 2011 zu rech-
nen. Erst nach Überplanung des Gebietes 
steht die Entwässerungsrichtung des Nahver-
sorgungszentrums fest. Weiterhin können sich 
Umplanungen des Netzes ergeben, ggfs. auch 
der Neubau von Kanalisationen. 
Zum Investitionsvolumen kann noch keine 
Aussage getroffen werden. 
Detaillierte Regelungen im Hinblick auf die 
Entwässerung erfolgen im Zuge eines konkre-
ten Bauvorhabens. 
 
Bei sämtlichen Kanalbaumaßnahmen (Ausbau, 
Planung) ist der Betriebsausschuss zu beteili-
gen. 
 
Stellungnahme vom 01.07.2009 
 
Der Kommunalbetrieb Werl betreibt im Stadt-
kern überwiegend ein öffentliches Mischwas-
serkanalnetz, das der gemeinsamen Entsor-
gung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
dient. Das B-Plangebiet liegt im kanalisierten 
Einzugsbereich der Kläranlage Werl des Lip-
peverbandes. 
Entsprechend den genehmigten Planungen 
„Abwasserbeseitigung Werl-West“ vom April 
1988 und Regenwasserbehandlung und -
rückhaltung Werl-West vom Oktober 1996 ist 
das Plangebiet im Mischsystem berücksichtigt. 
Im Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt 
Werl ist im Plangebiet größtenteils die Erneue-
rung der öffentlichen Kanalisation für den Zeit-
raum 2010-2015 eingeplant. Im Wesentlichen 
sind hiervon die Straßen Alter Keller, Langen-
wiedenweg, Grafenstraße und Brandisstraße 
betroffen. 
Zunächst soll in 2010 die Mischwasserkanali-
sation in der Straße Alter Keller erneuert wer-
den. Sukzessive werden bis 2015 weitere Ka-
nalabschnitte saniert. 
 
Wie im B-Plan Vorentwurf ersichtlich, sind die 
vorhandenen Straßenzüge umgeplant. Dies 
erfordert zum Teil auch eine Umplanung der 

 
 
Aufgrund der Stellungnahme vom 01.07.2009 
wurde dem KBW die detaillierte Straßenpla-
nung zur Verfügung gestellt. In einem darauf-
folgenden Gespräch wurden Lösungsansätze 
hinsichtlich der Entwässerung besprochen. Es 
werden weitere Abstimmungen mit dem KBW 
erfolgen und anhand konkreter Bauvorhaben 
Lösungen zur Entwässerung erarbeitet und 
dem Betriebsausschuss vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Betriebsausschuss wird zu gegebener Zeit 
beteiligt. 
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Kanalisation. Um eine ganzheitliche Entwässe-
rungsplanung für das B-Pangebiet auszufüh-
ren, bitte ich um Bereitstellung der detaillierten 
Straßenplanung (einschl. Bahnunterführung). 
Zudem bitte ich um Mitteilung, ob für die nörd-
lich der Bahn liegende Erschließungsfläche (u. 
a. Straße An der Bundesbahn) eine öffentliche 
Kanalisation einzuplanen ist. 
 
Bei sämtlichen Kanalbaumaßnahmen (Ausbau, 
Planung) ist der Betriebsausschuss zu beteili-
gen. 
22. Abt. 30.1 - Rechtsangelegenheiten 
      Schreiben vom 31.08.2011 
 
Sofern die verkehrliche Erschließung im o. a. 
Beb.-Plan nicht vertraglich geregelt wird, kön-
nen evtl. für die Erschließungsanlagen Er-
schließungs- bzw. Straßenbaubeiträge anfal-
len. Dies bedarf aber noch einer genaueren 
Prüfung. Für die Herstellung der beiden Kreis-
verkehrsanlagen fallen nach derzeitiger Geset-
zes- und Rechtslage keine Anliegerbeiträge 
an. 

 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Prüfung nach Beitragsrecht wird im weite-
ren Verlauf der Planungen durchgeführt. 

 

 
Anregungen im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
nach dem Beteiligungszeitraum 
 

 

1. Eigentümer/in  
Gespräch vom 30.04.2015 im Stadtplanungs-
amt 
 
In dem Gespräch wurde durch die Eigentümer 
deutlich gemacht, dass es Einwände gegen die 
aktuelle Planung der Bahnunterführung Lan-
genwiedenweg im Bereich ihres Grundstückes 
Brandisstr. 5 gibt. 
 
Die Eigentümer geben an, gegen die grund-
sätzliche Planung der Unterführung keine Ein-
wände zu haben. Sie sind auch bereit für die 
Straße einen Teil Ihres Grundstückes abzuge-
ben. Nach der aktuellen Planung ist jedoch die 
für die Straße und den Kreisverkehr bean-
spruchte Fläche zu Lasten ihres Grundstückes 
vergrößert worden.  
 
Dadurch entstehen ihnen die im Folgenden 
aufgeführten Nachteile: 
 
- Der Grundstücksverlust von ca. 200 m² bei 

einer Ursprungsgröße von 733 m² beträgt 
knapp 27%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die optimierte Planung des Büros Hoff-
mann & Stakemeier konnte erreicht werden, 
dass, als Ersatz für die benötigten Straßenbau-
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- Die Lärmemission würde nach dem Ab-

bruch der Scheune ansteigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Durch den Bau des Kreisverkehres und der 

Straße wäre das Grundstück von zwei wei-
teren Seiten (Süd und Ost) erschlossen. 

 
 
- Durch die Planung ergibt sich ein erhebli-

cher Wertverlust für das Grundstück. 
 
 
 
Daher wurde von den Eigentümern gefordert, 
dass keine Erschließungsbeiträge anfallen 
dürfen  
 
und aufgrund der Änderung der Gehwegfüh-
rung keine Reinigungs- und Winterräumpflicht 
für sie bestehen soll.  
 
Im Übrigen fordern die Eigentümer dass auch 
in Zukunft eine Erschließung von der Brandis-
straße aus möglich ist. 
 
Die abbruchreife Scheune dient derzeit als 
Lärmschutz. Es sollte versucht werden, die an 
der Grundstücksgrenze stehende Wand zu 
erhalten. 
 
Die Stadt Werl wird folgende Punkte veranlas-
sen: 
 
- Die Zufahrt zum Grundstück muss überplant 

werden, da der vorgesehene Einfahrtsbe-
reich direkt durch den Vorgarten an den 

flächen des REWE-Altstandortes, städtische 
Flächen zur Kompensation bereitgestellt wer-
den können. Daraus folgend ergibt sich jedoch 
eine größere Inanspruchnahme des Grundstü-
ckes Brandisstraße 5.  
 
Bezüglich der Lärmemission im Gartenbereich 
des Grundstückes, die laut Lärmgutachten 
nach Abbruch der angrenzende Scheune an-
steigen würde, wurde durch das ausführende 
Büro noch einmal die Anwendung von aktivem 
Lärmschutz überprüft. Nach Aussage des Ing.-
Büros Hoppe, Dortmund, ist durch die Errich-
tung einer 2 Meter hohen Lärmschutzwand 
eine Reduzierung der Lärmemission von 69 
dB(A) auf 64 dB(A) möglich. Es wird daher 
entlang der südlichen und östlichen Grenze 
des Grundstückes Brandisstraße 5 eine 2 Me-
ter hohe Lärmschutzwand im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
 
 
Durch den Bau einer Lärmschutzwand ist eine 
Erschließung nicht möglich. (s.o.) 
 
 
 
Im Zuge der Kaufverhandlungen zum benötig-
ten Grunderwerb wird diese Aussage themati-
siert. 
 
 
Erschließungsbeiträge fallen dann nicht an, 
wenn keine Zu-, Abfahrt besteht. 
 
 
Das Grundstück wird nur von der Brandisstra-
ße erschlossen, deshalb besteht keine Reini-
gungs- und Winterräumpflicht.  
 
Der Anregung wurde gefolgt, die Verkehrsflä-
che wurde geändert.  
 
 
Ein Erhalt der Scheune ist aus bautechnischen 
Gründen nicht möglich. Die Anbringung von 
aktivem Lärmschutz kompensiert diese Anre-
gung. 
 
 
 
 
Der Anregung wurde gefolgt, die Verkehrsflä-
che wurde geändert.  
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Schlafzimmerräumen vorbeiführt. 
 
- Die Planung des Straßenverlaufes und die 

Breite des Geh-, Radweges werden über-
prüft. 

 
 
 
- Darüber hinaus wurde besprochen, dass die 

Scheune nach dem Brand im April 2015 
noch baufälliger geworden ist und dass 
durch die Stadt Werl die Sicherung des Ge-
bäudes veranlasst wird. 
-  

 
 
Zur möglichen Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme werden die Planung des Stra-
ßenverlaufes und die Breite des Geh-, Radwe-
ges noch einmal überprüft.  
 
 
 
 
 
Die zuständige Fachabteilung bei der Stadt 
Werl wurde informiert. 
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Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

 
Abwägungsvorschläge 

1) Bürger/in 1  
    Schreiben vom 01.07.2009 und ergänzendes Schreiben vom 07.09.2009 
 
In obiger Angelegenheit übergebe ich meine nachfolgende Stellungnahme und Anregungen: 
 
1.Gliederung des Plangebietes: 
Das Plangebiet gliedert sich in die Teilbereiche 1.1 Bahnunterführung Langenwiedenweg, 1.2 Nahver-
sorgungszentrum und 1.3 Bahnhofsvorplatz. 
 
2.Die gesetzlichen Vorgaben nach BauGB: 
Das Verfahren der Bauleitplanung durchläuft zwei, in § 3 geregelte Phasen der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Die 1. Phase nach Abs. 1 regelt hier die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und umfasst 
2.1 die öffentliche Unterrichtung über die Ziele, Zwecke, 
2.2 Darstellungen von Planalternativen, 
2.3 Auswirkungen der Planungen und Alternativen sowie 
2.4 die Anhörung der Öffentlichkeit. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung soll ein demokratisches Mittel sein zur besseren Information der 
planenden Gemeinde, über die Wünsche und Befürchtungen der planungsbetroffenen und/oder pla-
nungsinteressierten Öffentlichkeit. Der Planaufsteller hat die Verpflichtung, über mögliche Planalternati-
ven, deren Auswirkungen umfassend in den Erläuterungen der Ziele und Zwecke und in dem 
planerischen Vorentwurf zu unterrichten. Erst durch derartige Planungsinhalte kann es zu einer Diskussi-
onsfähigkeit und damit zu einer Planungstransparenz kommen, die ein Abwägen der öffentlichen mit den 
privaten Belangen ermöglicht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit soll damit für Recht bzw. für 
Gerechtigkeit sorgen. 
 
Die Gemeinde kann den Bebauungsplan selber oder durch einen freiberuflichen Stadtplaner aufstellen 
lassen. Das Leistungsbild sollte für beide Planaufsteller gleich sein und wird nachfolgend unter 3 be-
schrieben. 
 
3. Allgemeine Beschreibung für die „Städtebauliche Leistungen“ Leistungsbild Bebauungsplan.  
 
3.1 Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs. 
 
3.1.1 Grundleistung: Festlegung des räumlichen Geltungsbereichs und Zusammenstellung einer Über-
sicht der vorgegebenen, bestehenden und laufenden örtlichen und überörtlichen Planungen und Unter-
suchungen: Die Festlegung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist deshalb 
erforderlich, um der Öffentlichkeit das Bebauungsplangebiet darzustellen und ob das abgegrenzte B-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB geht es um die Unterrichtung über das gene-
relle Plankonzept, damit die Gemeinde schon in einem frü-
hen Planungsstadium auf private und sonstige Betroffen-
heiten aufmerksam gemacht werden kann, die Einfluss auf 
die konkrete Ausarbeitung des Planentwurfs haben können. 
Grundlage ist demnach ein planerisches Konzept, das dis-
kussionsfähig ist, aber noch keine verfestigte Planung.  
Planalternativen sind erforderlich, sofern für die Neugestal-
tung oder Entwicklung eines Gebietes sich wesentlich unter-
scheidende Lösungen in Betracht kommen. 
 
 
zu 3. 
Die allgemeine Beschreibung wird zur Kenntnis genommen. 
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Plangebiet vollständig abgegrenzt ist. Dem Planaufsteller obliegt naturgemäß nicht die eigentliche „Fest-
legung“, diese bleibt als hoheitliche Aufgabe der Beschlussfassung durch die Gemeinde vorbehalten. 
Nach Festlegung des Geltungsbereichs ist eine Übersicht über alle bestehenden und angrenzenden 
örtlichen Planungen zu erstellen, die für die Gestaltung des Bebauungsplans von Bedeutung sein kön-
nen. Einzubeziehen sind nicht nur rechtskräftig abgeschlossene Planungen, sondern auch solche, die 
noch in Vorbereitung sind sowie etwaige Untersuchungen, die für den aufzustellenden Bebauungsplan 
von Bedeutung sind oder werden können. Als örtliche Planungen kommen insbesondere in Betracht: 
Flächennutzungs-, Bebauungs- und Landschaftspläne, Verkehrs- und sonstige fachspezifische Pläne 
unter Einbeziehung der Randgebiete. 
 
3.1.2 Ermitteln des nach dem BauGB erforderlichen Leistungsumfangs: Die Maßstäbe für die zu beach-
tenden Anforderungen sind in § 1 Abs. 4 ff. und § 9 BauGB niedergelegt. Danach hat der Bebauungsplan 
als rechtsverbindlicher Bauleitplan den Zielen der Raumordnung und Landesplanung angepasste künfti-
ge bauliche Nutzung nach Art und Umfang neben allen zusätzlichen Festlegungen entsprechend den 
einzelfallbedingten Besonderheiten und Notwendigkeiten derart umfassend, klar und lückenlos darzustel-
len, dass zweifelsfrei beurteilt werden kann, ob eine bestimmte Baumaßnahme den festgelegten Planvor-
gaben entspricht. 
 
3.1.3 Das Festlegen ergänzender Fachingenieurleistungen und Formulieren von Entscheidungshilfen für 
die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Der Umfang der Leistung richtet sich nach fall-
bezogenen, wechselnden Notwendigkeiten. 
 
3.1.4 Überprüfen, inwieweit der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt werden 
kann. 
 
3.2 Leistungsphase 2: Ermitteln der Planungsvorgaben. 
Die Grundleistungen in dieser Leistungsphase gliedern sich in vier Gruppen. 
Bestandsaufnahme, deren Analyse, die Prognose der voraussichtlichen Entwicklung und die Mitwirkung 
bei der Aufstellung von Zielen und Zwecken der Planung. 
 
3.2.1 Bestandsaufnahme: Grundleistung ist das Ermitteln des Planungsbestandes, wie der bestehenden 
Planungen und Maßnahmen der Gemeinde und Träger öffentlicher Belange: Danach hat der Planaufstel-
ler die in der 1. Leistungsphase durchgeführte Materialsammlung entsprechend den vorgegebenen Pla-
nungszielen so zu sichten und zu ordnen, dass sie eine brauchbare Grundlage für die nachfolgende 
eigentliche Planungstätigkeit abgibt. Aus dem so ermittelten Planungsbestand, ist nunmehr durch die 2. 
Grundleistung auf der Grundlage von Begehungen und örtlichen Erhebungen der tatsächliche gegenwär-
tige Zustand des gesamten Planungsbereiches zu ermitteln und durch zeichnerische Darstellung sowie 
durch Beschreibungen umfassend festzulegen. Die Arbeitsergebnisse von beteiligten Fachplanern sind 
als Vorgaben in die Bestandsermittlung aufzunehmen. Die Zustandsermittlungen haben alle im Verord-
nungstext beispielhaft aufgeführten Bereiche zu erfassen. Die Ermittlungen sollen sich auf die Bestands-
aufnahme gem. Flächennutzungsplan und deren Fortschreibung und Ergänzung stützen bzw. darauf 
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aufbauen. 
 
3.2.2 Darstellen von Flächen, deren Böden (Bodengutachten) erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind: Die Darstellung beschränkt sich auf solche Flächen, für die entsprechende Angaben vor-
liegen. 
 
3.2.3 Analyse des in der Bestandsaufnahme ermittelten und beschriebenen Zustandes: Hier geht es um 
eine kritische Untersuchung und Bewertung der zusammengestellten Fakten mit dem Ziel einer möglichst 
differenzierten Diagnose als notwendige Voraussetzung für die nachfolgenden Leistungsphasen. 
 
3.2.4 Prognose der voraussichtlichen Entwicklung: Die Einfügung des Zusatzes „unter Verwendung von 
Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter“ soll klarstellen, dass hier Fachplanungen auch 
vorliegende Fachprognosen in die Zusammenfassung, Gewichtung und Abwägung einzubeziehen sind. 
 
3.2.5 Mitwirken beim Aufstellen von Zielen und Zwecken der Planung: Das hier angesprochene Mitwirken 
betrifft die „Ziele und Zwecke der Planung“. Die Entscheidung über die Ziele und Zwecke obliegt der 
Gemeinde. 
 
3.3 Leistungsphase 3 Vorentwurf. 
Die Leistungsphase 3 baut auf die Ergebnisse der vorangegangenen Leistungsphasen 1 und 2 auf. Mit 
dieser Leistungsphase beginnt die eigentliche, auf die stufenweise Erstellung einer, den Anforderungen 
des § 9 BauGB entsprechenden Bebauungsplans gerichtete Planungstätigkeit. Wichtig sind die textlichen 
Erläuterungen zur Begründung der städtebaulichen Konzeption. Dieser Begriff tritt auf, weil er als Aussa-
gerahmen gemäß den Bestimmungen des BauGB zu verstehen ist. 
Die Leistungsphase 3 Vorentwurf bildet das Schwergewicht, den Kernbereich des gesamten Leistungs-
bildes. Die überragende Bedeutung dieser Leistungsphase 3 im Rahmen der Gesamtplanung erfordert 
von dem Planaufsteller hohe qualitative Leistungsanforderungen. 
 
3.3.1 Darstellen der grundsätzlichen Lösung der wesentlichen Teile der Aufgabe und sich wesentlich 
unterscheidender Lösungen nach gleichen Anforderungen: Alternativen sind immer erforderlich, wenn 
bereits bei der Planaufstellung erkennbar ist, dass die Entwicklungsrichtung nicht eindeutig bestimmbar 
ist, so dass geprüft und dargestellt werden muss ob unter unter-schiedlichen Voraussetzungen gleichar-
tige oder nur alternative Entwicklungen möglich sind. 
 
3.3.2 Darlegen der wesentlichen Auswirkungen der Planung und Berücksichtigung von Fachplanungen: 
Diese Bestimmung ist aus § 3 Abs. 1 BauGB übernommen. Der Planaufsteller hat über die Auswirkun-
gen der Planung zu unterrichten. Grundleistung ist das Berücksichtigen von Fachplanungen, die, die 
Ergebnisse des Entwurfs beeinflussen. Diese Leistung beschränkt sich auf die Begründung einer Lö-
sung, nicht auf ein etwaiges Auswahlverfahren selbst. 
 
3.3.3 Mitwirken an der Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind und 
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von der Planung berührt werden können. 
 
3.3.4 Aufstellung einer überschlägigen Kostenschätzung: Gemeint ist eine überschlägige Schätzung der 
Kosten, die, die Gemeinde erfahrungsgemäß im Rahmen der Verwirklichung des Planungskonzepts ent-
stehen werden, einschließlich absehbarer Folgekosten, etwa für Grunderwerb, Erschließung, Ver- und 
Entsorgung, Umweltschutz sowie die kostenmäßigen Auswirkungen von Umstrukturierungen, Gebäude-
abbrüchen und Sanierungen. 
Die Leistungsphase 4: Entwurf 
Diese Leistungsphase beinhaltet das Erarbeiten der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe als 
Grundlage für den erforderlichen Beschluss der Gemeinde und die öffentliche Auslegung 
 
Die Leistungsphase 5: Planfassung für die Genehmigung. 
Die Leistungsphase beinhaltet das Erarbeiten der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe als Grund-
lage für den erforderlichen Beschluss der Gemeinde und die öffentliche Auslegung. 
 
4. Planungsinhalte des Vorentwurfes und Entwurf der Begründung zum Vorentwurf Bahnhofsumfeld Be-
bauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
 
4.1 Entwurf der Begründung zum Vorentwurf: 
Diese Aussagen sind kein Entwurf einer Begründung zu einem Vorentwurf sondern können allenfalls nur 
als eine Konzeptionsbeschreibung verstanden werden. Der Entwurf einer Begründung ist nur dann denk-
bar, wenn auch der Vorentwurf eine gewisse Qualifikation im Sinne von § 9 BauGB (dazu auch 3.3) auf-
weist. 
 
4.1.1 Auf Seite 1 ff wird aus einem Verkehrsgutachten eines Fachplaners informiert: 
4.1.1 a) Der Verkehr soll von 1991 bis 2007 um über 30 % in den Bereichen Hammer Str. und Langen-
wiedenweg abgenommen haben. 
4.1.1 b) Die fertig gestellte Bahnunterführung Schützenstraße soll keine gravierende Verkehrsentlastung 
für den bereits um 30 % reduzierten Verkehrsanteil am Langenwiedenweg gebracht haben. 
4.1.1 c) Der Schwerlastverkehr soll nur einen Anteil von 5 % auf das bereits um über 30 % reduzierte 
Verkehrsaufkommen haben und soll sich in der Zukunft auch nicht erhöhen. 
4.1.1 d) Durch schwierige Lenkbewegungen in den Kreisverkehren, den Lichtsignalanlagen, Fußgänger-
überwegen und Einmündungen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Zwangshalt. 
Geballter Verkehr am Kreuzungspunkt: 
Im Folgenden die Darstellung zu einem Problempunkt, den ich durchaus als solchen einschätze, der 
aber auch nicht zwingend so eintreffen muss (nur der Korrektheit wegen hier gesagt). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu. 4.1 - Entwurf der Begründung zum Vorentwurf 
Hier handelt es sich um ein generelles Plankonzept als Vor-
stufe zur Offenlegung. Im weiteren Verfahren wird der Plan-
entwurf im Sinne von § 9 BauGB konkretisiert und gem. § 3 
Abs. 2 BauGB mit der Begründung etc. öffentlich ausgelegt. 
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  Abbildung 1 
 
Der konzentrierte Fußgängerverkehr behindert den gewünschten Verkehrsfluss. Die zuvor dargestellte 
Grafik ist in 2005 erstellt worden und ist nicht aktualisiert worden. Was für diese Fußgängerquerung gilt, 
gilt auch für die anderen Fußgängerüberquerungen im Bereich der Einmündungen in den Kreisverkehr 
Bahnhofsvorplatz, Grafenstraße und Bahnhofsstraße. 
Zunächst war beabsichtigt, den vollständigen Rad- und Fußgängerverkehr, der heute die Überführung 
Langenwiedenweg auf zwei Seiten nutzt, konzentriert auf einer Straßenseite in der Unterführung auf 
einer eigenen Rampe zu führen (siehe Abbildung 1, Buchstabe „A“). Anschließend wird dann dieser 
Fußgänger-/ Radverkehr mithilfe eines Zebrastreifens mit dem motorisierten Verkehr gekreuzt. Zu Be-
denken sind hier zunächst die hohen Verkehrsströme speziell in der Mittagszeit (es sind am Langen-
wiedenweg zwei Kindergärten, eine Haupt- und eine Grundschule gelegen) oder in der Spätnachmittags-
zeit der Berufsverkehr. Im nördlichen BHF-Bereich soll ein neues Handelszentrum mit > 3000 m² etabliert 
werden. Am BHF kommen mehrmals in der Stunde jeweils zwei Regionalzüge der Bahn. Die aus dem 
BHF strömenden Fahrgäste in „B", insbesondere mittags und nachmittags, sind zu berücksichtigen. 
Ebenfalls zu beachten ist, dass aus „C“ Passanten anströmen, um sich nach „A“ und „B“ zu verteilen. 
Eine besondere Konzentration ist hierbei in der Mittagszeit durch die Schüler/Schülerinnen aus dem 
Schulzentrum zu erwarten. Man kann erkennen, dass alles darauf hinausläuft, dass die Querung über 
den neuen Straßenkörper (siehe den in Abbildung 1 stilisierten Fußgängerüberweg) einen neuralgischen 
Punkt darstellt. Jetzt darf zusätzlich nicht vergessen werden, dass der Fußgänger beim Queren dieses 
Fußgängerüberwegs das Vorrecht gegenüber dem motorisierten Kraftverkehr besitzt. Das bedeutet, je-
der einzelne aus dem ohnehin schon konzentrierten Passantenstrom löst aufgrund seines Vorrechts 
individuell eine „Schockwelle“ im motorisierten Verkehr aus. Und das ist aus dem Grunde bedenklich, 
weil der Fußgängerüberweg nur sehr nahe hinter dem Kreisel angeordnet werden kann, denn kurz da-
nach geht es ja schon hinab in die Unterführung! Die Störungen, die der Passant dann aufgrund seines 
Vorrechtes auslöst, wirken sich nicht nur in die Unterführung hinein aus, sondern können durchaus dazu 
führen, dass das gesamte Kreiselsystem für den motorisierten Verkehr nicht flüssig funktionieren kann. 
Und das mit Folgen für die Bahnhofsstraße, den Bahnhofsvorplatz und für die Grafenstraße. 
4.1.1 e) Werl verfügt über eine gute Verkehrsanbindung, so dass sich der Schwerlastverkehr überall hin 
orientieren kann, auch ohne Benutzung der Unterführung Langenwiedenweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Verkehr (einschließlich Radfahrer und Fußgänger) wur-
de an dem beschriebenen Knotenpunkt (Grafenstraße/ 
Bahnhofstraße/Langenwiedenweg) am 26.03.2009 morgens 
(06:00 - 09:00 Uhr) und nachmittags (15:00 - 19:00 Uhr) ge-
zählt. Die Zahlen dienten als Grundlage für eine Leistungs-
fähigkeitsberechnung, die an diesem Knotenpunkt gute bis 
sehr gute Qualitätsstufen ergeben hat (s. verkehrstechni-
sches Gutachten, PVT, 2009, S. 4). 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Werl „Bahnhofsumfeld“ 
Anregungen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Seite 6 

Die Aussagen zur Erhöhung des Güterverkehrs auf der Bahnstrecke Soest-Unna bedeutet eine Ge-
räuschmehrbelastung, insbesondere in den Nachtstunden für die angrenzenden Wohngebiete. Dazu 
auch nachfolgende Erläuterungen unter 4.1.10. 
 
4.1.2 Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“: 
Die geplante Fußgängerunterführung ist zwar planungsrechtlich abgesichert, kann aber wegen gravie-
render Planungsfehler durch den Planaufsteller nicht realisiert werden (dazu auch nachfolgende Ausfüh-
rungen). Bezüglich der Bahnunterführung haben sich Planungsmängel ergeben, die dann am 19.02.02 
zur Änderung des Bebauungsplanes 33 geführt haben. 
 
4.1.3 Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“: 
Der bisherige Bebauungsplan 33 hat immer zum Inhalt gehabt eine Handelsansiedlung zu verhindern. 
Innerhalb von wenigen Jahren hat sich dann die Zielrichtung geändert gerade in dem Quartier eine Han-
delsansiedlung zu ermöglichen. Handlungshintergrund ist, das Tochterunternehmen der Stadt Werl, die 
GWS, als Grundstückeigentümer zu begünstigen, mit der Absicht, dadurch das Grundstück schneller 
verkaufen zu können. Die am 12.01.09 durchgeführte Informationsveranstaltung des Planaufstellers wur-
de kontrovers diskutiert. Planalternativen wurden nicht dargestellt. Die Auswirkungen der Planung um die 
es hier geht wurden der beteiligten Öffentlichkeit nicht ausreichend oder besser gar nicht dargestellt, weil 
der Planentwurf als alternativlos durch den Planaufsteller dargestellt wurde (dazu auch 3.3.1). 
 
4.1.4 Bahnunterführung Langenwiedenweg: 
Eine geringere Lichtraumhöhe hat sicherlich keine gravierende Kostenersparnis für das eigentliche Bau-
werk zum Inhalt. Erhebliche Kosten können eingespart werden, wenn man auf einen Einbau oder sogar 
auf beide Einbauten, für Fußgänger und Radfahrer verzichtet. Als Ersatz würden dann die nach dem 
techn. Regelwerk der Bundesbahn möglichen höhengleichen Bahnübergänge zu planen sein. Dies setzt 
voraus, dass die vorhandenen Bahnübergänge zurück gebaut werden und nur noch für Fußgänger und 
Radfahrer zu benutzen sind. Neben der Erhöhung der Sicherheit durch den Wegfall der Kfz-Nutzung sind 
natürlich andere Parameter einzuhalten mit entspr. Begründung.  
Gravierende Auswirkungen hat die Lichtraumreduzierung auf die bessere Straßenhöhenplanung. 
 
4.1.5 Bahnhofsvorplatz: 
Ein barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen wäre auch mit einem höhengleichen Übergang für Fuß-
gänger und Radfahrer möglich. Als Beispiel verweise ich auf den Bahnhof in Wickede (Ruhr) und auf die 
vorliegende und vorhandene Fachliteratur. 
Die beschriebenen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung sind in dem planerischen Vorentwurf, nur 
unvollständig enthalten. 
 
4.1.6 Gebietsausweisungen: 
Die Erläuterungen das Discounter-, Vollsortiment- und Getränkehandelsangebote nicht in einem Gebäu-
de untergebracht werden können entziehen sich jeglicher nachvollziehbarer Begründung. Das was in drei 
eindimensionalen Hallen untergebracht werden kann, ist auch in einem mehrfunktionalen Gebäude mög-

 
 
s. 4.1.10 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.1.3 - Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ ist die Beseitigung der höhengleichen 
Bahnübergänge im Verlauf des Langenwiedenweges und 
der Hammer Straße. Vor dem Hintergrund, dass in dem 
Bebauungsplan Nr. 33 ein Kerngebiet und Mischgebiete 
festgesetzt sind, in denen u.a. Wohn-, Geschäfts- und Büro-
gebäude; Einzelhandelsbetriebe, Schank und Speisewirt-
schaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und 
sonstige Gewerbebetriebe zulässig sind, ist nicht davon 
auszugehen, dass mit dem Bebauungsplan eine Handelsan-
siedlung verhindert werden sollte. 
 
Im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 ist eine 
Bahnunterführung im Verlauf des Langenwiedenweges fest-
gesetzt. Zudem hat die Verwaltung verschiedene Varianten 
einer Bahnquerung unter städtebaulichen, verkehrlichen, 
technischen, ökologischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Aspekten untersucht. Im Ergebnis wurde an der 
Bahnunterführung Langenwiedenweg festgehalten. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der den 
Bebauungsplan Nr. 33 teilweise überlagert, wird neben der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg eine ganz-
heitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals verfolgt. Am 
12.01.2009 wurde in einer Ausstellung und Informationsver-
anstaltung die Planung, die sich aus verschiedenen Teilbau-
steinen zusammensetzt, der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit 
wurde auch Gelegenheit zur Erörterung möglicher Alternati-
ven gegeben. 
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lich. Der Vorteil ist die bessere Wirtschaftlichkeit (schon alleine bei energetischer Betrachtung) & Aufent-
haltsqualität, verbunden mit kürzeren Wegen, ohne umständliche Gebäudewechsel. Ebenso muss be-
rücksichtigt werden, dass viele Vollsortimenter, Getränke und Discountangebote zu Ihrem 
Kompetenzgeschäft rechnen. Die hier beschriebenen Gebietsausweisungen sind nicht für eine Begrün-
dung eines qualifizierten Vorentwurfes im Sinne von § 9 BauGB qualifiziert. Dazu auch die nachfolgen-
den Ausführungen unter 4.2.2. 
 
4.1.7 Plangebiet: 
Das Plangebiet entsprechend Ziffer 3.1 Leistungsphase 1: 
Offensichtlich ist dem Planaufsteller dabei eine Unachtsamkeit unterlaufen. Die Grenze des Plangebietes 
verläuft grenzscharf und endet an dem letzten Gleis 5 im nördlichen Trassenbereich der Bahnlinie. Die 
Gleise 4 und 5 im nördlichen Bereich sind schon mindestens über 20 Jahre nicht mehr benutzbar und 
abgängig. Würden diese Flächen für die beiden Gleise 4 und 5 dem Plangebiet zugeführt, so ergeben 
sich hier grundsätzlich andere Verkehrsplanungen, die einen erheblichen Einfluss auf das gesamte Plan-
gebiet haben. Hier besteht für den Planaufsteller dringender Handlungsbedarf, mit der Bahn als Partner 
nachzuverhandeln. 
 
4.1.8 Sanierungsgebiet: 
siehe Ausführungen unter 4.1.7 und 4.1.9. 
 
4.1.9 Altlasten: 
Altlasten sind in dem gesamten nördlichen Bereich zwischen Bahntrasse und der Straße „An der Klein-
bahn“ zu erwarten. Das jetzt festgestellte kontaminierte Gebiet ist in dem planerischen Vorentwurf darzu-
stellen (dazu auch 3.2.2). Eine Voruntersuchung zur Abschätzung des Gefährdungspotentials hätte nach 
BauGB § 3 Abs. 1 vor der Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt werden müssen. Die Ergebnisse 
der Voruntersuchung hätten der Öffentlichkeit in diesem Verfahren bekannt gegeben werden müssen. 
Zudem fehlt es offensichtlich an einen 1. Umweltbericht bezüglich Ziele, Zweck und Auswirkungen zur 
Begründung eines Vorentwurfes. Ich verweise auf die Ausführungen unter 3.2.1 - 3.2.5 und 3.3.2. 
 
4.1.10 Geräuschimmissionsuntersuchung: 
Schon zum Zeitpunkt der Aufstellung des B-Planes 52, nördlich der Straße „An der Kleinbahn“, waren die 
Geräuschmessungen, die auf ein Mischgebiet einwirken dürfen, schon grenzwertig. Über diese Straße, 
als geplante Anliegerstraße, soll der Ver- und Entsorgungsverkehr mit Schwerlastzügen (40 t) für einen 
Getränkemarkt, einem Discounter und Vollsortimenter erfolgen. Das Mischgebiet Wohnen, welches auch 
faktisch ein allgemeines Wohngebiet ist, wird durch die Überlagerung der Geräuschquellen aus der Ver-
doppelung des Güterverkehrs, der Geräuschentwicklung des an- und abfahrenden Kundenverkehrs auf 
der Südseite, den Geräuschen des Schwerlastverkehrs und durch das Be- und Entladen beeinträchtigt 
werden. Hier mangelt es an einer ersten Lärmschutzeinschätzung durch einen fachlich Beteiligten. Die 
gesetzlichen Vorgaben nach (Punkt 2. - Seite 1) sind damit nicht erfüllt. Offensichtlich sollen Geräu-
schimmissionsuntersuchungen erst in der Endphase nach § 3 Abs. 1 BauGB in Auftrag gegeben werden. 
 

zu 4.1.4 - Bahnunterführung Langenwiedenweg 
Die Hammer Straße und der Langenwiedenweg sind Haupt-
verkehrsverbindungen zwischen dem nördlichen und südli-
chen Stadtgebiet. Ein Rückbau der beiden Bahnübergänge 
(Wegfall der Kfz-Nutzung) würde zu Umwegen und Verlage-
rungen des motorisierten Verkehrs (z.T. auf untergeordnete 
Straßen) führen, wodurch erhebliche Probleme in der Ab-
wicklung der Verkehre und städtebauliche Konflikte entste-
hen würden. 
Ferner liegt eine plangleiche Überquerung nicht im Interesse 
der Bahn bzw. des Bundes, da grundsätzlich das Ziel ver-
folgt wird, Bahnübergänge aus Gründen der Sicherheit zu 
beseitigen. 
 
zu 4.1.5 - Bahnhofsvorplatz 
Im Jahr 2009 wurde am Bahnhof ein barrierefreier Zugang 
zum Bahnsteig durch zwei Aufzüge hergestellt und damit der 
Bahnhofsvorplatz aufgewertet. Durch den Bebauungsplan 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Vor-
haben und Maßnahmen zur Umgestaltung des gesamten 
Bahnhofsareals geschaffen. Konkrete Vorhaben und Maß-
nahmen zur Attraktivitätssteigerung des Bahnhofsvorplatzes 
sind Bestandteil des Baugenehmigungsverfahren. 
 
zu 4.1.6 - Gebietsausweisungen 
Es ist beabsichtigt, ein Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 
BauNVO mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzel-
handel „Nahversorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von max. 3.200 m² festzusetzen. Wie sich die Ver-
kaufsfläche gliedert, ist nicht Gegenstand des Bebauungs-
planverfahrens. 
 
Bei dem Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahn-
hofsumfeld“ handelt es sich um ein generelles Plankonzept 
als Vorstufe zur Offenlegung. Im weiteren Verfahren wird der 
Vorentwurf im Sinne von § 9 BauGB konkretisiert und gem. 
§ 3 (2) mit der Begründung etc. öffentlich ausgelegt. 
 
zu 4.1.7 - Plangebiet 
Die Teilfläche, auf der sich die Gleise 4 und 5 befinden, ist 
Bestandteil der gewidmeten Bahnfläche. Hierfür wäre paral-
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4.1.11 Erhaltenswerte Bausubstanz und bodendenkmalpflegerische Belange: 
Keine Anmerkung. 
 
4.1.12 Verfahren: 
Hier trägt der Planaufsteller explizit vor, dass der B-Plan erst in der Endphase des Bebauungsplanverfah-
rens, also nach § 3 Abs. 2 BauGB (u.a. Details zu verkehrlichen Anbindung und Kostenteilung) rechts-
verbindlich gefasst werden soll. Es wird damit bestätigt, dass kein qualifizierter Vorentwurf vorliegen 
kann. Dazu auch 2. (Seite 1) zu den gesetzlichen Vorgaben. 
 
4.1.13 Änderung des Flächennutzungsplanes: 
Die Änderung des FNP soll im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt werden. Die in 
dem Verfahren nach § 3 Abs.1 Phase 1 (siehe Seite 1) beschriebenen Kriterien erfüllt der Vorentwurf 
nicht. Zum Inhalt eines planerischen Vorentwurfes verweise ich auf 3.3 (Leistungsphase Vorentwurf). Ein 
qualifizierter Vorentwurf sollte die Inhalte (noch keine abschließenden Festsetzungen) haben, die bei 
einem späteren Entwurf nach § 3 BauGB unter Beachtung von § 9 BauGB im Verhältnis zur Bau NVO § 
6 und 11 im Verhältnis erwartet werden können. Dem Vorentwurf ist zu entnehmen, dass umfangreiche 
Flächenversiegelungen geplant sind. Ebenso darf der Eingriff durch die Unterführung in den vorhande-
nen Baugrund nicht unberücksichtigt bleiben. Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 2 und 2a 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Für das Verfahren nach § 3 Abs. 1 Phase 1 BauGB ist ein erster 
Umweltbericht als Fachingenieurleistung zu erstellen. Diese Leistungen sind innerhalb der Leistungspha-
se 2 „Ermitteln der Planungsvorgaben“ Ziffer 3.2 zu leisten. Die Ergebnisse der voraussichtlichen Um-
weltauswirkungen sind dann in dem ersten Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Eine 
derartige Fachingenieurleistung fehlt (dazu auch 2. auf Seite 1 zu den gesetzlichen Vorgaben.). 
 
4.1.14 Fehlender Kostenrahmen: 
In dem Erläuterungsbericht sind keine Kostenangaben enthalten. In der Zeit einer tiefen Wirtschaftskrise, 
leeren Kassen und einschneidende soziale Einschnitte verlangen nun mal Transparenz. Es ist Aufgabe 
des Planaufstellers für eine Kostentransparenz zu sorgen. Innerhalb der Leistungsphase 3 Vorentwurf 
muss erwartet werden, dass der Planaufsteller in seinem Erläuterungsbericht zur Vorplanung, auch einen 
Kostenrahmen entsprechend 3.3.4 aufstellt. Dieser Kostenrahmen ist auf die unter 1. Seite 1 genannten 
Teilbereiche zu gliedern. Diese Kostenaufteilung nach Teilbereichen ist nach den Kostenträgern zu glie-
dern. 
 
4.2 Der planerische Vorentwurf: 
 
4.2.1 Verkehrsflächen: 
4.2.1.1 a Alternativplan keine Bahnunterführung am Langenwiedenweg: 
Die unter Ziffer 4.1.1 a - d aufgelisteten Fakten aus einem fachlichen Beitrag zu einer Verkehrsuntersu-
chung veranlassen gerade die Planung und Bau der Unterführung begründet zu hinterfragen. Die von mir 
dargestellte Behinderungen (4. 1.1 d) des fließenden Verkehrs im Bereich der Kreisverkehre unterstützt 
meine Meinung. Die Ausführungen des Planaufstellers und Verkehrsplaners, sagen unter 4. 1.1 e, dass 

lel zum Bebauungsplanverfahren eine förmliche Freistellung 
von Bahnbetriebszwecken nach § 23 des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes (AEG) erforderlich. Da noch bahntechni-
sche Anlagen vorhanden sind, ist im Vorfeld ein planungs-
rechtliches Zulassungsverfahren gem. § 18 AEG durchzu-
führen, um die Freistellungsfähigkeit herzustellen. Außer-
dem sind die noch vorhandenen bahntechnischen Anlagen 
zurück zu bauen. Die Einbeziehung und Überplanung dieser 
relativ kleinen Arrondierungsfläche würde den Planungszeit-
raum deutlich verlängern. Aus diesen Gründen wurde die 
Teilfläche, auf der sich die Gleise 4 und 5 befinden, nicht mit 
in den Geltungsbereich einbezogen, jedoch ist nicht auszu-
schließen, dass es nachträglich zu einer Arrondierung 
kommt. 
 
zu 4.1.8 - Sanierungsgebiet 
s. 4.1.7 und 4.1.9 
 
zu 4.1.9 - Altlasten  
Aufgrund von Untersuchungsergebnissen im Bereich des 
ehem. Schrottplatzes der Fa. Eickhoff wurden die Flurstücke 
311 und 85 in das Kataster „Altlastenablagerungen und -
standorte im Kreis Soest“ aufgenommen. Die Altlastenver-
dachtsflächen werden im Entwurf des Bebauungsplanes als 
Flächen mit erheblichen Bodenverunreinigungen durch um-
weltgefährdende Stoffe gekennzeichnet.  
Eine Sanierung des Geländes ist bei der derzeitigen Nut-
zung als Lagerplatz nicht erforderlich. Bei einer Änderung 
der Flächennutzung sind weitere Untersuchungen notwen-
dig, die dann mit dem Kreis Soest abzustimmen sind. Im 
Bebauungsplan wird ein Hinweis dazu gegeben. 
Es ist sinnvoll, weitere Untersuchungen erst bei konkreten 
Vorhaben vorzunehmen, da die Untersuchungen dann ge-
zielt bzw. in Abstimmung mit der vorgesehenen Nutzung 
durchgeführt werden können. 
 
Die historische Erkundung der Deutschen Bahn AG für den 
Kreis Soest zeigt drei weitere Altlastenverdachtsflächen auf 
dem Areal des Bahnhofes Werl, die ebenfalls im Entwurf des 
Bebauungsplanes dargestellt werden. Es ist jedoch von 
keinem gravierenden Gefährdungspotenzial auszugehen. 
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man über die guten Autobahnanschlüsse und Umgehungsstrassen mit Schwerlastzügen in Werl jeden 
Straßenzug erreichen kann. Was für Schwerlastfahrzeuge gilt, gilt erst recht für den PKW-Verkehr. Der 
Verkehr in Nordsüdrichtung und umgekehrt müsste den kleinen Umweg über die sehr leistungsstarke 
Unterführung Schützenstraße oder über die Unterführung Salinenring nehmen. 
Die Verkehrmehrbelastung beider Strecken dürfte eher unauffällig sein. Höhengleiche Fußgängerüber-
wege an der Hammer Straße und am Langenwiedenweg entsprechend meinen Ausführungen unter Zif-
fer 4.1.4 sind möglich. Die Bahnunterführung am Salinenring ist auf jeden Fall abgängig. Der 
Planaufsteller geht davon aus, dass diese Unterführung nicht vor 2019 realisiert wird. Mit der Realisie-
rung und Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwiedenweg kann ebenfalls frühestens erst 2019 
gerechnet werden. Die Bahn will die Strecke Soest Unna modernisieren. Wie man der Presse entneh-
men konnte erhält die Bundesbahn dafür Geldmittel aus dem Konjunkturpaket. Bei der Bahn ist das nun 
mal so: was heute nicht möglich erscheint kann morgen schon realisierbar sein. Eine Unter- bzw. Über-
führung am Salinenring könnte schon bis 2015 gebaut werden. Zudem wäre dieses Bauwerk im Ver-
gleich zur Unterführung am Langenwiedenweg erheblich günstiger, schon aus Gründen der vorhandenen 
Topografie. Wird die Unterführung nicht gebaut, wird es bei den jetzigen Straßenverläufen und Funktio-
nen im Wesentlichen bleiben. Der Rewe-Markt könnte an dem jetzigen Standort bleiben und sich in süd-
licher Richtung vergrößern. Ebenso könnte dort die Tankstelle bestehen bleiben. 
4.2.1.1 b Bahnunterführung am Langenwiedenweg gemäß Vorentwurf: 
Ich verweise auf meine Ausführungen unter 4.1.4. Der Aussage des Planaufstellers, dass die geplante 
Unterführung Langenwiedenweg sicher und leistungsfähig ist, wird nicht widersprochen. Aber die Nach-
teile die sich daraus ergeben sind aus ökonomischen, ökologischen und sozialökologischen Gründen 
einfach gravierend. 
Ökologische Betrachtung: 
Zunächst sind die Eingriffe in die Natur durch das Unterführungsbauwerk nicht zu unterschätzen. Die 
dann erforderlichen Flächenversiegelungen durch Straßen usw. sind beachtlich. 
 

  Abbildung 2 
 

Bei Änderung der Flächennutzung sind weitere Untersu-
chungen erforderlich, insbesondere im Bereich der ehemali-
gen Tankstelle (am Gleis 405). Darauf wird im Bebauungs-
plan hingewiesen. 
 
Für das Flurstück 84 (Kfz-Werkstattbetrieb für Wartungs- 
und Reparaturarbeiten) liegt eine Bodenuntersuchung von 
dem Büro Kleegräfe - Baugrund- und Umweltanalytik aus 
dem Jahr 2005 vor. Daraus geht hervor, dass derzeit kein 
akuter Handlungsbedarf besteht, jedoch bei einer mäßig 
sensiblen Folgenutzung u.a. alle nutzungsspezifischen An-
lagenteile vollständig aus dem Untergrund entfernt werden 
sollten. Darauf wird im Bebauungsplan hingewiesen. 
 
Gem. § 2 Abs. 4 Bau GB ist für die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Um-
weltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Um-
weltbericht wird als Bestandteil der Begründung im weiteren 
Verfahren erstellt. 
 
zu 4.1.10 - Geräuschimmissionsuntersuchung 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingeni-
eurbüro G. Hoppe, Dortmund, November 2010) wurden die 
Geräuschimmissionen aus dem Straßen- und Schienenver-
kehr im Plangebiet für das heutige Verkehrsaufkommen 
sowie das zukünftig zu erwartende Verkehrsaufkommen 
nach Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwieden-
weg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversor-
gungszentrums ermittelt. Die Ergebnisse werden bei der 
weiteren Planung berücksichtigt. 
 
zu 4.1.12 - Verfahren 
s. S. 1 
 
zu 4.1.13 - Änderung des Flächennutzungsplanes  
s. S. 1 
 
zu 4.1.14 - Fehlender Kostenrahmen 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine detaillier-
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  Abbildung 3 
 
Die Brachflächen: 
Diese Grafik wurde 2005 erstellt und ist hier nicht auf den jetzigen Vorentwurf fortgeschrieben: 
In Abbildung 3 ist der Bereich um die geplante Unterführung dargestellt. Die in schwarz dargestellten 
Flächen sind eine unmittelbare Folge der Trassenplanung durch den Planaufsteller. Sie lassen sich aus 
meiner Sicht allesamt nicht wirklich rentierlich verkaufen bzw. nutzen. Die Fläche A (mit ca. 2500m²) ist in 
weiten Teilen zu gedrungen, als dass man sie z.B. für Gewerbe effektiv bebauen könnte. Spätestens 
kurz vor der Kreiselanlage stellt sich die Frage nach einer Zuwegung zu dieser Fläche, die im Kreisel 
nicht sinnvoll ist und danach nicht mehr möglich ist, da hier bereits die Absenkung beginnt. Zu bedenken 
ist ferner, dass keinerlei Lärmschutz vorhanden und vorgesehen ist, aufgrund dessen an dieser Stelle 
erhebliche Emissionen von der Straße und von der Bahn ausgehen. Wer kauft so etwas? 
Die Fläche B (mit ca. 200m²) füllt als Zwickel die Fläche zwischen heutigem Langenwiedenweg und zu-
künftigen Trog aus. Da die heutige Überführung in diesem Bereich geschlossen werden wird, ist hier 
nicht mehr mit Durchgangsverkehr von Pkws/ Fußgänger zu rechnen. Aufgrund dieser fehlenden Fre-
quentierung und einem Trog im Rücken als Emissionskanal wird eine Bebauung mehr als fraglich sein. 
Es bleiben allenfalls Grünflächen mit Parkplätzen über, die aber aufgrund ihrer verborgenen Platzierung 
und der einseitigen Nutzbarkeit durch die Straße „Alter Keller“ auch eher fraglich sind. Nur durch die lang 
gestreckte Form kann nicht wirklich die Platzsituation, speziell im Hinblick auf das Parken, entschärft 
werden. Die fragwürdige Sackgassenbildung, die kurz hinter dem Kreisel nur einseitig mögliche Zufahrt 
in den lang gestreckten, schmalen Vorplatzbereich machen einen verkehrstechnisch sicheren Parkplatz 
sehr fragwürdig. Fläche C (mit ca. 350m²) kann man nun als absoluten Zwickel bezeichnen, die wohl im 
städtischen Besitz verbleibt. Der Großteil von Fläche D (mit ca. 130m²) wird wohl im städtischen Besitz 
verbleiben. Fläche E (mit ca. 1000m²) würde sich strategisch für Wohn-/ Handelshaus anbieten. 
Aufgrund der schwierigen Lage im Immobilienbereich, der Vielzahl an brachliegenden innerstädtischen 
Flächen wird auch hier eine alsbaldige Bebauung bzw. Veräußerung mehr als fragwürdig sein. Zudem 
der Aspekt der ungehinderten Emissionen und die Lage unmittelbar vor dem Straßenbild prägenden 
Eckhaus. Die Fläche F mit ca. 1000 m² ist praktisch eine Insellage, umgeben von fließendem Verkehr. 
Eine Nutzung als Grünfläche erscheint möglich zu sein. Städtebaulich und ökologisch wird hier ein selt-
sames Bild entstehen, welches wirklich keinerlei Vorbildwirkung haben wird. 

te Kostenberechnung nicht zwingend erforderlich.  
Allgemeine Aussagen, die maßgeblich für die Umsetzung 
des Bebauungsplanes sind, werden im weiteren Verfahren 
in der Begründung getroffen. 
 
zu 4.2.1.1 a - Alternativplan keine Bahnunterführung am 
Langenwiedenweg 
Sowohl ein Ausbau der Bahnunterführung Salinenring als 
auch eine Umlegung des Verkehrs zur Bahnunterführung 
Schützenstraße stellen keine Alternativen zur geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg dar. Dies begründet 
sich u.a. damit, dass durch Umwege und Verkehrsverlage-
rungen erhebliche Probleme in der Abwicklung der Verkehre 
entstehen würden, was zu städtebaulichen Konflikten führen 
kann. So würde z.B. mit  einem Ausbau der Bahnunterfüh-
rung Salinenring und einem damit verbundenen höheren 
Verkehrsaufkommen die Wohnqualität im Umfeld erheblich 
abnehmen und der Bereich der Schulen gefährdet werden. 
Ferner sind bezüglich des Eisenbahnüberführungsbauwer-
kes über den Salinenring lt. Aussage der DB Netz AG keine 
Maßnahmen im Betrachtungszeitraum bis 2019 geplant (s. 
auch 4.1.4). 
 
zu 4.2.1.1 b - Bahnunterführung am Langenwiedenweg ge-
mäß Vorentwurf (Ökologische Betrachtung) 
Im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachgutachtens 
(LökPlan, Anröchte, 2009) wurde geprüft, ob im Plangebiet 
besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder 
vorkommen können und ob durch die Umsetzung des Be-
bauungsplanes Verbotstatbestände nach §19 oder §42 
BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich pla-
nungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Der Gut-
achter ist zu folgendem Ergebnis gekommen: „Abschließend 
kann davon ausgegangen werden, dass - unter Berücksich-
tigung der vorgeschlagenen Maßnahmen und dem aktuellen 
Kenntnisstand - keine planungsrelevante Art durch die ge-
planten Maßnahmen zur Umsetzung des B-Plans Nr. 102 in 
der Stadt Werl erheblich beeinträchtigt wird und daher keine 
Verbotstatbestände nach §19 oder §42 BNatSchG erfüllt 
werden.“ 
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Ökonomische Betrachtung: 
Dieser planerische Vorentwurf ist mit Abstand die teuerste Lösung und beinhaltet Folgekosten. Hinzu 
kommen noch erhebliche Kosten für den Grunderwerb der für den Straßenbau benötigten privaten 
Grundstücksflächen. 
Sozialökologische Betrachtung: 
Die Abbildungen 2 und 3 zeigen ein Quartier, welches sich in den letzten 40 Jahren zu dem heutigen 
Naturzustand entwickelt hat. Mit der Verwendung des Begriffs Naturzustand ist gemeint, dass das indivi-
duelle, soziale und gesellschaftliche Gegenüber, sei dies eine vorgefundene Natur oder eine produzierte 
Wirklichkeit, nicht bloß Umwelt ist, sondern eine lebendige und eigensinnige Mitwelt. Das was von Men-
schen Händen und Geist geschaffen worden ist, kann man nicht einfach umplanen mit diesen sehr 
merkwürdigen Randbedingungen, die in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt sind. Der Planaufsteller 
beabsichtigt unter dem Aspekt des Machen-Können seine Planungen durchzusetzen. Machen-Können 
geschieht kommunikationslos. Das Sein-Lassen-Können setzt eine Dialogfähigkeit aller Beteiligten vo-
raus, womit also die Sozial-Ökologie dem Sein-Lassen-Können Vorrang gegenüber dem kommunikati-
onslosen Machen-Können einräumt. Darauf baut dann auch das Prinzip der Nachhaltigkeit auf, dass hier 
gerade bei der gefundenen Balance Qualitäten entwickelt werden, die unseren nachfolgenden Generati-
onen dienen. Genau dies will der Gesetzgeber mit dem Verfahren nach § 3 BauGB erreichen, eine dis-
kussionsfähige Plantransparenz aus der die Auswirkungen der Planungen erkennbar sind. 
4.2.1.1 c Alternative Planung der Bahnunterführung mit einem Brückenbauwerk am Salinenring: 
Wenn die Gemeinde und Öffentlichkeit in diesem Verfahren an der Bahnunterführung festhält kann es 
gut passieren, dass unabhängig von dieser Planung ein neues Brückenbauwerk am Salinenring aus 
technischen Gründen erforderlich wird. Die Stadt Werl wird dann auf nur einer kurzen Strecke über drei 
Bahnbauwerke verfügen. Ein Luxus in dieser Stadt, der mit der Vernunft nicht zu begründen wäre. 
4.2.1.1 d Alternative Bahnunterführung östlich vom Bahnhof: 
 

  Abbildung 4 (a) 
 

Die Maßnahmen, die in dem artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag lediglich aus Vorsorgegründen und zur Risikomini-
mierung vorgeschlagen wurden, werden als Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
zu 4.2.1.1 b - Bahnunterführung am Langenwiedenweg ge-
mäß Vorentwurf (Die Brachflächen) 
Hauptbestandteil der Planung ist die Umgestaltung der ver-
kehrlichen Situation. Maßgeblich ist hier die Trassierung der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg, die eine 
Neuordnung der an die Straßenräume angrenzenden Berei-
che bedingt. Die verkehrlichen und städtebaulichen sowie 
wirtschaftlichen Belange sind untereinander abzuwägen. 
 
zu 4.2.1.1 b - Bahnunterführung am Langenwiedenweg ge-
mäß Vorentwurf (Ökonomische Betrachtung) 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine detaillier-
te Kostenberechnung nicht zwingend erforderlich.  
Allgemeine Aussagen, die maßgeblich für die Umsetzung 
des Bebauungsplanes sind, werden im weiteren Verfahren 
in der Begründung getroffen. 
 
zu 4.2.1.1 b - Bahnunterführung am Langenwiedenweg ge-
mäß Vorentwurf (Sozialökologische Betrachtung) 
s. S. 1 
 
zu 4.2.1.1 c - Alternative Planung der Bahnunterführung mit 
einem Brückenbauwerk am Salinenring 
s. 4.2.1.1 a 
 
zu 4.2.1.1 d - Alternative Bahnunterführung östlich vom 
Bahnhof 
Die hier aufgeführte alternative Planung aus dem Jahr 2005 
wurde bereits im Planungsausschuss am 13.09.2005 aus-
führlich behandelt und mit der von der Verwaltung vorgeleg-
ten Planung verglichen (s. Beschlussvorlage zur Sitzung des 
Planungausschusses am 13.09.2005 bzw. des Rates am 
15.09.2005 – Vorlage-Nr. 262). Die alternative Planung 
(Bahnunterführung östlich des Bahnhofes) wurde aus den 
folgenden Gründen nicht weiterverfolgt: 
§ Die Verkehrsführung bietet keine bessere städtebauliche 
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Die alternative Planung ist 2005 entstanden und nicht fortgeführt oder aktualisiert worden. Die Straßen-
planung sieht einen Anschluss an die vorhandene Industriestraße vor und ist damit auch an die neue 
Unterführung Schützenstraße angebunden. In westlicher Richtung ist östlich vom Bahnhof eine kurze 
Unterführung rechtwinklig zur Bahntrasse vorgesehen. An der Nordseite des Tunnels befindet sich ein 
Kreisverkehr, der den Verkehr in Ost- oder Westrichtung steuern kann. In westlicher Richtung wird dann 
im heutigen Bereich Langenwiedenweg ein weiterer Kreisel geplant. Höhengleiche Übergänge entspre-
chend 4.1.4 könnten im Bereich des Langenwiedenwegs und an der Hammerstraße geplant werden. 
Wenn die Flächen für die vakanten Bahngleise entspr. 4.1.7 hinzugewonnen werden könnten, wäre die 
geplante Trasse in südlicher Richtung neu zu ordnen. Dadurch würden sich auch die rot dargestellten 
nutzbaren Flächen nicht unerheblich vergrößern. Die Vorteile sind deutlich sichtbar. Der Rewe-Markt und 
die Tankstelle könnten dort bleiben und sich erweitern. Das Gebilde von Straßen nach Abbildungen 2 
und 3 würde entfallen. Die Straße „An der Kleinbahn“ könnte mit dem neuen Straßenverlauf in südlicher 
Richtung verbunden werden. Zusammenfassend ist die Lösung einer Unterführung östlich vom Bahnhof 
gegenüber einer Unterführung am Langenwiedenweg die bessere und ausgewogenere Lösung. Ich gehe 
davon aus, dass die Kosten für eine Unterführung östlich vom Bahnhof die günstigere ist, einschl. Kosten 
für eine Straße die parallel zur Bahntrasse verläuft.  
 
4.2.1.2 Bahnhofsvorplatz: 
Ich verweise auf meine Ausführungen unter 4.1.5 und ergänze diese wie folgt: 
Im südlichen BHF-Bereich fällt bei dem jetzigen Vorentwurf die unharmonische Platzierung des Kreisver-
kehres auf. Was auf der einen Seite direkt vor dem BHF-Gebäude an Fläche gewonnen wird (aber wozu 
eigentlich?), wird auf der anderen Seite direkt vor der Videothek/Polizei durch Parkplatzvernichtung ver-
geudet. Die Platzsituation vor diesem Gebäude wird durch diese Lösung noch weiter verschärft, als sie 
ohnehin derzeit bereits ist (Wert-/ Imageverlust für das gesamte Gebäude, drohender Leerstand).Ich 
vertrete auch die Auffassung, dass die P+R-Parkplätze auf die Nordseite der Bahntrasse gehören. Über 
den dort anzulegenden höhengleichen Übergang für Fußgänger und Radfahrer könnten dann die Bahn-
gleise direkt erreicht werden. Die freigewordenen Flächen an der Grafenstraße wären sinnvoller Weise 
mit einer Straßen begleitenden Bebauung besser verplant. 
4.2.1.3 Die Straße „An der Kleinbahn“: 
Die Straße „An der Kleinbahn“ war seinerzeit eine Zuwegung zu den Gleisanlagen der Ruhr-Lippe- Ei-
senbahnen. Nach dem Krieg ist sie dann ergänzend als Erschließungsstraße zu den Groß-/ Gewerbe-
betrieben umfunktioniert worden, die sich in diesem nördlichen Bereich niederließen. In dem Zustand, in 
dem sich diese Straße heute dem Betrachter zeigt (verengter Straßenraum; unregelmäßige, teils unbe-
festigte Gehwege mit < 50cm Breite), ist sie durch die Stadt Werl erst vor wenigen Jahren (2001/ 02) als 
ausgebaut deklariert und als auch als solche mit den Anwohnern abschließend abgerechnet worden. 
Und dieses, obwohl das vorhandene Straßenprofil nie nach den rechtskräftigen Vorgaben des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 verbreitert und ausgebaut worden ist. Zu dieser Zeit bestand der Wille der Stadt darin, 
großflächigen, innenstadtrelevanten Handel in dem nördlichen Bahnbereich bzw. auf die Flächen an der 
Kleinbahn zu verhindern. Überlegungen und Bestrebungen zur Bebauung des vorhandenen, bisher 
brach liegenden Kleinbahngeländes gingen in die Richtung kleinteiliges Gewerbe und Wohnen. 
Wichtig zu wissen ist, dass Ende der 90iger Jahre in dem nördlichen Bereich „An der Kleinbahn“ ein ver-

Neuordnung oder Nutzung. Es entsteht eine erhebliche 
Störung des Gesamtbereiches. 

§ Die Hauptverkehrsstraßen Hammer Straße und Grafen-
straße sind nicht schlüssig verbunden. Für den Rad- und 
Fußgängerverkehr entstehen bei dieser Variante erheb-
liche Nachteile. 

§ Die tatsächlichen Kostenanteile der Stadt Werl erhöhen 
sich gegenüber der seitens der Stadt vorgelegten Pla-
nung von 2,6 Mio. € auf 4,7 Mio. €. 

§ Große zusammenhängende Baufelder werden maßgeb-
lich durch Straßen und Trogbauwerke zerschnitten. Dar-
über hinaus entstehen nicht rentierliche Flächen. 

§ Neben den bisher aufgewandten Mitteln (Grunderwerb, 
Bodengutachten etc.) muss das Vorhaben im Detail 
komplett neu entwickelt werden. 

 
 
4.2.1.2 Bahnhofsvorplatz: 
Die Lage des Kreisverkehrs am Bahnhofsvorplatz wird durch 
die erforderlichen Entwicklungslängen und Radien unter 
Berücksichtigung einzuhaltender Steigungsverhältnisse der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg begründet. 
In Bezug auf einen höhengleichen Übergang für Fußgänger 
und Radfahrer wird auf 4.1.4 verwiesen. 
 
 
 
 
zu 4.2.1.3 - Die Straße „An der Kleinbahn“ 
Auf der Grundlage einer Straßenplanung wird im Entwurf 
des Bebauungsplanes im Bereich der Straße An der Klein-
bahn eine Verkehrsfläche festgesetzt. Im Rahmen der Aus-
führungsplanung werden konkrete Aussagen zum Straßen-
ausbau (Straßenbreite, Rad- und Fußwege, Parkplätze etc.) 
getroffen.  
Das geplante Nahversorgungszentrum soll aus westlicher 
Richtung über die Straßen An der Kleinbahn und An der 
Bundesbahn sowie aus östlicher Richtung über die Indust-
riestraße erschlossen werden. 
Über die Straße An der Bundesbahn soll der anfahrende 
und abfließende PKW-Verkehr (Kundenverkehr) abgewickelt 
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dichtetes Baugebiet entstanden ist, bei dem jeder Partei genau ein Stellplatz im Baugebiet zugesprochen 
wurde. Dass das bei weitem nicht reicht ist klar. Und so parken die Bewohner dieses Baugebietes, aber 
auch die vielen anderen Anlieger der Straße, auf den brachliegenden Freiflächen oder in Längsstellung 
im öffentlichen Straßenraum (siehe in Abbildung 4). Ab 2005, hat sich der Wille der Stadt geändert und 
sie will nun eben doch großflächigen Einzelhandel in diesem Gebiet der Kleinbahn ermöglichen. Das 
Kuriose dabei ist, dass die Straße „An der Kleinbahn“ nun eine maßgebliche Anliegerfunktion überneh-
men soll. Über diese Anliegerstraße soll die Ver- und Entsorgung des Versorgungszentrums erfolgen. 
Parkende Autos im Straßenraum sind daher nicht mehr möglich. Aber wo wollen die Leute dann mit ihren 
Pkws hin, wobei auch die bisherigen Freiflächen im Kleinbahnbereich dem neuen Zentrum zum Opfer 
fallen werden? Theoretisch müsste die Stadt die Straße für die sich nun veränderte Rahmen- und 
Zweckbestimmung erneut ausbauen. Diesmal jedoch anhand von normierten Querprofilen, die Ansprü-
chen nach Sicherheit, Bequemlichkeit und Komfort - halt als Anliegerstraße für ein Handelszentrum mit > 
3000 m² - gerecht werden. 
In diesem Querschnitt könnte und muss sie dann auch einseitig in Längsaufstellung angeordnete, öffent-
liche Parkplätze für die Anwohner vorsehen. Die derzeit katastrophalen und nicht ausreichend befestig-
ten Gehwege (< 50 cm) könnten damit allein schon aus Gründen der Vernunft sowie der Sicherheit 
verschwinden. 
Ein weiteres Problem besteht darin, dass die für die Verbreiterung benötigten Flächen sich nicht alle im 
städtischen Besitz befinden (siehe beispielsweise die privaten Vorgärten in Abbildung 4), die Stadt aber 
kein Theater zum Erwerb eben dieser eingehen will abgesehen davon, dass sie es sowieso nicht zahlen 
kann. Und wie stellt man sich das dann vor? Ja klar, dem Investor für das Handelszentrum wird das 
Straßenproblem „An der Kleinbahn“ mit aufs Auge gedrückt und die Stadt ist hier wieder fein raus. Was 
einst in der Domäne der Städte lag, wird ausgesourct und ein privater Geldgeber kann es und soll es 
bitte machen. Glauben aber die Anwohner dann wirklich, dass der private Investor sich Ihrer Interessen, 
Wünsche bzgl. der Straße annimmt bzw. die Stadt bei Problemen intervenierend dazwischen tritt? 
Auf die hier geschilderte Problematik der Straße „An der Kleinbahn“ habe ich oft hingewiesen. In dem 
planerischen Vorentwurf sind keine Hinweise auf die Unterbringung von öffentlichen Stellplätzen enthal-
ten. Auch nicht angegeben ist das Querprofil für einen Straßenausbau nach der Rast 06. Ungeklärt ist 
auch, wer die Kosten für den Straßenausbau und die Anlegung eines Wendehammers bezahlt. Zur Ge-
räuschimmissionsuntersuchungen verweise ich auf meine Ausführungen unter 4.1.10. Bezüglich des 
Straßenausbaues fehlt es an der fachlichen Beteiligung eines Straßenplaners. Die gesetzlichen Vorga-
ben nach Ziffer 2 - Seite 1 werden danach nicht erfüllt. Hier sollte eine Beteiligung der Fachingenieure in 
der genehmigungsfähigen Endphase nach § 3 Abs. 2 erfolgen. 
 

werden. Die Straße An der Kleinbahn soll hingegen unter 
Einhaltung möglicher schalltechnischer Auflagen zur Anliefe-
rung des Nahversorgungszentrums (Lieferverkehr) dienen. 
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  Abbildung 4 (b) 
 
4.2.2 Nahversorgungszentrum als SO-Gebiet und Mischgebietsausweisungen nach Vorentwurf: 
Ich beziehe mich auf meine Ausführungen unter Ziffer 3.3, 4.1.10, 4.1.12 und 4.1.13. Es fehlt dem Vor-
entwurf an qualifizierten Festsetzungen (noch keine abschließenden Festsetzungen), die bei einem spä-
teren Entwurf nach § 3 BauGB unter Beachtung von § 9 BauGB im Verhältnis zur Bau NVO § 6 und 11 
erwartet werden können und müssen. Die entscheidenden Festsetzungen sollen erst in genehmigungs-
fähigen Endphase nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgen. 
Planungsrechtlich war 2005 vorgesehen, dass der Investor sich auch um eine Nachnutzung des jetzigen 
Rewe-Standortes verpflichten sollte. Unter dieser Prämisse haben dann die Träger der öffentlichen Be-
lange den Planungen zum Nahversorgungszentrum zugestimmt. Die Verhältnisse haben sich jedoch 
verändert. Ein möglicher Investor ist nicht mehr an der Nachnutzung des jetzigen Rewe-Handels-
zentrums gebunden. Der jetzige Rewe-Standort behält seinen Bestandschutz.  
Ca. 800 m weiter in nördlicher Richtung am Langenwiedenweg/ Belgische Straße ist zwischenzeitlich ein 
sehr umsatzstarker Aldi-Markt entstanden. Nun sollen neue Versiegelungen für einen weiteren Discoun-
ter, Vollsortimenter und Getränkehandel fast direkt neben dem unter Bestandschutz stehendem Vollsor-
timenter entstehen. Soll das eine auf Nachhaltigkeit und Ressourcen einsparende Stadtplanung sein? 
Derartige Pläne beinhalten Leerstände und erzeugen Konfliktgebiete. 
4.2.2 Standortqualität für ein neues Handelszentrum: 
Bei der Vorstellung des Einzelhandelsgutachtens im Sommer 2005 ist vom Gutachter unmissverständlich 
zum Ausdruck gebracht worden, dass der jetzige Einzelstandort (also der jetzige „Rewe“-Standort) der 
beste sei, weil er an der Hauptachse Langenwiedenweg gut liege und darüber hinaus nun schon seit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.2.2 - Nahversorgungszentrum als SO-Gebiet und 
Mischgebietsausweisungen 
s. 3., 4.1.10, 4.1.12 und 4.1.13 
 
In der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE 
Unternehmensberatungs GmbH, Köln, 2005) wurde für den 
nördlichen Kernstadtbereich die Ausprägung eines eigenen 
Nahversorgungsschwerpunktes vorgeschlagen. Gründe 
dafür sind: 
§ Die beiden wesentlichen Anbieter von Nahrungs- und 

Genussmitteln (Rewe am „Langenwiedenweg“ und Aldi 
an der „Belgischen Straße“) liegen räumlich voneinander 
getrennt, so dass sie keinen Nahversorgungsschwer-
punkt darstellen.  

§ Der vorhandene Rewe-Markt ist an dem heutigen 
Standort nur eingeschränkt in der Lage, eine den Markt-
anforderungen gerecht werdende Erweiterung (z.B. eine 
Vergrößerung des Getränkemarktes) vorzunehmen. 

Da zu erwarten ist, dass der REWE-Markt bei Entwicklung 
des Nahversorgungszentrums seinen jetzigen Standort auf-
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Jahrzehnten in Werl etabliert ist. Das ist auch meine Meinung zumal dieser - zusammen mit der Tank-
stelle - ein in Werl etabliertes Duo bildet. Da man jedoch von Seiten der Verwaltung signalisiert habe, der 
jetzige Standort sei nicht entwicklungsfähig (was er nach den gegenwärtigen Verfahren ja auch nicht 
mehr ist), wäre ein neuer Standort im nördlichen BHF-Bereich/ „An der Kleinbahn“ mit ca. 3000 m² Ver-
kaufsfläche zu entwickeln. Man schreibt auf Seiten der Stadt den alten Standort als nicht entwicklungsfä-
hig kaputt. Die Nachteile bestehen dagegen: 
- viel zu lange Laufwege müssen von der etablierten Nord-Süd Achse „Langenwiedenweg“ in Kauf ge-
nommen werden 
- die visuelle Erschließung von der neu zu bauenden Unterführungstrasse ist gar nicht gegeben 
Ressourcen werden zum Fenster heraus geblasen, da ein funktionsfähiger Nahversorger kaputt ge-
schrieben und zerstört wird. 
Das Duo Nahversorger-Tankstelle wird es so nicht mehr geben. 
Erhebliche Emissionen für die vorhandene, verdichtete Wohnbebauung. 
Insgesamt fragwürdige Erschließungsstraßen: die Straße die zu den Parkplätzen vom Langenwiedenweg 
aus abgeht ist nur mit Pkws zu befahren und in ihrer Befahrbarkeit mehr umständlich als bequem. Erheb-
licher Quell- und Zielverkehr wird an den bestehenden Wohngebäuden ohne Rücksicht auf Verluste vor-
beigeführt. Zudem befindet sich hier im direkten Umfeld ein Kindergarten, an dem es sich mittags/ 
nachmittags aufgrund der abholenden Eltern sowieso schon verkehrlich zuspitzt. 
 
5. Zum Auswahlverfahren zur Berücksichtigung alternativer Planungen des Planaufstellers: Mit Einla-
dungsschreiben vom 5.5.09, zur Sitzung des Planungs- und Bauausschusses, wurde eine Erklärung zur 
nicht Berücksichtigung alternativer Planungen, den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben die ich 
nachfolgend wiedergebe und bewerte. 
Im Jahr 2005 hat die Verwaltung im Rahmen einer Voruntersuchung verschiedene Varianten einer 
Bahnquerung untersucht und abgewogen. Die Verwaltung ist damals zu dem Ergebnis gekommen, dass 
eine Bahnunterführung im Bereich des Bahnhofes bzw. Langenwiedenweges am sinnvollsten ist. Daher 
stellen sowohl ein Ausbau der Bahnunterführung Salinenring als auch eine Umlegung des Verkehrs zur 
Bahnunterführung Schützenstraße keine Alternativen zur geplanten Bahnunterführung Langenwieden-
weg dar. 
Derartige Erläuterungen lassen den § 3 Abs. 1 als demokratische Verfahrenstransparenz zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit ins Leere laufen. Ich verweise auf den vorletzten Absatz auf Seite 1 dieses Schreibens. 
Es ist nicht die Aufgabe eines Planaufstellers und erst recht nicht im Vorfeld eines förmlichen Verfahrens 
nach BauGB, in einer Vorauswahl und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, eine Auswahl zu Treffen. Ich 
verweise auf 2. 2.1 - 2. 4, und 3. insbesondere auf 3.3.2. Hier ist klargestellt, dass der Planaufsteller für 
das förmliche Verfahren unterscheidende Planalternativen darzustellen und zu erläutern hat. Denn das 
Verfahren nach § 3 soll gerade ein demokratisches Mittel sein, die Öffentlichkeit über die Planalternati-
ven und deren Auswirkungen zu informieren. 
Dies begründet sich u. a. damit, dass durch Umwege und Verkehrsverlagerungen erhebliche Probleme in 
der Abwicklung der Verkehre entstehen würden, was zu städtebaulichen Konflikten führen kann. So wür-
de z.B. mit einem Ausbau der Bahnunterführung Salinenring und einem damit verbundenen höheren 
Verkehrsaufkommen die Wohnqualität im Umfeld erheblich abnehmen und der Bereich der Schulen ge-

geben würde, wurde in der o.g. Untersuchung empfohlen, 
die Nachnutzung des jetzigen REWE-Standortes auf Sorti-
mente zu beschränken, die nicht als nahversorgungs- oder 
zentrenrelevant eingestuft werden (s. S. 72). 
Ursprünglich war vorgesehen, dass der potenzielle Investor 
eine Folgenutzung für das jetzige REWE-Grundstück herbei-
führt, jedoch hat sich in verschiedenen Gesprächen mit po-
tenziellen Investoren/ möglichen Betreibern und dem 
Eigentümer des jetzigen REWE-Grundstückes herausge-
stellt, dass dies aufgrund hoher Kaufpreiserwartungen des 
Eigentümers des jetzigen REWE-Grundstückes nicht mög-
lich ist. Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass 
bereits bestehenden Einzelhandelsbetrieben ein individuell 
auf sie zugeschnittener Bestandsschutz eingeräumt werden 
soll (s. S. 65 der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in 
Werl), sollen die beiden Punkte:  
1. Folgenutzung auf dem jetzigen REWE-Grundstück und 
2. Entwicklung eines Nahversorgungszentrums nunmehr 
unabhängig voneinander gelöst werden. 
Vor diesem Hintergrund ist im Jahr 2008 die landesplaneri-
sche Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung gem. § 34 Abs. 1 LPlG NRW erfolgt. 
 
Da das Grundstück des jetzigen REWE-Marktes in einem, 
im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten 
Mischgebiet liegt, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe unein-
geschränkt zulässig sind, soll steuernd eingegriffen werden, 
wenn auf dem jetzigen REWE-Grundstück eine Nachnut-
zung angesiedelt werden sollte, die nicht im Sinne der Erhal-
tung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches 
ist. Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für den Bereich des heutigen REWE-Standortes und darüber 
hinaus, der die Erhaltung und Entwicklung bzw. Sicherung 
des zentralen Versorgungsbereiches zum Ziel hat, bildet die 
Grundlage dafür. 
 
zu 5. und 6. 
s. S.1, 4.1.4, 4.2.1.1 a 
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fährdet werden. 
Wie der Planaufsteller selber vorträgt haben sich die angeblichen Verkehrsprobleme (dazu die Feststel-
lungen unter 4.1) deutlich reduziert. Zu den angeblichen Konflikten kann es gar nicht kommen. Statt dass 
der Planaufsteller für eine demokratische Information sorgt wird hier Stimmungsmache geübt. Der 
Planaufsteller meint durch ein höheres Verkehrsaufkommen würde die Wohnqualität leiden, mutet aber 
den Bewohnern dann im Bereich Grafenstraße, Langenwiedenweg usw. diesen Verkehr zu. Wenn Recht 
„Richtig“ und für Gerechtigkeit sorgen soll, dann sind die Ausführungen und angeblichen Begründungen 
nicht richtig und gerecht. Es gibt nach dem eigenen Vortrag des Planaufstellers kein höheres Verkehrs-
aufkommen. Das Verkehrsaufkommen hat sich sogar seit 1991 um über 30 % reduziert. Ich verweise 
diesbezüglich auch auf meine Ausführungen unter 4.2.1.1 c. Die Schulwege können damit nicht gefähr-
det sein. Eine Gefährdung kann nur durch andere verkehrstechnischen Zusammenhänge erkannt wer-
den. 
 
6. Schluss 
Die Verpflichtung, über die voraussichtlichen Auswirkungen der erst nach ihren allgemeinen Zielen und 
Zwecken festgesetzten Planungen und wesentlichen Planungsalternativen zu unterrichten, um der Öf-
fentlichkeit anschließend Gelegenheit zur Stellungnahme und Anregungen zu geben, verbietet es daher, 
dass die Ziele und Zwecke der Planung wie in diesem Fall so allgemein, unverbindlich, alternativlos und 
gleichzeitig nichts sagend sind, dass die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ungeeignet ist, die planeri-
sche Abwägung der öffentlichen und privaten Belange i.S.v. § 1 Abs. 6, 7 BauGB vorzubereiten. 
Das hier eingeleitete Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB wird damit zu einer Farce. 
Ergänzung  
Schreiben vom 07.09.2009 
 
Mit diesem Nachtrag Nr. 1 ergänze ich meine Stellungnahme und Anregungen, die ich Ihnen mit meinem 
Schreiben vom 01.07.2009 übermittelt habe, wie folgt: 
 
Ergänzung zu 
4.2.1.3 die Straße „An der Kleinbahn“: 
Die Stadt Werl (Planaufsteller) hat das Planungsbüro für Verkehrstechnik (PVT, Essen) beauftragt, ein 
verkehrstechnisches Gutachten zu erstellen. 
In dem Gutachten aus November 2007 wird die Aufgabenstellung so dargestellt, dass das Nahversor-
gungszentrum „Nord“ an den nördlichen Langenwiedenweg also über die Straße „An der Kleinbahn“ an-
geschlossen wird (Seite 5 des Gutachtens). In dem Gutachten wird weiter ausgeführt ich zitiere 
auszugsweise: 
1. Aufgabenstellung und Ausgangssituation 
Dieses verkehrstechnische Gutachten soll zeigen, ob die Kreisverkehrsplätze die für das Prognosejahr 
2015 zu ermittelnden Verkehrsbelastungen aufnehmen können und ob die zusätzliche Belastung, die 
durch das Nahversorgungszentrum "Nord" entsteht, sowohl im IST-Zustand wie auch nach Umlegung 
der Hammer Straße aufgenommen werden kann. 
Zudem soll eine Aussage darüber getroffen werden, wie die Anschlüsse des Nahversorgungszentrums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.2.1.3 (Ergänzung)  
Grundsätzlich sollte das verkehrstechnische Gutachten des 
Planungsbüros für Verkehrstechnik (PVT, Essen) aus dem 
Jahr 2007 zeigen, ob eine zusätzliche verkehrliche Belas-
tung, die durch das geplante Nahversorgungszentrum ent-
steht, im IST-Zustand und auch nach Umlegung der 
Hammer Straße aufgenommen werden kann. Des Weiteren 
sollte eine Aussage darüber getroffen werden, wie das ge-
plante Nahversorgungszentrum im Westen an den Langen-
wiedenweg und im Osten an die Industriestraße ange-
schlossen werden kann. 
Das Gutachten wurde auf Grundlage eines Planungskon-
zeptes für das Bahnhofsumfeld Werl erarbeitet. In diesem 
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an den Langenwiedenweg im Westen und an die Industriestraße im Osten erfolgen kann. 
4.3. Knotenpunkt Langenwiedenweg I An der Kleinbahn als Auszug Seite 8 des Gutachtens 
Bei Anbindung des Nahversorgungszentrums über diesen Knotenpunkt ergeben sich für die untergeord-
neten Zufahrten wesentlich höhere Wartezeiten. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass der komplette 
zusätzlich erzeugte Quell- und Zielverkehr durch das Nahversorgungszentrum über die Straße "An der 
Kleinbahn" abgewickelt wird. 
Bereits kleinere Störungen im Verkehrsablauf können hier also bereits zu Überlastungen der untergeord-
neten Zufahrten führen. 
Da die bauliche Situation an dieser Stelle vermutlich jedoch einen Außendurchmesser von 26 Metern 
ohne umfangreichen Grunderwerb an dieser Stelle nicht zulässt, wird auch ein Minikreisel mit überfahr-
barer Kreisinsel (Außendurchmesser ca. 13-22 Meter) untersucht. Geht man als Anhaltswert von einer 
Verkehrsstärke von 10760 Kfz/Tag aus, was der zehnfachen Spitzenstunde entspricht, bietet auch der 
Minikreisel (gemäß Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren) eine ausreichende 
Kapazität. Da dieser Knotenpunkt jedoch auch vom Zulieferverkehr (Lkws und Lastzüge in Richtung Re-
we und Nahversorgungszentrum) genutzt wird, welcher dann zum Abbiegen die Mittelinsel überfahren 
muss und somit den übrigen Verkehrsfluss zum Erliegen bringt, ist von dieser Lösung an dieser Stelle 
eher abzuraten. Zudem könnte diese Situation evtl. zu kurzzeitigen langen Rückstaus führen, weicher 
dann bis in den Bahnübergang Langenwiedenweg reichen. 
5. Zusammenfassung als Auszug Seite 10 des Gutachtens 
Der Anschluss des Nahversorgungszentrums kann im IST-Zustand wie auch nach Umlegung der Ham-
mer Straße und Errichtung der Kreisverkehre unsignalisiert komplett über die Straße An der Kleinbahn 
oder rein über die Straße An der Bundesbahn erfolgen. Die Anbindung über die Straße An der Bundes-
bahn liefert jedoch bessere Leistungsfähigkeitsergebnisse und weist damit wesentlich mehr Reserven 
auf als die Anbindung über die Straße An der Kleinbahn. 
Aus verkehrstechnischer Sicht sollte daher die Anbindung des Nahversorgungszentrums über die Straße 
An der Bundesbahn erfolgen, da die Leistungsfähigkeitsberechnung bessere Ergebnisse liefert als die 
Berechnung an der Kleinbahn. 
Aus lärmschutztechnischer Sicht wird auf Grund der geringeren Anwohnerdichte ebenfalls diese Anbin-
dung favorisiert. 
Fazit: Auszug Seite 11 des Gutachtens 
Die Anbindung des Nahversorgungszentrum aus westlicher' Richtung sollte rein über die Straße An der 
Bundesbahn erfolgen. 
Eine reine Anbindung über die Straße An der Kleinbahn ist zwar generell möglich, jedoch aus gutachter-
licher Sicht nicht zu empfehlen. 
Eine Anbindung über die Industriestraße im Osten ist sicherzustellen. 
Auf Seite 4 des Entwurfs einer Begründung zum Vorentwurf unter Nahversorgungszentrum führt der 
Planaufsteller aus: 
Die nördlich gelegene Straße An der Kleinbahn dient vorrangig dem Anliegerverkehr zur Erschließung 
der dortigen Bebauung. Unter Einhaltung möglicher schalltechnischer Auflagen kann diese Straße vom 
LKW-Verkehr zur Andienung des Nahversorgungszentrums genutzt werden. 
Mit der Aufgabenstellung zum Gutachten und beim Studium desselben, kommt man zu dem Ergebnis, 

Planungskonzept ist eine Anbindung des geplanten Nahver-
sorgungszentrums im Westen vom Langenwiedenweg so-
wohl über die Straße An der Kleinbahn als auch über die 
Straße An der Bundesbahn dargestellt. 
 

 
 

Auszug aus dem Planungskonzept Bahnhofsumfeld Werl 
 
Der Gutachter ist zu folgendem Ergebnis gekommen: „Der 
Anschluss des Nahversorgungszentrums kann im IST-
Zustand wie auch nach Umlegung der Hammer Straße und 
Errichtung der Kreisverkehre unsignalisiert komplett über die 
Straße An der Kleinbahn oder rein über die Straße An der 
Bundesbahn erfolgen. Die Anbindung über die Straße An 
der Bundesbahn liefert jedoch bessere Leistungsfähigkeits-
ergebnisse und weist damit wesentlich mehr Reserven auf 
als die Anbindung über die Straße An der Kleinbahn.“ 
 
Auf Grundlage des verkehrstechnischen Gutachtens ist die 
verkehrliche Anbindung des geplanten Nahversorgungszent-
rums im Westen sowohl über die Straße An der Kleinbahn 
als auch über die Straße An der Bundesbahn vorgesehen. 
Über die Straße An der Bundesbahn soll der anfahrende 
und abfließende PKW-Verkehr (Kundenverkehr) abgewickelt 
werden. Die Straße An der Kleinbahn soll hingegen unter 
Einhaltung möglicher schalltechnischer Auflagen zur Anliefe-
rung des Nahversorgungszentrums (Lieferverkehr) dienen. 
Des Weiteren ist eine Anbindung an die östlich gelegene 
Industriestraße vorgesehen. 
Eine verkehrliche Erschließung im Westen ausschließlich 
über die Straße An der Kleinbahn oder über die Straße An 
der Bundesbahn ist nicht beabsichtigt. 
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dass der Auftraggeber und Planaufsteller erwartet hat, die Erschließung für den Kundenverkehr und den 
Ver- und Entsorgungsverkehr mit Schwerlastzügen aus westlicher Richtung ausschließlich über die Stra-
ße An der Kleinbahn zu führen. 
Der Gutachter kommt dagegen wegen der besseren Ergebnisse aus den Leistungsfähigkeitsberechnun-
gen und günstigerer Lärmschutzbeeinträchtigung wegen geringerer Anwohnerdichte zu dem Ergebnis, 
dass der gesamte Verkehr rein über die Straße An der Bundesbahn aus westlicher Richtung geführt 
werden sollte. 
Eine Anbindung über die Straße An der Kleinbahn wird vom Gutachter nicht empfohlen. Auf fernmündli-
che Anfrage bestätigte der Gutachter, dass auch der Ver- und Entsorgungsverkehr aus gutachterlicher 
Sicht wegen der dort vorhandenen hohen Anwohnerdichte nicht über die Straße An der Kleinbahn, son-
dern wie von ihm auch favorisiert, über die Straße an der Bundesbahn erfolgen soll. 
 
Danach stehen die zu berücksichtigen Planungstatsachen fest. 
 
Da die Stadt Werl planende Behörde ist und für sich keine Bindung an die Ergebnisse des von ihr in Auf-
trag gegebenen Gutachtens sieht, sehe ich mich zu dieser ergänzenden Stellungnahme veranlasst. Ich 
weise höflich darauf hin, dass ein fehlerfreies Planungsermessen nur dann vorliegt, wenn alle im Pla-
nungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse, also auch die Ergebnisse des zitierten Gutachtens, berück-
sichtigt werden. 
 
Will man das nicht im Planaufstellungsverfahren, bedarf es einer tragfähigen Begründung dafür, durch 
Feststellung anderer Tatsachen, als der Tatsachen die gutachterlich festgestellt worden sind. Mit ande-
ren Worten: Warum dem Fachgutachten bei der Planung durch den Planaufsteller nicht gefolgt werden 
soll. Wird dies nicht beachtet liegt bei einer Entscheidung ohne weiteres die Ausübung eines falschen 
Planungsermessens vor. 
 
Den Planungen fehlt es zudem an der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. Mögliche schalltechnische 
Auflagen verhindern nicht (so auch die Erfahrung), dass es dennoch nicht nur durch die An- und Abfahr-
ten der Schwerlastfahrzeuge, sondern erst recht durch das Be- und Entladen auch in den Nachtstunden 
zu erheblichen Konflikten kommen wird. 
 
Auf Seite 4 des Entwurfs einer Begründung zum Vorentwurf unter Nahversorgungszentrum führt der 
Planaufsteller aus: 
Am östlichen Ende der Straße ist eine Wendeanlage vorgesehen. 
Die geplante Wendeanlage ist nachfolgend dargestellt. Danach befindet sich die Wendeanlage nicht am 
Ende der Straße An der Kleinbahn. Das Ende der Straße befindet sich direkt an der Grenze zum Grund-
stück der Lampenfabrik Neuhaus. Die dargestellten Parzellen 255 und 256, sind Eigentum der Stadt 
Werl. In einem Ferngespräch vom 22.01.03 wurde mir über die Amtsleitung des Planungsamtes mitge-
teilt, dass die Parzellen 255 u. 256 als Wege und Straßenparzellen im Liegenschaftsbuch eingetragen 
sind. Am 29.01.03 erhielt ich dann die Nachricht von der Stadtverwaltung, dass am 29.12.76 der Weg An 
der Kleinbahn durch Ratsbeschluss als Straße gewidmet wurde und die Veröffentlichung am 2.12.76 

Im Jahr 2009 wurden auf der Basis von Belastungszahlen 
aus einer Verkehrszählung vom 26.03.2009 die in dem o.g. 
Gutachten ermittelten ausreichenden bis sehr guten Leis-
tungsfähigkeiten für die beiden Kreisverkehre beidseitig der 
geplanten Unterführung und die Einmündung Langenwie-
denweg / An der Bundesbahn unter Berücksichtigung der 
neuen Verkehrsumlegung sowohl ohne wie auch mit Anbin-
dung des Nahversorgungszentrums bestätigt (PVT, Essen, 
2009). Des Weiteren wurde das Gutachten als Grundlage für 
die schalltechnische Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hop-
pe, Dortmund, November 2010) herangezogen.  
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die 
Geräuschimmissionen aus dem Straßen- und Schienenver-
kehr im Plangebiet für das heutige Verkehrsaufkommen 
sowie das zukünftig zu erwartende Verkehrsaufkommen 
nach Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwieden-
weg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversor-
gungszentrums ermittelt. Die Ergebnisse werden bei der 
weiteren Planung berücksichtigt. 
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erfolgte. Der Veröffentlichung die hier vorliegt, ist zu entnehmen, dass der gesamte Weg ohne Ein-
schränkung als Straßenfläche gewidmet worden ist. 
Nach den hier vorliegenden Katasteruntersuchungen ist in den 80er Jahren die Parzelle 256 gebildet 
worden mit dem Inhalt gerade hier eine Wendeanlage zu errichten. Das besagte Grundstück der Lam-
penfabrik war seit Anfang der 50er Jahre bis auf den heutigen Tag über den Weg An der Kleinbahn und 
später bis auf den heutigen Tag durch die Straße An der Kleinbahn erschlossen. Bei den Parzellen 255 
u. 256 handelt es sich nicht um Vorrats- oder Bauflächen, sondern eindeutig um Straßenflächen. Die 
Planungen sind abzuändern und der Wendehammer wäre im östlichen Bereich also vor der Zufahrt zu 
dem Grundstück von Lampen Neuhaus zu planen. Dadurch wären mein Grundstück und das Nachbar-
grundstück für die Zukunft auch für eine kleingliedrige Bebauung erschlossen. Die Anlieger der An-
baustraße haben schutzwürdig erwarten dürfen, dass das besagte Grundstück in die Erschließungs-
kostenverteilung einbezogen wird. Mit separater Post komme ich auf diesen Vorgang zurück. 
 

 
Im Laufe der letzten 15 Jahre hat sich hat sich das B-Plangebiet 52 gerade im südlichen Planbereich zu 
einem faktischen allgemeinen Wohngebiet entwickelt. 
 
Die tatsächlich eingetretenen Verhältnisse im Quartier Kleinbahn / Olakenweg B-Plan Nr. 52 lassen eine 
Änderung der Ausweisung MI-W und MI-G als WA-Gebiet zu, die ich zumindest für mein Grundstück 
beantragen werde. 
Die Planungen südlich der Straße An der Kleinbahn mit einem Nahversorgungszentrum haben wegen 
der räumlichen Enge, der Nutzung, der Erschließung und der geplanten Andienung zur Ver- und Entsor-
gung des Nahversorgungszentrums besondere negative Auswirkungen auf das faktische allgemeine 
Wohngebiet. 
Nachfolgend zitiere ich auszugsweise aus der Begründung zum B-Plan 52 aus Dezember 1993: 
- Anlass und Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Aufgrund von Anfragen, die auf Errichtung von Verbraucher- bzw. Nachbarschaftsläden zielen, zeichnet 
sich der Beginn einer städtebaulich unerwünschten Ansiedlung innenstadtrelevanter Läden um den Alt-
stadtbereich ab. Ein mögliches Vorhaben an einem der Kernstadt unmittelbar vorgelagerten Standort, rnit 
zentrumstypischen Sortimenten, würde Kundenströme aus dem nördlichen Bereich von Werl binden. Das 
Primärziel der Stadt ist die "Schaffung eines attraktiven Stadtkerns“. 
........ zur Standort und Zentrenverträglichkeit von Einzelhandelsnutzungen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplan Nr. 52 "Olakenweg / An der Kleinbahn" wird festgestellt, dass Nutzungsarten, die der Zen-
trenplanung entgegenstehen, auszuschließen sind. 
Diese Begründung zum B-Plan 52 sollte inhaltlich auch für das B-Plangebiet 102 südlich von der Klein-

 
 
Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und 
Grundstücksverhältnisse ist die geplante Wendeanlage süd-
lich der Lagerhalle (Parzelle 254) sinnvoll.  
Im Gegensatz zu einer nach heutigen Anforderungen aus-
reichend dimensionierten Wendeanlage im Bereich der 
Straßenparzellen 255 und 256 ist bei der verfolgten Lösung 
kein Grunderwerb erforderlich. Das Grundstück der Lampen-
fabrik Neuhaus und das westlich angrenzende Nachbar-
grundstück sind über die Straßenparzellen 255 und 256 an 
die Wendeanlage angebunden und damit aus verkehrlicher 
Sicht erschlossen. 
Der Anregung, die Wendeanlage in Richtung Osten zu ver-
schieben wird aus den genannten Gründen nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
Immissionsschutzrechtliche Auswirkungen der Planung auf 
die angrenzenden Gebiete werden auf Grundlage der schall-
technischen Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hoppe, Dort-
mund, November 2010) im weiteren Verfahren behandelt. 
Dabei wird die Anregung, dass es sich bei dem, im Bebau-
ungsplan Nr. 52 „Olakenweg / An der Kleinbahn“ festgesetz-
ten Mischgebiet (MI W) um ein faktisches allgemeines 
Wohngebiet (WA) handelt, berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. 4.2.2 
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bahn gelten, zumal die Träger öffentlicher Belange Werl mehr als überversorgt im Bereich der Lebens-
mittelverkaufsflächen einstufen. Sollte 1993 die Kernstadt und der vorhandene REWE-Laden vor Ansied-
lungen im Kleinbahnbereich geschützt werden, soll der REWE-Laden jetzt zu Gunsten eines neuen 
Nahversorgers mit 3200 qm Verkaufsfläche, kaputtgeschrieben werden. 
Auch deshalb stehe ich den Planungen eines Nahversorgers südlich an der Kleinbahn angrenzend und 
dem dafür vorzusehenden Andienungsverkehr mit Be- und Entladen mehr als kritisch gegenüber. 
Nachfolgend zitiere ich auszugsweise aus der Begründung zum B-Plan 52 Seite 7: 
Der MI-G Bereich ist durch die vorhandenen Straßen erschlossen, so dass kein weiterer Erschließungs-
bedarf zu erkennen ist. Sollte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt eine kleinteiligere Betriebsansiedlung 
oder andere Nutzungen, die zurzeit nicht erkennbar sind, weitere Erschließungsanlagen voraussetzen, 
ist dies ggfls. über eine Änderung zu regeln. 
Ich meine, dass durch die Entwicklung der letzten 16 Jahre eine Änderung des B-Planes hinsichtlich der 
Nutzung und einer kleinteiligeren Erschließung entlang meiner Südgrenze erforderlich geworden ist. Dies 
ist nur dadurch zu erreichen, dass der Wendehammer an dem tatsächlichen Ende der Straße An der 
Kleinbahn (Grenze zum Grundstück Lampen Neuhaus) geplant wird. Diesen Antrag werde ich gesondert 
stellen. 
2) Bürger/in 2 
    Schreiben vom 01.07.2009 
 
Anregungen 
 
1) Den Wunsch vieler Werler und Besucher unserer Stadt entgegenzukommen, möglichst unkompliziert 
den „Werler Norden“ zu erreichen, rege ich an, vom Salinenring v. Hammer Straße herkommend die lt. B. 
Plan Nr. 102 geplante neue Straße ab Haus Nr. Hammer Straße 32 vor der Besitzung Haus Nr. Hammer 
Straße 24 in Fahrtrichtung Langenwiedenweg Bahnübergang zunächst einbahnig mit Rad- und Fußweg 
zum früheren „Kartoffellager Preker“ bis zum „Langenwiedenweg“ zunächst in aller Kürze auszubauen. 
Meines Wissens benötigt der Bauherr (Stadt Werl) nur eine relativ kleine Fläche „Grunderwerb“ von max. 
300 m² zu investieren. 
 
Die augenscheinlich in ungepflegtem Zustand liegende Fläche (Garten) entlang des Grundstücks Rubart 
Haus Nr. 24 und der verlaufende Weg (Zufahrt v.d. Hammer Str. zur Tankstelle Rubart) (von meinen 
Eltern u. Großeltern früher mir bekannt gemachte, öffentliche Weg) wurde in alter Flurbezeichnung als 
„Kohlenweg“ bezeichnet sowie das frühere „Kartoffellager Preker“ ist ebenfalls seit Jahren schon in städt. 
bzw. GWS-Besitz. 
 
Auf dem GWS-Gelände kann ein größerer Kreisel angelegt werden u. weitere Straßenführungen Lan-
genwiedenweg Richtung Norden - Bahnübergang, Richtung Süden - Fahrtrichtung Osten über Ladestra-
ße Bahnunterführung Schützenstraße etc. 
 
Von weiteren kurz- bis mittelfristigen Planungen wie z.B. Bahnunterführung Straßenverlauf etc. rate ich 
schließlich auch anlässlich des als desolat zu bezeichnenden langjährigen städt. Haushalts ab. 

 
 
 
 
 
Die neue Führung der Hammer Straße steht im Zusammen-
hang mit der geplanten Bahnunterführung Langenwieden-
weg. Die vorgesehene Bündelung des Verkehrs im Bereich 
des Langenwiedenweges erfordert eine Anbindung der 
Hammer Straße an den Langenwiedenweg.  
Gegenwärtig kann die Bahnlinie an den Bahnübergängen 
Langenwiedenweg und Hammer Straße gequert werden, so 
dass eine Verknüpfung der Hammer Straße mit dem Lan-
genwiedenweg und damit eine Umlegung des Verkehrs vor 
Herstellung der Bahnunterführung Langenwiedenweg nicht 
Ziel führend ist. 
 
Der heutige Bahnübergang Hammer Straße soll aufgegeben 
und im Bereich des Langenwiedenweges eine Bahnunter-
führung hergestellt werden. Die beiden Hauptverkehrsstra-
ßen Hammer Straße und Langenwiedenweg sollen mitein-
ander verknüpft werden, um den Verkehr im Bereich der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg zu bündeln. 
Ziel ist die Herstellung einer sicheren und leistungsfähigen 
Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer sowie die Auf-
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Sie berichten in Ihrer Umschreibung des B.-Planes Nr. 102 richtigerweise, dass auf Grund veränderter 
Verkehrsströme nach Abzug des Militärs nach 1990 (Bau des Hanseringes - Umgehungsstraße B1 n - 
(AB Auf-/Abfahrt Süd A 44) der Straßenverkehr seit 1991 - 2007 um über 30 % abgenommen hat. 
 
Eine von der Bundesbahn als dringend notwendige Sanierung der Bahnlinie Werl - Unna wird mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch eine 2-spurige Bahnunterführung „Salinenring“ bedeuten. 
Hier würden doch seitens der Stadt Werl lediglich die Straßenanschlüsse kostenmäßig belasten. 
 
Als weitere Anregung möchte ich vortragen: Das ca. 1,8 ha Flächengroße in GWS-Besitz übergangene 
Kleinbahn und Bahngelände (früherer Güterbahnhof) mit geeigneter Straßenführung für die Zukunft in Mi 
I + Mi II - Mischgebiet auszuweisen. Für kleine - mittlere Handwerksbetriebe würde sicher auch in naher 
Zukunft Bedarf sein.  
Entsprechende Steuereinnahmen dieser Gewerbe würden unserer Stadt gut tun. 
 

Der früher als „Güterschuppen“ bezeichnete Umschlagplatz für kleine Stückgütermengen sollte zu 
Gunsten einer modernen Umschlaghalle mit Gabelstaplerverkehr - Umschlag Bahn/Straße Platz 
machen. 
Eine an der Umschlaghallenanbindung geführte Verbindungsstraße Langenwiedenweg - Ladestra-
ße - Bahnunterführung - Schützenstraße würde sowohl den Bahnübergang Langenwiedenweg als 
auch Hammer Straße verkehrlich zusätzlich wesentlich entlasten. 

 
Bedenken 
 
Starke Bedenken habe nicht nur ich, sondern ein Großteil der „Werler Bürger“, welche sich leider erst 
äußern, wenn es zu spät ist, oder sich nur flüsternd äußern unter Freunden. 
In Ihrer als großzügig vorgestellten Planung bzw. Nutzung des Güterbahnhofsgeländes in ein Nahver-
sorgungszentrum mit einer Größe von geplanten 3200 m², die sich dann leicht noch infolge weiterer At-
traktivitäten um 20 % bis 30 % erhöhen könnten. 
 
Diese zusätzlich auf die Werler „Einkaufsstadt“ vollständig als überzogen zu bezeichnen, dann angebo-
tene Verbrauchermarktfläche wird den Wareneinkaufswert pro Einkaufswagen weiter ins „Minus“ reduzie-
ren. Die Folge wird sein: wegen Überangebot im gesamten Stadtmittegebiet noch mehr leerstehende 
Verkaufsräume - unordentliche Präsentation von Warenangeboten = Unlust des Kaufsinteresses. 
Sie selbst beziehen sich in Ihrer Gebietsausweisung auf Seite 12 Ihres B.-Planes Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“: 

„Auf Grundlage der Strukturuntersuchung Einzelhandel (BBE Unternehmensberatung GmbH 2005) 
sollen zentrenrelevante Sortimente nur an Standorten innerhalb des zentralen Versorgungsbereich 
zugelassen werden." 

Es ist Ihnen doch sicher bekannt, dass diese herangezogene Strukturuntersuchung Einzelhandel (BBE 
Unternehmensberatung GmbH 2005) diese ihre Empfehlungen nicht heute nach 4 Jahren seit 2005 son-
dern aus den damals veröffentlichten Erfahrungswerten gleichgearteten Einzelhandels bezogen hat. 

hebung der Trennwirkung der Bahnlinie. 
Außerdem wird über die Straße An der Bundesbahn eine 
Verbindung zur Bahnunterführung Schützenstraße herge-
stellt. Eine Umlegung des gesamten Verkehrs zur Bahnun-
terführung Schützenstraße stellt keine Alternative zur 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg dar, weil 
damit Umwege und Verkehrsverlagerungen einhergehen 
würden, die zu erheblichen Problemen in der Abwicklung der 
Verkehre und letztendlich zu städtebaulichen Konflikten 
führen würden. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine detaillier-
te Kostenberechnung nicht zwingend erforderlich.  
Allgemeine Aussagen, die maßgeblich für die Umsetzung 
des Bebauungsplanes sind, werden im weiteren Verfahren 
in der Begründung getroffen. 
 
Verkehrszählungen belegen, dass der Verkehr auf der 
Hammer Straße und auf dem Langenwiedenweg und damit 
auch an den beiden Bahnübergängen von 1991 - 2007 um 
über 30 % abgenommen hat (s. verkehrstechnische Gutach-
ten Baier 1991, Hagen 2001 und PVT 2007). Dennoch sind 
die Hammer Straße und der Langenwiedenweg wichtige 
Verbindungen (Hauptverkehrsstraßen) zwischen dem nördli-
chen und südlichen Stadtgebiet, so dass die Verkehre nicht 
ohne weiteres umgelegt werden können. Darüber hinaus 
sind bezüglich des Eisenbahnüberführungsbauwerkes über 
den Salinenring von der DB Netz AG keine Maßnahmen im 
Betrachtungszeitraum bis 2019 geplant, da eine Sanie-
rungsbedürftigkeit nicht gegeben ist. Ferner würden sich aus 
einem 2-spurigen Ausbau der Bahnunterführung Salinenring 
Vorteile für die Stadt ergeben, so dass sie diesen Umbau 
eventuell selbst finanzieren müsste. Davon abgesehen wer-
den die kreuzungsbedingten Kosten nach § 13 Abs. 1 Ei-
senbahnkreuzungsgesetz (EKrG) von der DB Netz AG, von 
der Stadt und von dem Bund zu je einem Drittel getragen. 
 
Grundsätzlich wird mit der Ausweisung einer Teilfläche (ca. 
1,1 ha) des ehemaligen Kleinbahngeländes als Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Ein-
zelhandel „Nahversorgungszentrum“ mit einer Gesamtver-
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Offensichtlich haben Sie es übersehen, vorsätzlich oder unwissentlich, dass seit 2005 bis heute 1. Kauf-
land, 2. Netto-Stadtmitte, Randbereich, 3. Lidl-Edeka im Süd-Westen, 4. Aldi im Norden und einem gepl. 
Lebensmittler an der Wulfhefe Spange = insgesamt mehr als 3500 qm zu den bereits vor 2005 beste-
henden Markt = VK- Flächen hinzugekommen sind. 
 
Dies alles bei laufend noch nachlassender Bevölkerung bzw. Einwohnerzahl. 
Vorstehende echt und nicht mit den Haaren herbeigezogene Bedenken geben mir ernsthaft Veranlas-
sung, Sie dringendst zu warnen, weitere Gedanken und Kosten in Ihr Vorhaben „Nahversorgungszent-
rum“ zu investieren. 
 
Bei allem Verständnis, wegen der Illiquidität des Haushaltes der Stadt Werl, das Bahngelände zu einem 
möglichsten Höchstpreis pro qm oder ha an den Mann (Investor) zu bringen, so ist nach wie vor m.E. 
höchste Priorität der Politik und Verwaltung nicht kurzfristig, sondern mittel - langfristig zum Wohl und 
Ausgewogenheit der Stadt Werl und Ihrer Bevölkerung ernsthaft besorgt zu sein. 
 
Außerdem habe ich noch im Gedächtnis, dass anlässlich der öffentlichen Veranstaltung im Bahnhof Werl 
„Vorstellung des B.-Planes Nr. 102“ ein als maßgeblich m. Verantwortung ausgestatteter Beamter der 
Stadt Werl u.a. vor versammeltem Publikum sagte: „Nach Durchführung der geplanten Bahnunterführung 
habe sich die Stadt dermaßen finanziell verausgabt und festgelegt, dass in folgenden 25 Jahren keinerlei 
finanzieller Spielraum für evtl. weitere wichtige Dinge mehr vorhanden sei“. 
 
Auch diese Aussage sollte den Politikern/der Verwaltung Veranlassung sein, auf die weiteren Planungs-
kosten, Bau der Bahnunterführung Langenwiedenweg zu verzichten. 
 
Selbstverständlich bin ich gern bereit, evtl. „örtlich Erklärungen“ zu meinen Anregungen zu erteilen. 

kaufsfläche von max. 3.200 m² das Ziel verfolgt, im nörd-
lichen Stadtgebiet eine marktfähige Versorgungseinheit mit 
deutlichem Schwerpunkt auf nahversorgungsrelevante Sor-
timente (Lebensmittel und Getränke) zu schaffen. 
Die beiden Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln 
(REWE am Langenwiedenweg und ALDI an der Belgischen 
Straße) liegen räumlich voneinander getrennt und profitieren 
damit nicht voneinander bzw. es können keine Synergieef-
fekte erzielt werden. Des Weiteren ist die Zukunftsfähigkeit 
des REWE-Marktes am heutigen Standort durch einge-
schränkte Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigt. Hier 
bietet das geplante Nahversorgungszentrum eine Perspekti-
ve.  
Die restlichen Flächen zwischen den Straßen An der Klein-
bahn und An der Bundesbahn werden in Anlehnung an vor-
handene angrenzende Nutzungen als Mischgebiete 
festgesetzt, in denen u.a. kleine bis mittlere Handwerksbe-
triebe zulässig sind. 
 
In der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE 
Unternehmensberatungs GmnH, Köln, 2005) wurde für den 
nördlichen Kernstadtbereich die Ausprägung eines eigenen 
Nahversorgungsschwerpunktes vorgeschlagen. Dabei wur-
de nicht nur die damalige Einzelhandelsstruktur zu Grunde 
gelegt, sondern es wurden auch Planvorhaben (z.B. Erwei-
terung EDEKA an der Unnaer Straße) und deren Auswir-
kungen bei Realisierung berücksichtigt. Es wurde eine 
Zunahme der Gesamtverkaufsfläche der Stadt Werl um ins-
gesamt max. 8.190 m² angenommen. In Bezug auf die Ver-
kaufsflächen für Lebensmittel und Getränke wurde von einer 
Erhöhung um ca. 4.770 m² ausgegangen (einschließlich des 
geplanten Nahversorgungszentrums). 

3) Bürger/in 3 
    Schreiben vom 27.06.2009 
 
Im Entwurf steht: Zudem ist aufgrund der Nähe der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg das 
nord-westlich gelegene Heiligenhäuschen an seinem Standort nicht zu halten. 
Ich bitte um Umsetzung des für die Historie Werls wichtigen Heiligenhäuschens. Durch den Bebauungs-
plan ergeben sich Grünflächen, auf denen eine Umsetzung (zumindest der Fassade) erfolgen kann. 
 

 
 
 
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann 
& Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) kann 
das Heiligenhäuschen an seinem Standort erhalten werden. 
Eine Umsetzung des Heiligenhäuschens ist demnach nicht 
erforderlich. 
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4) Eigentümer/in (vertreten durch Rechtsanwalt) 
    Schreiben vom 26.06.2009 
 
In der Sache selbst lässt meine Mandantin, deren Interessen ich bekanntlich seit Oktober 2007 vertrete, 
folgendes mitteilen: 
 
1. Der Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ weist einen wesentlich höheren Flä-
chenbedarf aus mit der Folge, dass für die Verkehrsführung im westlichen Bereich des überplanten Ge-
bietes (Verknüpfung der Straße „An der Bundesbahn“ mit dem „Langenwiedenweg“ und „Bahnunter-
führung Langenwiedenweg“ eine weitaus größere Fläche des im Eigentum meiner Mandantin stehenden 
Grundstücks „Langenwiedenweg 7 / Brandisstraße 2“ benötigt wird. Die konkret benötigte Fläche ist zwar 
weder dem Bebauungsplan, noch dem Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen, 
dürfte aber bei ca. 2.300 qm bis 2.500 qm liegen.  
 
Dies macht deutlich mehr als 1/3 der Gesamtfläche des Grundstücks meiner Mandantin (5.960 qm) aus. 
Dem bei Realisierung der Planung verbleibenden Restgrundstück würden die notwendigen Stellplätze 
fehlen, um eine in diesem Bereich erlaubte Nutzung auf Dauer zu gewährleisten. Dies stellt eine Enteig-
nung dar, die durch öffentliche Belange nicht gerechtfertigt ist. 
In der Grundstücksausschreibung Einzelhandelstandort „Nahversorgungszentrum Werl-Nord“ vom 
Sommer 2006 hatte die Stadt Werl interessierten Investoren aufgegeben, dass im Zuge der Konzeption 
des Nahversorgungszentrums auch eine sinnvolle und verträgliche Nachnutzung für das Gelän-
de/Gebäude meiner Mandantin gefunden werden müsse. 
Es wurde ein umsetzbares Konzept für die Nachnutzung des heutigen „Rewe-Standorts“ erwartet, und zu 
einem der Auswahlkriterien für den Zuschlag an einen Investor erhoben. Dies war auch Vorgabe gem. 
der Vorlage zum Planungsausschuss vom 13.12.2005 und des Rates vom 15.12.2005. 
 
Damals ging man davon aus, lediglich eine Fläche von ca. 1.000 qm im südöstlichen Grundstücksteil 
meiner Mandantin für die Neuanbindung des Langenwiedenwegs zu benötigen. Die benötigte Fläche hat 
sich heute also mehr als verdoppelt und macht die bisherige, aber auch ähnliche Nutzungen völlig un-
möglich, wie bereits dargelegt. Potentiellen Investoren wird damit ein Nachnutzungskonzept unmöglich 
gemacht. Es ist vermutlich auch nicht mehr Auswahlkriterium für den Zuschlag. 
 
Zumindest wurde in der Beschlussvorlage zur öffentlichen Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 
vom 17.04.2007 empfohlen, diese Bedingung im Hinblick auf angeblich zu hohe Kaufpreisforderungen 
meiner Mandantin aufzugeben. 
 
Hier ist nicht bekannt, ob entsprechend diesem Vorschlag dann auch ein Beschluss erfolgte. Tatsache ist 
aber, dass es zu keiner Zeit überzogene Kaufpreisforderungen gegeben hat. Der Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung und Stadtentwicklung mbH wurde unter dem 18.04.2008 die konkrete Höhe des einzi-
gen Kaufpreisangebots mitgeteilt. Auch der dortige Geschäftsführer hielt das Angebot für keinesfalls 
wertangemessen. 

 
 
 
 
 
 
zu 1.  
Auf der Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoff-
mann & Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 
2009) werden von dem Grundstück Langenwiedenweg 7 / 
Brandisstraße 2 (REWE-Grundstück) ca. 900 m² bean-
sprucht. Demzufolge liegt der Flächenbedarf nunmehr deut-
lich unter 2.500 m².  
Im Zuge der Realisierung der Bahnunterführung Langenwie-
denweg und die damit verbundene Abbindung der Brandis-
straße vom Langenwiedenweg können die für eine 
öffentliche Verkehrsfläche benötigten ca. 900 m² durch süd-
westlich an das REWE-Grundstück angrenzende städtische 
Teilflächen nahezu komplett ausgeglichen werden. 
Ursprünglich war vorgesehen, dass der potenzielle Investor 
eine Folgenutzung für das jetzige REWE-Grundstück herbei-
führt, jedoch hat sich in verschiedenen Gesprächen mit po-
tenziellen Investoren/ möglichen Betreibern und dem 
Eigentümer des jetzigen REWE-Grundstückes herausge-
stellt, dass dies aufgrund hoher Kaufpreiserwartungen des 
Eigentümers des jetzigen REWE-Grundstückes nicht mög-
lich ist. Die beiden Punkte:  
1. Folgenutzung auf dem jetzigen REWE-Grundstück und 
2. Entwicklung eines Nahversorgungszentrums sollen nun-
mehr unabhängig voneinander gelöst werden. 
Vor diesem Hintergrund wurde in der Sitzung des Planungs- 
und Bauausschusses am 17.04.2007 die Abgrenzung des 
Änderungsbereiches (1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“), in dem nur eine 
Teilfläche (ca. 1.000 m²) des Rewe-Grundstückes einbezo-
gen wurde, beschlossen. Des Weiteren ist vor diesem Hin-
tergrund im Jahr 2008 die landesplanerische Anpassung an 
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 
Abs. 1 LPlG NRW erfolgt. 
 
Da das Grundstück des jetzigen REWE-Marktes in einem, 
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Nun, da feststeht, dass meiner Mandantin eine mehr als doppelt so große Grundstücksfläche und damit 
der für eine wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks notwendige Parkraum entzogen werden soll, ist ein 
tragfähiges Nachnutzungskonzept unabdingbare Voraussetzung, sollen jahrelange Rechtsstreitigkeiten 
vermieden werden, die der Umsetzung der noch zu überarbeitenden Planungen entgegenstehen würden. 
 
Meine Mandantin empfindet es als besonders befremdlich, dass hier die Stadt bzw. die stadteigene 
Tochter GWS zur möglichst gewinnbringenden Vermarktung von in ihrem Eigentum stehenden Grund-
stücken ausgerechnet den Mieter meiner Mandantschaft, die Firma Rewe und deren Tochterunterneh-
men, die Fa. Trinkgut, abwirbt, indem sie dieser in dem nur wenige Meter entfernten 
Nahversorgungszentrum eine Verkaufsfläche von 1.500 qm für den Betrieb eines Lebensmittel-
Supermarktes (Vollsortiment) und eines 850 qm großen Getränkemarktes anbietet, wie sich aus der 
Grundstücksausschreibung Einzelhandelsstandort „Nahversorgungszentrum Wert-Nord“ aus 2006 ergibt. 
 
2. Gemäß der Begründung zum Bebauungsplanentwurf sind nach § 11 Abs. 3 BauNVO städtebauliche 
Auswirkungen grundsätzlich bei Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit einer Ver-
kaufsfläche von mehr als 800 qm anzunehmen. 
Daher soll das geplante Nahversorgungszentrum in einem angemessenen Verhältnis zur lokalen und 
regionalen Versorgungsstruktur stehen und sich in den vorhandenen Siedlungsbereich integrieren. 
Ausweislich des Vorentwurfs Bebauungsplan 102 sind aber offensichtlich wenigstens 2 Großgebäude-
komplexe geplant, die insgesamt eine Verkaufsfläche von 3.200 qm haben sollen. Unter Berücksichti-
gung der Vorgaben der Grundstücksausschreibung Einzelhandelsstandort „Nahversorgungszentrum 
Werl-Nord“ vom Sommer 2006 ist zu unterstellen, dass tatsächlich ein Lebensmittelsupermarkt mit einer 
Verkaufsfläche von 1.500 qm geplant ist, der offensichtlich der jetzigen Mieterin meiner Mandantin, der 
Firma Rewe, zur Verfügung gestellt werden soll. Damit ist offensichtlich, dass entgegen der Ausführun-
gen im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan 102 zumindest ein Einzelhandelsbetrieb mit einer 
Verkaufsfläche von deutlich größer als 800 qm vorgesehen ist, was unmittelbar zu einer Beeinträchtigung 
des stark konzentrierten Einzelhandelsbesatzes der Werler Innenstadt führen wird. 
Die räumliche Konzentration von großflächigem Lebensmittel-Supermarkt, Lebensmitteldiscounter und 
Getränkemarkt ist selbst für außerhalb des Nahversorgungsbereichs lebende Bewohner erfahrungsge-
mäß so attraktiv, dass diese ihre Einkaufsgewohnheiten zu Lasten des innerstädtischen Einzelhandels 
verändern werden. Ein angemessenes Verhältnis zur lokalen und regionalen Versorgungsstruktur ist in 
diesem Fall nicht gewährleistet, ebenso wenig eine sinnvolle Integration in den vorhandenen Siedlungs-
bereich. 
 
Die Schaffung von Verkaufsflächen für einen Vollsortimenter größer als 800 qm widerspricht letztendlich 
auch der im Entwurf der Begründung getroffenen Entscheidung, in den restlichen Bereichen eine Unter-
teilung in MI 1 und MI 2 vorzunehmen, um so die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben auf die am 
Langenwiedenweg gelegenen Flächen zu begrenzen, da dort bereits Ansätze für Einzelhandel vorhan-
den sind. Hier dürfte es um ein Scheinargument gehen. Es sollen nicht etwa die bestehenden Ansätze 
für Einzelhandel geschützt, sondern vielmehr die für REWE wirtschaftlich sinnvolle Ansiedlung eines 
Lebensmitteldiscounters in Reichweite des jetzigen Lebensmittelsupermarkts der Firma Rewe verhindert 

im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten 
Mischgebiet liegt, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe unein-
geschränkt zulässig sind, soll steuernd eingegriffen werden, 
wenn auf dem jetzigen REWE-Grundstück eine Nachnut-
zung angesiedelt werden sollte, die nicht im Sinne der Erhal-
tung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches 
ist. Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für den Bereich des heutigen REWE-Standortes und seines 
Umfeldes, der die Erhaltung und Entwicklung bzw. Siche-
rung des zentralen Versorgungsbereiches zum Ziel hat, 
bildet die Grundlage dafür. 
 
Im Bebauungsplanverfahren wird lediglich Planungsrecht 
u.a. für die Art der baulichen Nutzung geschaffen ohne Fest-
legung eines konkreten Anbieters. Erst im Wettbewerb wird 
sich entscheiden, welcher Anbieter sich im geplanten Nah-
versorgungszentrum ansiedeln wird. 
 
zu 2. 
In der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE 
Unternehmensberatungs GmbH, Köln, 2005) wurde für den 
nördlichen Kernstadtbereich die Ausprägung eines eigenen 
Nahversorgungsschwerpunktes vorgeschlagen. Gründe 
dafür sind: 
§ Die beiden wesentlichen Anbieter von Nahrungs- und 

Genussmitteln (Rewe am „Langenwiedenweg“ und Aldi 
an der „Belgischen Straße“) liegen räumlich voneinander 
getrennt, so dass sie keinen Nahversorgungsschwer-
punkt darstellen.  

§ Der vorhandene Rewe-Markt ist an dem heutigen 
Standort nur eingeschränkt in der Lage, eine den Markt-
anforderungen gerecht werdende Erweiterung (z.B. eine 
Vergrößerung des Getränkemarktes) vorzunehmen. 

 
Nach § 11 Abs. 3 BauNVO ist anzunehmen, dass sich das 
geplante Nahversorgungszentrum auf die Entwicklung des 
zentralen Versorgungsbereich auswirkt, jedoch wurde in der 
o.g. Strukturuntersuchung festgestellt, dass das geplante 
Vorhaben mit einer Gesamtverkaufsfläche von 3.200 m² an 
dem geplanten Standort verträglich ist. Des Weiteren wurde 
im Jahr 2008 der Planung eines Nahversorgungszentrums 
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werden, um so die gewünschte Vermarktung der eigenen Grundstücke mit REWE als Hauptmieter für 
den Lebensmittel-Supermarkt und den Getränkemarkt zu erzwingen. 
 
3. Auswirkungen auf den Verkehr/ schädliche Umwelteinwirkungen 
 
Ausweislich des verkehrstechnischen Gutachtens des PVT Essen, soll mit der geplanten Bahnunterfüh-
rung Langenwiedenweg zwar eine sichere und leistungsfähige Verkehrsführung hergestellt werden. Be-
dingt durch die Abbindung der Brandisstraße erfolgt zukünftig die Anbindung des nördlichen 
Wohngebiets über den Langenwiedenweg. Im Zusammenhang mit dem neuen Nahversorgungszentrum 
wird sich dadurch der Verkehr nördlich an der Zufahrt an der Bundesbahn um 60 % erhöhen, was eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität der Bewohner der dortigen Flächen in Form unzumutbarer 
Geräuschimmissionen und Luftbelastungen nach sich ziehen wird. Diese Auswirkungen wurden bis heu-
te nicht berücksichtigt. 
Das Gutachten des PVT stellt auf voraussichtliche Verkehrsbelastung nach Erstellung der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg ab, die frühestens im Jahre 2019 hergestellt sein wird. Die Reali-
sierung des Nahversorgungszentrums soll aber unmittelbar nach Rechtskraft des Bebauungsplans und 
Entscheidung für einen Investor angegangen werden. Somit ist mit einem durch das Nahversorgungs-
zentrum begründeten, um mindestens 60 % gesteigerten Verkehrsaufkommens bereits ab Ende 2010 zu 
rechnen, ohne dass die geplanten verkehrstechnischen Anlagen zur Bewältigung des Mehrverkehrs zur 
Verfügung stehen. Eine Realisierung des Nahversorgungszentrums ohne zuvor die verkehrstechnisch 
notwendigen Voraussetzungen geschaffen zu haben, führt zur Verstärkung der schon beschrieben un-
zumutbaren Beeinträchtigungen der Anlieger und zu einem heute noch nicht absehbaren Verkehrschaos 
aufgrund deutlich verringertem Verkehrsfluss bei erhöhtem Verkehrsaufkommen in diesem Bereich. 
 
4. Nach der jetzigen Planung müsste das im südöstlichen Bereich des Grundstücks meiner Mandant-
schaft stehende Fachwerkhaus abgerissen werden. Gegen die Zulässigkeit dieses Vorhabens könnten 
denkmalschutzrechtliche Bedenken bestehen. Dies müsste zumindest durch die zuständige Behörde 
geprüft werden. 
 
5. Auch wurden im Übrigen die negativen Auswirkungen der neuen Planung nicht ausreichend berück-
sichtigt, insbesondere insoweit als es geht um  
 
- schädliche Umwelteinwirkungen in Sinne des § 3 Bundesimmissionsschutzgesetz 
- Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung 
- Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen 
Gemeinden 
- Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild und 
- Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
 
6. Nach diesseitiger Auffassung sind die Abwehrrechte der Nachbargemeinde gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
nicht berücksichtigt. Zumindest ergibt sich aus den überlassenen Unterlagen nichts für eine Abstimmung 

landesplanerisch zugestimmt, unter der Voraussetzung, 
dass die entsprechende Fläche im Bebauungsplan als Son-
dergebiet „Nahversorgungszentrum“ mit einer Gesamtver-
kaufsfläche von max. 3.200 m² dargestellt wird. 
 
Aus städtebaulichen Gründen und unter Berücksichtigung 
der Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe gem. 
§ 11 Abs. 3 BauNVO wird die Gesamtverkaufsfläche auf 
max. 3.200 m² begrenzt.  
Das geplante Nahversorgungszentrum soll der wohnortna-
hen Versorgung im Werler Norden dienen und bietet dem 
jetzigen REWE-Markt eine Perspektive. 
 
Unter Berücksichtigung der Kernstadt in ihrer Funktion als 
Hauptgeschäftszentrum wurde eine Unterteilung in MI 1 und 
MI 2 vorgenommen. Demnach ist die Zulässigkeit von zen-
trenrelevanten Einzelhandelsbetrieben auf die am „Langen-
wiedenweg“ gelegenen Flächen begrenzt, da dort bereits 
Ansätze für zentrenrelevanten Einzelhandelvorhanden sind. 
Folglich sind im ausgewiesenen MI 2-Gebiet im Sinne der 
Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbe-
reichs bzw. der Kernstadt mit ihrer Funktion als Hauptge-
schäftszentrum zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe 
ausgeschlossen. 
 
Wie unter Punkt 1 erwähnt, soll steuernd eingegriffen wer-
den, wenn auf dem jetzigen REWE-Grundstück eine Nach-
nutzung angesiedelt werden sollte, die nicht im Sinne der 
Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsberei-
ches ist. Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungs-
planes für den Bereich des heutigen REWE-Standortes und 
darüber hinaus, der die Erhaltung und Entwicklung bzw. 
Sicherung des zentralen Versorgungsbereiches zum Ziel 
hat, bildet die Grundlage dafür. 
 
zu 3. - Auswirkungen auf den Verkehr/ schädliche Umwelt-
einwirkungen 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingeni-
eurbüro G. Hoppe, Dortmund, November 2010) wurden die 
Geräuschimmissionen aus dem Straßen- und Schienenver-
kehr im Plangebiet für das heutige Verkehrsaufkommen 
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mit den Bauleitplänen benachbarter Gemeinden. 
 

sowie das zukünftig zu erwartende Verkehrsaufkommen 
nach Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwieden-
weg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversor-
gungszentrums ermittelt. Die Ergebnisse werden bei der 
weiteren Planung berücksichtigt. 
Wie aus dem verkehrstechnischen Gutachten (PVT Essen, 
2009) hervorgeht, wird sich durch die zukünftige Anbindung 
des nördlichen Wohngebietes an den „Langenwiedenweg“ - 
bedingt durch die vorgesehene Abbindung der „Brandisstra-
ße“ - sowie durch das neue Nahversorgungszentrum der 
Verkehr nördlich an der Zufahrt „An der Bundesbahn“ um  
60 % erhöhen. Demzufolge ist allein durch das Nahversor-
gungszentrum eine Verkehrszunahme um weniger als 60 % 
zu erwarten. Das Fahrzeugaufkommen wird sich hingegen in 
anderen Bereichen (Brandisstraße, südlicher Ast der Ham-
mer Straße) stark reduzieren. 
 
In einem verkehrstechnischen Gutachten (PVT Essen) aus 
dem Jahr 2007 wurde bereits geprüft, ob eine zusätzliche 
verkehrliche Belastung, die durch das geplante Nahversor-
gungszentrum entsteht, im IST-Zustand (ohne Erstellung der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg) aufge-
nommen werden kann. Im Ergebnis wurde u. a. Folgendes 
festgehalten: „Der Anschluss des Nahversorgungszentrums 
kann im IST-Zustand wie auch nach Umlegung der Hammer 
Straße und Errichtung der Kreisverkehre unsignalisiert kom-
plett über die Straße „An der Kleinbahn“ oder rein über die 
Straße „An der Bundesbahn“ erfolgen. Die Anbindung über 
die Straße „An der Bundesbahn“ liefert jedoch bessere Leis-
tungsfähigkeitsergebnisse und weist damit wesentlich mehr 
Reserven auf als die Anbindung über die Straße „An der 
Kleinbahn“. 
 
zu 4.  
Bei dem Fachwerkhaus im süd-östlichen Bereich des RE-
WE-Grundstückes handelt es sich nicht um ein in der 
Denkmalliste eingetragenes Baudenkmal. 
 
zu 5. - Immissionsschutz und Auswirkungen auf die infra-
strukturelle Aussattung 
s. 3. 
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zu 5. - Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemein-
den 
s. 2. 
 
zu 5. - Auswirkungen auf das Orts-/ Landschaftsbild, den 
Naturhaushalt 
Im Rahmen eines artenschutzrechtlichen Fachgutachtens 
(LökPlan, Anröchte, 2009) wurde geprüft, ob im Plangebiet 
besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder 
vorkommen können und ob durch die Umsetzung des Be-
bauungsplanes Verbotstatbestände nach §19 oder §42 
BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich pla-
nungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Der Gut-
achter ist zu folgendem Ergebnis gekommen: „Abschließend 
kann davon ausgegangen werden, dass - unter Berücksich-
tigung der vorgeschlagenen Maßnahmen und dem aktuellen 
Kenntnisstand - keine planungsrelevante Art durch die ge-
planten Maßnahmen zur Umsetzung des B-Plans Nr. 102 in 
der Stadt Werl erheblich beeinträchtigt wird und daher keine 
Verbotstatbestände nach §19 oder §42 BNatSchG erfüllt 
werden.“ 
Die Maßnahmen, die in dem artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag lediglich aus Vorsorgegründen und zur Risikomini-
mierung vorgeschlagen wurden, werden als Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Gem. § 2 Abs. 4 BauGB wurde eine Umweltprüfung durch-
geführt und ein Umweltbericht erstellt (Stelzig, Soest, 2011). 
In dem Umweltbericht ist der derzeitige Umweltzustand auf-
geführt und es wurden die durch die Planung betroffenen 
Funktionen der Schutzgüter beurteilt sowie die voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen bewertet. 
In der abschließenden allgemein verständlichen Zusammen-
fassung des Umweltberichtes wird folgende Aussage getrof-
fen: „Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft und Klima, Landschaft, 
Boden, Wasser sowie Kultur- und Sachgüter nach sich. Die 
Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der beste-
henden deutlichen Vorbelastungen und unter Berücksichti-
gung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen als 
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gering bis mittel eingestuft. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
werden keine erheblichen Beeinträchtigungen prognosti-
ziert.“ 
 
zu 6. 
Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurden 
die Nachbarstädte und -gemeinden um Stellungnahme ge-
beten. 

5) Bürger/in 4 
Gesprächsvermerk vom 09.06.2009 
 
Folgende Anregungen werden grundsätzlich zur Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg ge-
geben: 
 
Die Planung sollte in Bezug 
• auf ihre Notwendigkeit, unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen nach 1990 mit dem 
  Rückzug des Militärs und damit einhergehender Verringerung des innerstädtischen Verkehrs und Weg- 
  fall von Blockade der Bahnübergänge bei Rangier- und Beladevorgängen, 
• auf ihren Mehrwert (Nutzen/Kosten) im Vergleich zu der heutigen Situation und 
• auf ihre Auswirkungen hinsichtlich der zunehmenden Verkehrsbelastungen (Hedwig-Dransfeld-Straße,  
  Schützenstraße, Grafenstraße, Langenwiedenweg, Hammer Straße), abnehmender Lebensqualität aller  
  Anwohner entlang der dann durchgehenden Verkehrsader quer durch die Stadt, zunehmenden Gefah- 
  ren beim Überqueren der Straßen abseits gesicherter Übergänge sowie Wege für Fußgänger und Rad- 
  fahrer überprüft werden. 
 
Bürger/in 4 äußert sich kritisch zur Leistungsfähigkeit der beiden Kreisverkehre. Gründe dafür sind ihre 
Nähe zueinander (gegenseitiges Blockieren hat er erst am 2. Juni in Breisach erlebt und da haben die 
Kreisverkehre einen größeren Abstand) und das Zusammenspiel mit den signalisierten Kreuzungen im 
Verlauf der Hammer Straße und der Hedwig-Dransfeld-Straße sowie ein hohes Verkehrsaufkommen, 
insbesondere zu den Spitzenzeiten und im Hinblick auf einen hohen querenden Fußgängeranteil (z.B. 
ankommende/abfahrende Schüler mit Bus und Bahn) am südlichen Kreisverkehr. Fatal wäre es, erst 
nach dem Bau feststellen zu müssen, dass die Unterführung nicht zu einer erheblichen Verringerung der 
Stausituation in den Spitzenzeiten führt. 
 
Ferner weist Bürger/in 4 darauf hin, dass durch die zu erwartende Verkehrszunahme, vor allem des 
Schwerverkehrs, auf der Hedwig-Dransfeld-Straße die Immissionsgrenzwerte überschritten werden 
könnten. Mit der Verkehrszählung 2005 ergab sich eine Verkehrsbelastung der Hedwig- Dransfeld-
Straße von ca. 14.000 Fahrzeugen pro Tag. Mit Öffnung der Schützenstraße ist das Verkehrsvolumen 
nochmals angestiegen, schätzungsweise ca. 15.500 Fahrzeuge pro Tag. Mit der Steigerungsprognose 
aus dem Gutachten von 6 % stiege die Belastung dann auf ca. 16.600 Fahrzeuge pro Tag. Bürger/in 4 
fragte, wie hoch die Verkehrsbelastung denn noch steigen soll. Diesen Aspekt sollte man auch vor dem 

 
 
 
Verkehrszählungen belegen, dass der Verkehr auf der 
Hammer Straße sowie auf dem Langenwiedenweg und da-
mit auch an den beiden Bahnübergängen von 1991 - 2007 
um über 30 % abgenommen hat (s. verkehrstechnische 
Gutachten Baier 1991, Hagen 2001 und PVT 2007). Den-
noch sind die Hammer Straße und der Langenwiedenweg 
wichtige Verbindungen (Hauptverkehrsstraßen) zwischen 
dem nördlichen und südlichen Stadtgebiet, so dass die Her-
stellung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsfüh-
rung für alle Verkehrsteilnehmer sinnvoll ist.  
Durch die Bündelung des Verkehrs im Bereich der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und die vorgesehene 
Abbindung der Brandisstraße sowie unter Berücksichtigung 
des geplanten Nahversorgungszentrums muss von einer 
erheblichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Bereich 
des Langenwiedenweges ausgegangen werden. Auf den 
anderen Straßen (Hedwig-Dransfeld-Straße, Schützenstra-
ße, Grafenstraße etc.) sind geringere Verkehrszunahmen 
und z.T. auch Verkehrsabnahmen (südlicher Teil der Ham-
mer Straße, Brandisstraße, Rustige Straße) zu erwarten. 
Hinsichtlich des Schwerverkehrs kann davon ausgegangen 
werden, dass sich aufgrund der vorhandenen komfortablen 
Umgehungsstraßen und der Autobahnanbindungen im Sü-
den und Westen keine gravierenden Änderungen ergeben 
werden (s. verkehrstechnisches Gutachten PVT, Essen, 
2009). 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingeni-
eurbüro G. Hoppe, Dortmund, November 2010) wurden die 
Geräuschimmissionen aus dem Straßen- und Schienenver-
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Hintergrund der Lebensqualität der Anwohner und der Sicherheit aller Bürger, vor allem auch der vielen 
Grundschulkinder, die diesen Gefahrenbereich mehrfach am Tag überqueren müssen, kritisch hinterfra-
gen. 
 
Aus der Sicht von Bürger/in 4 bedarf es der Unterführung nicht, da sich die Grundlagen seit dem Rats-
beschluss von 1990 grundlegend geändert haben und sich durch den Bau weder Vorteile gegenüber der 
gegenwärtigen Situation ergeben als vielmehr Nachteile im Hinblick auf hohe Kostenbelastungen, weite-
re Wege für Fußgänger, höheres Verkehrsaufkommen quer durch den Lebensraum vieler Werler Bürger 
einhergehend mit höheren Emissionsbelastungen (Gesundheitsgefährdung) und auch einer höheren 
Unfallgefahr. 
 
Grundsätzlich regt Bürger/in 4 an, da das Gutachten der Stadt Werl bescheinigt, mit den diversen Auto-
bahnanbindungen und komfortablen Umgehungsstraßen sehr gut ausgestattet zu sein, dies auch zu 
nutzen und ein generelles Durchfahrtsverbot für den LKW-Verkehr durch die Stadt aktiv umzusetzen. 
Wenn man die Durchfahrtsverbote geschickt setzt, ist eine Beeinträchtigung von Industrie und Handel 
nicht gegeben. 
 
Im Hinblick auf den Güterverkehr ist Bürger/in 4 der Auffassung, dass eine Abnahme statt Zunahme zu 
erwarten ist. Als Indiz dafür werden Rückbaumaßnahmen von Gleisen zu Unternehmen bzw. Industrie-
gebieten genannt und wird auf das Statistische Bundesamt verwiesen (s. Anl.). 

kehr im Plangebiet für das heutige Verkehrsaufkommen 
sowie das zukünftig zu erwartende Verkehrsaufkommen 
nach Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwieden-
weg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversor-
gungszentrums ermittelt. Die Ergebnisse werden bei der 
weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Bedürfnisse der Fußgänger und Radfahrer wurden bei der 
Planung berücksichtigt. 
 
In Bezug auf die Leistungsfähigkeit der geplanten Kreisver-
kehre wurden in dem verkehrstechnischen Gutachten des 
Planungsbüros für Verkehrstechnik (PVT, Essen) aus dem 
Jahr 2007 gute Leistungsfähigkeiten für die beiden Kreisver-
kehre ermittelt und im Jahr 2009 bestätigt. 
 
 
Lt. Aussage der Bahn muss von einer Zunahme des Güter-
verkehrs ausgegangen werden. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Abwägungsvorschläge 
 

1) Einzelhandelsverband, Arnsberg 
    Schreiben vom 31.08.2009 
 
Zu dem o.a. Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Auf dem Areal zwischen dem ehemaligen Güterbahnhof und der Straße „An der Kleinbahn“ ist die plane-
rische Ausweisung eines Nahversorgungszentrums als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Nahver-
sorgungsschwerpunkt mit Lebensmittelsupermarkt, Getränkemarkt und Lebensmitteldiscounter (max. 
Gesamtverkaufsfläche von 3.200 m²) vorgesehen. Die Verkaufsflächen sollen sich wie folgt aufteilen: 
 

- Vollsortimenter 1.500 m² 
- Discounter 850 m² 
- Getränkemarkt 850 m² 

 
Im Jahre 2005 wurde durch die BBE Unternehmensberatung Köln eine Strukturuntersuchung für den 
Werler Einzelhandel durchgeführt. Seinerzeit verfügte die Stadt Werl laut Gutachten über eine Lebensmit-
telverkaufsfläche von insgesamt 13.145 m² (vgl. Gutachten Seite 14). Dies entsprach einem Wert von 
0,41 m² Verkaufsfläche je Einwohner (ca. 32.000 Einwohner). Der Bundesdurchschnitt der Verkaufsflä-
che je Einwohner liegt im Lebensmittelbereich bei ca. 0,35 m². Somit verfügte die Stadt Werl bereits 2005 
über eine mehr als ausreichende Verkaufsfläche im Lebensmittelbereich. 
 
Folgende Veränderungen haben sich nach den uns vorliegenden Informationen bis zum heutigen Tage 
ergeben: 
 

- Schließung der Aldi Filiale in der Siederstraße, jedoch Weiternutzung der Verkaufsfläche durch 
Lebensmitteleinzelhandel 

- Erweiterung des Edeka-Marktes an der Unnaer Straße (+ 400 m² Verkaufsfläche) 
- Neueröffnung des Trinkgut-Getränkemarktes (+ ca. 1.000 m² Verkaufsfläche) 

 
Somit dürfte die Lebensmittelverkaufsfläche innerhalb der Stadt Werl zurzeit bei ca. 14.545 m² liegen. 
 
Bei Realisierung des Planvorhabens an der Kleinbahn würde demnach die Gesamtverkaufsfläche für 
Lebensmittel auf ca. 17.745 m² anwachsen. Dies wäre ein Wert von 0,55 m² Verkaufsfläche je Einwoh-
ner. 
 
Es ist zu befürchten, dass ein reiner Verdrängungswettbewerb zu Lasten einer ausgewogenen Nahver-

 
 
 
 
 
Lt. Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE 
Unternehmensberatung GmbH, Köln, 2005) konzentrieren 
sich die Nahversorgungsflächen auf die Kernstadt. Die 
Kernstatt erreicht hinsichtlich der Ausstattungskennziffer (m² 
je Einwohner) einen Wert, der deutlich über dem Bundes-
durchschnitt liegt. Da sich in den peripheren Ortsteilen je-
doch nur relativ geringe Flächen finden, ist insgesamt von 
einer rechnerisch durchschnittlichen Verkaufsflächenaus-
stattung auszugehen (s. S. 27 des o.g. Gutachtens). 
Unter der Zielsetzung, dass die Nahversorgung mit Sorti-
menten des täglichen Bedarfs dezentral durch marktfähige 
Standorte (Nahversorgungsschwerpunkte) sichergestellt 
werden soll, wird angestrebt, eine wohnortnahe Versorgung 
im nördlichen Stadtgebiet zu sichern. Dadurch wird dem 
Leitgedanken der „Stadt der kurzen Wege“ vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels Rechnung getragen.  
Relevant sind nicht nur quantitative Vorgaben (errechnete 
Daten), sondern vielmehr qualitative Aspekte und städte-
bauliche Ansätze bzw. weiche Standortfaktoren (s. S. 51 
des o.g. Gutachtens). 
Auf S. 51 der o.g. Untersuchung wird zudem folgendes aus-
geführt: „Maßstab für die Beschränkung von Verkaufsflä-
chen für Nahrungs- und Genussmittel ist dabei nicht die 
„rechnerische“ Verkaufsflächenausstattung eines Stadtteils 
oder der Gesamtstadt Werl, sondern sind die erwarteten 
Auswirkungen auf andere Nahversorgungsstandorte, zu 
denen auch die Innenstadt zählt.“ 
 
 
 
Nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind Auswirkungen bei Ansied-
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sorgung einsetzten wird. 
 
Mit Schreiben vom 23.06.2005 hatten wir bereits eine entsprechende Stellungnahme zum BBE-Gut-
achten abgegeben. Hier hatten wir entsprechende Kritik an den Aussagen der Gutachter geübt. Insbe-
sondere hatten wir darauf hingewiesen, dass die Ansiedlung eines weiteren Discounters am Planstandort 
negative Folgen für den Plus- bzw. Nettostandort am Werler Markt haben könnte. Dieser innerstädtische 
Discounter hat wiederum große Bedeutung für die Werler City-Bevölkerung. 
 
Deshalb sprechen wir uns gegen eine weitere Discounteransiedlung aus. Positiv sehen wir die mögliche 
Umsiedlung des Rewe-Marktes. Da der Markt am heutigen Standort über nicht mehr zeitgemäße Rah-
menbedingungen verfügt, ist eine Umsiedlung auf den Planstandort nachvollziehbar. Auch den ergän-
zenden Getränkemarkt können wir mittragen. 
 
Wie Sie mitteilten, ist eine Nachnutzung am derzeitigen Rewe-Standort noch immer nicht geregelt. Hier 
sollte sichergestellt werden, dass keine nahversorgungs- bzw. zentrenrelevanten Sortimente angesiedelt 
werden. 
 
Abschließend stellt sich für uns die Frage, in wieweit nahversorgungsrelevanter großflächiger Einzelhan-
del an der Kleinbahn überhaupt zulässig ist. Nach § 24 a Landesentwicklungsprogramm dürfen Kernge-
biete sowie Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit zentren- 
und nahversorgungsrelevanten Sortimenten nur in den dafür ausgewiesenen zentralen Versorgungsbe-
reichen angesiedelt werden.  
 
Aus den uns überlassenen Unterlagen geht nicht hervor, ob die Stadt Werl diesen Standort als zentralen 
Versorgungsbereich beschlossen hat. 
 

lung großflächiger Einzelhandelsbetriebe i.d.R. anzuneh-
men, wenn die Geschossfläche 1.200 m² überschreitet.  
Im Hinblick auf das geplante Nahversorgungszentrum kön-
nen demnach negative Auswirkungen auf den vorhandenen 
NETTO-Standort am Marktplatz nicht ausgeschlossen wer-
den, jedoch wäre durch das geplante Nahversorgungszent-
rum im Norden und die vorhandenen Nahversorger im Sü-
den (KAUFLAND, ALDI, PENNY) sowie im Westen (EDE-
KA, LIDL) eine wohnortnahe Versorgung (500 m-Radius als 
fußläufiger Einzugsbereich) mit Sortimenten des täglichen 
Bedarfs für die Bevölkerung der Werler Innenstadt auch 
ohne den NETTO-Standort am Werler Markt gewährleistet. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, dass der potenzielle Investor 
eine Folgenutzung für das jetzige REWE-Grundstück her-
beiführt, jedoch hat sich in verschiedenen Gesprächen mit 
potenziellen Investoren/ möglichen Betreibern und dem 
Eigentümer des jetzigen REWE-Grundstückes herausge-
stellt, dass dies aufgrund hoher Kaufpreiserwartungen des 
Eigentümers des jetzigen REWE-Grundstückes nicht mög-
lich ist. Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass 
bereits bestehenden Einzelhandelsbetrieben ein individuell 
auf sie zugeschnittener Bestandsschutz eingeräumt werden 
soll (s. S. 65 der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in 
Werl), sollen die beiden Punkte:  
1. Folgenutzung auf dem jetzigen REWE-Grundstück und 
2. Entwicklung eines Nahversorgungszentrums nunmehr 
unabhängig voneinander gelöst werden. 
Das Grundstück des jetzigen REWE-Marktes liegt in einem, 
im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten 
Mischgebiet, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe zulässig 
sind. Die Einzelhandelsnutzungen sind nicht eingeschränkt. 
Sollte bei einer möglichen Umsiedlung des REWE-Marktes 
in das geplante Nahversorgungszentrum eine Folgenutzung 
auf dem jetzigen REWE-Grundstück angesiedelt werden, 
die nicht im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zent-
ralen Versorgungsbereiches ist, wird steuernd eingegriffen. 
Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
den Bereich des heutigen REWE-Standortes und seines 
Umfeldes, der die Erhaltung und Entwicklung bzw. Siche-
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rung des zentralen Versorgungsbereiches zum Ziel hat, 
bildet die Grundlage dafür. 
 
24 a Landesentwicklungsprogramm (LEPro) NRW 
Im Urteil vom 30.09.2009 (Az.: 10 A 1676/08) hat sich das 
Oberverwaltungsgericht NRW mit der Frage befasst, ob  
§ 24 a LEPro NRW eine Bindungswirkung als Ziel der 
Raumordung für die nachfolgende Bauleitplanung entfalten 
kann. Im Ergebnis hat das Oberverwaltungsgericht dies 
trotz der eindeutig dahingehenden Intention des nordrhein-
westfälischen Landesgesetzgebers verneint. Insofern ist der 
Beschluss eines zentralen Versorgungsbereiches nicht 
zwingend erforderlich. 

2) Einzelhandelsverband Südwestfalen e.V., Arnsberg 
    Schreiben vom 24.07.2009 
 
Bevor wir zu dem o. a. Bebauungsplan Stellung nehmen, bitten wir um folgende Angaben: 
 

1.) Was passiert mit der zurzeit durch den Rewe-Markt genutzten Immobilie? Ist die Nachnutzung 
geregelt? 

2.) Ist für das geplante Nahversorgungszentrum ein zentraler Versorgungsbereich gem. § 24 a LEP-
ro ausgewiesen? 

 

 
 
 
Mit einem Antwortschreiben vom 10.08.2009 wurde dem 
Einzelhandelsverband mitgeteilt, dass ursprünglich vorge-
sehen war, dass der potenzielle Investor eine Folgenutzung 
für das jetzige REWE-Grundstück herbeiführt, sich jedoch in 
verschiedenen Gesprächen mit potenziellen Investoren/ 
möglichen Betreibern und dem Eigentümer des jetzigen 
REWE-Grundstückes herausgestellt hat, dass dies aufgrund 
hoher Kaufpreiserwartungen des Eigentümers des jetzigen 
REWE-Grundstückes nicht möglich ist. In Bezug auf die 
zweite Frage wurde der Hinweis gegeben, dass im Jahr 
2008 die landesplanerische Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 Abs. 1 LPlG 
NRW erfolgt und der Beschluss eines zentralen Versor-
gungsbereiches nicht zwingend erforderlich ist (s. oben). 

3) IHK Arnsberg 
    Schreiben vom 10.07.2009 
 
Die mit der Bahnunterführung Langenwiedenweg verbundene völlige verkehrliche Neuordnung führt in 
großen Teilen zu einer erheblichen Veränderung der Standortqualitäten für die hier ansässigen Betriebe. 
Dies gilt insbesondere für die Standorte entlang des südlichen Teils der Hammer Straße und der künfti-
gen reinen Stichstraße „Alter Keller". Hier sind heute Betriebe des Kraftfahrzeug- und Kfz-Zubehörbe-
reichs sowie gastronomische Betriebe ansässig, die auf eine direkte Anfahrtsmöglichkeit angewiesen 
sind und von der Wahrnehmung durch vorbeifahrende Kunden profitieren. Künftig befinden sich diese 
Standorte in einer Sackgasse. Dies muss auf lange Sicht zu Standortverlagerungen führen. Deshalb bit-

 
 
 
Da Standortverlagerungen aufgrund der verkehrlichen Neu-
ordnung, insbesondere der neuen Führung der Hammer 
Straße, nicht ausgeschlossen werden können, wird die 
Stadt Werl verlagerungswillige Unternehmen bei der Suche 
nach Alternativstandorten unterstützen. 
In der Planung, die im Rahmen der Straßenausbauplanung 
weiter detailliert wird, wird die Erreichbarkeit der an die 
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ten wir die Stadt schon heute darum, verlagerungswillige Unternehmen bei der Suche nach geeigneten 
Ersatzstandorten zu unterstützen. Bis dieser Strukturwandel tatsächlich eingetreten ist, muss die Ham-
mer Straße für LKW-Lieferfahrzeuge dimensioniert bleiben. Auch darf der geplante Rückbau der künfti-
gen Mischverkehrsfläche Hammer Straße/Alter Keller nur so erfolgen, dass die Erreichbarkeit beispiels-
weise des Imbissbetriebes im Eckbereich Alter Keller/Grafenstraße für Kundenfahrzeuge erhalten bleibt. 
 
Nördlich der Bahnlinie werden zwischen der Brandisstraße und der Hammer Straße Flächen der dortigen 
Gewerbebetriebe für die Verschwenkung der Hammer Straße und den Kreisverkehr in Anspruch genom-
men. Dies betrifft die Firma Holz Rubarth und den Mineralölhandel Rubarth mit Tankstellenbetrieb. Da 
beide Unternehmen ihre jeweiligen Standorte nicht aufgeben wollen, ist ihnen allein mit einer finanziellen 
Entschädigung nicht gedient. 
 
Bei der Firma Holz Rubarth GmbH geht ein Großteil der heutigen Gartenelemente-Ausstellung mit einer 
Fläche von ca. 150 m² verloren. Da die Firma Rubarth bereits heute sehr beengt ist und die verloren ge-
hende Fläche wegen ihrer exponierten, werbewirksamen Lage nicht einfach an anderer Stelle neu ge-
schaffen werden kann, müsste über gleichwertige Ersatzflächen nachgedacht werden. Gleichzeitig muss 
für die heutige Einbahnstraße Brandisstraße, die u.a. als rückwärtige Anlieferung zu den Gewerbebetrie-
ben dient, eine gegenläufige Verkehrsführung garantiert werden. 
 
Noch gravierender sind die Flächenverluste bei der Firma Theodor Rubart Mineralöle und Schmierstoffe 
GmbH & Co. KG. Das Gelände wird mittig von der Straße durchschnitten. Dabei gehen für den Betriebs-
teil der Tankstelle die Flächen der heutigen Portal-Waschanlage verloren. Da eine Waschanlage für ei-
nen Tankstellen-Betrieb existenziell wichtig ist, muss auch hier nach Alternativflächen unmittelbar an-
grenzend gesucht werden. Für beide Fälle bietet sich das zwischen den Unternehmen gelegene städti-
sche Gartengrundstück an. Es dürfte allerdings zu klein sein, um beiden Unternehmen gleichzeitig aus-
reichenden Ersatz zu bieten. Hier muss nun nach vertretbaren Kompromissen gesucht werden, bei denen 
die IHK gerne behilflich ist. 
 
Weiterhin müssten die Gebäude und Betriebsanlagen des Mineralölhandels Rubart in großen Teilen ab-
gerissen werden. Die verbleibende Fläche ist aufgrund ihres Zuschnitts und der schwierigen Erschlie-
ßung für große Gefahrgut-LKW in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kreisverkehr nicht mehr geeignet. 
Für diesen Betreibsteil der Firma Rubart wäre insofern eine Betriebsverlagerung in einen gewerblich ge-
prägten Standort im Stadtgebiet sehr zweckmäßig. 
 
Das geplante Sondergebiet „Nahversorgungsscherpunkt" im Werler Norden verfolgt das Ziel, die bisher 
räumlich getrennten Angebote des Lebensmitteleinzelhandels zu konzentrieren. Bereits in einer früheren 
Stellungnahme vom 11.06.2008 an die Bezirksregierung (Gegenstand war die 1. Änderung des BBP Nr. 
33) haben wir darauf hingewiesen, dass eine Kombination aus Supermarkt, Discounter und Getränke-
markt mit insgesamt 3.200 m² Verkaufsfläche als Nahversorgungszentrum vertretbar dimensioniert ist. Es 
wird allerdings aller Voraussicht nach zu einer Verdrängung vorhandener Standorte kommen. Für den 

Hammer Straße und an die Straße Alter Keller angrenzen-
den Grundstücke, insbesondere der Betriebe mit Anliefer- 
und Kundenverkehr, berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der von dem Grundstück der Firma Holz Rubarth GmbH 
benötigten Teilfläche befindet sich derzeit ein Teil der außen 
gelegenen Gartenelemente-Ausstellung. Das Ausstellungs-
gebäude ist durch die geringfüge Inanspruchnahme des 
Grundstückes nicht betroffen. Als Kompensation ist eine 
Teilfläche des östlich angrenzenden städtischen Grund-
stücks vorstellbar. Eine weitere Teilfläche des Grundstücks 
könnte der Tankstelle zugeschlagen und damit eventuell die 
Verlagerung der Waschanlage ermöglicht werden. 
 
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann 
& Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) 
konnte der Flächenbedarf für die neue Führung der Ham-
mer Straße auf dem nahezu 1.200 m² großen städtischen 
Grundstück reduziert werden, so dass grundsätzlich von 
ausreichenden Alternativflächen auf dem städtischen 
Grundstück für die Firma Holz Rubarth und den Mineralöl-
handel Rubarth ausgegangen werden kann.  
Aus städtebaulicher Sicht ist die Verlagerung des Mineralöl-
handels Rubart an einen durch Gewerbe geprägten Stand-
ort sinnvoll. Die Tankstelle kann an dem Standort verblei-
ben. 
 
Brandisstraße (Aufhebung Einbahnregelung) 
Bei Umsetzung der Planung wird die Brandisstraße, bedingt 
durch das Trogbauwerk der Bahnunterführung Langenwie-
denweg, abgebunden und mit einer Wendeanlage verse-
hen. Resultierend daraus ist dann die Einbahnregelung in 
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heutigen Rewe-Markt am Langenwiedenweg ist entweder durch Verlagerung dieses Anbieters in das 
neue Nahversorgungszentrum oder als Folge des Wettbewerbs mit einem unmittelbar benachbarten, 
durch seine Größe und sein Umfeld deutlich attraktiveren Anbieter, mit einem Leerstand zu rechnen. 
Auch die dauerhafte Existenz des Aldi-Discounters im nördlichen Bereich des Langenwiedenweges ist 
nicht gesichert. 
Sollten beide heutigen Standorte aufgeben, so muss dies allerdings nicht zwangsläufig zu negativen ver-
sorgungsstrukturellen Effekten im Werler Norden führen. Schließlich würden die Attraktivität und der Grad 
der Nahversorgung insgesamt durch die Konzentration neuer Anbieter an einem gemeinsamen Standort 
gestärkt. Voraussetzung für diese Einschätzung ist allerdings, dass im Wege verbindlicher Bauleitplanung 
eine Nachfolgenutzung an den bisherigen Standorten ausgeschlossen wird, die sich negativ auf die Ent-
wicklung des zentralen Versorgungsbereiches in Werl auswirken kann. 

der Brandisstraße aufzuheben und eine gegenläufige Ver-
kehrsführung zu ermöglichen. Der Straßenraum soll ent-
sprechend umgestaltet werden. 
 
In Bezug auf dem am Langenwiedenweg / an der Belgi-
schen Straße gelegenen ALDI-Markt wird davon ausgegan-
gen, dass er aufgrund seiner wohnortnahen Versorgungs-
funktion und seiner Entfernung zum geplanten Nahversor-
gungszentrum existenzfähig bleibt. 
 
Hinsichtlich des am Langenwiedenweg / an der Brandis-
straße gelegenen REWE-Marktes ist zu erwarten, dass der 
REWE-Markt bei Ansiedlung des Nahversorgungszentrums 
seinen jetzigen Standort aufgeben würde. Daher war ur-
sprünglich vorgesehen, dass der potenzielle Investor eine 
Folgenutzung für das jetzige REWE-Grundstück herbeiführt, 
jedoch hat sich in verschiedenen Gesprächen mit potenziel-
len Investoren/ möglichen Betreibern und dem Eigentümer 
des jetzigen REWE-Grundstückes herausgestellt, dass dies 
aufgrund hoher Kaufpreiserwartungen des Eigentümers des 
jetzigen REWE-Grundstückes nicht möglich ist. Aus diesem 
Grund und vor dem Hintergrund, dass bereits bestehenden 
Einzelhandelsbetrieben ein individuell auf sie zugeschnitte-
ner Bestandsschutz eingeräumt werden soll (s. S. 65 der 
Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl), sollen die 
beiden Punkte:  
1. Folgenutzung auf dem jetzigen REWE-Grundstück und 
2. Entwicklung eines Nahversorgungszentrums nunmehr 
unabhängig voneinander gelöst werden. 
Das Grundstück des jetzigen REWE-Marktes liegt in einem, 
im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetztem 
Mischgebiet, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe zulässig 
sind. Die Einzelhandelsnutzungen sind nicht eingeschränkt. 
Sollte bei einer möglichen Umsiedlung des REWE-Marktes 
in das geplante Nahversorgungszentrum eine Folgenutzung 
auf dem jetzigen REWE-Grundstück angesiedelt werden, 
die nicht im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zent-
ralen Versorgungsbereiches ist, wird steuernd eingegriffen. 
Ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
den Bereich des heutigen REWE-Standortes und darüber 
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hinaus, der die Erhaltung und Entwicklung bzw. Sicherung 
des zentralen Versorgungsbereiches zum Ziel hat, bildet die 
Grundlage dafür. 

4) Unity Media Group, Kassel 
    Schreiben vom 09.07.2009  
 
Gegen Ihre o.a. Planung haben wir keine Einwände. Wir weisen weiterhin auf folgendes hin: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Unitymedia NRW GmbH, die ggf. von Ihrer 
Baumaßnahme berührt werden und infolgedessen kostenpflichtig gesichert, verändert oder verlegt wer-
den müssen. Wir bitten den Bauträger, sich mind. 1 Monat vor Baubeginn mit der Unitymedia Hessen 
GmbH & Co. KG Regionalbüro Kassel in Verbindung zu setzen, damit ggf. alle erforderlichen Maßnah-
men (Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung u.s.w.) eingeleitet werden können. 
 
Bei einem Ortstermin mit den Versorgern bitten wir um entsprechende Information. 

 
 
 
 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden die Versorgungs-
träger, auch die Unitymedia NRW GmbH, beteiligt. 

5) Lippeverband, Essen 
    Schreiben vom 07.07.2009 
 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Bedenken oder Anregungen. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

6) Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
    Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift, Meschede 
    Schreiben vom 07.07.2009 
 
Die Belange des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift wer-
den durch die Aufstellung des o.a. Bebauungsplanes nicht berührt.  
 
Anregungen und Bedenken sind nicht vorzubringen. 
 

 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

7) Gemeinde Wickede (Ruhr) 
    Schreiben vom 07.07.2009 
 
Zum Entwurf des o.g. Bebauungsplanes werden weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht. Belan-
ge der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden durch die Planung offensichtlich nicht berührt. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

8)  Landeseisenbahnverwaltung NRW, Essen 
      Schreiben vom 07.07.2009 
 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus eisenbahntechnischer Sicht keine Bedenken. Da sich je-
doch im Änderungsbereich Anschlussgleisanlagen, angeschlossen an den Bahnhof Werl, befinden, weise 
ich vorsorglich auf folgendes hin: 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Schienenwege von Eisenbahnen, einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen An-
lagen, dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn zuvor ein Verfahren nach §§ 18 ff des Allgemeinen 
Eisenbahngesetztes (AEG) durchgeführt worden ist. 
 
Sollten demnach zur Realisierung der Ziele des o.g. Vorhabens Maßnahmen im Bereich von Bahnanla-
gen von nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs und / oder Anschlussbahnen not-
wendig werden, wären entsprechende Planfeststellungsunterlagen durch das betroffene Eisenbahninfra-
strukturunternehmen bzw. den betroffenen Privatgleisanschlussinhaber bei der zuständigen Planfeststel-
lungsbehörde vorzulegen. 

 
 
 

9)  DB Services Immobilien GmbH, Köln 
      Schreiben vom 06.07.2009 
 
Derzeit befindet sich der Vorentwurf des Bebauungsplanes 102 "Bahnhofsumfeld" bei uns noch in der 
Prüfung. Aufgrund enger Kapazitäten während der Ferienzeit erbitten wir eine Verlängerung der Prüffrist 
bis zum 31. Juli. 
Um sonstige von der Stadt Werl erbetene Angaben liefern zu können, benötigen wir genauere Planunter-
lagen und Informationen, insbesondere der Planungen zum BÜ für Fußgänger und Radfahrer in der 
Hammer Straße. Dazu gehören: verworfene Alternativplanungen zu einer Unterführung und der Nach-
weis, dass diese Lösungen nicht realisierbar sind; Fußgängerzählungen; städtebauliches Konzept etc. 

 
 
 
Einer Firstverlängerung bis zum 31.07.2009 wurde zuge-
stimmt. 
 
Nach telefonischer Rücksprache wurden der DB Services 
Immobilien GmbH mit Schreiben vom 13.07.2009 genauere 
Planunterlagen und Informationen, insbesondere zur Bahn-
unterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der 
Hammer Straße, zugestellt. 

10) DB Services Immobilien GmbH, Köln 
    Schreiben vom 03.08.2009 
 
Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen gegen die uns vorliegende Aufstellung des Bebauungsplanes 
der Stadt Werl keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Belange der DB AG werden im Bereich von Bahn-km 204,400 durch den geplanten Bau einer Straßenun-
terführung am „Langenwiedenweg“ an der o.g. Bahnstrecke berührt. Bei diesem Bauvorhaben handelt es 
sich um eine Maßnahme nach §§ 3, 13 des Eisenbahn-Kreuzungsgesetzes (EKrG). Um die Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebes beim Bau der Eisenbahnüberführung zu gewährleisten, sind eine frühzeitige 
Abstimmung und der Abschluss einer Kreuzungs- und einer Baudurchführungsvereinbarung erforderlich. 
Diese sind zu gegebener Zeit mit der DB Netz AG, Abteilung Produktionsplanung und Steuerung (I.NP-
W-D-HM), Unionstraße 5 in 59067 Hamm abzuschließen. 
Auf die ursprünglich geplante Fuß- und Radfahrerunterführung im Bereich der „Hammer Straße“ wurde 
aufgrund der nicht gegebenen Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer Ihrerseits verzichtet. Der bestehende 
Bahnübergang wird also nicht komplett zurückgebaut, sondern nur der Kfz-Verkehr verhindert. In diesem 
Zusammenhang möchten wird darauf hinweisen, dass wir davon ausgehen, dass nach dem Umbau sich 
die Widmung lediglich auf den Rad- und Fußgängerverkehr beschränkt und somit eine spätere Wie-
dernutzung für den Fahrzeugverkehr dann nicht mehr möglich ist. 
 

 
 
 
 
 
 
In Bezug auf die Planung der Unterführung Langenwieden-
weg sind Abstimmungen mit der DB erfolgt. Weitere Ab-
stimmungen und der Abschluss einer erforderlichen Kreu-
zungs- und Baudurchführungsvereinbarung werden erfol-
gen. 
 
Bahnübergang Hammer Straße 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hat die Stadt 
Werl parallel zur frühzeitigen Beteiligung im Juni 2009 eine 
plangleiche und barrierefreie Überquerung für Fußgänger 
und Radfahrer im Bereich der Hammer Straße bei der DB 
Netz AG beantragt. 
Nunmehr soll der Bahnübergang Hammer Straße, wie im 
Vorentwurf „Bahnhofsumfeld“, Mai 2009 dargestellt, gänz-
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Neben den angesprochenen beabsichtigten Maßnahmen an den Bahnübergängen gibt es derzeit keine 
weiteren Planungen, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes von Belang sein könnten. 
 
Der von Ihnen angesprochenen Verkürzung des Überholungsgleises können wir aus Sicherheitsgründen 
nicht zustimmen, da es als „Durchrutschweg“ eisenbahntechnisch weiterhin in voller Länge notwendig ist. 
 
Ihre Frage im Hinblick auf vorhandene Leitungen und nach Sicherheitsabständen kann pauschal nicht 
beantwortet werden. Dieses ist erst bei rechtzeitiger Vorlage durch detaillierte und aussagekräftige Plan-
unterlagen möglich. Angaben über Bodenbelastungen auf Bahngelände sind beim Umweltkataster FRS 
in Essen zugänglich. Die Adresse lautet: Deutsche Bahn AG, Sanierungsmanagement FRS, Freiheit 3, 
45127 Essen. 
 

lich aufgegeben werden (s. nachfolgende Stellungnahme 
der DB Netz AG vom 13.04.2010).  
Der motorisierte Verkehr sowie der Rad- und Fußgänger-
verkehr soll über die neue Trassierung der Hammer Straße 
und einen Kreisverkehr zum Langenwiedenweg geführt 
werden. Eine Querung der Bahnlinie an der Hammer Straße 
ist nach Realisierung der Planung nicht mehr möglich. 
 
Verkürzung des Überholungsgleises (3. Gleis) 
Bei der Planung wurde bereits davon ausgegangen, dass 
auf das Überholungsgleis (3. Gleis) nicht verzichtet werden 
kann. 
 
Im Zuge detaillierter Planungen bzw. der Ausführungspla-
nung wird die Thematik Leitungen und Sicherheitsabstände 
erneut aufgegriffen und erörtert. 

    DB Netz AG, Duisburg 
    Schreiben vom 13.04.2010 
 
Aufhebung der Bahnübergänge Hammer Str. in Bahn-km 204,360 und Langenwiedenweg in Bahn-
km 204,510 in Werl; 
Stellungnahme zum Planungskonzept der Stadt Werl, hier zur geplanten Beibehaltung des Bahn-
übergangs Hammer Str. 
 
Wir nehmen Bezug auf die mit ihrem Hause geführten Gespräche zu im Betreff genannten Bahnüber-
gangsbeseitigungen und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld" durch die. 
Stadt Werl. 
 
Wie in Gesprächen zwischen Vertretern der DB Netz AG und der Stadt Werl am 06.02.2009 und am 
08.03.2010 deutlich wurde, werden seitens der DB Netz AG massive Probleme bei der von der Stadt 
Werl entgegen früheren Konzepten favorisierten Lösung gesehen, die eine Beibehaltung des BÜ Ham-
mer Str. für Fußgänger- und Radverkehr vorsieht. Rein formalrechtlich ist eine solche Lösung zwar bau-
planungsrechtlich möglich und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz nicht kategorisch ausgeschlossen. 
In diesem Sinne ist auch unsere Stellungnahme vom 03.08.2009, Az FRI-KöI-I Sh TöB-KÖI-09-4586 
(7191) zum vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 102 zu verstehen. 
 
Trotz der formalrechtlichen Möglichkeit sprechen bei vorliegender örtlicher Situation aus Sicht der DB 
Netz AG nach wie vor gewichtige Gründe gegen die Beibehaltung des Bahnübergangs Hammer Str.: 
 
Die Beibehaltung des Bahnübergangs Hammer Str. für Fußgänger und Radfahrer stellt eine aus Sicher-
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heitsaspekten suboptimale Lösung dar, da ein unbefugtes Überschreiten der Gleise durch umgehen der 
geschlossenen Schranke möglich sein wird. Der Bahnübergang würde dem Stadt der Technik entspre-
chend zu einem Fuß- und Radweg-BÜ umgebaut und mit umgehbaren Schranken ausgerüstet werden. 
Wenn im Zuge der Gesamtmaßnahme, die ja der Erhöhung der Sicherheit dient, die Chance besteht, die 
Sicherheit durch Aufhebung des Bahnübergangs bestmöglich zu erhöhen, ist fraglich, ob die Gründe für 
eine Beibehaltung des Bahnübergangs hier überwiegen können, da der Gesetzeszweck (§ 3 EKrG) hier 
umfangreicher erfüllt werden kann. 
Darüber hinaus machen wir darauf aufmerksam, dass für die Umrüstung des Bahnübergangs mit grob 
geschätzt mit ca. 400 TEUR zusätzlichen Kosten gerechnet werden kann. Ob diese Kosten aufgrund der 
vorliegenden Rahmenbedingungen als kreuzungsbedingt akzeptiert werden, erscheint zumindest fraglich. 
An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass die DB Netz AG sich nur an kreuzungsbedingten Kosten 
beteiligen kann. 
 
Die Verlängerung der Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer liegt bei Aufgabe des Kreuzungs-
punktes Hammer Str, und Führung über die zukünftige Eisenbahnüberführung Langenwiedenweg für alle 
denkbaren Quell-Zielbeziehungen im zumutbaren Rahmen. Eine verkehrlich zwingende Begründung für 
die Beibehaltung des Bahnübergangs Hammer Str, ist nicht nachvollziehbar. Der Bezug auf einen histo-
risch gewachsenen Verkehrsweg allein reicht nach unserer Auffassung hier jedenfalls nicht aus. 
 
Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich, dass eine Beibehaltung des BÜ Hammer Str. der gemeinsa-
men gesetzlichen Verpflichtung, zur Realisierung der wirtschaftlichsten Lösung, d.h. begrenzt auf den 
kreuzungsbedingt notwendigen Umfang der Maßnahmen, nicht entspricht. 
 
Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass wir die seitens der Stadt Werl vorgesehene Ausrüs-
tung der Eisenbahnüberführung Langenwiedenweg mit beidseitigem Fuß- und Radweg bei Beibehaltung 
des BÜ Hammer Str. für nicht genehmigungsfähig als kreuzungsbedingt notwendige Maßnahme halten, 
da hier eine Doppelversorgung vorliegt. Die Mehrkosten für den südlichen Fuß- und Radweg einschließ-
lich der erforderlichen größeren lichten Weite der Eisenbahnüberführung wären dann allein von der Stadt 
Werl zu tragen. Kreuzungsbedingt begründbar ist die beidseitige Anordnung von Fuß- und Radwegen nur 
bei vollständiger Aufhebung des BÜ Hammer Str. und Führung des gesamten Fuß- und Radverkehrs 
über den zukünftigen Langenwiedenweg. 
 
Wir möchten Sie bitten, die vorgenannten Aspekte im Sinne der Klarstellung und der Weiterführung der 
Maßnahme auch in die gemeindliche Diskussion einzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den von der DB Netz AG genannten Gründen (Sicher-
heit, Kosten etc.) soll, wie im Vorentwurf „Bahnhofsumfeld“ 
dargestellt, die Aufhebung des Bahnüberganges Hammer 
Straße für alle Verkehrsteilnehmer weiterverfolgt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bitte wird gefolgt. 

11) DB Station&Service AG, Dortmund 
      Schreiben vom 03.07.2009 
 
Grundsätzlich erklären wir hiermit unser Einverständnis zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 
der Stadt Werl zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes. 
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Wir bitten um weitere Einbeziehung und Beteiligung bei weitergehenden Planungen, insbesondere im 
Zusammenhang der Bahnhofsvorplatzgestaltung und dem Bau der neuen Bike+Ride-Anlage. 

Bei weitergehenden Planungen wird die DB Station&Service 
AG beteiligt. 

12) Gemeindeverwaltung Bönen 
      Schreiben vom 30.06.2009 
 
Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen gegen die o.g. Planung keine Bedenken. Belange der Gemein-
de Bönen werden nicht berührt. Weitere Anregungen werden nicht gegeben. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

13) Stadtwerke Werl GmbH 
      Schreiben vom 30.06.2009 
 
Für die geplante neue Bahnunterführung sind erhebliche Baumaßnahmen seitens der Stadtwerke Werl 
GmbH für die Versorgungsleitungen Gas, Wasser, Strom und Beleuchtung mit zugehörigen Elementen 
(Steuerkabel, Verteilerschränke, Leuchten, usw.) erforderlich. Die zurzeit vorhandenen Versorgungslei-
tungen sind in den beigefügten Plänen farblich gekennzeichnet. Der gesamte Kostenumfang der erforder-
lichen Arbeiten lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Wir gehen jedoch davon aus, dass 
Gesamtkosten in einer Größenordnung von mindest. ca. 1,7 Mio. € (netto) für die Umlegung der Ver-
sorgungsleitungen entstehen werden. Diese grobe Kostenschätzung kann bei Bedarf nach Vorlage Ihrer 
detaillierten Pläne nochmals präzisiert werden. 
Die Kostenerstattung ergibt sich aufgrund der vereinbarten Konzessionsverträge mit der Stadt Werl. 
 
Zu beachten ist jedoch, dass auch während der Bauphase die Versorgung mit den vorhandenen Leitun-
gen aufrechterhalten werden muss. Eventuell müssen die Versorgungsleitungen vor Beginn der Arbeiten 
des Trogbauwerkes zur Unterführung Langenwiedenweg in eine provisorische Trasse umverlegt werden. 
Wir bitten dies in den Planungen zu berücksichtigen. 
Weiter sollte unsere Betriebsstelle Strom „Industriestraße 36" vom „Langenwiedenweg“ über die Zufahrt 
„An der Bundesbahn" auch zukünftig uneingeschränkt erreichbar sein, um die kurzen Wege bei Versor-
gungsstörungen nutzen zu können. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und bei 
den weiteren Planungen berücksichtigt.  
 
 
 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden den Versorgungs-
trägern zur Abstimmung, Präzisierung der Kosten etc. de-
taillierte Pläne vorgelegt. 
In diesem Zusammenhang erfolgen auch Abstimmungen, 
die die Baumaßnahme betreffen, wie die Aufrechterhaltung 
der Versorgung während der Bauphase. 
 
 
Die Planung sieht eine Verbindung des Langenwiedenwe-
ges mit der Industriestraße über die Straße An der Bundes-
bahn vor. Die Erreichbarkeit der Betreibstelle Strom „Indust-
riestraße 36“ vom Langenwiedenweg über die Zufahrt An 
der Bundesbahn wird durch entsprechende Festsetzung im 
Bebauungsplan gewährleistet. 

14) LWL-Archäologie für Westfalen, Olpe 
      Schreiben vom 29.06.2009 
 
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im Geltungsbereich 
der o.g. Planung nicht berührt. 
 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei Erdarbeiten jegli-
cher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden können. Deshalb wird aus boden-
denkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, der zur Unterrichtung möglicherweise Betroffener 
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in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan aufgenommen werden sollte: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauem, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus 
Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde 
als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/ 93750, Fax: 0276112466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berech-
tigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten 
in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW). 

 
 
Der Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

15) Kreis Soest 
      Schreiben vom 26.06.2009 
 
Die o.g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der Verwaltung bespro-
chen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
 
Aus der Sicht des vorbeugenden Immissionsschutzes wird darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf die 
im Umfeld vorhandenen schutzwürdigen Nutzungsstrukturen in Teilbereichen im Wesentlichen nur eine 
eingeschränkte gewerbliche Nutzung entwickelbar ist. Lediglich im östlichen Bereich der Planfläche ist 
die Ansiedlung von emissionsrelevanteren Gewerbeanlagen möglich. 
 
Im Rahmen der beschriebenen Planungsabsichten ist u.a. auch die Ansiedlung eines Nahversorgungs-
zentrums im nördlichen Bereich vorgesehen. 
Das Emissionsverhalten solcher Nahversorgungszentren wird insbesondere durch 
 
• den Anlieferverkehr 
• anlagenspezifische Bauteile (z.B. Klima- u. Lüftungsanlagen) 
• die Kfz-Stellplatzanlagen 
• u.v.a.m. 
bestimmt. 
 
Insofern ist im Einwirkbereich solcher Betriebseinrichtungen mit erhöhten Geräuschimmissionen zu rech-
nen. 
 
Geräuschimmissionen sind aber erst dann als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BlmSchG zu 
werten, wenn die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird. Für die Beurteilung dieses Rechtsbegriffes 
kann die TA Lärm als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift herangezogen werden. Die TA Lärm 
legt baugebietsabhängige Immissionsrichtwerte sowohl für den Tagzeitraum (06:00 Uhr - 22:00 Uhr) als 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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auch für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr - 06:00 Uhr) fest. Bei Einhaltung der vorgegebenen Immissions-
richtwerte ist davon auszugehen, dass erhebliche Geräuschbelästigungen - und somit schädliche Um-
welteinwirkungen - für eine immissionsempfindliche Wohnnachbarschaft ausgeschlossen werden können. 
 
Im vorliegenden Beurteilungssachverhalt ist im Nahbereich nördlich schutzbedürftige Wohnbebauung 
bereits vorhanden. 
 
Insofern sollte grundsätzlich zuerst durch eine sachverständige Beurteilung der zu erwartenden geänder-
ten Geräuschimmissionssituation auf der Grundlage der Vorgaben der TA Lärm geprüft werden, ob die 
Immissionsrichtwerte an den vorhandenen bzw. zukünftig noch möglichen Wohnstandorten einzuhalten 
sind. 
Als weitere Beurteilungshilfe ist für die Bewertung der Kfz-Stellplatzanlagen die (bayerische) „Parkplatz-
lärmstudie“ heranzuziehen. 
 
Da außerdem Ladenöffnungszeiten bis 22:00 Uhr oder länger in Frage kommen, wird eine Betrachtung 
der Geräuschimmissionssituation zur Nachtzeit notwendig. 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht werden folgende Hinweise gegeben: 
 
Der Planungsraum bezieht sich zum einen auf Teile der Bahnanlage Werl und zum anderen auf das Um-
feld, welches durch Grünanlagen, Straßen, etc. geprägt ist. 
 
1. Planungen im Bereich des Bahngeländes 
Häufig entwickeln sich Bahngelände u.a. aufgrund des Gleisschotters zu einem äußerst schutzwürdigen 
Sekundärbiotop für artenreiche Pionier-Lebensgemeinschaften überwiegend thermophiler Prägung. Falls 
diese Sekundärlebensräume direkt betroffen sind, ist an die Überplanung dieses Standortes eine beson-
dere Anforderung aus naturschutzfachlicher Sicht zu stellen, wie z.B. eventuell naturschutzfachliche Un-
tersuchungen. Dabei ist das Artenrepertoire auf dieser Fläche mit Besonderheiten, wie einer 
Waldeidechsenpopulation oder Fledermäuse in Lokschuppen etc. besonders zu berücksichtigen, um 
artenschutzrechtliche Hinderungsgründe auszuschließen. 
 
Offen zu haltende Schotterflächen könnten im Bebauungsplan gesichert werden, indem diese Fläche 
gemäß BauGB §9(20) als „Fläche oder Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft;" festgesetzt wird. Hier darf dann ggf. keine Nährstoffanreicherung, keine Ab-
lagerung von Baumaterialien während der Bauzeit, keine Aufforstung, keine Nutzung als Lagerfläche und 
keine Übererdung erfolgen. Eine Verhinderung der Verbuschung soll über gelegentliche Pflegeeingriffe 
erfolgen. 
 
Nicht als Eingriffe gelten nach der Novellierung des Landschaftsgesetzes 2007 u.a. „die Beseitigung von 
durch Sukzession oder Pflege entstandenen Biotopen oder Veränderungen des Landschaftsbildes auf 

 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingeni-
eurbüro G. Hoppe, Dortmund, November 2010) wurden die 
Geräuschimmissionen aus dem Straßen- und Schienenver-
kehr im Plangebiet für das heutige Verkehrsaufkommen 
sowie das zukünftig zu erwartende Verkehrsaufkommen 
nach Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwieden-
weg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversor-
gungszentrums ermittelt. Geräuschimmissionen, die sich 
aus dem Anliefer- und Kundenverkehr des geplanten Nah-
versorgungszentrums ergeben wurden in der Untersuchung 
beachtet. Die Ergebnisse werden bei der weiteren Planung 
berücksichtigt. 
Nach Konkretisierung der Planung zum Nahversorgungs-
zentrum, d.h. im Baugenehmigungsverfahren, wird der Im-
missionsschutz detailliert geprüft. 
 
Gleisschotterflächen sind von der Planung nicht direkt be-
troffen. Die nördlich unmittelbar an die Gleisanlage angren-
zende größere, teilweise als Lagerfläche genutzte, offene 
Fläche ist nicht geschottert, sondern teils asphaltiert und 
teils gepflastert. Bei einer Geländebegehung im Rahmen 
der Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
(LökPlan, Anröchte, 2009) wurde besonders auf das Vor-
kommen von Reptilien bzw. speziell der Zauneidechse ge-
achtet. Eine erhebliche Beeinträchtigung gegenüber dieser 
Art wurde ausgeschlossen. Des Weiteren wurden im Rah-
men des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages mögliche 
Fledermausvorkommen, u.a. im Lokschuppen und im Stell-
werk, untersucht. Dabei wurden keine Fledermäuse in den 
Gebäuden festgestellt. 
Dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu Folge gibt es 
keine konkreten Hinweise auf potenziell durch das Vorha-
ben beeinträchtigte Tierarten im Plangebiet. 
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Flächen, die in der Vergangenheit rechtmäßig baulich oder für verkehrliche Zwecke genutzt waren, bei 
Wiederaufnahme einer neuen Nutzung (Natur auf Zeit)“. Damit ist die Eingriffsregelung für diese Bereiche 
der Gleisanlagen nicht mehr heranzuziehen. 
 
2. Planungen im Umfeld 
 
Hier sind sowohl die Eingriffsregelung, wie auch der Artenschutz zu berücksichtigen. Daher ist im Vorfeld 
der Gehölzbestand aufzunehmen und zu bewerten. Erhaltenswerte Gehölze sind entsprechend festzu-
setzen. 
 
Die neuanzulegenden ebenerdigen Stellplätze sind mit Einzelbäumen zu überstellen. Um eine befriedi-
gende landschaftliche Einbindung des Parkplatzes sicherzustellen, sind folgende Regelungen vorzuse-
hen: Für jeweils 4 Stellplätze ist dabei 1 Hochstamm, 2 x v, ca. 190 - 12 cm Stammumfang, folgender 
Arten: Spitzahorn, Hainbuche, Esche, Stieleiche, anzustreben. Ziel dieser Maßnahme ist eine Beschat-
tung der abgestellten Fahrzeuge und eine städtebaulich befriedigende Einbindung. 
 
Der gesetzliche Artenschutz hat durch die Kleine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes im Dezember 
2007 ein stärkeres Gewicht erlangt. So müssen die Artenschutzbelange nunmehr bei allen Planungs- und 
Zulassungsverfahren berücksichtigt werden. Es ist im Hinblick auf Artenschutzbelange sicherzustellen, 
dass keine Lebensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden. 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere Staatliche Verwaltungsbehör-
de - Planungsaufsicht. 

Es wurde am 04.08.2009 ein Gespräch mit dem Kreis Soest 
(Abt. Natur- und Landschaftsschutz) zum Umfang der erfor-
derlichen artenschutzrechtlichen Prüfung und zu den Be-
wertungsansätzen für die Eingriffsregelung geführt. 
Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Prüfung sind be-
stimmte Arten aufgrund fehlender Biotope als nicht pla-
nungsrelevant anzunehmen. Da jedoch Ausnahmetatbe-
stände berücksichtigt werden sollten, wurde die Arbeitsge-
meinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) im Kreis So-
est mit eingebunden. 
Weitere naturschutzfachliche Regelungen sind oftmals erst 
bei konkreten Vorhaben bzw. im Baugenehmigungsverfah-
ren sinnvoll. Es wird ein Hinweis dazu gegeben. 
 
Die Eingriffsregelung erfolgt auf der Grundlage des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ und des Innenbereiches (§ 34 Bau GB). Dem-
nach ist gem. § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB ein Ausgleich 
nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung zulässig waren. Darüber hinaus gelten 
gem. § 4 (3) Landschaftsgesetz Vorhaben auf Flächen, die 
in der Vergangenheit für verkehrliche Zwecke genutzt wa-
ren, nicht als Eingriff. 
 
Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wur-
de festgestellt, dass bemerkenswerte oder schutzwürdige 
Biotoptypen von der Planung nicht betroffen sind. Jedoch 
kann u.a. die Beseitigung von Gehölzen zu einem Verlust 
von potenziellen Lebensräumen planungsrelevanter Arten 
führen. Daher werden die in dem artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag aufgezeigten Maßnahmen in die Begründung 
aufgenommen. Des Weiteren wird in der Begründung darauf 
hingewiesen, dass neuanzulegende ebenerdige Stellplätze 
mit Einzelbäumen zu versehen sind. Im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens sind hierzu detaillierte Regelun-
gen zu treffen. 
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16) BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH, Meschede 
      Schreiben vom 24.06.2009 
 
Aus Sicht der BRS Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH sollten bei der geplanten Umgestaltung des Bahnhofs-
umfeldes in Werl die folgenden Punkte beachtet werden: 
 
• Dimensionierung der geplanten Kreisverkehre, so dass ein Befahren mit Solo- und Gelenkbussen ohne 
Probleme möglich ist 
• Erhalt der Abstell- und Pausenplätze auf dem Gelände des Busbahnhofs Werl in der bisherigen Form 
und Anzahl 
• Erhalt der Anzahl der Bussteige und deren Belegung  

 
 
 
Im Rahmen der, an die überarbeitete Trassierung des Büros 
Hoffmann & Stakemeier (Büren, Oktober 2009) angepass-
ten Straßenplanung der Ingenieurgesellschaft für Planen 
und Bauen (IPB, Wuppertal, 2010) wurde ein Schleppkur-
vennachweis erbracht. Demnach ist ein Befahren der ge-
planten Kreisverkehre mit Solo- und Gelenkbussen ist mög-
lich. 
 
Eine Überplanung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) 
ist derzeit nicht vorgesehen. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wird lediglich im Bereich des ZOB eine Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbestimmung: ZOB ausgewiesen. 

17) Geologischer Dienst NRW, Krefeld 
      Schreiben vom 24.06.2009 
 
Es ist mit Wassereinfluss zu rechnen. 
 
Bohrungsdatenbank Geologischer Dienst NRW 
Ansprechnpartner ist Herr Bach: Tel.: 02151 – 897 285, bach@gd.nrw.de 
 
Nördlich des Plangebietes liegen dem GD NRW 4 Bohrungen vor: 
Bohrungs-
nr. 

RECHTS HOCH Name Endteufe 
(m) 

Schichten 

97924 3424760 5714641 Erweiterung Petrischule 10,6 5 
97925 3424768 5714678 Erweiterung Petrischule 10,7 7 
97926 3424776 5714716 Erweiterung Petrischule 11,3 6 
97927 3424755 5714738 Erweiterung Petrischule 14 8 

 
 
 
Südlich des Plangebietes liegen dem GD NRW 2 Bohrungen vor: 
Bohrungs-
nr. 

RECHTS HOCH Name Endteufe 
(m) 

Schichten 

97918 3424714 5714103 B.1 NEUBAU FDG IN WERL 12 12 
97919 3424737 5714125 B.2 NEUBAU FDG IN WERL 12 15 

 

 
 
 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bach@gd.nrw.de
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Aus geowissenschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegenüber o. g. Planungen. Als Anlage sind 
allgemeine Informationen / Checklisten zum Scoping Wasser / Deckschichten / Boden / Erfassen des 
Untersuchungsraumes / deren Bewertungen angehängt. 

Die Stellungnahme einschließlich der beigefügten Anlagen 
wird zur Kenntnis genommen. 
 

18) Kreispolizeibehörde Soest, Werl 
      Schreiben vom 22.06.2009 
 
Gegen die verkehrsmäßige Umstrukturierung des Bahnhofsumfeldes werden polizeilicherseits keine Be-
denken erhoben. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

19) RLG, Brilon 
      Schreiben vom 19.06.2009 
 
Die Überplanung des Bahnhofsumfeldes Werl umfasst aus unserer Sicht zwei Aspekte. Erstens ist die 
Gestaltung des Busbahnhofes hinsichtlich Dimensionierung und Lage zu den Bahnsteigen relevant, zwei-
tens betrifft die neue Verbindung zwischen Bahnhof und Hammer Straße den Verlauf verschiedener Bus-
linien, die wir in Werl betreiben. 
Zum ersten Punkt möchten wir ausführen, dass wir mit den derzeitigen Verhältnissen am Bahnhof Werl 
grundsätzlich zufrieden sind und ein künftiger Busbahnhof den heutigen Standards entsprechen sollte. 
Wir bieten Ihnen gerne an, diesen Aspekt gemeinsam mit Ihnen und den weiteren Busunternehmen im 
Detail zu untersuchen. Nachteilige Entwicklungen erkennen wir in den vorliegenden Planunterlagen nicht, 
vielmehr erhoffen wir uns eine Attraktivitätssteigerung dieses Bereiches durch moderne Architekturele-
mente. 
 
Der zweite Punkt ist ebenfalls von erheblichem Interesse für uns. Die vorgelegte Planung sieht eine 
schrankenlose und zudem direktere Streckenführung des Langenwiedenweges in Richtung Hammer 
Straße vor. Dies begrüßen wir außerordentlich, da der Verlauf unserer Buslinien, namentlich der Re-
gioBus-Linie R41 Werl - Hamm, beschleunigt und vor allem verstetigt wird. Die derzeitige Behinderung 
des Fahrtverlaufes durch den Bahnübergang an der Hammer Straße würde im Sinne unserer Fahrgäste 
entfallen. Damit wäre eine Erhöhung des Fahrkomforts verbunden, die sich tendenziell positiv auf die 
Nachfrage auswirken könnte. 
 
Insgesamt würden wir uns sehr freuen, wenn die Planungen wie vorgelegt schnell vorangetrieben wür-
den, damit die Bürgerinnen und Bürger möglichst schnell von den beschriebenen Vorteilen profitieren 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Überplanung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) 
ist derzeit nicht vorgesehen. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wird lediglich im Bereich des ZOB eine Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbestimmung: ZOB ausgewiesen. 
 
 
 
Die Ausführungen zum zweiten Punkt werden zur Kenntnis 
genommen. 
 

20) DB Systel GmbH, Essen 
      Schreiben vom 18.06.2009 
 
Der angefragte Bereich enthält folgende Kabel oder TK-Anlagen der DBAG: 
 
F 3108 46" F- Kabel Dortmund - Soest, 20" Beilaufkabel, 10" BÜ Kabel, Koaxkabel zum TV Mast BÜ 13 
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und BÜ 14 und diverse Fb- Kabel (siehe Bahnhofskabelübersichtsplan) 
Die Lagen der Fb- Kabel sind nicht dokumentiert. 
 
Die Lage der Systeme kann den beigefügten Planausschnitten entnommen werden. 
 
Die DB Systel GmbH stimmt den von Ihnen geplanten Bauarbeiten unter folgenden Bedingungen zu: 
 
Es ist eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB Systel GmbH notwendig. 
Bitte teilen Sie uns schriftlich (mindestens 7 Arbeitstage vorher) und unter Angabe unserer Bearbeitungs-
Nr. den Termin zur Kabeleinweisung mit. 
 
DB Systel GmbH 
Netzadministration 
Fax: 0691265-57811 
E-mail: Netzadministration-w@bahn.de 
Die erfolgte Einweisung ist zu protokollieren. 
 
Die Forderungen des Kabelmerkblattes und des Merkblattes „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel 
der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft“ sind strikt einzuhalten. Die Merkblätter und eine Ver-
pflichtungserklärung liegen dem Schreiben bei. Die Verpflichtungserklärung ist rechtzeitig und von der 
bauausführenden Firma unterzeichnet an uns zurückzusenden. 
 
Diese Zustimmung bezieht sich ausschließlich auf den Zeitraum vom 18.06.2009 bis zum 31.07.2010. 
Für Vorhaben außerhalb dieses Zeitraumes ist die Zustimmung erneut einzuholen. Dies gilt ebenso für 
Maßnahmen außerhalb des in der Zeichnung genau abgegrenzten Bereiches. 
 
Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Deutschen Bahn AG und sind vertraulich. Sie 
dürfen weder an Dritte weitergeleitet, noch vervielfältigt werden. Sämtliche Unterlagen sind nach Ab-
schluss der Arbeiten zu vernichten. 
 
Auskunft im Auftrag der Arcor AG 
 
Der angefragte Bereich enthält keine Kabel oder TK-Anlagen der Arcor AG. 
Zur Einleitung oder zur Abstimmung von Sicherungsmaßnahen der Kabeltrasse wenden Sie sich daher 
mit Ihrer Anfrage an folgende Adresse: 
 
Firma: Arcor AG & Co. 
Abteilung: TRNP / Trassenschutz 
Adresse: Thea-Leymann-Str. 9, 45127 Essen 
Telefon: 0201/1783 454, Telefax: 0201/1783 445 

 
 
 
 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden die Versorgungs-
träger beteiligt. In diesem Zusammenhang wird mit der DB 
Systel GmbH ein Termin zur Kabeleinweisung vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung wird der Kontakt zur Arcor 
AG & Co, Abteilung TRNP / Trassenschutz aufgenommen. 
 
 
 
 

mailto:Netzadministration-w@bahn.de
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Treten unvermutete, in den Plänen nicht angegebene Kabel und Leitungen auf, ist umgehend die folgen-
de Stelle zu Informieren: 
 
Firma:DB Systel GmbH 
Abt.:Disponent SB11 Hagen Nord 
Anschrift:Stresemannstr. 1, 58095 Hagen 
Telefon:02331/205-4182, Telefax: 069/265-21796 

 
 
 
Treten während der Baumaßnahme Probleme auf, wird die 
DB Systel GmbH umgehend informiert. 

21) Baureferat der EKvW, Bielefeld 
      Schreiben vom 16.06.2009 
 
Gegen die o.g. Planung bestehen keine Bedenken. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

22) Gemeinde Ense 
      Schreiben vom 16.06.2009 
 
Durch die Gemeinde Ense werden keine Anregungen zu den o.g. Planungen der Stadt Werl vorgebracht. 
Gemeindliche Belange werden durch diese Planung nicht berührt. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

23) Bezirksregierung Arnsberg, Hagen 
      Schreiben vom 15.06.2009 
 
Nach der Richtlinie für die Zusammenarbeit zwischen den Bauaufsichtsbehörden und dem staatlichen 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (gem. RdErl. d. Innenministeriums -75-54.06.06- u.d. Ministeriums für 
Bauen und Verkehr -V A 3-16.21 v. 8.5.2006) ist ein Hinzuziehen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen nur dann erforderlich, wenn durch die örtliche Ordnungsbehör-
de festgestellt wurde, dass es sich um Flächen mit einer möglichen Kriegsbeeinflussung handelt und auf 
diesen Flächen nicht unerhebliche Baugrundeingriffe anstehen. In vielen Fällen kann daher die Hinzuzie-
hung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes unterbleiben. 
Die Funktion des Kampfmittelbeseitigungsdiensts NRW definiert sich in der „Verordnung über die von 
Kampfmitteln ausgehenden Gefahren“ als Angebot des Landes an die örtlichen Ordnungsbehörden, zur 
Unterstützung der Kommunen in der Einschätzung von Kampfmittelgefährdungen zur Erfüllung ihrer ei-
genen Aufgaben. 
 
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst leistet gerne frühzeitig bei Maßnahmen, die Bodeneingriffe bewirken, 
Hilfe in Bezug auf die Abschätzung der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahren und der Räumung von 
Kampfmitteln, jedoch nicht als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren, sondern im Rahmen 
einer notwendigen, im Einzelfall angefragten technischen Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörde. 
 
Ich bitte Sie daher, zukünftig von Anschreiben an den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe als 
Träger öffentlicher Belange abzusehen. Stattdessen empfehle ich - im Falle eines Verdachts auf eine 
mögliche Kampfmittelbelastung durch Kampfmittel des 2. Weltkriegs - mich gezielt anzuschreiben und mir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Durch das Ordnungsamt wurde mitgeteilt, dass das vom 
Plangebiet erfasste Areal ausweislich der Eintragungen in 
der vorliegenden Topografischen Karte (TK 1: 25.000) als 
nicht kampfmittelverdächtig gekennzeichnet ist. Darüber 
hinaus kann auf eine detaillierte Datenauswertung durch 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung 
verzichtet werden, da dies im Zusammenhang mit der Er-
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in dem Schreiben einen Ansprechpartner in Ihrer Behörde zu nennen, an den ich die Ergebnisse meiner 
Recherche schicken kann und der als Ansprechpartner für Dinge der Kampfmittelbeseitigung in Ihrem 
Hause fungiert. 
Zur Beantragung von Kampfmittelrecherchen sind die folgenden Unterlagen erforderlich: 
 
1. Ein Kartenausschnitt aus der Deutschen Grundkarte im Maßstab 1:5000 mit den markierten beantrag-
ten Grundstücken 
2. Eine Referenzkoordinate für die beantragte Fläche 
3. Ortsbezeichnungder Grundstücke (Ortsname des Bebauungsplans) 
4. Art der zu erwartenden Bodeneingriffe 
 
Die Unterlagen können uns per Fax oder Post zugestellt werden. Aus arbeitsökonomischer Sicht ist es 
günstig, bei Änderungen eines vorhandenen Bebauungsplans, z. B. nur in einem Teilbereich des Bebau-
ungsplans, eine Recherche für den gesamten Bebauungsplan zu beantragen. 
 
Weitere Informationen habe ich unter der Internetadresse http://www.bezreg-arnsberg.nrw. de/ - Sicher-
heit und Verkehr Kampfmittelbeseitigung - zusammengestellt. 

stellung des barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig in unmit-
telbarer Nachbarschaft erfolgt ist und dort ebenfalls keine 
Anhaltspunkte für eine Kontaminierung gesehen wurden.  
Im weiteren Verfahren wird von einer Beteiligung des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes abgesehen. 

24) RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH, Arnsberg 
      Schreiben vom 15.06.2009 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestehen unsererseits keine Bedenken oder 
Anregungen. 
Diese Stellungnahme betrifft nur die im Eigentum der RWE Westfalen-Weser-Ems AG befindlichen Anla-
gen der Verteilungsnetze Strom. 
 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes betreiben wir keine Gas-Verteilnetzanlagen. 
 
Die Gas- und Strom-Transportnetzanlagen der RWE verlaufen mit ausreichendem Abstand zum vorlie-
genden Plangebiet und sind somit nicht betroffen. 
 
Ob unsere Anlagen von einer externen Kompensation betroffen sind, ist aus der derzeitigen Datenlage 
nicht ersichtlich. Bezüglich der Ausgleichsflächen bitten wir Sie, uns weiter zu beteiligen. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die RWE Westfalen-Weser-Ems wird im weiteren Verfahren 
beteiligt, jedoch ist ein Ausgleich nicht erforderlich, da die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig 
waren. 

25) Stadt Hamm -61- 
      Schreiben vom 12.06.2009 
 
Gegen die im Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 102 dargelegten Planungsabsichten der Stadt Werl 
bestehen aus Sicht der Stadt Hamm keine Bedenken. 
Ich begrüße es, dass über die als Sondergebiet hinausgehende Fläche, eine spätere Ausdehnung des 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

http://www.bezreg-arnsberg.nrw
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Einzelhandelsangebots ausgeschlossen werden soll. 
Weitere Anregungen sind zurzeit zu dem Vorentwurf nicht vorzubringen. 
26) Kreisstadt Unna Bauleitplanung 
      Schreiben vom 09.06.2009 
 
Die Stadt Unna bringt keine Anregungen zu dem o.g. Bauleitplan vor. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

27) DB Projektbau GmbH, Duisburg 
      Schreiben vom 09.06.2009 
 
Die DB ProjektBau GmbH wickelt für die verschiedenen Eisenbahninfrastrukturuntemehmen Baumaß-
nahmen ab. So werden im Zuge von Projekten, Planungen entwickelt, Projektmanagement durchgeführt 
und die Baudurchführung realisiert. Wir sind im Rahmen des DB Konzernes Dienstleister und kein Netz-
eigentümer, d.h., dass wir nur im Auftrag eines Eisenbahninfrastrukturuntemehmens tätig werden kön-
nen. 
 
Für die o.a. Maßnahme liegt der DB ProjektBau GmbH kein Planungsauftrag vor. Stellungnahmen zum 
Bebauungsplan Nr. 102 "Bahnhofsumfeld" oder zur plangleichen Beibehaltung des BÜ Hammer Straße 
können sie daher nur vom Produktionsstandort in Hamm (Frau Halilovic, Herr Schmautz) bzw. beim An-
lagenmanagement in Duisburg (Herr Jäger) erhalten. 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die DB Netz AG Hamm (Frau Halivlovic, Herr Schmautz, 
Herr Sander) bzw. Duisburg (Herr Jäger) wurde gesondert 
um Stellungnahme gebeten. 

28) Eisenbahn-Bundesamt, Essen 
      Schreiben vom 09.06.2009 
 
Grundsätzlich habe ich gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes keine Bedenken weise jedoch 
darauf hin, dass für den Eisenbahnverkehr gewidmete Flächen zuvor gemäß § 23 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) freigestellt werden müssen. Entsprechende Anträge sind an mich zu richten. 
Ferner dürfen Eisenbahnbetriebsanlagen nur geändert werden, wenn der Plan gemäß § 18 AEG zuvor 
festgestellt worden ist. Dieses betrifft vorliegend sowohl die beabsichtigten Schließungen von höhenglei-
chen Bahnübergängen wie auch die Errichtung der Eisenbahnüberführungen. Entsprechende Anträge 
sind durch die DB Netz AG bei mir einzureichen. 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Parallel zum Bauleitplanverfahren wird ein Verfahren zur 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken gem. § 23 des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) durchgeführt. 
 

29) Gelsenwasser AG, Unna 
      Schreiben vom 09.06.2009 
 
Für die Benachrichtigung über die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes danken wir. 
 
Anregungen dazu haben wir nicht. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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sonstige eingegangene Stellungnahmen  
 

 

30) Behinderten Arbeitsgemeinschaft Kreis Soest (BAKS) 
      Schreiben vom 30.07.2009 
 
Zu der o. g. Maßnahme beziehen wir wie folgt Stellung: 
 
Bezüglich der Realisierung o.g. Maßnahme steht die BAKS seit mehreren Jahren mit der Stadt im engen 
Kontakt.  
Zu Teilbereichen des Gesamtprojektes haben wir bereits Stellungnahmen abgegeben. Die Anregungen 
sollten u. E. in die weiteren Planungen mit einfließen.  
 
Für die gesamte Maßnahme gilt das barrierefreie Planen und Bauen. Der Begriff der Barrierefreiheit ist 
erstmals in einem deutschen Gesetz definiert, nämlich im Behinderten-Gleichstellungsgesetz (BGG § 4):  
 
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände…, 
wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 
 
Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Definition ist die Anwendung der DIN als Mindeststandard heran-
zuziehen. 
 
Bei der Planung der Bahnunterführung ist zu berücksichtigen, dass ein Längsgefälle von 6 % nicht über-
schritten werden darf, bei einer ausreichenden Gesamtlänge sind Podeste einzubauen. 
Bei der vorliegenden Planung haben wir uns in Abwägung für den Umweg ausgesprochen, da eine Ram-
pe mit einem Gefälle von ab 6 % für den Rollstuhlfahrer nicht nutzbar ist. 
 
Zur Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums:  
Wegen der Anziehungspunkte ist die Erreichbarkeit auf kurzem, gefahrlosem Wege zu berücksichtigen. 
Neben den Belangen der Rollstuhlfahrer sind auch die Belange sinnesbehinderter Menschen zu berück-
sichtigen (visuell und akustisch). 
Zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes (südlicher Bereich):  
Die barrierefreie Nutzung gem. BGG und dem Stand der Technik (DIN) sollte Grundlage weiterer Planun-
gen und der Bauausführung sein. 
Für den jetzt östlich geplanten P+R-Parkplatz schlagen wir vor, 3 % der Gesamtparkfläche als Behinder-
tenparkplätze auszuweisen. Die Parkplätze sollten möglichst nah am Bahnhof gelegen sein. 
 
Soweit unsere pauschalen Aussagen zur o. g. Gesamtplanung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN-Normen wurden bei der Planung berücksichtigt. 
Entsprechend der Vorgaben zur Barrierefreiheit wurde bei 
der Planung der Bahnunterführung Lagenwiedenweg im 
Bereich der Fuß- und Radwege ein Längsgefälle < 6 % 
beachtet. Im Zuge der Ausführungsplanung erfolgen detail-
lierte Abstimmungen mit der BAKS. 
 
Zur Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums 
Es wird eine gute Erreichbarkeit des geplanten Nahversor-
gungszentrums für alle Verkehrsteilnehmer angestrebt. Da-
zu zählen direkte, gefahrlose und soweit wie möglich barrie-
refreie Wege. 
Zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes (südlicher Bereich) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen 
der Ausführungsplanung berücksichtigt. 
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31) Ordnungsamt - 30.2 
      Schreiben vom 23.07.2009 
 
Zum Vorentwurf nehme ich als für die Regelung des Straßenverkehrs zuständige Behörde wie folgt Stel-
lung: 
 
Zum Teilbereich Hammer Straße: 
Bei Rückbau des Bahnüberganges ist eine Gestaltung notwendig, die Fußgänger/innen und Zweiradfah-
rer/innen das „wilde“ Passieren - und damit eine Nutzung der bisherigen Querung als Abkürzung - un-
möglich macht. 
 
Das Nahversorgungszentrum soll aus östlicher Richtung mit „LKW (ohne Sattelzüge)“ angefahren werden 
können. Derartige Einschränkungen müssen durch StVO-gerechte Beschilderung wirksam umgesetzt 
werden können. Eine solche gibt die StVO allerdings nicht her. Aus diesem Grund sollte geprüft werden, 
ob eine Wendeanlage für Sattelzüge geschaffen und auf die Einschränkung verzichtet werden kann oder 
ob eine Beschilderung durch Vz. 266 möglich ist, durch die eine absolute Längenbegrenzung von Fahr-
zeugen und Zügen angeordnet wird. Voraussetzung ist, dass diesen dann eine Möglichkeit zum Wenden 
gegeben ist. 

 
 
 
 
 
 
Hammer Straße 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen 
der Ausführungsplanung berücksichtigt.  
In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass bei Rück-
bau des Bahnüberganges Hammer Straße durch Maßnah-
men, wie Einzäunung der Bahnanlage und Anpflanzung von 
Bäumen, einem möglichen „wilden Passieren“ entgegenge-
wirkt werden sollte. 
 
Nahversorgungszentrum 
Für Sattelzüge ist ein Befahren der Straße „An der Bundes-
bahn“ aus östlicher Richtung nur eingeschränkt möglich, da 
im Bereich der Bahnunterführung Schützenstraße / „Indust-
riestraße“ der Radius für linksabbiegende Sattelzüge nicht 
ausreichend ist. Demnach wären ggf. an dieser Stelle Ver-
kehrs regelnde Maßnahmen erforderlich. Eine Wendeanla-
ge für Sattelzüge auf der öffentlichen Verkehrsfläche ist 
nicht vorgesehen. 

32) Neuer Heimat- und Geschichtsverein 
      Schreiben vom 15.07.2009 
 
Der Neue Heimat- und Geschichtsverein begrüßt das Planungskonzept für das Bahnhofsumfeld. Die 
bisher zum Teil weithin vernachlässigten und eher unansehnlichen Flächen im Bahnhofsumfeld werden 
im Vorentwurf des Bebauungsplanes nach sachlichen Gesichtspunkten strukturiert und angemessen 
begrünt. Der Abbruch des Hauses Grafenstraße 1 ist auch aus unserer Sicht kaum vermeidbar, beim 
Heiligenhäuschen und beim Kriegerdenkmal lassen sich gewiss gute Alternativstandorte finden. 
 
Die bei Mitgliedern und anderen Werler Bürgern von unserem Vereinsvorstand vorgenommene informelle 
Befragung hat allerdings gezeigt, dass viele Bürger die vorgesehenen Untertunnelungen der Bahnstrecke 
im Bereich Hammer Straße und Langenwiedenweg inzwischen nicht mehr für sinnvoll halten und nicht 
mehr das Gefühl haben, der Werler Norden werde durch die Bahnstrecke vom Stadtgebiet getrennt. An-
geblich seien die Wartezeiten an den Bahnschranken nach Indienstellen der Eurobahn erheblich kürzer 
geworden als früher. 
Der Vorstand des Neuen Heimat- und Geschichtsvereins möchte sich die Anregung erlauben zu prüfen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
Vorrangiges Planungsziel ist die Herstellung einer sicheren 
und leistungsfähigen Verkehrsführung für alle Verkehrsteil-
nehmer durch Beseitigung der höhengleichen Bahnüber-
gänge im Verlauf des Langenwiedenweges und der Ham-
mer Straße. 
Im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 ist eine 
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ob nicht die sehr gut gelungene Unterführung in der Schützenstraße genutzt werden könnte um schran-
kenfrei den Werler Norden zu erreichen. Sowohl die Straße „An der Kleinbahn“ als auch der Weg „An der 
Bundesbahn“ ließen sich als zweispurig ausgebaute Straße an die Schützenstraße nördlich der Unterfüh-
rung Schützenstraße anbinden. Der Fahrzeugverkehr würde die schrankenfreie Wegführung zur Hedwig-
Dransfeld-Straße von der Hammer Straße und vom Langenwiedenweg über die Schützenstraße sicher 
bald akzeptieren. Auch würden für Anlieger angenehme Wegeführungen erhalten bleiben, denn der be-
schrankte Bahnübergang am Langenwiedenweg würde bleiben und für Fußgänger und Radfahrer könnte 
ein beschrankter Bahnübergang an der Hammer Straße eingerichtet werden. Wichtig wäre außerdem, 
dass der Zugang zum Bahnsteig auch von Norden per Fußgängertunnel ermöglicht würde. 
 
Die empfohlene Planung würde sich wegen der zu erwartenden geringeren Nutzung des Langenwieden-
wegs als Durchgangsstraße anwohnerfreundlich für das nördlich der Bahn gelegene Hauptwohngebiet 
auswirken und auch die Interessen des Lieferverkehrs und des Durchgangsverkehrs berücksichtigen. 
 
Eine breitere stärker befahrene Straße nördlich der Bahnstrecke würde die unübersichtliche und - zumin-
dest nachts - kaum kontrollierbare Grundstückssituation verbessern und damit auch zur Vermeidung von 
Straftaten beitragen. Auch würde das Gebiet nördlich der Bahnstrecke für kleinere Industrieansiedlungen 
attraktiver werden. 
Der Neue Heimat- und Geschichtsverein ist an einer Verbesserung des Wohnumfelds in allen Teilen der 
Stadt interessiert, die publikumsfreundliche Anbindung des Werler Nordens an den Stadtkern ist uns 
deshalb ein Anliegen. Andererseits ist es nicht unsere Aufgabe Entscheidungen in Bezug auf die Stra-
ßenführung in Werl zu treffen, so dass ich die geäußerten Vorschläge nur als Anregungen verstanden 
wissen möchte. 

Bahnunterführung im Verlauf des Langenwiedenweges 
festgesetzt. Zudem hat die Verwaltung verschiedene Vari-
anten einer Bahnquerung unter städtebaulichen, verkehrli-
chen, technischen, ökologischen, rechtlichen, wirtschaftli-
chen und finanziellen Aspekten untersucht. Im Ergebnis 
wurde an der Bahnunterführung Langenwiedenweg festge-
halten. 
 
Die Hammer Straße und der Langenwiedenweg sind Haupt-
verkehrsverbindungen zwischen dem nördlichen und südli-
chen Stadtgebiet. Durch Verlagerungen des motorisierten 
Verkehrs (z.T. auf untergeordnete Straßen) würden erhebli-
che Probleme in der Abwicklung der Verkehre und städte-
bauliche Konflikte entstehen. Ferner liegt eine plangleiche 
Überquerung nicht im Interesse der Bahn bzw. des Bundes, 
da grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, Bahnübergänge aus 
Gründen der Sicherheit zu beseitigen. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der den 
Bebauungsplan Nr. 33 teilweise überlagert, wird neben der 
geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg eine ganz-
heitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals verfolgt. Damit 
verbunden ist die städtebauliche Aufwertung des Bahnhof-
areals. In diesem Zusammenhang ist, wie im Vorentwurf 
„Bahnhofsumfeld“ dargestellt, u.a. ein Ausbau der Straße 
An der Bundesbahn vorgesehen. 

33) Kultur für Werl e.V. 
      Gesprächsvermerk vom 01.07.2009 
 
Es werden die Planungsziele vorgestellt und die drei Teilbereiche: Bahnunterführung Langenwiedenweg, 
Bahnhofsvorplatz und Sondergebiet (SO) Nahversorgungsschwerpunkt erläutert. Anschließend werden 
folgende Punkte erörtert: 
 
 
Bereich nördlich der Bahnlinie (SO-Gebiet Nahversorgungsschwerpunkt, ehem. Lagerschuppen) 
Auf einer Teilfläche nördlich der Bahn ist die Ansiedlung eines Lebensmittel-Marktes in Verbindung mit 
einem Discounter und ggf. eines Getränkemarktes geplant. Die Zweckbestimmung und die Art der Nut-
zung sind darzustellen und festzusetzen. Demnach wird genau geregelt, was sich dort entwickeln kann. 
Der Verein „Kultur für Werl“ gibt zu bedenken, dass sich das geplante Nahversorgungszentrum hinsicht-
lich des Verkaufs von Getränken bei längeren Öffnungszeiten negativ auf die wirtschaftliche Situation des 
Kulturbahnhofes auswirken könnte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bereich nördlich der Bahnlinie (SO-Gebiet Nahversorgungs-
schwerpunkt, ehem. Lagerschuppen) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Ausweisung eines Mischgebietes (MI) im Bereich des ehem. Lagerschuppens befürwortet der Verein 
insofern, dass dieser Bereich für eine weitere kulturelle Nutzung im Sinne einer Angebotserweiterung des 
Kulturbahnhofes geeignet wäre. Der Verein „Kultur für Werl“ weist darauf hin, dass es grundsätzlich Über-
legungen gibt, das vorhandene Konzept des Kulturbahnhofes veränderten Ansprüchen anzupassen, um 
die Wirtschaftlichkeit auch weiterhin sicher zu stellen. 
 
Bereich südlich der Bahnlinie (Bike+Ride-Anlage, mögliches Bistro)  
Der Ansiedlung eines Bistros im Bereich des Bahnhofsvorplatzes steht der Verein „Kultur für Werl“ ableh-
nend gegenüber, da bei einem wahrscheinlich günstigeren Verkauf von Getränken in einem Bistro oder 
Kiosk der Kulturbahnhof nicht mehr tragfähig wäre. Der Bahnhof würde aber als ÖPNV-Schnittstelle, ins-
besondere für Bahnreisende, an Attraktivität gewinnen. Ein Bistro am Bahnhof wäre jedoch aus Sicht des 
Vereins nur möglich, wenn er es auch betreiben würde (z.B. in Verbindung mit Außengastronomie). 
 
Durch die östlich des Empfangsgebäudes vorgesehene Bike+Ride-Anlage (B+R) entfallen die dort vor-
handenen PKW-Stellplätze. Der Verein „Kultur für Werl“ weist darauf hin, dass für den Betrieb des Kultur-
bahnhofes Stellplätze in unmittelbarer Nähe sowie die Vorfahrt zum Empfangsgebäude notwendig sind. 
Bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sollen ohnehin Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zum 
Empfangsgebäude (Kiss+Ride, Taxi etc.) berücksichtigt sowie die Vorfahrt zum Empfangsgebäude ge-
währleistet werden. Des Weiteren ist vorgesehen, die Planung der B+R-Anlage frühzeitig mit dem Verein 
„Kultur für Werl“ abzustimmen (u.a. hinsichtlich erforderlicher Abstände zwischen Empfangsgebäude und 
B+R-Anlage).  
 
In Bezug auf die Festsetzung bebaubarer Flächen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes könnte sich der 
Verein eine Erweiterung in Richtung Süden, z.B. durch einen Anbau, vorstellen. Außerdem spricht er sich 
für direkte Wegeverbindungen zwischen dem nördlichen und südlichen Bahnhofsareal, z.B. durch Be-
rücksichtigung von Treppenanlagen bei der Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg oder 
durch Wideraufgreifen der früheren Überlegungen zur Verlängerung des Tunnels von der Gleismitte in 
Richtung Norden, aus. 
 
Zeitschiene (Bahnunterführung, Bahnhofsvorplatz) 
Der Verein „Kultur für Werl“ gibt hinsichtlich der möglichen Zeitschiene die Anregung, den Bahnhofsvor-
platz gleichzeitig mit dem im Jahr 2010/2011 vorgesehenen Bau der B+R-Anlage umzugestalten. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Bereich südlich der Bahnlinie (Bike+Ride-Anlage, mögliches 
Bistro)  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Im Zuge der Planungen zur Umgestaltung des Bahnhofs-
vorplatzes werden konkrete Abstimmungen mit dem Verein 
„Kultur für Werl“ erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Anregung, Treppenanlagen bei der Planung der Bahn-
unterführung Langenwiedenweg vorzusehen wird nicht ge-
folgt, da dadurch die Wege nur unwesentlich verkürzt wer-
den könnten und die Barrierefreiheit nicht gewährleistet 
wäre. Des Weiteren ist vor dem Hintergrund der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg eine Verlängerung 
des Tunnels vom Bahnsteig in nördliche Richtung nicht ziel-
führend. 
Zeitschiene (Bahnunterführung, Bahnhofsvorplatz) 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

34) Bündnis 90 Die Grünen 
      Schreiben vom 01.07.2009 
 
Werl hat bereits zwei Bahnunterführungen. Die Unterführung Salinenring ist marode und wird über kurz 
oder lang (vor 2015?) von der DB erneuert werden. 
 

 
 
 
In Bezug auf das Eisenbahnüberführungsbauwerk über den 
Salinenring sind lt. Aussage der DB Netz AG keine Maß-
nahmen im Betrachtungszeitraum bis 2019 geplant. 
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Wir brauchen keine weitere Unterführung in unmittelbarer Nähe, deren Umsetzung weitere Millionenbe-
träge verschlingt und große Probleme im nördlichen Bereich mit sich bringt (Leerstand REWE, Insellage 
Tankstelle, ungeklärte Anwohnersituation, Grundstückserwerb ...). Wir unterstützen sehr wohl die Schaf-
fung höhengleicher Bahnübergänge für Fußgänger und Radfahrer, wo immer sie realisierbar sind (Bei-
spiel Wickede: völlig unproblematisch), aber nicht als Konsequenz der Bahnunterführung Langenwie-
denweg. 
 
Zurzeit liegt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ zur frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB aus. 
Unserer Ansicht nach beinhaltet der Vorentwurf viele Ungereimtheiten und formale Fehler, so dass die 
Öffentlichkeit keine realistische Möglichkeit zur Abwägung hat: 
 
- Der Öffentlichkeit wurde nicht der neueste Planungsstand zur Verfügung gestellt. 
- Im Vorentwurf (s.o.) werden keine Alternativen aufgezeigt, somit besteht keine Möglichkeit zur  
  Abwägung (Alternative: z.B. Unterführung östlich des Bahnhofsgebäudes usw.). 
- Eine Kostenaufstellung fehlt (ein externer Planer hätte ohne Kostenaufstellung keinen Honoraran- 
  spruch). 
- Eine Umweltverträglichkeitsprüfung fehlt (s. § 3 BauGB: „Die Entwürfe ... sind mit der Begründung und  
  den ... umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats auszulegen“) 
- Die Planung des Ausbaus „An der Kleinbahn“ ist unvollständig. Altlasten sind nicht eingezeichnet. 
- Welche Ergebnisse haben die Gespräche mit der Deutschen Bahn ergeben bzgl. der Verlegung  
  des Überholgleises? 
- … 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine plangleiche Überquerung liegt nicht im Interesse der 
Bahn bzw. des Bundes, da grundsätzlich das Ziel verfolgt 
wird, Bahnübergänge aus Gründen der Sicherheit zu besei-
tigen. 
 
In der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
Bau GB geht es um die Unterrichtung über das generelle 
Plankonzept, damit die Gemeinde schon in einem frühen 
Planungsstadium auf private und sonstige Betroffenheiten 
aufmerksam gemacht werden kann, die Einfluss auf die 
konkrete Ausarbeitung des Planentwurfs haben können. 
Grundlage ist demnach ein planerisches Konzept, das dis-
kussionsfähig ist, aber noch keine verfestigte Planung. 
Planalternativen sind erforderlich, sofern für die Neugestal-
tung oder Entwicklung eines Gebietes sich wesentlich unter-
scheidende Lösungen in Betracht kommen. 
Hier handelt es sich um die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB („Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der 
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stel-
lungnahme für die Dauer eines Monats öffentlich auszule-
gen…“) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
In Bezug auf die Frage nach der Verlegung des Überho-
lungsgleises (3. Gleis) wird auf S. 8 verwiesen. 

35) Kommunalbetrieb Werl (KBW) - 81.2 
      Schreiben vom 01.07.2009 
 
Der Kommunalbetrieb Werl betreibt im Stadtkern überwiegend ein öffentliches Mischwasserkanalnetz, 
das der gemeinsamen Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser dient. Das B-Plangebiet liegt 
im kanalisierten Einzugsbereich der Kläranlage Werl des Lippeverbandes. 
Entsprechend den genehmigten Planungen „Abwasserbeseitigung Werl-West“ vom April 1988 und Re-
genwasserbehandlung und -rückhaltung Werl-West vom Oktober 1996 ist das Plangebiet im Mischsys-
tem berücksichtigt. 
Im Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Werl ist im Plangebiet größtenteils die Erneuerung der öffent-
lichen Kanalisation für den Zeitraum 2010-2015 eingeplant. Im Wesentlichen sind hiervon die Straßen 
Alter Keller, Langenwiedenweg, Grafenstraße und Brandisstraße betroffen. 
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Zunächst soll in 2010 die Mischwasserkanalisation in der Straße Alter Keller erneuert werden. 
Sukzessive werden bis 2015 weitere Kanalabschnitte saniert. 
 
Wie im B-Plan Vorentwurf ersichtlich, sind die vorhandenen Straßenzüge umgeplant. 
Dies erfordert zum Teil auch eine Umplanung der Kanalisation. 
Um eine ganzheitliche Entwässerungsplanung für das B-Pangebiet auszuführen, bitte ich um Bereitstel-
lung der detaillierten Straßenplanung (einschl. Bahnunterführung). 
Zudem bitte ich um Mitteilung, ob für die nördlich der Bahn liegende Erschließungsfläche (u. a. Straße An 
der Bundesbahn) eine öffentliche Kanalisation einzuplanen ist. 
 
Bei sämtlichen Kanalbaumaßnahmen (Ausbau, Planung) ist der Betriebsausschuss zu beteiligen. 

 
 
 
 
 
Dem KBW wird die detaillierte Straßenplanung zur Verfü-
gung gestellt.  
Die Entwässerungsplanung wird in Abstimmung mit dem 
KBW erfolgen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

36) Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (GWS) 
      Schreiben vom 29.06.2009 
 
• Die Dimensionierung des SO-Gebietes erscheint uns vor dem Hintergrund der für das Nahversorgungs-
zentrum notwendigen Stellplatzanforderungen nicht ausreichend. 
 
• Die Ausweisung des ehemaligen Güterschuppens als Mischgebiet MI 2 ist aus unserer Sicht aus städ-
tebaulicher Sicht aufgrund der Insellage wenig sinnvoll. Realistische Chancen für eine erfolgreiche Ver-
marktung der Immobilie bzw. der Teilfläche werden derzeit nicht gesehen. Es besteht insofern die Gefahr, 
dass mit der nunmehr vorgesehenen Ausweisung eine zu sichernde Bauruine auf lange Sicht planerisch 
festgesetzt wird. Ein solcher Umstand würde jedoch den mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ver-
folgten Zielen einer wünschenswerten Aufwertung des Bahnhofsumfeldes zuwiderlaufen. Wir regen daher 
an, den Bereich des Güterschuppens in das SO-Gebiet einzubeziehen und so die im Plan vorgesehene 
MI-Fläche als SO-Gebiet auszuweisen, zumal nach unserer Auffassung damit auch die Planungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten für das Nahversorgungszentrum deutlich verbessert werden können. 
 
• Die Einbeziehung des Grundstückes, Gemarkung Werl, Flur 6, Flurstück 84, in das vorgesehene SO-
Gebiet erscheint grundsätzlich planerisch zweckmäßig. Wir weisen jedoch darauf hin, dass zum einen 
diese Teilfläche des SO-Gebietes je nach Verlauf der von potentiellen Investoren zu führenden Grund-
stücksverhandlungen unter Umständen für das Nahversorgungszentrum nicht nutzbar ist (s. Anl.) und 
zum anderen bei Realisierung des Nahversorgungszentrums ohne Inanspruchnahme dieser Teilfläche 
die Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks künftig durch die vorgesehene Ausweisung ggfls. einge-
schränkt werden könnten. 
 

 
 
 
Das SO-Gebiet wird erweitert, indem der ehemalige Güter-
schuppen mit einbezogen wird. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der wei-
teren Planung berücksichtigt. 
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  Anlage 
 
• Mit dem nun vorliegenden Plan ist eine größere Inanspruchnahme des jetzigen „Rewe-Grundstücks“ 
vorgesehen. Mit Blick auf die damit möglicherweise einhergehende Einschränkung der Nachnutzungs-
möglichkeit des Objekts und den notwendigen Erwerb von Teilflächen des Grundstücks durch die Stadt 
Werl regen wir abschließend an, den betroffenen Grundstückseigentümer frühzeitig über die nunmehr 
vorgesehenen Planungen zu unterrichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eigentümer des jetzigen REWE-Grundstückes wird 
durch einen Rechtsanwalt vertreten. Er wurde mit Schreiben 
vom 18.06.2009 beteiligt. 

37) Junge Erwachsene der Gemeinde St. Peter 
      Schreiben vom 29.06.2009 
 
1. Die Bahnunterführung ist nicht unbedingt notwendig, da die Wartezeiten sich verkürzt haben und die  
    Kosten im Vergleich zum Nutzen nicht angemessen sind. 
2. Ein weiterer Versorgungsmarkt ist ebenfalls nicht notwendig; „Rewe“ und „Aldi“ reichen aus. 
3. Der Güterbahnschuppen ist abbruchreif. 
4. Manche Flächen im Plan sind nicht bezeichnet. 
5. Das Heiligenhäuschen Langenwiedenweg 1 Brandisstraße muss erhalten bleiben oder neu errichtet  
    werden und zwar auf der geplanten Grünfläche; es gehört zum Werler Norden und darf aus geschicht- 
    licher und kirchlicher Tradition nicht wegfallen. 

 
 
 
Die Ausführungen zu den Punkten 1 - 4 werden zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
zu 5.  
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann 
& Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) 
kann das Heiligenhäuschen an seinem Standort erhalten 
werden. Eine neue Errichtung des Heiligenhäuschens auf 
der geplanten Grünfläche ist demnach nicht erforderlich.  

38) KAB St. Peter 
      Schreiben vom 29.06.2009 
 
Zu dem vorrangigen Planungsziel der Bahnunterführung selber nimmt die KAB keine Stellung, wohl aber 
zu dem in diesem Zusammenhang betroffenen Heiligenhäuschen Ecke Brandisstraße / Langenwieden-
weg.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemarkung Werl 
Flur 6 
Flurstück 84 
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- Die KAB St. Peter fordert den Erhalt des Heiligenhäuschens durch Umsetzen oder Neubau. 
- Sollte bei einer vorherigen Untersuchung festgestellt werden, dass der Baukörper nicht historisch oder  
  erhaltenswert ist, so kann jedoch die Vorderfront erhalten und umgesetzt werden; der übrige Baukörper  
  ist neu anzubauen. 
- Der künftige Standort soll auf der angrenzenden geplanten Grünfläche sein, wo bisher nichts vorge-  
  sehen ist, z.B. anstelle eines evtl. Kunstwerkes; so bleibt ein vertrauter Anblick für alle „Nordstädtler“  
  erhalten. 
- Das Heiligenhäuschen ist seither für die meisten Bewohner des Werter Nordens und für viele Bürger  
  des übrigen Stadtgebietes das „Tor zum Norden“, „Symbol“ oder „Wahrzeichen“ für den nördlichen  
  Stadtteil.  
- Das Heiligenhäuschen ist mit seinen ca. 260 Jahren historisch für die Weder Stadt- und -Kirchenge- 
  schichte erhaltenswert. 
- Die Stadt als Untere Denkmalbehörde hat die Verpflichtung sich zum Schutz von Denkmälern einzu-  
  setzen, zumal das Heiligenhäuschen als schätzenswert unter Nr. 65 in der Denkmalliste verankert ist.  
  Ein etwaiges Streichen aus der Denkmalliste würde keinen finanziellen Vorteil, sondern ein sehr negati 
  ven Eindruck für die Denkmalbehörde und die Stadt hinterlassen. Der Werler Norden ist arm an Denk 
  mälern, wenn man mal die JVA-Wohnhäuser von der Menge her außer Acht lässt. Die Stadt Werl als  
  Eigentümerin hat sich unseres Wissens nie um das Denkmal gekümmert und sollte froh über einen Er 
  halt sein; es wurde vor über 30 Jahren durch den Arbeitskreis Denkmalpflege repariert und seitdem in  
  liebevoller Weise von privat gepflegt (Anstrich, Blumenschmuck, Sautierhaltung innen und außen); ein  
  Beispiel Vorzeigeobjekt für Privatinitiative. 
- Ein Ersatz durch eine Bodenplatte oder eines Gedenksteines bleibt weiterhin außer Betracht. 
- Die Kosten hinsichtlich des Heiligenhäuschens sind in die Baukosten der Unterführung einzuplanen und  
  machen max. 1 % aus. Die DB-Netz-AG als Bauherrin und die Stadt Werl wollen das Bauobjekt und  
  sind somit auch für die Kosten verantwortlich (Verursacherprinzip). 

Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann 
& Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) 
kann das Heiligenhäuschen an seinem Standort erhalten 
werden. Eine Umsetzung bzw. ein Neubau ist demnach 
nicht erforderlich. 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

39) Arbeitskreis Denkmalpflege 
      Schreiben vom 28.06.2009 
 
Kapelle - Heiligenhäuschen von 1746 Kreuzung Langenwiedenweg/Brandisstaße 
 
Dieses Heiligenhäuschen ist durch die Renovierung unseres Arbeitskreises vor 35 Jahren der Nachwelt 
erhalten geblieben.  
Da die Angelegenheit damals von Ihren Fachleuten befürwortet und auch finanziell von der Stadt und 
dem Kreis Soest unterstützt und im Laufe der Jahre immer wieder besprochen wurde, ist unsere Meinung 
zu diesem Heiligenhäuschen hinreichend bekannt. 
Obschon das Heiligenhäuschen seinerzeit noch nicht in Stadtbesitz war, wurde es bei den ersten Bahn-
bebauungsplänen rücksichtslos überplant. 
 
In der Zwischenzeit ist die Stadt an Kulturdenkmälern noch ärmer geworden, wie es viele Bewohner und 
Besucher mit Recht beklagen. Wir haben uns trotz Widerstand nicht beirren lassen und unseren Beitrag 

 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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für die Stadt geleistet. Weitere Informationen vermittelt der beigefügte Aufsatz, Jahrbuch 1999, S. 96-98). 
Ergänzend hierzu: Am Treffpunkt zweier Bachläufe wurde auf einer Landzunge das Heiligenhaus errich-
tet. Nach Archivunterlagen ist davon auszugehen, dass es wesentlich älter ist, als die in Zweitverwen-
dung eingesetzte Inschrifttafel mit 1746 aussagt. Der Bachlauf tangierte die Siedestätten „Gottesgabe, 
Höppe und Neuwerk“. 
Diese kleine Kapelle war vermutlich Stationspunkt der uralten Prozession am Werler Hauptfest, mit 
Jahrmarkt, dem Tag Kreuzerhöhung am 14. September. An diesem Tag ging die Prozession, die 
„Kreuztracht“ mit dem Werler Hl. Kreuz um die Stadt. Darüber liegt für 1419 bereits eine schriftliche Mit-
teilung vor.  
Es handelt sich hier um einen stadtgeschichtlich bedeutenden Standort, der mit einer entsprechenden 
Hinweistafel versehen werden sollte. 
 
Wenn Werl in Zukunft als liebenswerte und erfolgreiche Stadt gelten will, müssen alle Möglichkeiten er-
fasst, ins Blickfeld gebracht und gepflegt werden. Die Stadt muss durch ihre (teilweise noch verdeckten, 
z.B. Backofen) wertvollen Bauten mit entsprechendem Umfeld, einladen. 
Dazu gehören maßgeblich die Ausdrucksformen der Volkskultur. Leider sind in Werl gerade die Klein-
denkmäler im Stadtbesitz gefährdet. Hierbei ist zu beachten, dass diese von Bürgern unaufgefordert und 
kostenlos gepflegt werden. 
Wenn wie in diesem Fall durch Entfernen des ältesten Kulturdenkmals von 1746 die großen Leistungen 
der ehrenamtlichen Helfer und Spender bestraft werden, wird dem Ansehen der Stadt enorm geschadet. 
Man muss sich dann fragen, ob der Einsatz für die Stadt überhaupt noch sinnvoll ist. 
 
Im Bebauungsplan fällt auf, dass neben dem bestehenden Stellwerkhaus ein neuer Bau eingezeichnet 
ist. Wenn dieser nach Westen verschoben würde, könnte die Straßenwanne soweit nach Süden gerückt 
werden, dass das Heiligenhaus stehen bleiben kann. Der durch den Gesamtbau dort entstehende Frei-
raum würde mit der Kapelle eine ideale Anlage. 
Bei dieser Lösung entstehen keine Baukosten! 
 
Sollte wider Erwarten doch der Abbruch erfolgen, hat der Verursacher sämtliche Kosten zu tragen. In 40 
Jahren Planung wäre es, wenn man gewollt hätte, möglich gewesen, eine befriedigende Lösung zu fin-
den. Generell sollte man sich fragen, ob es sich lohnt, wegen der Abbruchmaßnahme einen Bürgerpro-
test zu provozieren. 
Bei dieser Gelegenheit ist an die im letzten Jahr verpassten Chancen in der Marktstraße zu erinnern. Hier 
war eine Riesenmöglichkeit in die früheste Werler Siedlungszeit, die älteste Salzgewinnungszeit und die 
Jahre der Werler Grafen vorzudringen. Leider ist nichts geschehen, und es sieht so aus, dass im Bereich 
der ehemaligen Stadtgärtnerei ebenfalls nichts unternommen wird. Hier weisen die Flurbezeichnungen 
Liebfrauenkapelle und Kreuzkamp auf die gleiche Zeit (1419 und wesentlich früher) hin. (Dazu sei ver-
wiesen auf: W. Halekotte, Werler Vorort mit Pfarrkirche, bedeutendem Wirtschaftszweig und Platz des 
Königshofes entdeckt (?), in: Jahrbuch 2005, S. 81-98.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann 
& Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) 
kann das Heiligenhäuschen an seinem Standort erhalten 
werden. 
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Andere Städte sind hier wesentlich aktiver. Die Stadt Werl braucht sich nicht zu wundern, wenn sie in 
Reiseführern, Kunst-, Geschichts- und Fachbüchern gar nicht oder äußerst mangelhaft aufgeführt wird. 
 
Falls sich hier nichts zum Positiven ändert und wir wie bisher mitleidig belächelt, verdächtigt werden und 
sich niemand der zuständigen Stadtvertreter ernsthaft dafür interessiert, bleibt für uns nur die Auflösung 
des Arbeitskreises Denkmalpflege. Soweit wird es erst gar nicht kommen, wenn gerade dieses Heiligen-
haus, in das etliche Bürger viel Geld und Arbeit gesteckt haben, abgerissen wird. 
40) FDP Die Liberalen 
      Schreiben vom 28.06.2009 
 
Nach § 3 BauGB ist „die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines 
Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unter-
richten.“ 
 
Auf Grundlage des Vorentwurfs einschließlich des Entwurfs der Begründung zum oben genannten Be-
bauungsplan stellt der FDP-Stadtverband Werl folgendes fest: 
1. Der vorliegende Vorentwurf (Stand: April 2009) ist nicht vollständig; es fehlen in der Planskizze  
    wesentliche Gebietsausweisungen (z.B. Mischgebietsflächen). 
2. Für die geplante BU Langenwiedenweg werden keine sich wesentlich unterscheidenden Alternativen  
    benannt. Als Alternative schlägt die FDP Werl den Ausbau der BU Salinenring vor. 
3. Für das geplante Nahversorgungszentrum werden keine Angaben über den Ausbau der Straße „An  
    der Kleinbahn“ gemacht. Wie breit wird die Straße, sind Rad- und Fußgängerwege geplant und Park- 
    plätze für die Anwohner vorgesehen? 
4. Es gibt noch keine verlässlichen Angaben der Bahn AG zum Rückbau von Bahngleisen sowohl im  
    Bereich Langenwiedenweg (3 Gleise) als auch östlich vom Bahnhof (5 Gleise). Der Rückbau von  
    Bahngleisen hat unmittelbar Auswirkungen auf die Abgrenzung des Bebauungsplans. 
5. Welche Auswirkungen ergeben sich für die Grundstückseigentümer REWE-Areal und an der Brandis- 
    straße? 
6. Durch die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes wird auch die Fläche des Busbahnhofs mit einbezogen.  
    Ist eine Überplanung auf Grund einer noch bestehenden Zweckbindung von Fördermitteln zum jetzigen 
    Zeitpunkt überhaupt möglich? Wann läuft diese Frist ab? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.  
Hier handelt es sich um ein generelles Plankonzept (Vor-
entwurf zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“). 
 
zu 2.  
Im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 ist eine 
Bahnunterführung im Verlauf des Langenwiedenweges 
festgesetzt. Zudem hat die Verwaltung verschiedene Vari-
anten einer Bahnquerung unter städtebaulichen, verkehrli-
chen, technischen, ökologischen, rechtlichen, wirtschaftli-
chen und finanziellen Aspekten untersucht. Im Ergebnis 
wurde an der Bahnunterführung Langenwiedenweg festge-
halten. 
Ein Ausbau der Bahnunterführung Salinenring stellt keine 
Alternative zur geplanten Bahnunterführung Langenwie-
denweg dar. Dies begründet sich u.a. damit, dass durch 
Umwege und Verkehrsverlagerungen erhebliche Probleme 
in der Abwicklung der Verkehre entstehen würden, was zu 
städtebaulichen Konflikten führen kann. So würde z.B. mit  
einem Ausbau der Bahnunterführung Salinenring und einem 
damit verbundenen höheren Verkehrsaufkommen die 
Wohnqualität im Umfeld erheblich abnehmen und der Be-
reich der Schulen gefährdet werden. 
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zu 3.  
Im Rahmen der Ausführungsplanung werden konkrete Aus-
sagen zum Straßenausbau (Straßenbreite, Rad- und Fuß-
wege, Parkplätze etc.) getroffen. Im Bebauungsplan wird 
auf der Grundlage einer Straßenplanung lediglich eine Ver-
kehrsfläche festgesetzt.  
 
zu 4.  
In Bezug auf die Frage nach der Verlegung des Überho-
lungsgleises (3. Gleis) wird auf S. 8 verwiesen. 
Die nord-östlich gelegene Teilfläche, auf der sich die Gleise 
4 und 5 befinden, ist Bestandteil der gewidmeten Bahnflä-
che. Hierfür wäre parallel zum Bebauungsplanverfahren 
eine förmliche Freistellung von Bahnbetriebszwecken nach 
§ 23 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) erforder-
lich. Da noch bahntechnische Anlagen vorhanden sind, ist 
im Vorfeld ein planungsrechtliches Zulassungsverfahren 
gem. § 18 AEG durchzuführen, um die Freistellungsfähigkeit 
herzustellen. Außerdem sind die noch vorhandenen bahn-
technischen Anlagen zurück zu bauen. Die Einbeziehung 
und Überplanung dieser relativ kleinen Arrondierungsfläche 
würde den Planungszeitraum deutlich verlängern und zu-
sätzliche Kosten verursachen. Aus diesen Gründen wurde 
die Teilfläche, auf der sich die Gleise 4 und 5 befinden, nicht 
mit in den Geltungsbereich einbezogen, jedoch ist nicht 
auszuschließen, dass es nachträglich zu einer Arrondierung 
kommt. 
zu 5.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der REWE-
Markt bei Entwicklung des Nahversorgungszentrums seinen 
jetzigen Standort aufgeben würde, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass der vorhandene REWE-Markt an dem 
heutigen Standort nur eingeschränkt in der Lage ist, eine 
den Marktanforderungen gerecht werdende Erweiterung 
(z.B. eine Vergrößerung des Getränkemarktes) vorzuneh-
men. Sollte das Grundstück des heutigen REWE-Marktes 
einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden, die nicht im 
Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versor-
gungsbereiches ist, wird steuernd eingegriffen. Ein Be-
schluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den 
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Bereich des heutigen REWE-Standortes und darüber hin-
aus, der die Erhaltung und Entwicklung bzw. Sicherung des 
zentralen Versorgungsbereiches zum Ziel hat, bildet die 
Grundlage dafür. 
 
Auf der Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoff-
mann & Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 
2009) werden von dem Grundstück Langenwiedenweg 7 / 
Brandisstraße 2 (REWE-Grundstück) ca. 900 m² bean-
sprucht. Im Zuge der Realisierung der Bahnunterführung 
Langenwiedenweg und die damit verbundene Abbindung 
der Brandisstraße vom Langenwiedenweg können die für 
eine öffentliche Verkehrsfläche benötigten ca. 900 m² durch 
süd-westlich an das REWE-Grundstück angrenzende städ-
tische Teilflächen nahezu komplett ausgeglichen werden. 
Da bei Umsetzung der Planung die Brandisstraße, bedingt 
durch das Trogbauwerk der Bahnunterführung Langenwie-
denweg, abgebunden und mit einer Wendeanlage versehen 
wird, ist die gegenwärtige Einbahnregelung in der Brandis-
straße aufzuheben, um die rückwärtige Anlieferung der Ge-
werbebetriebe sicherzustellen. 
 
In Bezug auf das an der Brandisstraße und am geplanten 
Kreisverkehr gelegene Grundstück, das durch Wohnnut-
zung geprägt ist, muss ein Teil des Gartens für die neue 
Führung der Hammer Straße erworben werden. Des Weite-
ren werden Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
zu 6.  
Eine Überplanung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) 
ist derzeit nicht vorgesehen. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wird lediglich im Bereich des ZOB eine Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbestimmung: ZOB ausgewiesen. 

41) Katholische Kirchgemeinde St. Peter 
      Schreiben vom 25.06.2009 
 
In der öffentlichen Bekanntmachung zur Bauleitungsplanung der Stadt Werl: Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 102 „Bahnhofumfeld“ finden wir unter dem Stichwort Immissionsschutz/erhaltenswerte Bau-
substanz den lapidaren Hinweis: 
 
„Zudem ist aufgrund der Nähe der geplanten Bahnhofsunterführung Langenwiedenweg das nord-westlich 
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gelegenen Heiligenhäuschen an seinem Standort nicht zu halten.“ 
 
Ohne in die politische Diskussion des Pro und Contra der Bahnhofunterführung eingreifen zu wollen, ist 
uns im Werler Norden doch das Heiligenhäuschen aufgrund seiner geschichtlichen Einbindung in die 
Stadt Werl sehr ans Herz gewachsen.  
Sie wissen auch, dass dieses Heiligenhäuschen zu dem ehemaligen - die ganze Stadt einbeziehende - 
Kreuzweg gehörte. Somit ist für viele Werler im Norden der Stadt sicher über das Heiligenhäuschen auch 
ein Stück Identifikation mit dem alten Werl verbunden. Deshalb plädieren wir - wenn nicht direkt am alten 
Standort - für eine Erhaltung dieses alten für Werl sicher geschichtsträchtigen Heiligenhäuschen. Zu 
überdenken wären folgende Alternativen: 
• Umsetzung des Heiligenhäuschens an eine nahegelegene Stelle 
• teilweise Erhaltung der Bausubstanz und Ergänzung durch neues Material - aber in der Nähe des „alten 
  Standortes“ 
• Neubau in der gleichen Art - wieder Nähe zum ehemaligen Standort. 
 
Wir vom Werler Norden glauben, dass es nicht nur eine verkehrstechnische Anbindung geben muss, 
sondern auch eine geistig/geistlich/geschichtliche. 
So unscheinbar das Heiligenhäuschen auch sein mag, sein religiös/ideeller Wert sollte nicht unterschätzt 
werden, deshalb bitten wir die Stadt Werl als Eigentümerin der alten Kreuzwegstation (Heiligenhäuschen) 
von einer reinen Beseitigung Abstand zu nehmen und einen unserer Vorschläge zu realisieren. Ein neuer 
Standort könnte die geplante Grünfläche sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann 
& Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) 
kann das Heiligenhäuschen an seinem Standort erhalten 
werden. Eine Umsetzung oder neue Errichtung des Heili-
genhäuschens, wie z.B. auf der geplanten Grünfläche ist 
demnach nicht erforderlich. 

42) Kfd St. Peter 
      Schreiben vom 23.06.2009 
 
Sollte die Bahnunterführung gebaut werden, fordern wir jedoch den Erhalt des denkmalgeschützten Heili-
genhäuschens Brandisstraße, Ecke Langenwiedenweg. Es ist für uns ein Symbol für den Werler Norden 
und die Pfarrei St. Peter. Wenn es nicht erhalten wird, muss es umgesetzt oder neu gebaut werden und 
zwar auf Kosten der Deutschen Bahn und der Stadt, da wegen deren Planung das Heiligenhäuschen ent-
fernt werden muss. 
 
Ein neuer Standort wäre die Verkehrsinsel im Kreisverkehr oder auf der geplanten Grünfläche Langen-
wiedenweg. 

 
 
 
Auf Grundlage einer überarbeiteten Trassierung (Hoffmann 
& Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) 
kann das Heiligenhäuschen an seinem Standort erhalten 
werden. Eine Umsetzung oder neue Errichtung des Heili-
genhäuschens, wie z.B. auf der Verkehrsinsel im geplanten 
Kreisverkehr oder auf der geplanten Grünfläche, ist dem-
nach nicht erforderlich. 
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ABWÄGUNG UND BESCHLUSS

Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am                   
diesen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung und die 
Begründung beschlossen.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN

Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am                       ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. 
§ 10 (3) BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der 
Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

PLANUNTERLAGE

Die Planunterlage, Stand März 2010, entspricht den Anforderungen des 
§ 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Werl, den

---------------------------------------
öffentlich bestellter Vermessungsingeniur

Der Bebauungsplan Nr. 102 " Bahnhofsumfeld " wurde aufgestellt von 
der Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl.

Werl, den

---------------------------------------
i.A.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) des BauGB vom 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt Werl am 14.05.2009
beschlossen worden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

Der Aufstellungsbeschluss ist am                    ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB
wurde aufgrund des Beschlusses des Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschusses vom 14.05.2009 durch Anhörung in der Zeit vom
27.05.2009 bis einschl. 01.07.2009 durchgeführt.

Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am  
18.05.2009 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben
vom 03.06.2009 zur Unterrichtung und Äußerung – auch im Hinblick auf
den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung – zugesandt.
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 10.07.2009 gebeten.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG)

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am
die Äußerungen aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis
genommen und die Entwürfe des Planwerks und der Begründung zur
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 

Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie der vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom
bis                        einschließlich öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom
zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum   
gebeten.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

HINWEISE 
 
Artenschutz 
 
1. Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes sollte aus Vorsorgegründen und  
zur Risikominimierung eine landschaftsökologische Baubegleitung erfolgen.  
2. Abrissarbeiten sollten im Oktober abgeschlossen werden, um eine mögliche 
Gefährdung von Fledermäusen in ihrem Winterquartier auszuschließen.  
3. Bei Rodungsarbeiten anfallende Stämme könnten bspw. im Kurpark eingebracht 
werden, um auch zukünftig potenzielle Quartiere anzubieten.  
4. Im Rahmen von Neubauvorhaben oder bei der Anpflanzung von Gehölzen sollten 
geeignete Nist- und Quartiermöglichkeiten geschaffen werden. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen 
festgestellt werden, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die 
vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren 
Vorgehens gesichert zu lagern. 
2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung 
zuzuführen. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen 
im Kreis Soest zu beseitigen. 
3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der 
Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept 
vorzulegen. Der Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine 
Abbruchmeldung anzuzeigen. 
 
 
Denkmalschutz und -pflege 
 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von 
Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung des 
o.g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener 
Epochen bekannt (Sie sind in der Anlage 2 der Begründung dargestellt.). 
Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich hinein. 
Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der Aufdeckung 
bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die geplanten Erdarbeiten 
frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-
93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor 
allem des Mutterbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Sandschaufel im rückwärtigen 
Verfahren ab-getragen werden. Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu 
kurzfristigen Verzögerungen im Bauablauf kommen.Im Allgemeinen können bei 
Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber 
auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher 
Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als 
Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 
(§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband  Westfalen-Lippe ist 
nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen. 
 
RECHTSGRUNDLAGEN 
 
aufgrund des § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 

Bebauungsplan Nr. 102 
"Bahnhofsumfeld"

- Entwurf -

1:1.000

Übersichtsplan M. 1:10.000

Stand: Mai 2015
FB III - Abt. 61 - Schei/Ha

FESTSETZUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO, soweit
diese nicht schon durch die Farbgebung, z.B. bei Grünflächen
erkennbar ist. Auch die grünen Begrenzungslinien der Verkehrsflächen
sind Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung. Die Abgrenzungen gelten
auch für die Festsetzungen gem. § 86 (4) BauO NW.

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

(2)  Zulässig sind
1.   Wohngebäude,
2.   die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und
      Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,
3.   Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
      sportliche Zwecke.

Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO sind nicht zulässig.

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO

(2)   Zulässig sind
1.    Wohngebäude,
2.    Geschäfts- und Bürogebäude,
3.    Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4.    sonstige Gewerbebetriebe,
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6.    Gartenbaubetriebe,
7.    Tankstellen.

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig.
Vergnügungsstätten sind nicht zulässig.

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO

(2)   Zulässig sind
1.    Wohngebäude,
2.    Geschäfts- und Bürogebäude,
3.    Schank- und Speisewirtschaften sowie
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4.    sonstige Gewerbebetriebe,
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6.    Gartenbaubetriebe,
7.    Tankstellen.

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig.
Vergnügungsstätten sind nicht zulässig.

Einzelhandelsbetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) nur mit den folgenden 
nicht zentrenrelevanten Sortimenten: 
- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör
- Bauelemente, Baustoffe
- Beleuchtungskörper, Lampen
- Beschläge, Eisenwaren
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten
- Boote und Zubehör
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse
- Büromöbel und -maschinen
- Erde, Torf
- Farben, Lacke
- Fliesen
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör
- Gartenhäuser, -geräte
- Herde, Öfen
- Holz
- Installationsmaterial
- Küchen
- Möbel
- Pflanzen und Gefäße
- Rolläden, Markisen
- Werkzeuge
- Zäune
- Matratzen
- Tierfutter

WA

MI 1

Im MI 3 sind außerdem Einzelhandelsbetriebe mit einen nahversorgungsrelevanten  
Kernsortiment und einem zentrenrelevanten Randsortiment bis zu 5 % der Ver- 
kaufsfläche, je Betrieb jedoch höchstens 150 m², zulässig (s. nachfolgende Tabelle). 

WZ 2008 Sortimente 
 
47.11.1; 47.2 
 
 
aus 47.75.0 
 
 
aus 47.76.2 

nahversorgungsrelevantes Kernsortiment: 
- Nahrungs- u. Genussmittel, Getränke u. 
  Tabakwaren; Fach-Einzelhandel mit Nah- 
  rungsmitteln 
- Drogerieartikel (ohne Feinchemikalien,  
  Saaten- u. Pflanzenschutzmittel, Schädlings- 
  bekämpfungsmittel u. Parfümerieartikel) 
- Heim- u. Kleintierfutter 

 
 
 
47.75.0 
 
aus 47.51.0; 47.53.0 
47.61.0; 47.62.1; 47.62.2 
 
47.65.0 
aus 47.64.2 
47.71.0; aus 47.72 
aus 47.59.9 
 
aus 47.76.1 

zentrenrelevantes Randsortiment 
(max. 10 % der Gesamtverkaufsfläche des Be-
triebes, jedoch max. 200 m² Verkaufsfläche): 
- kosmetische Erzeugnisse u. Körperpflege- 
  mittel (ohne Parfümerieartikel) 
- Haushalts-; Heimtextilien (ohne Teppiche) 
- Bücher; Zeitschriften, Zeitungen; Schreib- u.  
  Papierwaren, Schul- u. Büroartikel 
- Spielwaren 
- Sportartikel (Sportbekleidung, Sportschuhe) 
- Bekleidung; Schuhe, Lederwaren 
- Haushaltsgegenstände (nicht elektrische 
  Haushaltswaren) 
- Blumen, Pflanzen 

 Aktionsartikel 
Abgrenzung der Sortimente für SB-Märkte gem. Einzelhandelserlass NRW (2008) u. nach 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008, Statistisches Bundesamt 

MI 2+3

Für besonders ruhebedürftige Räume (z.B. Übernachtungsräume), die ausschließlich 
Fenster auf Lärm zugewandten Gebäudeseiten aufweisen, sind zusätzlich schallgedämmte 
und motorisch betriebene Lüftungseinrichtungen notwendig, die auch bei geschlossenen 
Fenstern eine ausreichende Raumlüftung gewährleisten. Diese Lüftungselemente müssen in 
Verbindung mit den Fenstern bzw. Außenwänden die festgesetzten schalltechnischen 
Anforderungen erfüllen.
Im Baugenehmigungsverfahren ist gem. Runderlass des Ministeriums für Bauen und 
Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109  eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. Beim Nachweis einer tatsächlich 
geringeren Geräuschbelastung einer Gebäudeseite kann vom festgesetzten 
Schalldämmmaß abgewichen werden.  Bei neu zu errichtenden Gebäuden sollten aus 
schalltechnischer Sicht günstige Grundrisslösungen (Aufenthaltsräume auf der Schall 
abgewandten Seite) vorgesehen werden.
Die für die Zuordnung der Lärmpegelbereiche maßgebliche Ergänzung der 
schalltechnischen Untersuchung ist als Anlage 1 der Begründung beigefügt.

NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN

Baudenkmal

Bahnanlage (Deutsche Bundesbahn)

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

vorhandene Grundstücksgrenzen

vorhandene Gebäude

Kennzeichnung:
Fläche, deren Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet ist gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB

geplante Straßenaufteilung

 

Lärmpegel-
bereich 

maßgeblicher 
Außenlärmpegel in dB(A) 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen,  
Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume u.ä. 

Büroräume u.ä. 

mind. erf. R’w, res des Außenbauteils in dB 
I ≤ 55 30 - 
II 56 – 60 30 30 
III 61 – 65 35 30 
IV 66 – 70 40 35 
V 71 – 75 45 40 
VI 76 – 80 50 45 

VII > 80 

Anforderungen sind hier 
aufgrund der örtl. 
Gegebenheiten 
festzulegen. 

50 

 

Eisenbahngleise

geplanter Fußgängertunnel

Baum ist gem. § 9 (1) 25 b BauGB zu erhalten

Mit Geh-,Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche gem. § 9 (1) 21 BauGB   
Begünstigter: Stadt Werl / Versorgungsträger

Stellplätze / Wendeanlagen

Schallschutzwand Höhe 2m
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Immissionsschutz
Gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hoppe, 
Ingeniurbüro für Akustik und Bauphysik, Dortmund, 22.11.2010 einschl. Ergänzungen
zum Gutachten vom 19.01.2011 und 11.08.2011) sind passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. Entsprechend der in der Ergänzung zur schalltechnischen Untersuchung 
vom 11.08.2011 dargestellten Lärmpegelbereiche ist gem. DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau) das jeweils erforderliche resultierende Schalldämmmaß (erf. R’w, res) 
an den Außenbauteilen (Dächer ausgebauter Dachgeschosse, Wände einschließlich Türen, 
Fenster, Rollladenkästen und Zusatzeinrichtungen wie z.B. Lüftungsvorrichtungen) von 
Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beherbergungsbetrieben, 
Unterrichtsräumen, Büroräumen u.ä. entsprechend der folgenden Tabelle einzuhalten.

Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
großflächiger Einzelhandel "Nahversorgungszentrum"
Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufsfläche von 
max. 3.200 qm und mit den nachfolgend aufgeführten Sortimenten.

Ebenerdige Stellplätze im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet sind mit 
Einzelbäumen zu bepflanzen, um eine Begrünung und Beschattung 
des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 Stellplätze ist ein
Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, 
folgender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder
Stieleiche anzupflanzen.

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO
(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht überschreiten.
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann
zugelassen werden.)

Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO
bebaubarer Anteil des Baugrundstückes 

Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO

Zahl der Vollgeschosse (zwingend) gem. § 16 (4) BauNVO

offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO

abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO
Abweichend von der offenen Bauweise ist die Errichtung von 
Gebäuden über 50 m Länge zulässig.

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Mischfläche

Ebenerdige Stellplätze am Langenwiedenweg im Einmündungs-
bereich der Straße "Alter Keller" sind mit Einzelbäumen zu 
bepflanzen, um eine Begrünung und Beschattung 
des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 Stellplätze ist ein
Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, 
folgender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder 
Stieleiche anzupflanzen.

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Zentraler Omnibus-Bahnhof/Park+Ride

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Park+Ride

Ebenerdige Stellplätze auf dem Park+Ride-Platz (Erweiterungs-
fläche) sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, um eine Begrünung 
und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 8
Stellplätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm 
Stammumfang, folgender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, 
Esche oder Stieleiche anzupflanzen.

SO

0,4

II

o

a

0,8

II

Nr. Wirtschafts- 
zweige (WZ 2008) Bezeichnung max. Verkaufsfläche in qm 

47.2 
 
 
aus 47.75.0 
 
 
 
aus 47.76.2 

Nahrungs- und Genussmittel, 
Getränke und Tabakwaren 
 
Drogerieartikel (Wasch-, Putz- 
und Reinigungsmittel sowie 
Körperpflegemittel u.ä.) 
 
Tierfutter 

3.040 

 Aktionsartikel 160  
(5 % der Gesamtverkaufsfläche) 

Gesamtverkaufsfläche  3.200 
Abgrenzung der Sortimente für SB-Märkte gem. Einzelhandelserlass NRW (2008) und entsprechend der 
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, 
Wiesbaden 

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Fuß- und Radwegübergang Bahn

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO

(2)   Zulässig sind
1.    Wohngebäude,
2.    Geschäfts- und Bürogebäude,
3.    Schank- und Speisewirtschaften sowie
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4.    sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
7.    Tankstellen.

(2)   Unzulässig sind
3.    Einzelhandelsbetriebe,
4.    sonstige Gewerbebetriebe,
6.    Gartenbaubetriebe,
8.    Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den
       Teilen des Gebiets, die überwiegend gewerbliche Nutzung 
       geprägt sind.

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig

MI 4
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Teil I  
 
1. Räumliche Einordnung des Plangebietes 
 
Das Plangebiet grenzt nördlich an den historischen Stadtkern und erstreckt sich im Bereich 
des Bahnhofes der Stadt Werl auf ca. 7,5 ha. Es wird begrenzt durch die Straße „An der 
Kleinbahn“ im Norden, durch den „Langenwiedenweg“ bzw. die „Hammer Straße“ im Westen 
und durch die „Grafenstraße“ im Süden. Außerdem wird es von der Bahnlinie Dortmund - 
Unna - Werl - Soest in West-Ost-Richtung durchschnitten.  
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches kann dem nachstehenden Übersichtsplan 
entnommen werden. 
 

 
 
2. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102 wird eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals 
verfolgt. Ziele sind:  

- die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges am „Langenwiedenweg“ durch  
 den Bau einer Bahnunterführung, 
- die Schließung des höhengleichen Bahnüberganges an der „Hammer Straße“ für den  
 motorisierten Verkehr und Erhaltung des Bahnüberganges für Fußgänger und Rad- 
 fahrer, 
- die Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Bereich des Bahnhofes. 

Der geplante Bau einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“, einer wich-
tigen innerstädtischen Verkehrsachse, ist seit mehreren Jahrzehnten Gegenstand städti-
scher Planungen und im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ festgesetzt. Der Bebauungsplan Nr. 102 überlagert größtenteils den rechts-
kräftigen Bebauungsplan Nr. 33. 
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3. Bisherige Entwicklung und derzeitige Situation im Planbereich 
 
Planerische Rahmenbedingungen 
 
Entsprechend des Gebots nach § 8 (2) BauGB den Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln wurde in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schusses am 21.06.2011 beschlossen, das Verfahren zur 79. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Werl einzuleiten. Der Bebauungsplan wird gem. § 8 (3) BauGB im 
Parallelverfahren zur Flächennutzungsplanänderung aufgestellt.  
 
Landes- und Regionalplanung 

 
Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest 
und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich Wohnsiedlungsbereiche bzw. All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), einen Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich bzw. 
einen Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) sowie einen Schienenweg 
für den überregionalen und regionalen Verkehr mit Haltepunkt dar. 
 
Ziele der Raumordnung bzw. landesplanerische Vorgaben stehen der Planung gem. § 1 (4) 
BauGB nicht entgegen. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl sind für den Änderungsbereich  

- gemischte Bauflächen gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO, 
- Mischgebiete gem. § 1 (2) Nr. 6 BauNVO, 
- Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge (Bahnan-

lage, örtliche vorhandene und geplante Hauptverkehrsstraße) gem. § 5 (2) Nr. 3 BauGB 

dargestellt. 
Die Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan weichen von den getroffenen Fest-
setzungen im Bebauungsplan Nr. 102 ab. Als Bahnanlage dargestellte Flächen wurden teil-
weise gem. § 23 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) von Bahnbetriebszwecken frei-
gestellt und damit in die kommunale Planungshoheit der Stadt Werl überführt. Vor diesem 
Hintergrund sollen Teilflächen für den überörtlichen Verkehr (Bahnanlage) 

- in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandel „Nahver-
sorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m² gem. § 1 (1) Nr. 4 
BauNVO (nord-östlicher Teilbereich), 

- geringfügig in eine gewerbliche Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO (nord-östlicher 
Teilbereich), 

- geringfügig in eine gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO (süd-östlicher Teil-
bereich), 

- in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB (südöstlicher Teilbereich), 
- in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB (nordöstlicher Teilbereich) 

umgewandelt werden. 
 
Zudem wird die Umwandlung  

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine gemischte Bauflächen gem. § 1 (1) Nr. 2 
BauNVO (nord-westlicher Teilbereich), 

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung: großflächiger Einzelhandel „Nahversorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von max. 3.200 m² gem. § 1 (1) Nr. 4 BauNVO (nord-östlicher Teilbereich), 

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11  
BauGB im südlichen Teilbereich, 
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- der dargestellten Fläche für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptver-
kehrszüge mit der Zweckbestimmung Zentraler Omnibusbahnhof in eine gemischte Bau-
fläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO (südlicher Teilbereich) und in Verkehrsfläche gem. § 9 
(1) Nr. 11 BauGB (süd-östlicher Teilbereich) 

verfolgt. 
 
Der Entwurf der 79. Flächennutzungsplanänderung ist an die Ziele der Raumordnung gem.  
§ 34 Landesplanungsgesetz NRW angepasst. 
 
Einzelhandelskonzept 
 
Im Rahmen der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE Unternehmensbera-
tungs GmbH, Köln, 2005) wurde ein Zentrenkonzept für die Stadt Werl erarbeitet. Die Innen-
stadt ist als Hauptzentrum dargestellt. Ergänzend dazu wurden fünf Nahversorgungsschwer-
punkte, ein regionaler Möbelstandort und drei Ergänzungsstandorte vorgeschlagen. 
Im Plangebiet befindet sich der in der Strukturuntersuchung aufgeführte „Nahversorgungs-
schwerpunkt Nord“. Er besteht gegenwärtig aus dem Rewe-Supermarkt am „Langenwieden-
weg“ und wird durch den an der „Belgischen Straße“ gelegenen Discounter Aldi ergänzt. 
Beide Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln liegen räumlich voneinander getrennt, so 
dass eine Kombination von „Vollsortimenter“ (Rewe) und Discounter (Aldi) erschwert wird. 
Hinzu kommt, dass der vorhandene Rewe-Markt an seinem derzeitigen Standort nur einge-
schränkt in der Lage ist, eine den Marktanforderungen gerecht werdende Erweiterung vorzu-
nehmen. Vor diesem Hintergrund wird das Ziel verfolgt, im nördlichen Stadtgebiet eine 
marktfähige, wohnortnahe Versorgungseinheit zu schaffen. Hierzu wird in der Strukturunter-
suchung (s. S. 71 - 72) folgende Aussage getroffen: „Aus gutachterlicher Sicht sollte der 
Versorgungsschwerpunkt daher im Rahmen der Ausweisung eines SO-Gebietes planungs-
rechtlich abgesichert werden, dessen Sortimente wie folgt zu begrenzen sind: 

- Zweckbestimmung „Nahversorgungsschwerpunkt“ mit Lebensmittel-Supermarkt,  
 Getränkemarkt und Lebensmittel-Discounter, 
- max. Gesamtverkaufsfläche 3.500 m², dabei je Einzelbetrieb max. 1.500 m² Verkaufs- 
 fläche (Begründung: die Realisierung nur eines größeren Anbieters, etwa eines Verbrau- 
 chermarktes ist an diesem Standort mit Blick auf die städtebaulichen Ziele am Standort  
 Wulf-Hefe nicht erwünscht.), 
- Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente auf max. 10 % der Gesamtfläche  
 (350 m² Verkaufsfläche) bzw. max. 200 m² Verkaufsfläche je Einzelbetrieb  
 (Begründung: die Realisierung von fachmarktähnlichen Verkaufseinheiten für andere Sor- 
 timente als Nahrungs- und Genussmittel und Getränke ist an diesem Standort mit Blick  
 auf die Ziele der Innenstadtentwicklung nicht erwünscht.)“ 
 
Sanierungssatzung 
 
Das Plangebiet liegt überwiegend im Bereich der Sanierungssatzung „Bahnhofsumfeld“.  
Das Sanierungsgebiet ist in die Teilflächen A (ca. 33.000 m² nördlich der Bahn) und B      
(ca. 13.000 m² südlich der Bahn) unterteilt. 
Ziele der Sanierungssatzung sind u.a., den Stadtbild prägenden Bestand zu sichern, städte-
bauliche Missstände zu beheben und damit das Bahnhofsumfeld aufzuwerten. Durch die 
zukünftigen Nutzungen sollen brach gefallene Teilbereiche neu belebt werden. Des Weiteren 
sind die verkehrlichen Belange neu zu regeln. 
 
rechtskräftige Bebauungspläne 
 
Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ (seit 1990 rechtskräftig) 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ liegt, bis auf eine 
nord-östlich gelegene Teilfläche, innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“, der im Jahr 1990 rechtskräftig geworden ist. 
Planungsziel des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher 
Bahnübergänge durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwie-
denweges“ und einer Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der „Ham-
mer Straße“, um u.a. die verkehrliche Anbindung des nördlichen Stadtbereiches an die In-
nenstadt zu verbessern. 
Dieser Planungsansatz leitet sich aus dem Generalverkehrsplan von 1970 bzw. 1982 (Fort-
schreibung) ab. Untersuchungen zum Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Werl aus dem 
Jahr 1993 von dem Büro für Stadt- und Verkehrsplanung (BSV) Baier bekräftigen, dass die 
Verbindung „Hammer Straße“ - „Grafenstraße“ durch den Neubau einer Bahnunterführung 
vorrangig betrachtet werden sollte.  
Vor dem Hintergrund Bahnübergänge aus Gründen der Sicherheit zu beseitigen (§ 3 Eisen-
bahnkreuzungsgesetz) liegt ein Rückbau der beiden Bahnübergänge auch im Interesse der 
Bahn bzw. des Bundes. 
 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
In dem Bebauungsplan ist die verkehrliche Verknüpfung der „Grafenstraße“ mit der „Hammer 
Straße“ durch eine Bahnunterführung vorgesehen. Der südliche Teil der „Hammer Straße“ 
wird abgebunden und durch eine neue Trasse sowie einen Kreuzungspunkt an den „Lan-
genwiedenweg“ angebunden. Der Kreuzungspunkt befindet sich im Trogbauwerk der vorge-
sehenen Bahnunterführung Langenwiedenweg an der nahezu tiefsten Stelle. Bedingt durch 
das Trogbauwerk wird die „Brandisstraße“ abgebunden und mit einer Wendemöglichkeit ver-
sehen. Durch die Verknüpfung der „Hammer Straße“ mit der „Grafenstraße“ durch eine 
Bahnunterführung ist der Bahnübergang „Hammer Straße“ für den Autoverkehr entbehrlich. 
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Um jedoch die Durchlässigkeit für Radfahrer und Fußgänger zu erhalten und ihnen Umwege 
zu ersparen, ist für diese Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle eine Bahnunterführung festge-
setzt. 
Die restliche Verkehrsfläche der „Hammer Straße“ ist für die Andienung der angrenzenden 
Grundstücke als Mischfläche mit Wendemöglichkeit im Bereich des ehemaligen belgischen 
Kinos (heute Kurparkresidenz) dargestellt. Außerdem ist eine Abbindung der Straße „Alter 
Keller“ vom „Langenwiedenweg“ vorgesehen. Sie ist als Mischfläche mit Wendemöglichkeit 
ausgewiesen. 
Die verkehrliche Erschließung des nördlich der Bahnlinie festgesetzten Mischgebietes erfolgt 
über die Straße „An der Kleinbahn“ bzw. über eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung: Mischfläche, die parallel zum „Langenwiedenweg“ verläuft. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 sind der nördlich an die Bahnlinie angren-
zende ehemalige Güterbahnhof sowie der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) und der Bahn-
hofsvorplatz südlich der Bahnlinie als Bahnanlage festgesetzt. 
 
Im Jahr 2001 wurde die ursprüngliche Planung überarbeitet bzw. eine kostengünstigere Va-
riante entwickelt und auf dieser Grundlage in der Sitzung des Planungsausschusses am 
19.02.2002 der Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ gefasst. 
 
Bebauungsplan Nr. 52 „Olakenweg / An der Kleinbahn“(seit 1994 rechtskräftig) 
 
Im Norden grenzt der Bebauungsplan Nr. 52 „Olakenweg / An der Kleinbahn“ an das Plan-
gebiet. Im westlichen und nördlichen Teil des Bebauungsplanes Nr. 52 ist ein Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Im süd-östlichen Teil sind Mischgebiete (MI W und MI G) ausgewie-
sen. Der Bebauungsplan Nr. 52 wurde aufgestellt, um in dem Gebiet, das der Altstadt vorge-
lagert ist, planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen, die die Innenstadt in ihrer Funk-
tion als Hauptzentrum nicht schwächen, insbesondere unter Berücksichtigung der angren-
zenden Bereiche (z.B. südlich angrenzendes Mischgebiet, in dem u.a. Einzelhandelsnutzun-
gen mit zentrumstypischen Sortimenten zulässig sind, s. Bebauungsplan Nr. 33). 
 
Bebauungsplan Nr. 45 „Grafenstraße“ (seit 1979 rechtskräftig) 
 
Süd-östlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 45 „Grafenstraße“ an den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 102 an. Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 45 ist ein 
Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung ausgewiesen. Westlich sind beidseitig der „Gra-
fenstraße“ Mischgebiete festgesetzt. Außerdem sind Gemeinbedarfsflächen (Feuerwehr, 
Stadtwerke, Stadthalle und Kapelle) ausgewiesen. Grund für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes war u.a. die Errichtung der Stadthalle. 
 
Bebauungsplan Nr. 49 „Kurpark“ (seit 1981 rechtskräftig) 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 „Kurpark“ erstreckt sich über den westlich 
an die „Hammer Straße“ angrenzenden Kurpark. Östlich des Bebauungsplanes Nr. 49 sind 
im Bereich der „Hammer Straße“, in die Parkanlage integrierte, Mischgebiete ausgewiesen. 
Im Westen und Süden sind entlang der Straßenzüge „Salinenring“ und „Lüenbrink“ sowie an 
der „Erbsälzerstraße“ Allgemeine Wohngebiete festgesetzt. 
 
Verkehr 
 
In den beiden nachfolgenden Plänen ist das vorrangige Straßennetz vor und nach 1990 dar-
gestellt. Anhand der Liniendicken sind die Verkehrsbelastungen zu erkennen. Der Rahmen 
kennzeichnet die Lage des Bahnhofes mit seinem Umfeld. 
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Verkehr vor 1990                Verkehrsentwicklung nach 1990 
 

 
 
Hohe Verkehrsbelastungen zeigen sich auf den beiden Autobahnen 44 und 445, auf der 
Bundesstraße 1 und auf den folgenden Verbindungen vom Stadtgebiet südlich der Bahntras-
se in den nördlichen Siedlungsbereich:  

- „Salinenring“ - „Hammer Straße“,  
- „Hedwig-Dransfeld-Straße“ - „Grafenstraße“ - „Bahnhofstraße“ - „Hammer Straße“,  
- „Hedwig-Dransfeld-Straße“ - „Grafenstraße“ - „Langenwiedenweg“, 
- „Hedwig-Dransfeld-Straße“ - „Schützenstraße“ - „Industriestraße“ 
 
In den letzten Jahren hat sich das vorrangige Straßennetz weiterentwickelt. So wurde 1998 
der „Hansering“ zwischen der „Scheidinger Straße“ und der Straße „Am Maifeld“ gebaut   
(Nr. 1). 2003 wurde die Südumgehung B 1 fertig gestellt und frei gegeben (Nr. 2). Im Jahr 
2008 wurde die Bahnunterführung Schützenstraße und der Anschluss der B 516 an die A 44 
eröffnet (Nr. 3, 4). Im Jahr 2012 erfolgte der Bau der „Wulf-Hefe-Spange“ (Nr. 5) und 2013 
wurde die Ostumgehung Büderich (Nr. 7) fertig gestellt. Für die nächsten Jahre sind die Er-
weiterung des „Hanserings“ bis zur B 63 / K 18 und die Weiterführung der A 445 (Nr. 6) ge-
plant. Außerdem ist eine Bedarfslinie als Verbindung zwischen der Bundesstraße 1 und dem 
„Hansering“ dargestellt (Nr. 8). Jedoch ist die Ostumgehung aus finanziellen und ökologi-
schen Gründen in absehbarer Zeit nicht realisierbar. 
 
Der Abzug des Militärs nach 1990 und die Entwicklung des vorrangigen Verkehrsnetzes be-
wirkten eine Verlagerung der Verkehrsströme. Dies führte zu einer Abnahme der Verkehrs-
belastungen in der Kernstadt. Verkehrszählungen belegen, dass der Verkehr auf der „Ham-
mer Straße“ und auf dem „Langenwiedenweg“ und damit auch an den beiden Bahnübergän-
gen von 1991 - 2007 um über 30 % abgenommen hat. Dennoch sind die „Hammer Straße“ 
und der „Langenwiedenweg“ wichtige Verbindungen zwischen dem nördlichen und südlichen 
Stadtgebiet. Sie werden in ihrer Funktion als Haupterschließungsstraßen mit Anschluss an 
den „Hansering“ (Nordumgehung) bzw. an die A 445 durch die kreuzende Bahntrasse, die 
täglich von regelmäßig verkehrenden Personen- sowie von Güterzügen befahren wird, be-
einträchtigt. 
 
Am 26.03.2009 wurde im Bahnhofsumfeld eine Verkehrszählung durchgeführt und auf dieser 
Grundlage ein verkehrstechnisches Gutachten (Planungsbüro für Verkehrstechnik - PVT, 
Essen, April 2009) erstellt. Aus dem Gutachten gehen u.a. die heutigen sowie zu erwarten-
den Verkehrsbelastungen im Bahnhofsumfeld nach Fertigstellung der Bahnunterführung 
Langenwiedenweg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversorgungszentrums 
hervor. Im Vergleich zu früheren Zählungen hat sich gezeigt, dass die 2008 fertig gestellte 
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Bahnunterführung Schützenstraße keine gravierenden Auswirkungen auf die Verkehrsbelas-
tungen im Bahnhofsumfeld bzw. am Bahnübergang Langenwiedenweg hat.  
In Bezug auf den Schwerverkehr wurde festgestellt, dass der Anteil des Schwerverkehrs im 
Bahnhofsumfeld im Durchschnitt unter 5 % liegt. 
Weiterhin wurden in dem verkehrstechnischen Gutachten vor dem Hintergrund der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und des geplanten Nahversorgungszentrums die vor-
gesehenen Kreisverkehre nördlich und südlich der Bahnunterführung Langenwiedenweg 
sowie der Knotenpunkt „Langenwiedenweg“ / „An der Bundesbahn“ auf ihre Leistungsfähig-
keit hin überprüft und Ausgangswerte für eine Geräuschimmissionsuntersuchung ermittelt.  
Für die vorgesehenen Kreisverkehre nördlich und südlich der geplanten Bahnunterführung 
Langenwiedenweg und für den Knotenpunkt „Langenwiedenweg“ / „An der Bundesbahn“ 
konnten die bereits in dem Gutachten aus November 2007 ermittelten guten Leistungsfähig-
keiten bestätigt werden. 
 
Grundsätzlich wird mit der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg eine sichere und 
leistungsfähige Verkehrsführung hergestellt, die insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 
Güterverkehr zunehmen wird, größere Bedeutung erlangt. Auf der Strecke Unna - Soest sind 
in beide Richtungen täglich jeweils 34 Personenzüge unterwegs. Die Prognose für 2015 liegt 
entsprechend der Tabelle der DB Netz AG bei 35 Personenzügen. Für den Güterverkehr 
werden in eine Richtung 7 bzw. in die andere Richtung 14 Güterzüge verzeichnet. Es wird 
prognostiziert, dass sich der Güterverkehr auf dieser Strecke bis 2015 in die eine Richtung 
nahezu vervierfacht (27) bzw. in die andere Richtung ca. um die Hälfte (20) zunimmt. 

 
 
Auswirkungen der Planung 
 
Aus dem verkehrstechnischen Gutachten (PVT Essen, April 2009) geht hervor, dass durch 
die Bündelung des Verkehrs im Bereich der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg 
und die vorgesehene Abbindung der „Brandisstraße“ sowie unter Berücksichtigung des ge-
planten Nahversorgungszentrums von einer erheblichen Erhöhung des Verkehrsaufkom-
mens auf dem „Langenwiedenweg“ ausgegangen werden muss. Auf den anderen Straßen 
(z.B. „Grafenstraße“ und „Bahnhofstraße“) sind geringere Verkehrszunahmen und z.T. auch 
Verkehrsabnahmen (südlicher Teil der „Hammer Straße“ und „Brandisstraße“) zu erwarten. 
 
Hinsichtlich des Schwerverkehrs kann lt. Gutachten davon ausgegangen werden, dass sich 
bei Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg aufgrund der vorhandenen kom-
fortablen Umgehungsstraßen und der Autobahnanbindungen im Süden und Westen keine 
gravierenden Änderungen ergeben werden. Es wird zwar eine neue direkte Verbindung ge-
schaffen, die jedoch im Vergleich zu den vorhandenen Umgehungsstraßen aufgrund ihrer 
innerstädtischen Lage nicht attraktiv ist.  
 
Verfahren  
 
entscheidende Ausgangspunkte 
 
Im Jahr 2005 wurden verschiedene Varianten einer Bahnquerung untersucht, was zu dem 
Ergebnis führte, dass eine Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“ bzw. 
Bahnhofes am sinnvollsten ist. Ein Ausbau der vorhandenen Bahnunterführung Salinenring 
oder eine Umlegung des Verkehrs zu der im Jahr 2008 fertig gestellten Bahnunterführung 
Schützenstraße stellen keine Alternativen zur geplanten Bahnunterführung Langenwieden-
weg dar. Dies begründet sich u.a. damit, dass durch Umwege und Verkehrsverlagerungen 
erhebliche Probleme in der Abwicklung der Verkehre entstehen würden, was zu städtebauli-
chen Konflikten führen kann. So würde z.B. mit einem Ausbau der Bahnunterführung Sali-

Quelle: DB Netz AG 
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nenring und einem damit verbundenen höheren Verkehrsaufkommen die Wohnqualität im 
Umfeld erheblich abnehmen und der Bereich der Schulen gefährdet werden. 
Der Rat der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 15.09.2005 beschlossen, den Beschluss zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vom 19.02.2002 aufrechtzuerhalten sowie auf der 
Grundlage der Bahnunterführung Langenwiedenweg die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes 
weiterzuführen. Ergänzend dazu fasste der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2005 u.a. den 
Grundsatzbeschluss zur Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums nördlich der Bahnlinie. 
Da nunmehr nördlich der Bahntrasse ein Nahversorgungszentrum entwickelt werden soll, 
wurde eine Vergrößerung des Geltungsbereiches nach Osten erforderlich und in der Sitzung 
des Planungs- und Bauausschusses am 17.04.2007 auf der Grundlage des Beschlusses zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vom 19.02.2002 die Abgrenzung des Änderungs-
bereiches beschlossen. 
 
Da es sich heute um eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals handelt, hat der 
Planungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 14.05.2009 den Beschluss zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ aufgehoben und die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ beschlossen. Neben der ge-
planten Bahnunterführung Langenwiedenweg wird die Aufwertung weitgehend brachliegen-
der Flächen nördlich der Bahnlinie, z.B. durch die Entwicklung eines Nahversorgungszent-
rums, sowie des südlich der Bahnlinie gelegenen Bahnhofsvorplatzes verfolgt. Des Weiteren 
sind in Verbindung mit der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg die Umgestal-
tung der verkehrlichen Situation und eine Neuordnung der an die Straßenräume angrenzen-
den Bereiche verbunden. 
 
Die im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzte Fußgänger- und Radfahrerunterführung Hammer 
Straße entspricht nicht den aktuellen Vorgaben der Barrierefreiheit. Daher wurde sie in den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 mit einbezogen. 
 
Aufgrund der komplexen Zusammenhänge wurde am 12.01.2009 im Kulturbahnhof eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung durchgeführt, in der die aktuellen Planungen im Bahn-
hofsumfeld vorgestellt und näher erläutert wurden. Da sich eine barrierefreie Gestaltung der 
Fußgänger- und Radfahrerunterführung Hammer Straße als schwierig erwiesen hat, wurden 
in der Informationsveranstaltung mögliche Alternativen erörtert. Dabei wurde ein höhenglei-
cher Bahnübergang für Fußgänger und Radfahrer favorisiert. 
 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde ein Verfahren zur Freistellung von Bahnbe-
triebszwecken für die südlich der Bahnlinie gelegenen Flächen (Bahnhofsvorplatz, Zentraler 
Omnibusbahnhof, Park+Ride-Platz) durchgeführt. Die entsprechende Freistellung erfolgte 
mit Bescheid vom 20.05.2011. Die nördlich an die Bahnlinie angrenzende Fläche (Gemar-
kung Werl, Flur 6, Flurstück 498) wurde bereits zum 15. Juli 2007 von Bahnbetriebszwecken 
freigestellt. 
Das Bahnhofsgebäude wurde nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt und wird daher als 
„Bahnanlage“ dargestellt. 
Im Zuge des Rückbaus des 4. und 5. Gleises im Bereich des Plangebietes durch die Deut-
sche Bahn, werden Flächen frei, die z.B. vom Investor des Nahversorgungszentrums erwor-
ben und genutzt werden könnten. Diese Flächen müssten im Zuge der weiteren Planungen 
ebenfalls entwidmet werden. 
 
weitere Schritte 
 
Für die weitere Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg ist ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan Voraussetzung. Des Weiteren fordert die Bahn den Abschluss einer Planungs-
vereinbarung. In dieser Planungsvereinbarung werden die Grundlagen, der Umfang und die 
Durchführung der Planung mit den erforderlichen Voruntersuchungen sowie die Kostentra-
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gung dafür festgelegt. Gleichzeitig wird mit der Planungsvereinbarung von den Vertragspart-
nern Bahn und Stadt bestätigt, dass die Maßnahme grundsätzlich gewollt ist. 
Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 102 und Abschluss der Planungsvereinbarung 
kann die Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg fortgesetzt werden. Außerdem 
können die Unterlagen für die erforderliche Kreuzungsvereinbarung zwischen Bahn und 
Stadt sowie für die Antragsstellung beim Eisenbahnbundesamt (EBA) zur Planfeststellung 
bzw. Plangenehmigung fertiggestellt werden. Die Planfeststellung bzw. Plangenehmigung ist 
für das gesamte Trogbauwerk im Bereich des „Langenwiedenweges“ sowie für den Bahn-
übergang Hammer Straße, der für Fußgänger und Radfahrer weiterhin geöffnet bleiben und 
lediglich für den Kfz-Verkehr gesperrt werden soll, erforderlich. Dementsprechend sind das 
Trogbauwerk und der Bahnübergang Hammer Straße im Bebauungsplan als Bahnanlage 
dargestellt. Den Antrag stellt die DB Netz AG als Infrastrukturunternehmen beim EBA. 
Des Weiteren sind Finanzierungs- bzw. Förderanträge zu stellen und die erforderlichen Mittel 
bei Bund, Bahn, Land und Stadt einzuplanen. Danach kann mit der Ausschreibung, der 
Vergabe und dem Bau der Bahnunterführung begonnen werden. 
 
In Bezug auf das geplante Nahversorgungszentrum ist beabsichtigt, mit der Veräußerung 
des Geländes zu beginnen, wenn die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind, 
d.h. wenn im Bebauungsplanverfahren eine gewisse Planreife besteht. Mit dem Investor 
werden dann Vereinbarungen zur Erschließung, zu den Kosten etc. getroffen. 
 
Städtebaulicher Bestand 
 
Plangebiet 
 
Der nördliche Teilbereich des Plangebietes ist gekennzeichnet durch Wohnnutzung, Dienst-
leistungsangebote und Handwerksbebetriebe. Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofes 
befinden sich große ungenutzte Freiflächen. Der südliche Teilbereich des Plangebietes ist 
geprägt durch das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude und seinen Vorplatz, den Zentralen 
Omnibusbahnhof (ZOB) sowie den Park+Ride-Platz (P+R). 
 
Umgebung 
 
Der nördlich an das Plangebiet angrenzende Bereich ist teils durch Wohnnutzung und teils 
durch Gewerbe geprägt. Südlich grenzen Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude sowie das 
Polizeigebäude an das Plangebiet an. Entlang der „Hammer Straße“ haben sich verschiede-
ne Betriebe angesiedelt, wie z.B. der Mineralöl- und Holzhandel Rubart, die KFZ-Werkstatt 
Hellmich, der Reifenservice Lütke sowie der Klavierbetrieb Ax. 
Außerdem befindet sich im Bereich „Langenwiedenweg“ / „Brandisstraße“ ein Rewe-Markt, 
der am derzeitigen Standort aufgrund der geringen Flächengröße kaum Entwicklungsper-
spektiven hat. 
 
Natur und Landschaft 
 
In dem seit dem 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungs-
bereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, darge-
stellt. Landschaftsrechtliche Schutzausweisungen bestehen nicht. 
 
Artenschutz 
 
Im September 2009 wurde durch das Planungsbüro LökPlan ein artenschutzrechtliches 
Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 102 erarbeitet, um festzustellen, ob im Plangebiet 
besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können. Außerdem 
wurde untersucht, ob durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Verbotstatbestände nach 
§ 19 oder § 42 (heute § 44) BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich planungs- 
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relevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, 
dass von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope berührt sind 
und nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung des Bebauungsplanes keine Ver-
botstatbestände nach § 19 oder § 42 (heute § 44) BNatSchG erfüllt werden, sofern folgendes 
berücksichtigt wird: „Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes sollte aus Vorsorge-
gründen und zur Risikominimierung eine landschaftsökologische Baubegleitung erfolgen. 
Außerdem sollten Abrissarbeiten im Oktober abgeschlossen werden, um eine mögliche Ge-
fährdung von Fledermäusen in ihrem Winterquartier auszuschließen. Des Weiteren könnten 
bei Rodungsarbeiten anfallende Stämme bspw. im Kurpark eingebracht werden, um auch 
zukünftig potenzielle Quartiere anzubieten. Hinzu kommen Maßnahmen, durch die im Rah-
men von Neubauvorhaben oder bei der Anpflanzung von Gehölzen geeignete Nist- und 
Quartiermöglichkeiten geschaffen werden.“ 
 
Umweltprüfung 
 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB wurde eine Um-
weltprüfung gem. § 2 (4) BauGB durchgeführt. Die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen wurden ermittelt und in einem Umweltbericht (Teil II) beschrieben und bewer-
tet sowie Maßnahmen zur Kompensation benannt (Büro Stelzig, Soest, Februar 2011). 
 
In dem Umweltbericht ist der derzeitige Umweltzustand aufgeführt und es wurden die durch 
die Planung betroffenen Funktionen der Schutzgüter beurteilt sowie die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen bewertet. In der Zusammenfassung des Umweltberichtes wird folgen-
de Aussage getroffen: „Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere 
und Pflanzen, Luft und Klima, Landschaft, Boden, Wasser sowie Kultur- und Sachgüter nach 
sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der bestehenden deutlichen Vor-
belastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
als gering bis mittel eingestuft. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden keine erheblichen 
Beeinträchtigungen prognostiziert.“ 
 
Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 
„Unterführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts gem. § 34 Bau GB (In-
nenbereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, da 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren. 
 
Darüber hinaus gelten gem. § 4 (2) Landschaftsgesetz Vorhaben auf Flächen, die in der 
Vergangenheit für verkehrliche Zwecke genutzt waren, nicht als Eingriff. 
 
Begrünungsmaßnahmen 
 
Östlich des Einmündungsbereiches der Straßen „An der Bundesbahn“ / „Langenwiedenweg“ 
ist eine alte Linde vorhanden, die gem. § 9 (1) 25 b BauGB zu erhalten ist.  
Das Alter der Linde wird auf ca. 150 Jahre geschätzt. Aufgrund des weitgehend unversiegel-
ten Traufbereiches hat sie sich zu einem mächtigen stadtbildprägenden Baum entwickelt. Es 
handelt sich um einen vitalen Baum ohne erkennbare äußere Schäden, der in der Vergan-
genheit durch Sicherungs- und Pflegemaßnahmen in seiner Entwicklung gefördert wurde. Es 
ist sicher zu stellen, dass der Traufbereich in seinem jetzigen Zustand erhalten bleibt. Be-
schädigungen an Baum und Wurzel sind zu vermeiden. 
 
Für die Bereiche, in denen ebenerdige Stellplätze neu angelegt werden, gelten folgende 
Festsetzungen: 

1. ebenerdige Stellplätze im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet (in Verbindung mit dem 
geplanten Nahversorgungszentrum nördlich der Bahnlinie):  
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- Die neuanzulegenden ebenerdigen Stellplätze sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, 
um eine Begrünung und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 
Stellplätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, fol-
gender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder Stieleiche anzupflan-
zen. 

2. ebenerdige Stellplätze auf dem Park+Ride-Platz (vorgesehene Erweiterung im Bereich 
des Bahnhofvorplatzes südlich der Bahnlinie): 
- Die neuanzulegenden ebenerdigen Stellplätze sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, 

um eine Begrünung und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 8 
Stellplätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, fol-
gender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder Stieleiche anzupflan-
zen. 

3. ebenerdige Stellplätze am „Langenwiedenweg“ im Einmündungsbereich der Straße „Alter 
Keller“ 
- Die neuanzulegenden ebenerdigen Stellplätze sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, 

um eine Begrünung und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 
Stellplätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, fol-
gender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder Stieleiche anzupflan-
zen. 

Diese Festsetzung trägt auch zur Kompensation der bei Planumsetzung wegfallenden  
Bäume entlang des heutigen „Langenwiedenweges“ bei. 

 
4. Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 
 
Städtebauliche Konzeption 
 
Grundlage ist eine überarbeitete Straßenplanung (IPB, Wuppertal), die im Vergleich zu der 
im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Bahnunterführung Langenwiedenweg eine in östli-
che Richtung verschobene Trassierung mit zwei Kreisverkehrsanlagen vorsieht. Durch den 
nördlichen Kreisverkehr wird die „Hammer Straße“ mit dem „Langenwiedenweg“ verbunden. 
An den südlichen Kreisverkehr schließen der „Langenwiedenweg“, die „Grafenstraße“, die 
„Bahnhofstraße“ und der Bahnhofsvorplatz an. Durch die beiden Kreisverkehre entfallen die 
ursprünglich vorgesehen Abbiegespuren, wodurch sich der Querschnitt des Trogbauwerkes 
reduziert. Da zudem die Bahnlinie in einem steileren Winkel unterquert wird, handelt es sich 
um eine kostengünstigere Variante. 
Unverändert gegenüber der rechtskräftigen Planung bleibt, dass die Straßen „Alter Keller“ 
und „Brandisstraße“ abgebunden und mit einer Wendemöglichkeit versehen werden. Resul-
tierend daraus ist nach Herstellung der Bahnunterführung die heutige Einbahnregelung in 
der „Brandisstraße“ aufzuheben, um die Erschließung der an die „Brandisstraße“ angren-
zenden Grundstücke zu gewährleisten. Ebenso ist die Erschließung der an die südliche 
„Hammer Straße“ angrenzenden Grundstücke sicher zu stellen. Die Straßenräume sind ent-
sprechend umzugestalten. 
 
Die Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg (IPB, Wuppertal) wurde durch das 
Büro Hoffmann & Stakemeier aus Büren im Hinblick auf die verkehrsplanerischen Ansätze 
und Einhaltung der aktuellen Richtlinien untersucht. Die Ergebnisse der verkehrsplaneri-
schen Untersuchung wurden in einer Dokumentation festgehalten (Hoffmann & Stakemeier 
Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009) Aus dieser Dokumentation geht hervor, dass die 
Planung wie folgt optimiert wurde: 

- Der Grunderwerb an dem Rewe-Grundstück am „Langenwiedenweg“ wurde durch eine  
 nach Osten verschwenkte Trassenführung deutlich verringert. 
- Das Ausbauende an der „Hammer Straße“ wurde Richtung Süden verschoben und die  
 Angleichungsflächen wurden im Anbindungsbereich reduziert. 
- Der südliche Kreisverkehr wurde optimiert. Hier ist der Rechtsabbiegevorgang aus der  
 Bahnunterführung in die „Bahnhofsstraße“ nun auch für Sattelzüge ohne „Ehrenrunde“ 
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 durch den Kreisverkehr möglich. 
 
Des Weiteren wird die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums nördlich der Bahnlinie 
verfolgt, um langfristig einen attraktiven und zeitgemäßen Standort für eine wohnortnahe 
Versorgung mit Sortimenten des täglichen Bedarfs im nördlichen Stadtgebiet zu sichern. Au-
ßerdem ist eine Umgestaltung des südlich der Bahntrasse gelegenen Bahnhofsvorplatzes 
vorgesehen. 
 
Teilbereiche  
 
Bahnunterführung Langenwiedenweg 
 
Gegenwärtig kreuzt der „Langenwiedenweg“ die Bahnstrecke Dortmund - Unna - Werl - So-
est höhengleich (Bahn-km 204,510). Der bestehende Bahnübergang Langenwiedenweg soll 
durch den Bau einer Bahnunterführung ersetzt werden. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass 
die vorhandenen drei Gleise unterquert werden müssen, wobei das dritte Gleis lediglich als 
Überholgleis dient. 
Es ist die Herstellung eines Straßentroges einschließlich höherliegenden, beidseitigem Fuß- 
und Radweg mit einer lichten Höhe von 4,50 m geplant. Die lichte Höhe des beidseitigen 
Geh- und Radweges beträgt 2,50 m. 
 
Um Kosten für das Bauwerk einzusparen, wurde die DB Services Immobilien GmbH, Köln 
(Liegenschaftsmanagement) von der Stadt Werl im Rahmen der frühzeitigen Beteilung der 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB aufge-
fordert, zu überprüfen, ob eine Verkürzung des Überholgleises (3. Gleis) in östliche Richtung 
möglich ist. Mit Schreiben vom 03.08.2009 teilte die DB Services Immobilien GmbH der 
Stadt Werl mit, dass aus Sicherheitsgründen einer Verkürzung des Überholgleises nicht zu-
gestimmt werden kann, „… da es als „Durchrutschweg“ eisenbahnbetrieblich weiterhin in 
voller Länge notwendig ist.“ 
 
„Hammer Straße“  
 
Durch den neuen Verlauf der „Hammer Straße“ und die Sperrung des Bahnüberganges 
Hammer Straße für den Kfz-Verkehr ist ein Rückbau des südlichen Teils der „Hammer Stra-
ße“ geplant. Für die Andienung der angrenzenden Grundstücke ist eine Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung: Mischfläche festgesetzt. Im Bereich der Einmündung der Straße „Al-
ter Keller“ ist eine Wendemöglichkeit vorgesehen. Die Straße „Alter Keller“ ist, wie die 
„Hammer Straße“, als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung: Mischfläche ausgewiesen. 
Sie dient der Erschließung der angrenzenden Grundstücke und möglicher Pkw-Stellplätze im 
Einmündungsbereich der Straße „Alter Keller“ in den heutigen „Langenwiedenweg“. 
 
Nahversorgungszentrum 
 
Nördlich der Bahnlinie soll ein Nahversorgungszentrum zur wohnortnahen Versorgung ange-
siedelt werden. Im nördlichen Siedlungsbereich leben ca. 6.000 Menschen. 
 
In der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE-Unternehmensberatung GmbH, 
Köln, 2005, S. 70 - 71) wurde im Rahmen der dargestellten Zentrenstruktur für den nördli-
chen Kernstadtbereich die Ausprägung eines eigenen Nahversorgungsschwerpunktes vor-
geschlagen. Es wurde festgestellt, dass 

- die beiden wesentlichen Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln (Rewe am „Langen- 
 Wiedenweg“ und Aldi an der „Belgischen Straße“) räumlich voneinander getrennt liegen, 
 so dass sie keinen Nahversorgungsschwerpunkt darstellen. 
- der vorhandene Rewe-Markt an dem heutigen Standort nur eingeschränkt in der Lage ist,  
 eine, den Marktanforderungen gerecht werdende, Erweiterung (z.B. eine Vergrößerung  
 des Getränkemarktes) vorzunehmen. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 

Seite 16 von 27 

 
Ferner wurde festgestellt, dass das geplante Vorhaben mit einer Gesamtverkaufsfläche von 
3.200 m² an dem geplanten Standort verträglich ist. 
 
Des Weiteren wurde die landesplanerische Zustimmung, unter der Voraussetzung, dass ein 
Sondergebiet „Nahversorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m² 
dargestellt wird, erteilt. 
 
Die Entwicklung des Nahversorgungszentrums wird sich voraussichtlich negativ auf den heu-
tigen Rewe-Standort auswirken. Da jedoch eine, den Marktanforderungen gerecht werdende, 
Erweiterung des Rewe-Marktes an dem jetzigen Standort nur eingeschränkt möglich ist, wird 
durch das geplante Nahversorgungszentrum ein zukunftsfähiger Alternativstandort angebo-
ten. 
Das Grundstück des heutigen Rewe-Marktes liegt in einem, im rechtskräftigen Bebauungs-
plan Nr. 33 festgesetzten, Mischgebiet, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Die 
Einzelhandelsnutzungen sind nicht eingeschränkt. Sollte bei einer möglichen Umsiedlung 
des Rewe-Marktes in das geplante Nahversorgungszentrum eine Folgenutzung auf dem jet-
zigen Rewe-Grundstück angesiedelt werden, die nicht im Sinne der Erhaltung und Entwick-
lung des zentralen Versorgungsbereiches ist, ist steuernd einzugreifen. Ein im Planungs-, 
Bau- und Umweltausschuss am 21.06.2011 gefasster Beschluss zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 33 für den Bereich des heutigen REWE-Standortes, der die Erhaltung 
und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches zum Ziel hat, bildet die Grundlage 
dafür. 
 
Im Zuge eines konkreten Ansiedlungsvorhabens ist eine genaue Prüfung auf seine Konsens-
fähigkeit in Bezug auf die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen sowie auf seine Ver-
träglichkeit in Bezug auf das städtebauliche Gefüge sowie vorhandene Versorgungsstruktu-
ren erforderlich. 
 
Barrierefreier Zugang auf der Nordseite  
 
Zur Anbindung des Werler Nordens an den Bahnhof ist eine Verlängerung des vorhandenen 
Personentunnels und die Errichtung einer Rampe oder optional die Installation eines Aufzu-
ges vorgesehen. Die fußläufige Verbindung zum wichtigen ÖPNV-Knotenpunkt kann damit 
entscheidend verbessert werden. Ebenfalls ist eine Durchlässigkeit zur Werler Innenstadt als 
städtebaulich sinnvoll anzusehen. 
 
Park & Ride Stellplätze auf der Nordseite 
 
Durch den barrierefreien Zugang auf der Nordseite ist die Anlage von Stellplätzen bzw. einer 
Teilverlagerung der Stellplätze von der Südseite auf die Nordseite geplant. Der Bereich des 
zwischenzeitlich abgebrochenen Lagerschuppens, der nördlich an die Bahnanlage grenzt, ist 
hierfür vorgesehen. 
  
Bahnhofsvorplatz 
 
Südlich der Bahnlinie befindet sich das unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Empfangs-
gebäude. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde es als Kulturbahnhof neu belebt 
und im Jahr 2006 der Öffentlichkeit als Denkmal des Monats vorgestellt. Mit dem Kultur-
bahnhof wurde ein wichtiger Impuls im Bereich des Bahnhofes gesetzt. Mit dem westlich des 
Empfangsgebäudes errichteten barrierefreien Zugang zum Bahnsteig wurde ein weiterer 
Baustein im Bahnhofsareal realisiert. Auf der östlichen Seite des Empfangsgebäudes ist eine 
Bike+Ride-Anlage geplant, da gegenwärtig am Bahnhof weder ausreichend noch an den 
Anforderungen angepasste Fahrradabstellanlagen vorhanden sind. Der Standort der Bi-
ke+Ride-Anlage östlich des Empfangsgebäudes hat sich, unter Berücksichtigung der geplan-
ten Bahnunterführung Langenwiedenweg, als geeignet erwiesen. 
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Tagsüber werden mehr als 100 Fahrräder am Bahnhof abgestellt. Durch die unattraktiven 
Abstellplätze und die Nutzung von freien Plätzen zum Zweck von ungeordneten Parken wird 
das Erscheinungsbild des Bahnhofsvorplatzes negativ beeinflusst. Mit einem ausreichenden 
und attraktiven Angebot für das Fahrradparken können Missstände behoben, der Bahnhofs-
vorplatz städtebaulich aufgewertet und Nutzungskonflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern 
vermieden werden. Des Weiteren trägt die geplante Bike+Ride-Anlage zur Optimierung der 
Vernetzung der Verkehrsmittel Bus, Bahn und Fahrrad bei und es können Hemmschwellen, 
das Rad für den täglichen Weg zum Bahnhof zu nutzen, abgebaut werden. 
Die Bike+Ride-Anlage wird zunächst in Modulbauweise an der westlichen Seite des Bahn-
hofsgebäudes, in unmittelbarer Nähe des Zugangs zu den Bahnsteigen, errichtet. Im Zuge 
der Umsetzung der Bahnunterführung kann die Anlage aufgrund der Modulbauweise auf die 
östliche Seite des Bahngebäudes bzw. in den Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche verlegt 
werden. 
 
Neben der geplanten Bike+Ride-Anlage soll im Bereich des Bahnhofsvorplatzes eine Vor-
fahrt aus östlicher Richtung bis zum Empfangsgebäude zum Ein- und Aussteigen der Bahn-
reisenden (Kiss+Ride) angeboten werden. Zusätzlich sind Taxi- und Behindertenparkplätze 
vorgesehen. Weiterhin ist vorgesehen, die vorhandenen Bushaltestellen näher an den Zu-
gang zu den Gleisen zu verlegen um somit eine verbesserte Zugangsmöglichkeit für die 
ÖPNV-Benutzer zu erlangen. Grundsätzlich wird angestrebt, den Bahnhof als ÖPNV-
Schnittstelle aufzuwerten.  
 
Überbaubare Fläche an der Grafenstraße 
 
Durch die oben angesprochenen Veränderungen bei den Verkehrsflächen ergibt sich aus 
städtebaulicher Sicht die Möglichkeit der Ausweisung überbaubarer Flächen an der Grafen-
straße. 
Es ist vorgesehen eine ca. 1.000 m² große Fläche für u.a. Dienstleistungen und Wohnen 
bereitzustellen. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in dieser Randlage soll nicht 
zugelassen werden. 
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Art der baulichen Nutzung 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 sind hinsichtlich der Art der bau-
lichen Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102, bis auf eine geringfügige 
Teilfläche, die als Allgemeines Wohngebiet (WA) im Bereich „Langenwiedenweg“ / „An der 
Kleinbahn“ ausgewiesen ist, Mischgebiete (MI), Verkehrsflächen und als Bahnanlage ge-
kennzeichnete Flächen festgesetzt. 
 
In Bezug auf die ausgewiesenen Mischgebiete MI 1, MI 2+3 und MI 4 sind gem. § 6 BauNVO 
grundsätzlich zulässig: 
1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und  
 sportliche Zwecke, 
5. Tankstellen 
 
Darüber hinaus ist ein Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung: großflächi-
ger Einzelhandel „Nahversorgungszentrum“ gem. § 11 BauNVO festgesetzt, die Gesamtver-
kaufsfläche ist auf max. 3.200 m² beschränkt. Es erstreckt sich auf einer Teilfläche von ca. 
1,3 ha zwischen dem ehemaligen Güterbahnhof und der Straße „An der Kleinbahn“ im nord-
östlichen Plangebiet.  
 
Ausschluss und Zulässigkeit von zentren- / nahversorgungsrelvanten Einzelhandelsbetrieben 
 
Vor dem Hintergrund, dass nach § 11 (3) Satz 2 BauNVO Auswirkungen bei Ansiedlung 
großflächiger Einzelhandelsbetriebe i.d.R. anzunehmen sind, wenn die Geschossfläche 
1.200 m² überschreitet, sind im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versor-
gungsbereiches (Innenstadt mit räumlich stark konzentriertem Einzelhandelsbesatz) Einzel-
handelsbetriebe auf die nachfolgend aufgeführten Sortimente beschränkt: 

- Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren, 
- Drogerieartikel (Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie Körperpflegemittel u.ä.), 
- Tierfutter 
 
Zudem wurde der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente (Aktionsartikel) auf 5 % 
der Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m² begrenzt und ist damit dem nahversorgungs-
relevanten Kernsortiment deutlich untergeordnet. 
 
Des Weiteren wurde unter Berücksichtigung der Innenstadt in ihrer Funktion als Hauptzent-
rum eine Gliederung in MI 1, MI 2+3 und MI 4 vorgenommen.  
Die Zulässigkeit von zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben ist auf die am „Langenwie-
denweg“ gelegenen Flächen begrenzt, da dort bereits Ansätze für zentrenrelevanten Einzel-
handel vorhanden sind (MI 1).  
Folglich sind im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches in 
den ausgewiesenen Mischgebieten 2+3 nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevan-
ten Sortimenten zulässig. Dadurch sollen die Attraktivität und die Versorgungsfunktion des 
Stadtkerns als Hauptzentrum gesichert und gefördert werden. Gleichzeitig soll einer städte-
baulich erwünschten Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sor-
timenten und Branchen im zentralen Versorgungsbereich Rechnung getragen werden.  
Zum Schutz des bestehenden Rewe-Marktes ist im MI 3, analog zur 1.Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33, ausnahmsweise ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment einschl. 
Aktionsartikel zulässig.  
Im Bereich des Bahnhofsgebäudes sowie der westlich und östlich gelegenen Flächen ist 
ebenfalls ein Mischgebiet (MI 2) ausgewiesen. Damit besteht die Möglichkeit, den Bahnhofs-
vorplatz durch geeignete Maßnahmen aufzuwerten. 
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Für die überbaubaren Flächen an der Grafenstraße wird ein Mischgebiet (MI 4) festgesetzt 
Auf dieser Fläche sind u.a. Dienstleistungen und Wohnen möglich. Zur Stärkung des 
Kerngebietes der Stadt Werl, insbesondere der Fußgängerzone, soll die Ansiedlung 
von Einzelhandelsbetrieben in dieser Randlage nicht zugelassen werden. 
 
Ausschluss von Vergnügungsstätten 
 
Gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind im, als MI 1, MI 2+3 und MI 4 gegliederten, Mischgebiet 
Vergnügungsstätten und Ausnahmen nach § 6 (3) BauNVO nicht zulässig.  
Vor dem Hintergrund der Wohn- und Versorgungsfunktion des nördlichen Stadtgebietes sind 
Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Bei Neuansiedlung von Vergnügungsstätten, insbe-
sondere Spielhallen und Wettbüros sowie Sex-Shops, Sex-Kinos, Peep-Shows u.ä., sind 
negative städtebauliche Auswirkungen zu erwarten, da zu befürchten ist, dass im Umfeld von 
Vergnügungsstätten die Investitionsbereitschaft sinkt und dass die Versorgungs- sowie 
Wohnfunktion im nördlichen Stadtgebiet beeinträchtigt und gestört wird. 
Ferner sind Vergnügungsstätten in Kerngebieten, die in der Innenstadt ausgewiesen sind, 
allgemein zulässig. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
Im nördlichen Plangebiet ist mittels Baugrenzen ein Baufeld festgesetzt, das sich ungefähr 
vom „Langenwiedenweg“ bis an die Plangebietsgrenze im Osten erstreckt. Es umschließt die 
vorhandene Bebauung im westlichen Teilbereich und ermöglicht eine flexible bauliche Nut-
zung im östlichen Teilbereich. 
Im westlichen Plangebiet wurden die im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Baufelder an 
die zugrunde liegende Straßenführung angepasst. 
Im Bereich des Bahnhofsgebäudes sowie der westlich und östlich gelegenen Flächen sind 
Baufelder ausgewiesen, um den Bahnhofsvorplatz durch geeignete Maßnahmen aufzuwer-
ten. 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebbauungsplan Nr. 33 ist gem. § 16 BauNVO eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Mischgebiet (MI 
1, MI 2+3 und MI 4) sowie von 0,8 im Sonstigen Sondergebiet (SO) festgesetzt. 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt 0,8 im Allgemeinen Wohngebiet sowie im Mischge-
biet (MI 1, MI 2+3 und MI 4). Im Sondergebiet ist eine GFZ von 1,6 festgesetzt. 
Die Zahl der Vollgeschosse beträgt im Allgemeinen Wohngebiet sowie Mischgebiet MI 1, MI 
2+3 und MI 4 zwingend zwei. Im Sondergebiet wird die Zahl der Vollgeschosse auf max. 
zwei begrenzt. Hierdurch besteht hinreichende Flexibilität für die Realisierung eingeschossi-
ger Hallengebäude und zweigeschossiger Baukörper. 
 
Bauweise 
 
Im Allgemeinen Wohngebiet sowie in den Mischgebieten 1, 2+3 und 4 ist eine offene Bau-
weise festgesetzt. Im Sondergebiet ist eine Abweichung von der offenen Bauweise gem. § 
22 (4) BauNVO zulässig. Es ist die Errichtung von Gebäuden über 50 m Länge möglich, um 
den betrieblichen Erfordernissen im Einzelfall gerecht werden zu können. 
 
5. Erschließung 
 
Verkehr 
 
Das Plangebiet ist an die vorhandenen Haupterschließungsstraßen „Langenwiedenweg“ und 
„Hammer Straße“ angebunden. Aus östlicher Richtung kann das Plangebiet über die vor-
handene „Industriestraße“ und die daran anknüpfende Straße „An der Bundesbahn“ er-
schlossen werden. Die Straße „An der Bundesbahn“ soll als parallel zur Bahntrasse verlau-
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fende Querverbindung vom „Langenwiedenweg“ bis zur „Industriestraße“ ausgebaut werden. 
Südlich ist das Plangebiet über die „Bahnhofstraße“ und die „Grafenstraße“ erschlossen. 
 
Für das Bahnhofsumfeld wurde im November 2007 von dem Planungsbüro für Verkehrs-
technik (PVT, Essen) ein verkehrstechnisches Gutachten, insbesondere vor dem Hinter-
grund der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg und des geplanten Nahversor-
gungszentrums, erstellt. In dem Gutachten wird empfohlen, das Nahversorgungszentrum 
über die Straße „An der Bundesbahn“ und über die östlich gelegene „Industriestraße“ zu er-
schließen. Demnach ist eine Verknüpfung der Straße „An der Bundesbahn“ mit dem „Lan-
genwiedenweg“ vorgesehen. Um den Verkehrsfluss am Knotenpunkt „Langenwiedenweg“ / 
„An der Bundesbahn“ zu optimieren, sind Aufstellflächen für die Linksabbieger vorgesehen. 
Die Straße „An der Bundesbahn“ dient zur Abwicklung des anfahrenden und abfließenden 
PKW-Verkehrs mit Anbindung an den „Langenwiedenweg“ im Westen und an die „Industrie-
straße“ im Osten.  
Die nördlich gelegene Straße „An der Kleinbahn“ dient vorrangig dem Anliegerverkehr zur 
Erschließung der dortigen Bebauung. Unter Einhaltung möglicher schalltechnischer Auflagen 
kann diese Straße vom LKW-Verkehr zur Andienung des Nahversorgungszentrums genutzt 
werden. Am östlichen Ende der Straße ist eine Wendemöglichkeit vorgesehen. Weiterhin soll 
eine großzügige Achse für Fußgänger und Radfahrer in Nord-Süd-Richtung zwischen den 
Straßen „An der Kleinbahn“ und „An der Bundesbahn“ angelegt und ein Platz mit entspre-
chendem Aufenthaltscharakter integriert werden. Die Erschließung des geplanten Nahver-
sorgungszentrums ist vertraglich zu regeln. 
 
Die Breiten der Verkehrsflächen wurden so gewählt, dass ein entsprechender Gestaltungs-
spielraum gegeben ist. In Bezug auf die neue Führung der „Hammer Straße“ im westlichen 
Plangebiet ist ein beidseitiger gemeinsamer Fuß-und Radweg, der von der Fahrbahn durch 
einen Grün- bzw. Parkstreifen abgetrennt ist, vorgesehen. Er soll an den vorhandenen beid-
seitigen Fuß- und Radweg entlang der „Hammer Straße“ anschließen. Aussagen zur Quer-
schnittsaufteilung finden sich in der verkehrsplanerischen Untersuchung der Hoffmann & 
Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009. Darüber hinaus wurde in dieser Unter-
suchung auf das Trogbauwerk der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg, auf die 
geplanten Kreisverkehre und auf die Anbindung an den „Langenwiedenweg“ im nördlichen 
Plangebiet sowie an die „Bahnhofsstraße“ und „Grafenstraße“ im südlichen Plangebiet ein-
gegangen. Außerdem wurden grundsätzliche Aussagen zur Entwässerungstechnik getroffen. 
 
Bei Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg wird die „Brandisstraße“ vom 
„Langenwiedenweg“ abgebunden. Vor diesem Hintergrund ist eine Verbindung von der 
„Brandisstraße“ zum „Langenwiedenweg“ vorgesehen. Eine Durchfahrtmöglichkeit für den 
motorisierten Verkehr ist nicht vorgesehen.Diese Fläche wird als Mischverkehrsfläche fest-
gesetzt. Dadurch ist es möglich sowohl die Fußgänger und Radfahrer an den Langenwie-
denweg anzubinden, als auch die Zufahrt zu dem bestehenden Grundstück Brandisstr. 5 
sicherzustellen.  
 
Ver- und Entsorgung 
 
Im Zuge der Planumsetzung (insbesondere Bahnunterführung Langenwiedenweg und Nah-
versorgungszentrum) sind Um- und Neuverlegungen von Leitungen (Gas, Wasser und 
Strom) einschließlich notwendiger Trafostationen in Abstimmung mit den Versorgungsträ-
gern notwendig. 
 
Entwässerung 
 
Das Plangebiet liegt im kanalisierten Einzugsbereich der Kläranlage Werl des Lippeverban-
des. Entsprechend den genehmigten Planungen: Abwasserbeseitigung Werl-West (April 
1988) und Regenwasserbehandlung und -rückhaltung Werl-West (Oktober 1996) kann die 
Abwasserentsorgung im Mischsystem erfolgen. 
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Vom Kommunalbetrieb Werl wurde unter Berücksichtigung der Planungen im Bahnhofsum-
feld (insbesondere Bahnunterführung Langenwiedenweg und Nahversorgungszentrum) eine 
Gesamtkonzeption zur Entwässerung erarbeitet, die südlich der Bahnlinie bereits umgesetzt 
wird. 
Das geplante Nahversorgungszentrum kann über die Straße „An der Bundesbahn“ an vor-
handene Kanäle im „Langenwiedenweg“ oder in der „Industriestraße“ angeschlossen wer-
den. Zur Sicherstellung ist nördlich der Bahnlinie eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zugunsten der Stadt Werl bzw. Versorgungsträger zu belastende Fläche gem. § 9 (1) 21 
BauGB festgesetzt. 
 
 
6. Sonstige Belange 
 
Grundwasser 
 
Als Grundlage für die Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg wurde seinerzeit 
eine hydrologische Untersuchung durch das Erdbaulaboratorium Essen vorgenommen. Nach 
den damals durchgeführten Baugrundaufschlussbohrungen stehen im Bereich des Bahnho-
fes ab Geländeoberfläche auf im Mittel rund + 89,0 m NN zunächst aufgefüllte Böden in einer 
Mächtigkeit von ca. 0,5 bis 2,5 m an. Darunter ist bis in einer Tiefe von 10,0 m unter Gelände 
ein feinsandiger Grobschluff vorhanden. In weiterer Tiefe folgt ein toniger Schluff, der als 
Verwitterungsschicht bereits den Übergang zum Mergel darstellt. Ab Tiefen von ca. 11,0 bis 
12,0 m unter Gelände beginnt der feste Mergel. Der feinsandige Grobschluff stellt den 
Grundwasserleiter dar. Seine Durchlässigkeit wird in der Größe von k = 10-7 bis 10-8 m/s an-
gegeben. 
Zwei Aufschlussbohrungen (westlich des Bahnhofsgebäudes und im Bereich des geplanten 
nördlichen Kreisverkehrs) wurden seinerzeit zu Grundwassermessstellen ausgebaut und die 
Wasserspiegel regelmäßig eingemessen. Die Auswertung zeigt, dass die Grundwasserstän-
de damals zwischen + 86,0 und + 88,0 m NN schwankten (mittlerer Grundwasserspiegel       
+ 87,0 m NN). In der Untersuchung wird darauf hingewiesen, dass Grundwasseranstiege 
nicht ausgeschlossen werden können und von Grundwasserständen von + 89,0 m NN, im 
Extremfall von einem Anstieg bis Geländeoberkante, auszugehen ist. 
 
Immissionsschutz 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hoppe, Dortmund, No-
vember 2010) wurden die verkehrsbedingten Geräuschimmissionen im Plangebiet ermittelt. 
Bezogen auf die vorhandene Wohnbebauung wurden die Geräuschimmissionen durch Stra-
ßenverkehrslärm auf den Straßen: 

- „Rustigestraße“, 
- „Hammer Straße“, 
- „Brandisstraße“, 
- „An der Bundesbahn“, 
- „Langenwiedenweg“, 
- „Bahnhofstraße“, 
- „Grafenstraße“ 

für das heutige Verkehrsaufkommen (Analyse 2009) sowie das zukünftig zu erwartende Ver-
kehrsaufkommen nach Fertigstellung der Bahnunterführung Langenwiedenweg und unter 
Berücksichtigung des geplanten Nahversorgungszentrums (Prognose 2025) untersucht. Zu-
sätzlich wurden im Bereich der vorhandenen Wohnbebauung die Geräuschimmissionen 
durch Schienenverkehrslärm auf der Bahnstrecke Dortmund - Unna - Werl - Soest - Pader-
born für das heutige Verkehrsaufkommen (Analyse 2009) und das zukünftig zu erwartende 
Verkehrsaufkommen (Prognose 2025) ermittelt. Des Weiteren wurde geprüft, ob der Sum-
menpegel aus den Geräuschimmissionen des Straßen- und Schienenverkehrs zu einer Ge-
samtbelastung führt, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt. 
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Aus der schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm (Straße und Schiene) geht her-
vor, dass durch die veränderte Verkehrsführung die schalltechnischen Orientierungswerte 
nach DIN 18005 sowie die nach § 2 (1) der 16. BImSchV maßgeblichen Immissionsgrenz-
werte im Tages- und Nachtzeitraum an einigen Aufpunkten überschritten werden, so dass 
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ zur Wah-
rung gesunder Wohnverhältnisse Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Die Untersuchungen zu aktiven Schallschutzmaßnahmen haben gezeigt, dass für die Einhal-
tung der Grenzwerte nach 16. BImSchV aus städtebaulichen und räumlichen Gründen Lärm-
schutzwände nicht in Betracht kommen, da sie aufgrund ihrer Lage zu den schützenden Auf-
punkten (Gebäude) bei noch vertretbaren Höhen eine zu geringe abschirmende Wirkung 
aufzeigen. Daher sind zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes in den Ge-
bäuden (Aufenthaltsräume) passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Im Bebauungsplan sind gem. den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung (ein-
schließlich Ergänzungen) passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Entsprechend der in 
der Ergänzung zur schalltechnischen Untersuchung vom 11.08.2011 dargestellten Lärmpe-
gelbereiche (s. Anl. 1), ist gem. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) das jeweils erforderli-
che resultierende Schalldämmmaß (erf. R’w, res) an den Außenbauteilen (Dächer ausgebauter 
Dachgeschosse, Wände einschließlich Türen, Fenster, Rolladenkästen und Zusatzeinrich-
tungen wie z.B. Lüftungsvorrichtungen) von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernach-
tungsräumen in Beherbergungsbetrieben, Unterrichtsräumen, Büroräumen u.ä. entspre-
chend der folgenden Tabelle einzuhalten. 
 

Lärmpegel-
bereich 

maßgeblicher Außenlärm-
pegel in dB(A) 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen,  
Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume u.ä. 

Büroräume u.ä. 

mind. erf. R’w, res des Außenbauteils in dB 

I ≤ 55 30 - 
II 56 – 60 30 30 
III 61 – 65 35 30 
IV 66 – 70 40 35 
V 71 – 75 45 40 
VI 76 – 80 50 45 

VII > 80 
Anforderungen sind hier 
aufgrund der örtl. Gege-
benheiten festzulegen. 

50 

 
Für besonders ruhebedürftige Räume (z.B. Übernachtungsräume), die ausschließlich Fens-
ter auf Lärm zugewandten Gebäudeseiten aufweisen, sind zusätzlich schallgedämmte und 
motorisch betriebene Lüftungseinrichtungen notwendig, die auch bei geschlossenen Fens-
tern eine ausreichende Raumlüftung gewährleisten. Diese Lüftungselemente müssen in Ver-
bindung mit den Fenstern bzw. Außenwänden die festgesetzten schalltechnischen Anforde-
rungen erfüllen. 
Im Baugenehmigungsverfahren ist gem. Runderlass des Ministeriums für Bauen und Woh-
nen vom 24.09.1990 (MBI. NW S. 1348) und der DIN 4109 eine ausreichende Luftschall-
dämmung der Außenbauteile nachzuweisen. Beim Nachweis einer tatsächlich geringeren 
Geräuschbelastung einer Gebäudeseite kann vom festgesetzten Schalldämmmaß abgewi-
chen werden. Bei neu zu errichtenden Gebäuden sollten aus schalltechnischer Sicht günsti-
ge Grundrisslösungen (Aufenthaltsräume auf der Schall abgewandten Seite) vorgesehen 
werden. 
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Die für die Zuordnung der Lärmpegelbereiche maßgebliche Ergänzung der schalltechni-
schen Untersuchung ist als Anlage 1 der Begründung beigefügt. 
 
In Bezug auf den nördlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 52 wird darauf hingewiesen, 
dass heute und bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 hinsichtlich des Straßenver-
kehrs von keiner Überschreitung der Grenzwerte auszugehen ist. Unter Berücksichtigung 
des Schienenverkehrs, insbesondere der von der Bahn prognostizierten erheblichen Zunah-
me des Güterverkehrs, werden  die Grenzwerte erreicht bzw. überschritten. Zur Wahrung 
gesunder Wohnverhältnisse sind entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich. 
 
Bezüglich der Lärmemission im Gartenbereich des Grundstückes Brandisstraße 5, die laut 
Lärmgutachten nach Abbruch der angrenzende Scheune ansteigen würde, wurde durch das 
ausführende Büro noch einmal die Anwendung von aktivem Lärmschutz überprüft. Nach 
Aussage des Ing.-Büros Hoppe, Dortmund, ist durch die Errichtung einer 2 Meter hohen 
Lärmschutzwand eine Reduzierung der Lärmemission von 69 dB(A) auf 64 dB(A) möglich. 
Es wird daher entlang der südlichen und östlichen Grenze des Grundstückes Brandisstraße 
5 eine 2 Meter hohe Lärmschutzwand im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Nahversorgungszentrum 
 
In Bezug auf das geplante Nahversorgungszentrum sind die Richtwerte der TA-Lärm einzu-
halten. Im Zuge eines konkreten Ansiedlungsvorhabens ist eine genaue Prüfung auf seine 
Konsensfähigkeit im Hinblick auf die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen sowie sei-
ne Verträglichkeit in Bezug auf das städtebauliche Gefüge sowie vorhandene Nutzungen, 
insbesondere angrenzende Wohnbebauung, notwendig. 
 
Kampfmittel 
 
Für einen Kampfmittelverdacht bestehen im Plangebiet keine Anhaltspunkte. Im Zusammen-
hang mit der Herstellung des barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig in unmittelbarer Nach-
barschaft ist eine detaillierte Datenauswertung durch den Kampfmittelräumdienst der Be-
zirksregierung erfolgt. Dabei wurden keine Anhaltspunkte für einen Kampfmittelverdacht ge-
sehen. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
In der Aufstellung „Erfassung von Altlasten im Kreis Soest“ ist für den Geltungsbereich fol-
gende Eintragung vorhanden: 

- ehemaliger Schrottplatz an der Straße „An der Bundesbahn“ (heutige Nutzung: Lager- 
 platz) 
 
Im Jahr 1990 wurde eine Gefährdungsabschätzungsuntersuchung im Bereich des ehemali-
gen Schrottplatzes der Firma Eickhoff durch das ingenieurgeologische Laboratorium Menden 
durchgeführt. Aus diesem Gutachten geht hervor, dass grundsätzlich geringe Verunreinigun-
gen in den angetroffenen Böden vorhanden sind und aus geologischer Sicht eine Gefähr-
dung des Grundwassers in größerer Tiefe nicht gegeben ist.  
In einer späteren Analyse wurden höhere Verunreinigungen festgestellt, die aber noch keine 
Sanierung des Geländes bei der derzeitigen Nutzung als Lagerplatz erfordern. Weitere Un-
tersuchungen sind jedoch bei einer Änderung der Flächennutzung erforderlich, die dann mit 
dem Kreis Soest abzustimmen sind. Es ist sinnvoll, diese erst bei konkreten Bauvorhaben 
vorzunehmen, da die Untersuchungen dann gezielt bzw. in Abstimmung mit der vorgesehe-
nen Nutzung durchgeführt werden können. 
Aufgrund der o.g. Nutzung und der Untersuchungsergebnisse wurden die entsprechenden 
Flurstücke (311, 85) in das Kataster „Altlastenablagerungen und -standorte im Kreis Soest“ 
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aufgenommen. Die Altlastenverdachtsflächen sind im Bebauungsplan als Flächen mit erheb-
lichen Bodenverunreinigungen durch umweltgefährdende Stoffe gekennzeichnet. 
Des Weiteren liegt eine Bodenuntersuchung für das östlich an den ehemaligen Schrottplatz 
angrenzende Grundstück von dem Büro Kleegräfe - Baugrund- und Umweltanalytik aus dem 
Jahr 2005 vor. Das Gutachten beinhaltet die Ermittlung und Beurteilung des von der Nutzung 
(Kfz-Werkstattbetrieb für Wartungs- und Reparaturarbeiten) ausgehenden Gefährdungspo-
tenzials und dient der prophylaktischen Vorsorge hinsichtlich einer potenziellen mäßig sen-
siblen Folgennutzung (Nahversorgungszentrum). Es wurden Untergrundaufschlüsse sowie 
chemische Analysen durchgeführt. Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen weisen 
die untersuchten Böden kein deutliches nutzungs-spezifisches erhöhtes Gefährdungspoten-
zial für die Parameter Kohlenwasserstoff-Index so-wie BTEX-Aromaten und PAK nach EPA 
auf. Eine akute Gefährdung von Schutzgütern existiert beim derzeitigen Kenntnisstand nicht. 
Eine geringmäßige Kohlenwasserstoff-Index-Erhöhung sollte längerfristig beobachtet wer-
den. Von ihr geht jedoch kein akuter Handlungsbedarf aus.  
Bei einer mäßig sensiblen Folgenutzung sollten u.a. alle nutzungsspezifischen Anlagenteile 
vollständig aus dem Untergrund entfernt werden. Bei einer Auskofferung sollte eine gut-
achterliche Begleitung und eine umweltgeologische Abnahme des Aushubplanums / Sohlbe-
reiches erfolgen. 
Das Grundwasser weist eine geringmäßige Kohlenwasserstoff-Index-Auffälligkeit auf. Der 
auffällige Parameter sollte im zeitlichen Abstand erneut untersucht und bewertet werden 
(Grundwasser-Monitoring), um Veränderungen zu ermitteln. Es besteht ebenfalls kein akuter 
Handlungsbedarf. 
 
Gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB ist die Fläche im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet. 
 
historische Erkundung der Deutschen Bahn AG 
 
Aus der historischen Erkundung der Deutschen Bahn AG für den Kreis Soest gehen drei 
weitere Altlastenverdachtsflächen hervor, jedoch ist auf dem Areal des Bahnhofes Werl von 
keinem gravierenden Gefährdungspotenzial auszugehen. Es handelt sich lediglich um 

- einen ehemaligen Kleinlokschuppen, 
- ein ehemaliges Magazin mit Schlosserei, 
- eine ehemalige Köf-Tankstelle. 
 
Im Bereich der genannten Verdachtsflächen muss mit lokalen MKW-Belastungen des Bo-
dens durch Diesel, Öle und Schmierstoffe gerechnet werden. Ferner wurden in Schlosserei-
en häufig Kaltreiniger eingesetzt, die zu einer Bodenbelastung mit LHKW geführt haben kön-
nen. Mögliche Kontaminationen des Bodens dürften aufgrund der obersten geringdurchlässi-
gen und bis zu 2 m mächtigen Lößschicht (lehmiger Schluff, schluffig lehmiger Feinsand) 
sowie stellenweise undurchlässiger Geschiebelehme vertikal begrenzt sein. Eine Gefahr für 
das Stauwasser besteht nur bei Entfernung der Lößschicht, weil dann Schadstoffe über das 
Sickerwasser in das ca. 2 m u. GOK anstehende Stauwasser ausgetragen werden könnten. 
Für die Bereiche des ehemaligen Kleinlokschuppens und des ehemaligen Magazins mit 
Schlosserei besteht lt. Gutachten ein geringes Gefährdungspotenzial für die Schutzgüter. Es 
wird davon ausgegangen, dass der Boden des Kleinlokschuppens bzw. des Magazins mit 
Schlosserei zumindest teilweise versiegelt war und nur in kleineren Mengen mit wasserge-
fährdenden Stoffen umgegangen wurde. 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle (am Gleis 405) besteht lt. Gutachten ein mittleres Ge-
fährdungspotenzial. Es wird eine mangelnde Versiegelung des Bodens und eine große Men-
ge der gehandhabten, Wasser gefährdenden Stoffe angenommen. Demnach sind bei einem 
konkreten Bauvorhaben weitere Untersuchungen erforderlich. 
 
Gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB sind die Flächen im Bebauungsplan entsprechend gekennzeich-
net. Bei der späteren Realisierung von Vorhaben im Bereich der angeführten Altlastenver-
dachtsflächen ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirtschaft 
/ Bodenschutz zu beteiligen. Ergänzend dazu werden folgende Hinweise gegeben: 
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1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer- 
 den, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bo- 
 denschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle  
 bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu la- 
 gern. 
2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Ab- 
 fälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu be- 
 seitigen. 
3. Sollten Recyclingprodukte eingebaut werden, ist hinsichtlich der Einbaubedingungen 

(wasserrechtliche Erlaubnis) die Untere Wasserbehörde zu beteiligen. 
4. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abtei- 
 lung Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen.  
 Der Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung  
 anzuzeigen. 
 
Denkmalschutz und -pflege 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ sind folgende in der 
Denkmalliste eingetragene Bau- und Bodendenkmäler vorhanden: 

- Heiligenhäuschen Brandisstraße / Langenwiedenweg 
Das Heiligenhäuschen (XI. Kreuzwegstation) steht auf einem von Bordsteinen eingefass-
ten Rondell im Einmündungsbereich „Brandisstraße“ / „Langenwiedenweg“. Es ist ein 
großer, mit Schiefer gedeckter Bau in Werler Grünsandstein. Es wurde unter der lfd.      
Nr. 65 in die Denkmalliste der Stadt Werl aufgenommen. 

- Bahnhofsgebäude 
Das zweigeschossige Empfangsgebäude Werl dokumentiert die stilgeschichtliche Ent-
wicklung in der Bahnhofsarchitektur und ermöglicht Vergleiche mit zeitgleich erstellten 
Empfangsgebäuden. Ebenso wie die Stadtstruktur wurden auch die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse durch die Eisenbahn einem grundlegenden Wandel unterworfen. Für die Stadt 
Werl brachte der Anschluss neben den wirtschaftlichen Vorteilen, womit eine wesentliche 
Vorbedingung für ein weiteres Wachstum der Stadt erfüllt war, einen erheblichen Presti-
gegewinn. Zudem hatte die Bahn 100 Jahre hindurch eine große Bedeutung für den Pil-
gerverkehr. Letztlich sprechen neben den o.g. wissenschaftlichen Gründen auch städte-
bauliche Aspekte für die Erhaltung und Nutzung des Empfangsgebäudes, dass 2004 / 
2005 saniert wurde. Als nördliche Begrenzung des historischen Stadtkerns bildet der 
Bahnhof einen besonderen städtebaulichen Begrenzungs- und Bezugspunkt. Das Bahn-
hofsgebäude, das heute als Kultur- und Eventzentrum genutzt wird, wurde unter der lfd. 
Nr. 190 in die Denkmalliste der Stadt Werl aufgenommen. 

Die aufgeführten Denkmäler können bei Umsetzung der Planung an ihrem Standort erhalten 
werden. In Bezug auf das Kriegsgefangenendenkmal am Bahnhofsvorplatz ist eine Verle-
gung erforderlich. 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von Werl, 
einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung des o.g. Plangebie-
tes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener Epochen bekannt. Möglicher-
weise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich hinein. Zudem ist bei Boden-
eingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der Aufdeckung bisher unbekannter Fundstel-
len zu rechen. Daher sind die geplanten Erdarbeiten frühzeitig mit der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um 
eine archäologische Begleitung, vor allem des Mutterbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter 
des Amtes sicherzustellen. Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Sandschaufel 
im rückwärtigen Verfahren abgetragen werden. Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu 
kurzfristigen Verzögerungen im Bauablauf kommen. 
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Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturge-
schichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen 
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde 
und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 
02761-937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werk-
tage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), 
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird.  
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bo-
dendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs 
Monate in Besitz zu nehmen. 
 

 
 
Grunderwerb / Kosten 
 
Im Zusammenhang mit der Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg werden von 
dem heutigen Rewe-Grundstück ca. 900 m² beansprucht. Des Weiteren wird bei Umsetzung 
der Planung die „Brandisstraße“, bedingt durch das Trogbauwerk der Bahnunterführung 
Langenwiedenweg, vom „Langenwiedenweg“ abgebunden und mit einer Wendemöglichkeit 
versehen. Im Zuge der Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg und die damit 
verbundene Abbindung der „Brandisstraße“ vom „Langenwiedenweg“ können die für eine 
öffentliche Verkehrsfläche benötigten ca. 900 m² des heutigen Rewe-Grundstückes durch 
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süd-westlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische Teilflächen nahezu komplett 
ausgeglichen werden. 
Des Weiteren beabsichtigt die Stadt, nicht städtische Flächen im Bereich des Bahnhofsvor-
platzes von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (GWS) zu 
erwerben. In Bezug auf das geplante Nahversorgungszentrum ist beabsichtigt, die im Eigen-
tum der Stadt und GWS befindlichen Flächen zu veräußern. Mit der Veräußerung des Ge-
ländes soll begonnen werden, wenn die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geklärt 
sind, d. h. wenn im Bebauungsplanverfahren eine gewisse Planreife besteht.  
Mit dem Investor werden dann Vereinbarungen zur Erschließung, zu den Kosten etc. getrof-
fen. 
 
Die Aufhebung des Bahnüberganges Langenwiedenweg ist eine Maßnahme nach § 5 des 
Eisenbahnkreuzungsgesetzes. Beteiligte an dem Kreuzungspunkt sind die Deutsche Bahn 
als Baulastträger des Schienenweges und die Stadt Werl als Baulastträger der Straße. Die 
kreuzungsbedingten Kosten werden gem. § 13 (1) Eisenbahnkreuzungsgesetz von der Bahn 
und der Stadt sowie von der Bundesrepublik Deutschland zu je einem Drittel getragen. 
 
Werl, im Mai 2015 
i.A. 

 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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1 Einleitung 

1.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 

Die Stadt Werl stellt den Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ auf, hierdurch wird der 

rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 33 „Langenwiedenweg“ fast komplett überplant (s. Abb. 1).  

Das vorrangige Planungsziel ist die Herstellung einer sicheren und leistungsfähigen Ver-

kehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer sowie die Aufhebung der Trennwirkung der Bahnli-

nie durch die Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge im Verlauf des Langenwie-

denwegs und der Hammer Straße (STADT WERL 2011 Begründung zum Entwurf des Be-

bauungsplanes Nr. 102). Verbunden hiermit sind eine Umgestaltung der Verkehrssituation 

und eine Neuordnung der an die Straßenräume angrenzenden Bereiche. Weitere Planungs-

ziele sind die städtebauliche Aufwertung des Bahnhofsareals und die Nutzung vorhandener 

Flächenpotentiale im Bereich des Bahnhofes. Es sollen brach gefallene Flächen durch neue 

Nutzungen reaktiviert werden.  

Konkrete Planungsziele bei der Umgestaltung des Bahnhofsareals sind: 

• Schaffung einer Bahnunterführung Langenwiedenweg, 

• Entwicklung eines Nahversorgungszentrums im nördlichen Bereich, 

• Gestaltung des im südlichem Bereich gelegenen Bahnhofvorplatzes. 

Der Rückbau der beiden Bahnübergänge liegt im Interesse der Bahn bzw. des Bundes, da 

gemäß §3 Eisenbahnkreuzungsgesetz grundsätzlich das Ziel verfolgt wird, Bahnübergänge 

aus Gründen der Sicherheit zu entfernen.  

 

Abbildung 1: Übersicht Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (STADT WERL, Ent-
wurf Dezember 2010) 
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1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten und für die 

Fläche relevanten Ziele des Umweltschutzes 

In den Fachgesetzen sind für die verschiedenen Schutzgüter Ziele und allgemeine Grund-

sätze definiert, die im Rahmen der vorliegenden Prüfung der Schutzgüter berücksichtigt wer-

den müssen.  

In der Tabelle 1 sind die relevanten Fachgesetze aufgeführt.  

Tabelle 1 : Relevante Fachgesetze 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch 
  
  
  

Baugesetzbuch 
Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung 
von Emissionen. 

Bundes Immissionsschutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgü-
ter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie 
Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wär-
me, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen). 

TA Lärm 
Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

DIN 18005 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der 
Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, 
dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber 
auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvor-
sorge und Lärmminderung bewirkt werden soll. 

Tiere und 
Pflanzen 
  
  

FFH- und Vogelschutzrichtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher 
Bedeutung zur Sicherstellung einer biologischen Vielfalt und 
insbesondere die Erhaltung wildlebender Vogelarten. 

Bundesnaturschutzge-
setz/Landschaftsschutzgesetz NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung 
künftiger Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereichen zu schützen, zu pflegen , zu entwickeln und soweit 
erforderlich wiederherzustellen, dass  

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes 

• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter 

• die Tier und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le-
bensstätten und Lebensräume, sowie 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit, sowie der der 
Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind 

Baugesetzbuch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturhaus-
haltes und der Landschaftspflege insbesondere  

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Was-
ser, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

•  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete, sowie 

• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich 
erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes on seinen in § 1, Absatz 6 Nr. 7a 
bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des 
Bundesnaturschutzgesetzes)  

zu berücksichtigen. 
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Boden 
  

Bundesbodenschutzgesetz 

Ziele sind  
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich sei-

ner Funktion im Naturhaushalt, insbesondere als 
Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, 
Tiere und Pflanzen, 

• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser 
und Nährstoffkreisläufen, 

• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen 
(Grundwasserschutz), 

• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte,  
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und 

forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öf-
fentliche Nutzungen, 

•  der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenver-
änderungen, 

• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädli-
cher Bodenveränderungen, 

• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenver-
änderungen und Altlasten 

Baugesetzbuch 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 
und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inans-
pruchnahme von Böden (Bodenschutzklausel). Darüber hinaus 
soll eine sozialgerechte Bodennutzung gewährt werden. 

Wasser 
  

Wasserhaushaltsgesetzbuch 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes 
und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirt-
schaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung 
vermeidbarer Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktionen. 

Landeswassergesetz 
Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 
und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirt-
schaftung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit. 

Luft 
  

Bundes-Immissionsschutzgesetz inkl. Ver-
ordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgü-
ter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie 
Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wär-
me, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen). 

TA Luft 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft von schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie 
deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für 
die gesamte Umwelt. 

Klima Landschaftsschutzgesetz 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und 
damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundla-
ge des Menschen und Grundlage für seine Erholung 

Land-
schaft 
  

Bundesnaturschutzge-
setz/Landschaftsschutzgesetz NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederherstellung 
der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Le-
bensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft. 

Baugesetzbuch Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeint-
rächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

 

Fachplanungen 

Auch in den entsprechenden Fachplänen sind Ziele des Umweltschutzes und allgemeine 

Grundsätze für die Schutzgüter bzw. planerische Rahmenbedingungen formuliert, die im 

Rahmen der Prüfung berücksichtigt wurden. Diese sind in der Begründung zum Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 102 der Stadt Werl (vgl. Teil 1) ausführlich beschrieben und werden an 

dieser Stelle nicht mehr aufgeführt.  
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Lage und heutige Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 befindet sich im nördlichen Bereich der 

Stadt Werl.  

Die Flächen nördlich der Gleisanlagen sind gekennzeichnet durch Wohnbebauung, Dienst-

leistungsangebote sowie Handwerksbetriebe. Im östlichen Teil befinden sich große brach 

gefallene Flächen sowie ein ungenutzter Lagerschuppen auf dem Gelände des ehemaligen 

Güterbahnhofes (s. Abb. 2). Der Süden des Plangebietes ist vor allem durch das Bahnhofs-

gebäude mit dem dazugehörigen Vorplatz, dem Omnibusbahnhof sowie den Park & Ride 

Plätzen geprägt (s. Abb. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Nördlicher Bereich des Plangebietes – brach gefallene Flächen auf dem 
Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes 
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Abbildung 3: Südlicher Bereich des Plangebietes - Bahnhofsgebäude mit Vorplatz  

 

An das Plangebiet grenzt im Norden vor allem Wohnnutzung und zum Teil Gewerbe an, süd-

lich befinden sich sowohl Wohn- als auch Büro- und Geschäftsgebäude sowie die Polizei. 

Entlang der Hammer Straße südwestlich des Geltungsbereiches sind einige Gewerbebetrie-

be, wie z.B. ein Mineral- und Holzhandel, eine KFZ-Werkstatt und ein Reifenservice ange-

siedelt. Nordwestlich im Bereich Langenwiedenweg/Brandisstraße befindet sich ein Rewe-

Markt.  
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2.2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes 

2.2.1 Übersicht Umweltzustand 

In der Tabelle 2 ist eine Übersicht zum derzeitigen Umweltzustand aufgeführt. Die abioti-

schen und biotischen Faktoren des Naturhaushalts sind die Basis für die Beurteilung der 

betroffenen Funktionen der Schutzgüter.  

Tabelle 2: Übersicht Umweltzustand im Plangebiet 

Faktor Ausprägung 

Naturraum 

Die Stadt Werl liegt innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit Hellweg-
börden in der Werl-Unnaer Börde. Der Raum bildet eine ausgedehnte, 
waldfreie Agrarlandschaft. Eine dichte Reihe sehr alter, großer Haufen-
dörfer einschließlich der Städte Werl und Unna kennzeichnet die Sied-
lungs- und Durchgangslandschaft (MEISEL 1960).  

Geologie 

Die Böden stehen im Plangebiet in einer Mächtigkeit von 0,5 bis 2,5 m an. 
Darunter befindet sich bis zu einer Tiefe von 10 m unter Gelände ein fein-
sandiger Grobschluff. Tiefer folgt ein toniger Schluff, der als Verwitte-
rungsschicht den Übergang zum Mergel darstellt. Der feste Mergel be-
ginnt 11- 12 m unter Gelände (NENDZA & PARTNER 1994).  

Oberflächenform Das Geländeprofil im Stadtbereich von Werl ist flach ausgeprägt.  

Boden  

Im Plangebiet kommen vor allem Gley-Parabraunerden vor. Aufgrund der 
Fruchtbarkeit handelt es sich um schutzwürdige Böden (GEOLOGISCHER 
DIENST 2004). Allerdings sind die Böden im Plangebiet deutlich anthropo-
gen überformt (Versiegelung) damit sind die Bodenfunktionen so gut wie 
verloren gegangen.  

Klima/Luft 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines bebauten Bereiches und kennzeich-
net sich somit durch ein Stadtklima bzw. in den lockerer bebauten Berei-
chen nördlich der Gleisanlagen durch ein Stadtrandklima. Durch den 
Straßen- und Schienenverkehr ist die Luft mit Staub und Verkehrsabga-
sen belastet.    

Gewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Anfallendes 
Niederschlagswasser wird über die Kanalisation abgeleitet. Der mittlere 
Grundwasserspiegel liegt im Plangebiet bei 87 m NN. Den Grundwasser-
leiter bildet ein feinsandiger Grobschluff (NENDZA & PARTNER 1994). 

Tiere, Pflanzen und 
deren Lebensräume 

Das Plangebiet hat aufgrund des hohen Versiegelungsgrades nur eine 
geringe Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Lediglich der 
Bereich nördlich der Gleisanlage sowie die Hausgärten sind als Lebens-
raum von Bedeutung.  

Landschaftsbild 

Da sich das Plangebiet im Stadtbereich von Werl befindet ist das Land-
schaftsbild (Ortsbild) vor allem durch anthropogene Nutzungen geprägt. 
Der Versiegelungsgrad durch Straßen, Gebäude und Plätze ist relativ 
hoch. Gehölzstrukturen befinden sich in den Hausgärten, im Bereich des 
Bahnhofsvorplatzes und auf den Flächen nördlich der Gleisanlagen.  

Erholung 
Das Plangebiet hat aufgrund der intensiven Flächennutzungen keine Er-
holungsfunktion.  

Vorbelastungen 

Aufgrund der intensiven anthropogenen Nutzungen ist im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes eine deutliche Vorbelastung der Schutzgüter 
zu verzeichnen. Hier ist vor allem der Verkehr (PKW, Schienenverkehr) 
zu nennen (Lärm, Immissionen). Die Flächen sind größtenteils versiegelt. 
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2.2.2 Schutzgut Mensch 

Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Gesundheit 
sowie Wohlbefinden zu verstehen. Neben der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt 
und dem Schutz und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sind als Schutzziele 
das gesunde Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten zu betrachten. Daraus abgeleitet 
sind zu berücksichtigen: 

• Wohn-, Wohnumfeld und Erholungsfunktion, 
• Gesundheit und Wohlbefinden.  

 

Wohn-, Wohnumfeld und Erholungsfunktion 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des bebauten Stadtbe-

reiches von Werl, von daher befindet sich sowohl innerhalb des Plangebietes als auch daran 

angrenzend Wohnbebauung.  

Das Wohnumfeld ist aufgrund der Innenstadtlage durch intensive Nutzungen geprägt. Die 

Verkehrsanbindung ist aufgrund der Nähe zum Bahnhof und der vorhandenen Straßen als 

gut zu bezeichnen. Im Umfeld des Vorhabens befinden sich einige Dienstleister (z.B. Rewe-

Markt), die Innenstadt ist fußläufig zu erreichen. Durch die Bahnlinie mit den höhengleichen 

Bahnübergängen ergibt sich allerdings eine gewisse Trennwirkung.  

Durch die Umsetzung der Planung kann es zu Änderungen der Wohn- und Wohnumfeldfunk-

tion kommen.  

Das Plangebiet hat keine Bedeutung für die Erholungsfunktion, da die Flächen überwiegend 

intensiv genutzt werden und keine Erholungseinrichtungen mit Ausnahme des Kultur- und 

Eventzentrums im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes vorhanden sind. Da dieses von den 

Planungen nicht tangiert wird, werden Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion per se aus-

geschlossen. 

Gesundheit und Wohlbefinden 

Da sich das Plangebiet im Stadtbereich von Werl befindet, sind Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Mensch vor allem in Form von Lärm, Gerüchen sowie gasförmigen Emissionen 

(Abgase) vorhanden. Diese werden vor allem durch den Straßen- und Schienenverkehr her-

vorgerufen.  

Zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ wurde eine schalltechnische Untersuchung 

zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrs-

lärm (INGENIEURBÜRO HOPPE 2010) erstellt. Hierzu wurden Messungen und Berechnungen 

zur Ist-Situation (Jahr 2009) durchgeführt. Desweiteren wird eine Prognose für die Situation 

2025 nach Umsetzung des B-Planes mit der Unterführung Langenwiedenweg unter Berück-
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sichtigung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens und des Nahversorgungszentrums 

„Ost“ abgegeben.  

Die Geräuschimmissionen wurden an insgesamt 22 Immissionspunkten gemessen, diese 

liegen an der Hammer Straße, Brandisstraße, Alter Keller, Bahnhofsstraße, Grafenstraße, 

Langenwiedenweg, An der Kleinbahn und am Kindergarten.  

Hinsichtlich des Straßenverkehrs ergibt sich aus der Gegenüberstellung Analyse 2009 und 

Prognose 2025, dass sich durch die Umgestaltung der verkehrlichen Situation an sechs Im-

missionspunkten eine Verbesserung gegenüber der heutigen Belastung ergibt. An fünf Punk-

ten werden die Grenzwerte trotz Pegelzunahmen von bis zu 7 dB im Tages- und Nachtzeit-

raum unterschritten bzw. eingehalten. An fünf Aufpunkten kommt es zu einer Pegelzunahme 

von bis 13 dB und damit zu einer Überschreitung der Grenzwerte für WA- und MI-Gebiete im 

Tages- und Nachtzeitraum. An den verbleibenden zehn Immissionspunkten ist mit einer Pe-

gelzunahme von 1-2 dB zu rechnen, hier werden die Grenzwerte erstmalig bzw. weiterhin 

überschritten (INGENIEURBÜRO HOPPE 2010).  

Bezüglich des Schienenverkehrs ergeben sich durch das zukünftig zu erwartende Verkehrs-

aufkommen auf der Bahnstrecke 2103 an den Immissionspunkten Pegelzunahmen von 4-13 

dB im Tages- und Nachtzeitraum.  

Es wurde weiterhin geprüft, ob durch den Summenpegel aus den Geräuschimmissionen des 

Straßen- und Schienenverkehrs eine Gesamtbelastung entsteht, die eine Gesundheitsge-

fährdung darstellt.  

Insgesamt ergibt sich, dass bereits im Ist-Zustand die Grenzwerte teilweise überschritten 

werden und auch durch eine geänderte Verkehrsführung und unter Berücksichtigung des zu 

erwartenden Verkehrsaufkommens werden Pegel oberhalb der Grenzwerte prognostiziert.  

2.2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bei den Schutzgütern Tiere und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensge-
meinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und –
bedingungen im Vordergrund. Lebensräume mit besonderen Funktionen für Tiere und Pflan-
zen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten sind dabei besonders zu berücksichtigen. Daraus 
lassen sich ableiten: 

• Biotopfunktion, 
• Biotopvernetzungsfunktion.  

 

Biotopfunktion 

Die Biotopfunktion einer Fläche hängt stark von ihrer Lage, Größe, Struktur und Beschaffen-

heit sowie den Standortfaktoren und der Vorbelastung ab.  
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Der überwiegende Anteil des Plangebietes erfüllt Lebensraumfunktionen geringer Bedeu-

tung. Im Planbereich befinden sich überwiegend Biotoptypen, die durch intensive Nutzung 

geprägt werden (Versiegelte Flächen, Gleisbereiche ohne Vegetation). Im Bereich des Plan-

gebietes befinden sich keine schutzwürdigen Biotope oder gesetzlich geschützten Biotope 

nach § 62 LG.  

Tiere 

Zur Überprüfung, ob artenschutzrechtliche Belange den Planungen entgegen stehen, wurde 

ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 102 von der Stadt Werl in 

Auftrag gegeben (LÖK PLAN 2009). Hieraus geht hervor, dass sich im Plangebiet Strukturen 

befinden, wie z.B. ruderale Hochstaudenfluren oder leerstehende Gebäude, die planungsre-

levanten Arten potentiell als Lebensraum dienen können.  

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden mehrere abendliche bzw. nächtliche 

Begehungen zur Erfassung der Fledermausaktivitäten im Plangebiet durchgeführt. Hierbei 

wurde festgestellt, dass Fledermäuse die Plätze und offenen Bereiche zur Jagd nutzen. So-

mit kann das Vorhandensein von Quartieren in geeigneten Gehölzstrukturen und entspre-

chenden Gebäuden nicht ausgeschlossen werden. Daher wurden die vom Abriss betroffenen 

Gebäude auf das Vorhandensein von Quartieren untersucht. Es ergaben sich zwar keine 

Hinweise auf Quartiere, allerdings kann dies nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

Im Plangebiet wurden weiterhin Vorkommen der in Städten typischen Greifvogel- und Eulen-

arten Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, Waldkauz und Waldohreule nicht ausgeschlossen.  

Die Gleisanlagen im Bereich des Werler Bahnhofes sind potentielle Lebensräume der Zaun-

eidechse, es kommen vor allem die offenen Flächen nördlich der Gleisanlagen in Frage. Im 

Rahmen der Untersuchungen wurde daher ebenfalls auf ein Vorkommen von Reptilien kont-

rolliert. Ein Nachweis konnte nicht erbracht werden. Ein Vorkommen wird auf den Flächen 

nördlich der Gleisanlagen wird auch als sehr unwahrscheinlich eingestuft, da diese nicht ge-

schottert, sondern teils asphaltiert, teils gepflastert und augenscheinlich intensiv befahren 

und als Lagerfläche genutzt werden (vgl. LÖK PLAN 2009).  

 

Pflanzen 

Die intensiv genutzten Bereiche des Plangebietes (versiegelte Flächen) spielen als Lebens-

raum für Pflanzen kaum eine Rolle. In den Hausgärten und in den Grünanlagen vor dem 

Bahnhof finden sich vor allem Ziergehölze- und pflanzen sowie Rasenflächen. Hier finden 

sich aber auch einige gepflanzte lebensraumtypische Baumarten. Als Lebensraum für Pflan-

zen von Bedeutung sind die brach gefallenen Flächen nördlich des Bahnhofes. Hier haben 
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sich vor allem neophytenreiche, nitrophile ruderale Hochstaudenfluren (vgl. LÖK PLAN 2009) 

und Pioniergehölze (z.B. Birke) entwickelt.  

Biotopvernetzungsfunktion 

Das Plangebiet hat aufgrund der intensiven Nutzungen keine Bedeutung für den Biotopver-

bund. Eine Beeinträchtigung der Biotopvernetzungsfunktion kann somit ausgeschlossen 

werden.  

2.2.4 Schutzgut Luft und Klima 

Als Schutzziele sind für das Schutzgut Klima/Luft die Vermeidung von Luftverunreinigungen, 
die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokal-
klimatischen Regenerations- und Austauschfunktion definiert. Dabei sind zu berücksichtigen: 

• die Durchlüftungsfunktion,  
• die Luftreinigungsfunktion,  
• die Wärmeregulationsfunktion. 

 

Das Plangebiet ist vor allem durch große versiegelte Bereiche gekennzeichnet, eingestreut 

finden sich ein paar Hausgärten oder Grünflächen. Nördlich des Bahnhofes liegen teilversie-

gelte Ruderalflächen. 

Die Luftqualität im Plangebiet unterliegt deutlichen Belastungen, diese werden vor allem 

durch den Straßen- und Schienenverkehr verursacht. Weitere Emissionen gehen von den 

Industrie- und Gewerbebetriebe sowie den privaten Haushalten aus (Heizungsemissionen).  

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades und Vorbelastungen spielen die Klimafunktionen 

im Plangebiet nur eine sehr untergeordnete Rolle. Westlich des Vorhabens befindet sich der 

Stadtpark von Werl. Diese Grünstruktur ist im Gegensatz zum Plangebiet innerhalb des 

Stadtbereiches von Werl für die Durchlüftung, Luftreinigung und die Wärmeregulation von 

zentraler Bedeutung.  

2.2.5 Schutzgut Landschaft 

Wesentliches Schutzziel des Schutzgutes Landschaft ist das Landschaftsbild, das es in sei-
ner Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt, ebenso wie die Erhaltung ausreichend 
großer unzerschnittener Landschaftsräume. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere 
Landschaftsteile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrach-
ten. Daraus abgeleitet ist die landschaftsästhetische Funktion zu berücksichtigen. Diese 
Funktion, d.h. die Bedeutung des Landschaftsbildes, ist abhängig von der Ausstattung eines 
Gebietes mit unterschiedlichen Landschaftselementen, der Topographie und der Nutzung, 
aber auch der bestehenden Vorbelastungen durch künstliche Elemente (Lärm, Gerüche und 
Unruhe).  
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Landschaftsbildfunktion 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes hat für das Schutzgut Landschaft keine besondere 

Bedeutung. Es liegt im Stadtbereich von Werl und ist vor allem durch intensive Nutzungen 

geprägt. Die Fläche ist nur mit wenigen Gehölzstrukturen durchsetzt, wie z.B. die Gehölze 

westlich des Bahnhofsgebäudes und in den Hausgärten sowie die Gehölze auf den brach 

gefallenen Flächen nördlich der Gleisanlage. Die letztgenannten Gehölze sind vorwiegend 

durch Sukzession entstanden.  

Bei Umsetzung der Planungen müssen einige Flächen neu versiegelt und Gebäude abgeris-

sen werden. Neue Gebäude werden errichtet (Nahversorgungszentrum). Desweiteren müs-

sen Gehölze und Vegetation beseitigt werden. Es sind allerdings auch Pflanzungen von Ge-

hölzen geplant, im Bereich des Nahversorgungszentrums ist für je vier Stellplätze ein Baum 

vorzusehen. 

Die Landschaftsbildfunktion ist durch die intensive Nutzung stark vorbelastet und hat damit 

insgesamt eine geringe Wertigkeit. Negative Einflüsse bestehen vor allem durch den Stra-

ßen- und Schienenverkehr und die damit verbundenen Emissionen.  

2.2.6 Schutzgut Boden 

Das Schutzgut Boden hat unterschiedlichen Funktionen für den Naturhaushalt. Es dient vor 
allem als Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-
men. Darüber hinaus sind seine Wasser- und Nährstoffkreisläufe, seine Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, seine Grundwasserschutzfunktion und seine Bedeutung für 
die Natur- und Kulturgeschichte zu schützen. Zu berücksichtigen sind folgende bewertungs-
relevante bodenökologischen Funktionen: 

• Biotopbildungsfunktion, 
• Grundwasserschutzfunktion, 
• die Abflussregelungsfunktion.  

 

Biotopbildungsfunktion 

Im Bereich des Plangebietes befindet sich ein schutzwürdiger, fruchtbarer Boden (GEOLOGI-

SCHER DIENST 2004). Die Böden mit einer hohen Bodenfruchtbarkeit erfüllen eine Doppel-

funktion: sie sind zum einen ein bevorzugter Lebensraum für Pflanzen. Zum anderen zeich-

nen sie sich durch gute land- und forstwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten aus. Zudem 

weisen Böden mit einer hohen Bodenfruchtbarkeit eine hohe Regelungs- und Pufferfunktion 

auf.  

Die Flächen sind überwiegend durch intensive Nutzung geprägt (Versiegelung) und sind 

deutlichen Vorbelastungen ausgesetzt. Die Biotopbildungsfunktion spielt dagegen eine sehr 

untergeordnete Rolle.  
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Grundwasserschutzfunktion 

Im Hinblick auf vorhandene Altlasten im Bereich des Plangebietes liegen mehrere Untersu-

chungen vor. Eine ausführliche Beschreibung dazu findet sich im Teil „Begründung zum 

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 102“. Zwei Flurstücke sind in das Kataster „Altlastenabla-

gerungen und –standorte im Kreis Soest“  als Flächen mit erheblichen Bodenverunreinigun-

gen durch umweltgefährdende Stoffe aufgenommen. Grundsätzlich sind geringe Verunreini-

gungen in den Böden vorhanden, allerdings ist aus geologischer Sicht eine Gefährdung des 

Grundwassers in größerer Tiefe nicht gegeben. Eine spätere Analyse hat jedoch höhere 

Verunreinigungen ergeben, die aber keine Sanierung des Geländes bei der derzeitigen Nut-

zung als Lagerplatz notwendig machen.  

Eine historische Erkundung der Bahn AG im Kreis Soest hat ergeben, dass im Umfeld des 

Bahnhofes Werl im Bereich von drei Verdachtsflächen von einem geringen bis mittleren Ge-

fährdungspotenzial für die Schutzgüter auszugehen ist. Es muss mit lokalen MKW-

Belastungen des Bodens durch Diesel, Öle und Schmierstoffe gerechnet werden. Ferner 

können Bodenbelastungen in Form von LHKW auftreten.  

Eine weitere Untersuchung des Büros KLEEGRÄFE (2005) im Bereich des geplanten Standor-

tes des Nahversorgungszentrums hat ergeben, dass keine akute Gefährdung von Schutzgü-

tern beim derzeitigen Kenntnisstand besteht. Das Grundwasser weist eine geringmäßige 

Kohlenwasserstoff-Index Auffälligkeit auf. Es besteht zwar kein akuter Handlungsbedarf, al-

lerdings sollte im Rahmen eines Grundwasser-Monitorings der auffallende Parameter im 

zeitlichen Abstand erneut untersucht werden.  

Abflussregelungsfunktion 

Die größtenteils versiegelten Flächen des Planbereich haben einen gestörten Nieder-

schlagsabfluss und somit keine Bedeutung hinsichtlich der Abflussregelung. Lediglich die 

unversiegelten Flächen, wie z.B. die Grünanlagen und Hausgärten haben eine Funktion hin-

sichtlich der Abflussregelung.  

2.2.7 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Hierzu 
gehören:  

• Grundwasserdargebotsfunktion,  
• Grundwasserneubildungsfunktion,  
• Grundwasserschutzfunktion,  
• Abflussregulation von Oberflächengewässern,  
• Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern.  

Zu den Zielen des Schutzgutes Wassers sind die Sicherung der Quantität und der Qualität 
von Grundwasservorkommen sowie die Einhaltung und Reinhaltung der Gewässer zu nen-
nen.  
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Grundwasserdargebotsfunktion / Grundwasserneubildungsfunktion 

Das Plangebiet ist bereits jetzt durch einen hohen Versiegelungsbereich geprägt, daher ist 

von einer sehr eingeschränkten Funktion für die Grundwasserneubildung auszugehen. Durch 

das Vorhaben kommt es zu einer zusätzlichen Versiegelung von etwa 8.000 m² (vgl.     

LÖKPLAN 2009).  

Wasserschutzgebiete sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht ausgewiesen.  

Grundwasserschutzfunktion 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich teilweise Böden, die verunreinigt sind (-> Schutz-

gut Boden). Das Grundwasser eine geringmäßige Kohlenwasserstoff-Index Auffälligkeit auf. 

Es besteht zwar kein akuter Handlungsbedarf, allerdings sollte im Rahmen eines Grundwas-

ser-Monitorings der auffallende Parameter im zeitlichen Abstand erneut untersucht werden.  

Abflussregulation und Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern 

Die Abflussregulation und Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern werden durch die 

Planungen nicht beeinträchtigt, da sich im Plangebiet kein Oberflächengewässer befindet.  

 

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzziel für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter besteht in der Erhaltung historischer 
Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbestandteile von besonders charakteristischer Ei-
genart, von Stadt- und Ortsbildern, Ensembles, geschützten und schützenswerten Bau- und 
Bodendenkmälern einschließlich deren Umgebung, sofern es für den Erhalt der Eigenart und 
Schönheit des Denkmals erforderlich ist.  

 

Erhaltungsfunktion 

An der Brandisstraße befindet sich ein Heiligenhäuschen (Kreuzwegstation). Hierbei handelt 

es sich um ein Baudenkmal, welches in der Denkmalliste eingetragen ist. Das Heiligenhäu-

schen ist ein Bruchsteinmauerwerk, welches auf einer Steinplatte errichtet wurde.  

Das Bahnhofsgebäude ist ebenfalls ein in der Denkmalliste eingetragenes Baudenkmal. Es 

handelt sich um ein zweigeschossiges Empfangsgebäude mit „Mezzaningeschoss“ und ab-

schließenden pappgedeckten Satteldach. Der Grundriss des Bahnhofsgebäudes zeigt einen 

Durchgangsbahnhof in Seitenlage.  

Südwestlich des Bahnhofsgebäudes steht ein Kriegsgefangenendenkmal.  

Das Kriegsgefangenendenkmal kann bei Realisierung der Planungen nicht an seinem der-

zeitigen Standort erhalten werden.  

Im Plangebiet befinden sich einige Gebäude, die bei Planumsetzung ebenfalls nicht erhalten 

werden können.  
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2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird die derzeitige Verkehrssituation und somit die vor-

handene Trennwirkung durch die die Bahnübergänge bestehen bleiben.  

Im Bereich nördlich der Gleisanlagen wird die Sukzession mit Pionierarten voranschreiten.  

Insgesamt würde sich am heutigen Zustand des Plangebietes bei Nichtdurchführung der 

Planung wenig ändern.  

2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-

nung 

2.4.1 Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Bei Durchführung der Planung gehen unterschiedliche Wirkungen auf den Umweltzustand 

aus. Diese werden im Einzelnen für die jeweiligen Schutzgüter erläutert.  

2.4.1.1 Schutzgut Mensch 

Während der Bauzeit kommt es durch den Einsatz von Baumaschinen und durch den 

Schwerlastverkehr zu Beeinträchtigungen in Form von Lärm und Staub.  

Hinsichtlich der prognostizierten Schallimmissionen sind gemäß Lärmschutzgutachten passi-

ve Lärmschutzmaßnahmen erforderlich (vgl. INGENIEURBÜRO HOPPE 2010), damit eine Über-

schreitung der Grenzwerte vermieden wird.  

Bei Realisierung der Planungen wird durch ein Nahversorgungszentrum eine Verbesserung 

des Wohnumfeldes im Werler Norden erreicht. Desweiteren wird durch Beseitigung der hö-

hengleichen Bahnübergänge die Trennwirkung der Bahngleise aufgehoben. Längere Warte-

zeiten am Bahnübergang Langenwiedenweg entfallen und die Verkehrsanbindung zur In-

nenstadt wird optimiert. Im Bereich der Hammer Straße ist mit einer Verbesserung des 

Wohnumfeldes zu rechnen, da der Bahnübergang beseitigt wird und somit weniger Beeint-

rächtigung in Form von Lärm und Verkehrsabgasen zu erwarten sind. Allerdings kann sich 

die Schließung des Bahnüberganges Hammer Straße negativ auf die Gewerbebetriebe an 

der Hammer Straße auswirken, da die Erreichbarkeit mit dem PKW erschwert ist und auch 

weniger „Laufkundschaft“ auf die Betriebe aufmerksam werden kann. Desweiteren müssen 

durch die Schließung des Bahnüberganges Umwege von etwa 200 m in Kauf genommen 

werden, was allerdings als zumutbar eingestuft wird.  

Eine Änderung der Erholungsfunktion ist nicht zu erwarten.  
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Die Planumsetzung zieht damit sowohl negative als auch positive Veränderungen des 

Schutzgutes Mensch nach sich.  

Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der deutlichen Vorbelastungen und 

aufgrund der Tatsache, dass die Planungen auch positive Auswirkungen auf das Schutzgut 

Mensch haben als gering und damit nicht erheblich eingestuft.  

2.4.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Mit Durchführung der Planung ist mit einer zusätzlichen Versiegelung von Flächen zu rech-

nen. Diese Flächen stehen als Raum für Boden- und Lebensraumfunktionen nicht mehr zur 

Verfügung. Im Zuge der Planumsetzung müssen Gehölze und Vegetationsbestände beseitigt 

werden. Desweiteren werden Gebäude abgerissen, die potentiell als Quartier für verschie-

dene Tierarten dienen können.  

Für alle potentiell vorkommenden Fledermausarten wird eine erhebliche Beeinträchtigung 

ausgeschlossen, da die betroffenen Flächen sehr kleinflächig sind und im Umfeld Ausweich-

habitate vorhanden sind. Auch für alle potentiell vorkommenden planungsrelevanten Vogel-

arten wird unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen eine erhebliche Beeinträch-

tigung ausgeschlossen (LÖKPLAN 2009).  

Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes werden unter Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen gering und nicht erheblich eingestuft, da der überwiegende Teil des Plangebie-

tes Lebensraumfunktionen geringer Bedeutung erfüllt und deutliche Vorbelastungen zu ver-

zeichnen sind.  

2.4.1.3 Schutzgut Luft und Klima 

Durch die Planumsetzung kommt es zu einem geringen Verlust an Grünflächen, die der Kalt-

luftproduktion dienen.  

Während der Bauarbeiten ist mit einer Anreicherung der Luft mit Staub und Verkehrsabga-

sen zu rechnen.  

Durch die Änderung der Verkehrsführung wird nicht mit einer Zunahme des Schwerlastver-

kehrs gerechnet. Hinsichtlich des PKW-Verkehrs wird prognostiziert, dass sich dieser durch 

die Bahnunterführung am Langenwiedenweg im Plangebiet verändern wird. Am Langenwie-

denweg wird sich die Verkehrsbelastung erhöhen, auch An der Bundesbahn ist bei der Rea-

lisierung des Nahversorgungszentrums mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. 

An der Verkehrsverbindung Brandisstraße – Rustigestraße – Hammer Straße wird dagegen 

der Verkehr deutlich reduziert (PVT 2009). Die Immissionssituation durch Staub und Ver-

kehrsabgase im Plangebiet wird sich nicht grundlegend ändern. Allerdings wird im Bereich 

Langenwiedenweg/An der Bundesbahn die Immissionsbelastung durch das erhöhte Ver-
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kehrsaufkommen zunehmen, im Bereich Brandisstraße/Rustigestraße wird sie durch die 

Schließung des Bahnüberganges dagegen abnehmen.  

Die klimatische Situation wird sich durch die Umsetzung des Bebauungsplanes im Plange-

biet nicht ändern. Insgesamt ist mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung der Immissionssitua-

tion während der Bauphase zu rechnen. Weiterhin ergeben sich in Teilen des Planbereiches 

durch das erhöhte Verkehrsaufkommen größere Immissionsbelastungen.  

Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der Vorbelastungen als gering und 

nicht als erheblich eingestuft.  

2.4.1.4 Schutzgut Landschaft 

Durch die Planumsetzung wird sich das Ortsbild in Teilbereichen des Plangebietes verän-

dern. Im Bereich vor dem Bahnhof und nördlich der Gleisanlagen müssen Gehölze und Ve-

getationsbestände entfernt werden. Desweiteren ergeben sich durch den Abriss von Gebäu-

den und den Bau der Bahnunterführung Änderungen des Ortsbildes. Die größten Verände-

rungen ergeben sich im Bereich des geplanten Nahversorgungszentrums, da hier auf einer 

bestehenden brach gefallenen Flächen mit Gehölzen Gebäude sowie Parkplätze errichtet 

werden. Im Rahmen der Planungen sind aber Pflanzungen zur landschaftlichen Einbindung 

der Fläche vorgesehen. Für jeweils 4 Stellplätze ist ein Hochstamm zu pflanzen. Desweite-

ren sollen erhaltenswerte Gehölze im Bebauungsplan festgesetzt werden.  

Unter Berücksichtigung von Neupflanzungen zur landschaftlichen Einbindung und der beste-

henden Vorbelastungen des Ortsbildes sind die Beeinträchtigungen des Schutzgutes als 

gering und damit nicht erheblich einzustufen. 

2.4.1.5 Schutzgut Boden 

Durch die Planumsetzung kommt es zu einer zusätzlichen Bodenversiegelung von etwa 

8.000 m² (vgl. LÖKPLAN 2009). Im Bereich der Bahnunterführung Langenwiedenweg muss 

ein Trogbauwerk eingebaut werden, hierfür muss Boden großflächig abgetragen und umge-

lagert werden. Durch die Bauarbeiten können Verunreinigungen des Bodens durch Bauma-

schinen nicht ausgeschlossen werden. Durch die Planumsetzung wird schutzwürdiger Boden 

in Anspruch genommen werden.  

Insgesamt werden die Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen als mittel eingestuft. Es werden zwar zusätzliche Flächen versiegelt und Boden ab-

getragen und umgelagert werden müssen, allerdings weisen die Böden im Plangebiet bereits 

deutliche Vorbelastungen durch die anthropogene Nutzung auf und können dadurch die na-

türlichen Bodenfunktionen nur noch sehr eingeschränkt bis gar nicht mehr erfüllen.  

Die Beeinträchtigungen werden nicht als erheblich eingestuft.  
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2.4.1.6 Schutzgut Wasser 

Ein Oberflächengewässer ist von den Planungen nicht betroffen.  

Die Flächen des Plangebietes haben bezüglich Oberflächenwasserabfluss, Grundwasser-

neubildung und Grundwasserdargebot aufgrund des hohen Versiegelungsgrades nur eine 

geringe Bedeutung. Im Zuge der Planumsetzung kommt es zu einer zusätzlichen Flächen-

versiegelung von etwa 8.000 m² (vgl. LÖKPLAN 2009) und damit zu einer Verringerung der 

Grundwasserneubildung und des Grundwasserdargebotes.  

Im Zuge der Baumaßnahmen kann es durch den Maschinen- und Baufahrzeugeeinsatz zu 

Verunreinigung des Bodens und damit zu Schadstoffeinträgen in das Grundwasser kommen.  

Der mittlere Grundwasserspiegel befindet sich im Bereich des Plangebietes etwa bei 87 m 

NN und ist damit relativ hoch. Die Geländeoberfläche liegt bei etwa 89 m NN (NENDZA & 

PARTNER 1994). Durch den Einbau der Trogbauwerke für die Bahnunterführungen muss also 

in den Grundwasserspiegel eingegriffen werden. Zur Ableitung des Wassers müssen Drai-

nagen errichtet werden. Durch eine Flächenfilterdrainage wird das Grundwasser nur zeitwei-

se und nur bei hohen Grundwasserständen gefördert werden müssen. Ein nachteiliger Ein-

fluss in der Nachbarschaft ist kaum zu erwarten (NENDZA & PARTNER 1994). 

Die Beeinträchtigungen des Grundwassers werden unter Berücksichtigung von Vermei-

dungsmaßnahmen und aufgrund der Vorbelastungen als mittel eingestuft. Erhebliche Beeint-

rächtigungen werden nicht prognostiziert.  

2.4.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Das Kriegsgefangenendenkmal vor dem Bahnhof kann bei Planumsetzung nicht erhalten 

werden. Es muss an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Desweiteren müssen einige 

Gebäude abgerissen werden.  

Durch die Planungen ergeben sich damit Beeinträchtigungen des Schutzgutes, diese werden 

aber unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen als gering und damit nicht erheb-

lich eingestuft.  
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Schutzgut Funktion Mögliche Beeinträchtigungen
Bewertung 

Beeinträchtigung
durch 

Maßnahmen

Wohn-, Wohnumfeld- und 
Erholungsfunktion

Gesundheit und Wohlbefinden

Biotopfunktion

Verlust an Lebensraum durch zusätzliche 
Bodenversiegelung, Beseitigung vonGehölz- und 
Vegetationsbeständen, Abriss von Gebäuden, die 
als Quartier dienen können

 + v, m

Biotopvernetzungsfunktion  -  -  -

Durchlüftungsfunktion

Luftreinigungsfunktion

Wärmeregulationsfunktion

Landschaft Landschaftsbildfunktion
Entfernung von Gehölz- und 
Vegetationsbeständen, Abriss von Gebäuden, 
Sichtbeziehungen zum Nahversorgungszentrum

 + m

Biotopbildungsfunktion

Bodenverdichtung durch Baufahrzeuge während 
der Bauzeit, Inanspruchnahme von gewachsenem 
Boden (Versiegelung, Umlagerung), 
Beeinträchtigung von schutzwürdigem Boden, 
Bodenverunreinigungen durch Maschinen und 
Baufahrzeuge

 ++ v, m

Grundwasserschutzfunktion
Abtrag von gewachsenem Boden, Eintrag von 
Schadstoffen in das Grundwasser während der 
Bauzeit

 ++ v, m

Abflussregelungsfunktion
geringer Verlust an Versickerungsfläche für 
anfallendes Niederschlagswasser durch 
Versiegelung

 +  -

Grundwasserdargebotsfunktion

Grundwasserneubildungsfunktion

Grundwasserschutzfunktion

Einbau Trogbauwerk für die Bahnunterführung 
unterhalb des Grundwasserspiegels, 
Schadstoffeinträge in das Grundwasser während 
der Bauzeit

 ++ m

Abflussregulation von 
Oberflächengewässern

 -  -  -

Lebensraumfunktion von 
Oberflächengewässern

 -  -  -

Kultur- und 
Sachgüter

Erhaltungsfunktion
Verlegung des Kriegsgefangenendenkmal an 
einen anderen Standort, Abriss von Gebäuden  + m

Erläuterung: 
Beeinträchtigung: - (keine), + (gering), ++ (mittel), +++ (stark)  durch Maßnahmen: - (nicht erforderlich), v (vermeidbar), m (minimierbar), a (ausgleichbar)

temporäre Beeinträchtigungen durch Lärm und 
Staub während der Bauzeit, erhöhtes 
Verkehrsaufkommen durch die Bahnunterführung 
Langenwiedenweg und das 
Nahversorgungszentrum in Teilbereichen des 
Plangebietes

 + v

Boden 

Wasser

Mensch

Tiere und 
Pflanzen

Luft und Klima

geringer Verlust an Grünfläche für die 
Kaltluftproduktion, Anreicherung der Luft mit 
Staub und Verkehrsabgasen während der Bauzeit, 
größere Immissionsbelatungen in Teilbereichen 
des Plangebietes durch geänderte 
Verkehrsführung

 +  -

geringer Verlust an Versickerungsfläche für 
anfallendes Niederschlagswasser durch 
Versiegelung

 +  -

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 werden Beeinträchtigungen für alle 

Schutzgüter hervorgerufen. Die Beeinträchtigungen werden aufgrund der bestehenden Vor-

belastungen durch die intensive Flächennutzung und unter Berücksichtigung von Maßnah-

men zur Vermeidung und Risikominderung nicht als erheblich eingestuft.  

In der Tabelle 3 ist eine Übersicht der Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

dargestellt.  

Tabelle 3: Übersicht und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
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2.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 

2.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der nachteiligen Auswirkungen 

Schallschutz 

Die schalltechnische Untersuchung des Verkehrslärms hat ergeben, dass durch die verän-

derte Verkehrsführung die Grenzwerte für den Tages- und Nachtzeitraum an einigen Immis-

sionspunkten überschritten werden. Für die Anlaufpunkte an denen die Grenzwerte erstmalig 

überschritten werden sind demnach Schallschutz-Maßnahmen durchzuführen. Aktiver 

Schallschutz in Form von Lärmschutzwänden ist aus städtebaulichen und räumlichen Grün-

den nicht realisierbar. Daher müssen passive Schallschutz-Maßnahmen zum Einsatz kom-

men (INGENIEURBÜRO HOPPE 2010).  

Tiere 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Planungen 

die Beseitigung von Gehölzen, die potentiell als Horst- oder Höhlenbaum verschiedener Vo-

gelarten bzw. als Quartier für Fledermäuse dienen und der Abriss von Gebäuden, in denen 

sich Quartiere befinden können, ein wesentliches Problem hinsichtlich Verbotstatbeständen 

sein können (LÖKPLAN 2009). Es gibt allerdings keine konkreten Hinweise auf das Vorkom-

men von planungsrelevanten Arten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen daher der 

Vorsorge und zur Risikominderung. Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes sollte 

eine landschaftsökologische Baubegleitung erfolgen. Diese soll bei der Beseitigung von Ge-

hölzen und beim Abriss von Gebäuden sicherstellen, dass eventuell betroffene planungsre-

levante Arten soweit (noch) möglich geschützt und ggf. umgesiedelt werden. Unmittelbar vor 

Abbruch- und Fällarbeiten sollte daher kontrolliert werden, ob Tiere direkt betroffen sind. Es 

sollte auf Fraß- und Kotspuren, Urinflecken sowie tote Tiere und offensichtliche Hangplätze 

geachtet werden. Der Abriss von Gebäuden sollte im Oktober abgeschlossen sein, wodurch 

eine Gefährdung von Fledermäusen in Winterquartieren ausgeschlossen wird. Die bei Fäl-

larbeiten anfallenden Stämme sollten teilweise als stehendes oder liegendes Totholz an ge-

eigneter Stelle des Plangebietes oder im unmittelbaren Umfeld (z.B. Bereich Kurpark) ein-

gebracht werden, um zukünftig Quartiermöglichkeiten zu schaffen. Desweiteren können im 

Zuge von Neubauten und der Anpflanzung von Gehölzen Maßnahmen berücksichtigt wer-

den, die geeignete Nist- und Quartiermöglichkeiten schaffen (vgl. LÖK PLAN 2009).  
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Landschaft 

Zur landschaftlichen Einbindung der Planungen in das Ortsbild sollen im Bebauungsplan 

erhaltenswerte Gehölze festgesetzt werden. Während der Baumaßnahmen sind die zu erhal-

tenden Gehölzen fachkundig zu sichern und Beeinträchtigungen des Wurzelbereiches zu 

vermeiden. 

Desweiteren sind im Bereich des Nahversorgungszentrums Hochstämme zu pflanzen. Für je 

vier Stellplätze ist ein Baum in der Qualität 2 x v, ca. 190 cm hoch, 12 cm Stammumfang zu 

pflanzen. Als Baumarten kommen heimische Gehölze in Frage, wie Spitzahorn, Hainbuche, 

Esche oder Stieleiche.  

Boden und Wasser 

Die Versiegelungen sind auf das nutzungs- und erschließungstechnisch notwendige Maß zu 

reduzieren, die Bauarbeiten sind möglichst flächenschonend durchzuführen und Verdichtun-

gen auf angrenzenden, nicht versiegelten Flächen zu vermeiden. Boden- und Grundwasser-

verunreinigungen durch Maschinen- und Baufahrzeugeeinsatz sind ebenfalls zu vermeiden. 

Der durch Abtrag anfallende Mutterboden ist einer geeigneten Verwertung zuzuführen. Bei 

Verunreinigungen des Bodens muss eine fachgerechte Entsorgung erfolgen.  

Im Zuge der Planumsetzung sind hinsichtlich der Altlastenproblematik bei konkreten Bauvor-

haben gezielte Untersuchungen des Bodens unter Berücksichtigung der vorgesehenen Nut-

zung vorzunehmen. Die Untersuchungen sind mit dem Kreis Soest (Abfallwirt-

schaft/Bodenschutz) abzustimmen. Desweiteren sollte ein Grundwasser-Monitoring auf der 

Fläche nördlich der Gleisanlagen (Flurstück 84) erfolgen, da hier eine geringmäßige Kohlen-

wasserstoff-Index-Auffälligkeit festgestellt wurde (KLEEGRÄFE 2005). Zudem sollten hier bei 

einer mäßig intensiven Folgenutzungen u.a. alle nutzungsspezifischen Anlagenteile des 

ehemaligen Kfz-Werkstattbetriebes für Wartungs- und Reparaturarbeiten vollständig aus 

dem Untergrund entfernt werden. Im Falle einer Auskofferung sollten eine gutachterliche 

Begleitung und eine umweltgeologische Abnahme des Aushubplanums/Sohlbereiches erfol-

gen. 

Kultur- und Sachgüter 

Das Kriegsgefangenendenkmal ist am momentanen Standort nicht zu erhalten. Die Verle-

gung des Denkmals sollte so erfolgen, dass dieses nicht beschädigt und im möglichst origi-

nalen Zustand an einen anderen geeigneten Ort wieder aufgebaut werden kann.  

Sollten während der Bauphase Bodendenkmäler festgestellt werden, muss die entsprechen-

de Fachbehörde beteiligt werden.   
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2.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Die Eingriffsregelung erfolgt auf der Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 

„Bahnunterführung Langenwiedenweg“ und des Innenbereiches (§34 BauGB). Demnach ist 

nach §1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor 

der planerischen Entscheidung zulässig waren.  

Darüber hinaus gelten gem. § 4 (3) Landschaftsgesetz Vorhaben auf Flächen, die in Ver-

gangenheit für verkehrliche Zwecke genutzt waren nicht als Eingriff (Vermerk zum Ge-

sprächstermin Stadt Werl und Kreis Soest vom 05.08.2009).  

2.5.3 Darstellung anderweitig geprüfter Planungsmöglichkeiten 

Die Hammer Straße und der Langenwiedenweg stellen eine wichtige Verkehrsverbindung 

zwischen dem nördlichen und südlichen Stadtgebiet dar. Ihre Funktion als Haupterschlie-

ßungsstraße mit Anschluss an den Hansering (Nordumgehung) wird durch die höhenglei-

chen Bahnübergänge beeinträchtigt. Mit der geplanten Unterführung Langenwiedenweg soll 

eine sichere und leistungsfähige Verkehrsführung hergestellt werden. Dies ist von besonde-

rer Bedeutung, da prognostiziert wird, dass der Güterverkehr in den nächsten Jahren zu-

nehmen wird. Im Jahr 2005 wurden verschiedene Varianten einer Bahnunterquerung unter-

sucht. Hierbei wurde festgestellt, dass die Bahnunterführung im Bereich des Langenwieden-

weg am sinnvollsten ist. Als Alternativen standen der Ausbau der vorhandenen Bahnunter-

führung Salinenring oder eine Umlegung des Verkehrs zur im Jahre 2008 fertig gestellten 

Bahnunterführung Schützenstraße zur Debatte. Diese Alternativen sind allerdings als nicht 

geeignet eingestuft worden, da sich hierdurch Umwege und eine Verkehrsverlagerungen 

ergeben würden, die zu erheblichen Problemen bei der Abwicklung der Verkehre führen 

würden. So würde sich durch den Ausbau der Bahnunterführung Salinenring und dem damit 

verbundenen höheren Verkehrsaufkommen das Wohnumfeld deutlich verschlechtern und 

den Bereich der Schulen gefährden (STADT WERL 2011).  

Somit wird die geprüfte Planung unter den genannten Gesichtspunkten als die sachdienlich-

ste und verträglichste eingestuft.  
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3 Sonstige Angaben 

3.1 Beschreibung der Methodik 

Die Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgte zum Einen durch Auswertung vor-

handener Fachinformationssysteme und Karten und zum anderen durch Geländebegehun-

gen. Desweiteren liegen Fachgutachten und Untersuchungen für den Bereich des Bahnhofs-

umfeldes vor, die als Grundlage für die Darstellung des Ist-Zustandes und zur Prognose des 

Umweltzustandes bei Planumsetzung herangezogen wurden. Hierzu zählen: 

• Artenschutzrechtliches Fachgutachten für den B-Plan 102 „Bahnhofsumfeld“ in der 

Stadt Werl (LÖKPLAN 2009).  

• Unterführung Langenwiedenweg in Werl. Grundwasser / Auftriebssicherung / Bau-

grubenherstellung (NENDZA & PARTNER 1994).  

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (IN-

GENIEURBÜRO HOPPE 2010). 

• Deutsche Bahn AG Historische Erkundung Standort Kreis Soest (KRAUS & PARTNER 

GMBH 1998).  

• Bodenuntersuchung für das Flurstück 84 (KLEEGRÄFE 2005).  

• Entwurfsstand Längs- und Querschnitte zum Neubau des Straßentroges „Langen-

wiedenweg“ im Zuge der BÜ-Beseitigung (INGENIEURGESELLSCHAFT PLANEN UND 

BAUEN MBH 07/2010).  

• Verkehrsumlegung und Überprüfung zum Gutachten Planung Bahnhofsumfeld - Ent-

wicklungskonzept in Werl (PVT PLANUNGSBÜRO FÜR VERKEHRSTECHNIK ESSEN GMBH 

2009).  

• Entwurf Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (STADT WERL 

2011).  

3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Grundwassermonitoring 

Das Grundwasser weist im Bereich des geplanten Nahversorgungszentrums eine geringmä-

ßige Kohlenwasserstoff-Index Auffälligkeit auf. Es besteht zwar kein akuter Handlungsbe-

darf, allerdings sollte im Rahmen eines Grundwasser-Monitorings der auffallende Parameter 

im zeitlichen Abstand erneut untersucht werden (KLEEGRÄFE 2005).  
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4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Werl stellt den Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ auf, hierdurch wird der 

rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 33 „Langenwiedenweg“ fast komplett überplant.  

Das vorrangige Planungsziel ist die Herstellung einer sicheren und leistungsfähigen Ver-

kehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer sowie die Aufhebung der Trennwirkung der Bahnli-

nie durch die Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge im Verlauf des Langenwie-

denwegs und der Hammer Straße. 

Die Planungen ziehen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft 

und Klima, Landschaft, Boden, Wasser sowie Kultur- und Sachgüter nach sich. Die Beeint-

rächtigungen werden vor dem Hintergrund der bestehenden deutlichen Vorbelastungen und 

unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen als gering bis mittel 

eingestuft. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden keine erheblichen Beeinträchtigungen 

prognostiziert.  

 

 

 

Aufgestellt 

 

 

Soest, im Februar 2011 
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CDU-Fraktion Werl, Neuer Markt 1 ,59457

Bürgermeister der Stadt Werl
Herrn Michael Grossmann
Hedwig -D ra nsfe ld -S tr. 23 -23a
59457 Werl

,'' ,4
' 5"4 ",

ffiffiw
Fraktion WerI

www.cdu-werl.de

Datum: 19.02.2015

- per Mail -

Antrag der CDU-Fraktion
auf Fortsetzung des BPlan Verfahrens ,,Bahnhofsumfeld" und Abschluss des
Verfahrens

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grossmann,

die CDU-Fraktion beantragt,

das BPlan Verfahren Bebauungsplan Nr. 102 ,,Bahnhofsumfeld" fortzusetzen und so schnell wie
möglich zum Abschluss zu bringen.
Grundlage ist der aktuelle Rahmenplan aus dem Juni 2011 (städtebaulicher Entwurf), der diesem
Antrag anhängt.

Die Venivaltung wird daher beauftragt, das Bebauungsplanverfahren fortzusetzen und für die
Planungs- Bau- und Umweltausschusssitzung am 2. Juni 2015 eine entsprechende
Beschlussvorlage vorzu bereiten.

Der rechtsgültige Bebauungsplan ist notwendig um den Grundstückeigentümern und lnvestoren
Planungs- und Rechtssicherheit auf den Flächen des Bahnhofsumfeldes zu gewähren und auch die
bereits seitens der Stadt Werl bzw. der GWS erworbenen Flächen der Vermarktung zuführen zu
können.

Außerdem geht es uns darum, insb. den städtebaulichen Missstand im nördlichen Bahnhofsumfeld
zu beheben und die gesamte städtebauliche Entwicklung ggf abschnittsweise umzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Eifler
(C D IJ -F r akti o nsvors itze nd e r)

SIADT i."i/äF-a

2815 -tjz- 2 3
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.        
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02.06.2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 11.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61/sche      

 

Titel: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ 
 
Sachdarstellung: 
 
hier:  - Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der frühzeitige Beteili- 

 gung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB  
  - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
  - Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  

 Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 

 
Das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ wurde im Juni 2011 eingeleitet, um die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben zu steuern.  
 
Unter der Zielsetzung, den zentralen Versorgungsbereich zu erhalten und zu entwi-
ckeln soll durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 die Art der baulichen 
Nutzung geändert werden. 
Derzeit ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbereich der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 ein Mischgebiet festgesetzt, in dem u.a. 
Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Die Einzelhandelsnutzungen sind nicht einge-
schränkt. Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 soll festgesetzt 
werden, dass im Geltungsbereich nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrele-
vanten Sortimenten zugelassen werden. Zum Schutz des bestehenden REWE-
Marktes sollen in diesem Teilbereich ausnahmsweise Lebensmittel zulässig sein. 
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Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 sollen die Attraktivität und die 
Versorgungsfunktion des Stadtkerns als Hauptgeschäftszentrum gesichert und 
gefördert werden. Gleichzeitig soll einer städtebaulich erwünschten Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und Branchen im 
zentralen Versorgungsbereich Rechnung getragen werden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ wird die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ durchge-
führt. Beide Bebauungspläne stehen in Abhängigkeit zueinander, da eine Teilfläche 
des heutigen REWE-Grundstücks für die geplante Bahnunterführung Langenwie-
denweg und die damit verbundene neue Straßenführung benötigt wird.  
Das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wurde vorerst nicht 
weitergeführt, weil die Verhandlungen zum Grunderwerb durch den Investor des 
Nahversorgungszentrums erfolgen sollten.  
Die durchgeführten Verhandlungen führten jedoch bislang zu keinem einvernehmli-
chen Ergebnis. Daher wird das Verfahren fortgesetzt um die Entwicklung des Bahn-
hofsumfeldes fortführen zu können. 
 
Stand des Verfahrens: 
In seiner Sitzung am 21.06.2011 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schuss die Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
„Unterführung Langenwiedenweg“ und die Freigabe der Unterlagen zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die Freigabe der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
(1) BauGB. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 02.09.2013 
bis einschließlich 04.10.2013 in Form einer vierwöchigen Auslegung. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 29.08.2013 
angeschrieben und um Stellungnahme bis zum 02.09.2013 gebeten. 
 
Die während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen - versehen mit Abwägungsvorschlägen der Verwaltung - 
sind in Anlage 1 aufgelistet. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschlie-
ßen. 
 
Entwurf Mai 2015 
In Bezug auf den Planentwurf mit Begründung von August 2013 wurde aufgrund 
der vorgebrachten Anregungen folgende Änderung vorgenommen: 
 
Änderung von Verkehrsflächen: 
Verkehrsfläche Brandisstraße 
Aufgrund der Abbindung der Brandisstraße durch den Bau der Bahnunterführung 
entstehen im Straßenbereich Flächen die für das „REWE“-Alt Grundstück zur Verfü-
gung gestellt werden können. Die vorhandene Brandisstraße wird verschmälert, 
sodass hier Flächen für z.B. Stellplätze des „REWE“- Altstandortes entstehen kön-
nen.  
 
Als nächster Verfahrensschritt erfolgt die öffentliche Auslegung der Unterlagen gem. 
§ 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB. Hierfür ist der Planentwurf mit den zugehörigen 
Unterlagen freizugegeben. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen 
 

a) die Abwägung über die während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) 
BauGB und § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwie-
denweg“, 
 

b) die Freigabe der Unterlagen (Stand: Mai 2015) zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 (2) BauGB, 
 

c) die Freigabe der Unterlagen (Stand: Mai 2015) zur Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 
 

 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den im Verfahren vorgebrachten 
Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 
(1) BauGB  

2) Planentwurf 

3) Begründung mit Umweltbericht  
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eingegangene Stellungnahmen zum Entwurf während der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB  

Abwägungsvorschläge 

1) Eigentümer/in (vertreten durch Rechtsanwalt) 
    Schreiben vom 22.11.2013 (per Fax) 

 
Nach meinen Unterlagen war bereits unter dem 19.02.2002 ein Beschluss 
zur Aufstellung der ersten Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unter-
führung Langenwiedenweg“ ergangen. Am 17.04.2007 erfolgte dann die 
Beschlussfassung zur Erweiterung des Geltungsbereichs zur ersten Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 33. Ist die damalige Änderung nicht mehr 
verbindlich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  In Abs. 2 Ihres Schreibens führen Sie aus, Ziel der Änderung sei die 

Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, um die Attrak-
tivität und Versorgungsfunktion der Innenstadt als Hauptgeschäftszent-
rum zu sichern und zu fördern. 
 
Das ist so nicht nachvollziehbar. Würde dieses Ziel tatsächlich beste-
hen, hätte es des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 
102 - Bahnhofsumfeld nicht bedurft. Gerade das neue Versorgungs-
zentrum wird dazu führen, dass die Attraktivität und Versorgungsfunk-
tion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum abnimmt. Dieses Nah-
versorgungszentrum liegt deutlich verkehrsgünstiger zur Innenstadt als 
die Gebiete, für die jetzt nur noch Einzelhandelsbetriebe mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten zugelassen werden sollen. 

 

 
 
 
Der Planungs- und Bauausschuss der Stadt Werl hat in seiner Sit-
zung am 19.02.2002 das Verfahren zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ eingeleitet (oh-
ne Festlegung des Änderungsbereichs). Am 17.04.2007 - nachdem 
sich die planungsrelevanten Gesichtspunkte und Flächenansprüche 
konkretisiert haben - wurde die Abgrenzung des Änderungsbereichs 
beschlossen. 
Vor dem Hintergrund, dass im Zusammenhang mit der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg eine ganzheitliche Umgestal-
tung des Bahnhofsareals verfolgt wird, hat der Planungs- und Bau-
ausschuss in seiner Sitzung am 14.05.2009 den seinerzeit gefassten 
Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterfüh-
rung Langenwiedenweg“ aufgehoben und die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der den Bebauungsplan 
Nr. 33 größtenteils überlagert, beschlossen. 
 
zu den Punkten 1 bis 3 
 
Ziel des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ ist im Zusam-
menhang mit der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg 
(neue Trassierung) eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsa-
reals. Durch die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums nördlich 
des Bahnhofes soll - neben der Behebung des städtebaulichen Miss-
standes - eine marktfähige, wohnortnahe Versorgungseinheit für das 
nördliche Stadtgebiet mit ca. 6.000 Einwohnern geschaffen werden. 
Dieses Ziel entspricht dem Zentrenkonzept der Stadt Werl, das ne-
ben der Innenstadt als Hauptzentrum u. a. 5 Nahversorgungsschwer-
punkte wie den „Nahversorgungsschwerpunkt Nord“ vorsieht  
(s. Strukturuntersuchung Einzelhandel Werl, BBE-Unternehmensbe-
ratung GmbH, Köln, Sept. 2005, S. 52). 
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2. Laut Begründung soll es um die Steuerung der Ansiedlung von Einzel-
handelsbetrieben gehen. Beim Rewe-Markt meiner Mandantin geht es 
aber nicht um Ansiedlung. Dieser Markt prägt den dortigen Bereich seit 
Jahrzehnten und dient der wohnortnahen Versorgung der dortigen Be-
völkerung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.Die stadteigene GWS will die Vermarktung ihrer Flächen durch die 

Gründung des Nahversorgungszentrums bewirken und insofern die 
Rewe als Mieter des Objekts meiner Mandantin abwerben - die Stadt 
Werl/die GWS hat entsprechende Verhandlungen geführt -, um diese 
im Nahversorgungszentrum zu platzieren. Sie nimmt bei Durchführung 
der Maßnahme meiner Mandantin die Existenzgrundlage und damit die 
Altersvorsorge. Bei dem Grundstück handelt es sich um das wesentli-
che werthaltige Vermögen meiner knapp 74 Jahre alten Mandantin, die 
ihre Alterssicherung aus den Mieteinnahmen darstellen muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Insofern verweise ich auf meine Ausführungen zum Verfahren be-
treffend den Bebauungsplan Nr. 102 der Stadt Werl „Bahnhofsum-

Des Weiteren wurde in der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel 
festgestellt, dass das geplante Nahversorgungszentrum mit einer 
Gesamtverkaufsfläche von 3.200 m² an dem geplanten Standort ver-
träglich ist. Bei einer möglichen Ansiedlung von zentrenrelevanten 
Einzelhandelsbetrieben im Umfeld des geplanten Nahversorgungs-
zentrums können jedoch negative Auswirkungen auf den zentralen 
Versorgungsbereich nicht ausgeschlossen werden. Deshalb soll die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben gesteuert werden. In den 
Bebauungsplänen Nr. 102 und Nr. 33, 1. Änderung, sind folglich in 
den festgesetzten Mischgebieten Einzelhandelsbetriebe nur mit nicht 
zentrenrelevanten Sortimenten zulässig. Aufgrund der am südlichen 
Langenwiedenweg ansässigen Geschäfte sind hier ergänzend zu 
den nicht zentrenrelevanten Sortimenten Lebensmittel zulässig. 
 
Es wurde von Seiten der Stadt Werl/GWS kein Einfluss auf den In-
vestor bei der Wahl der Betreiber genommen.  
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der heutige am südli-
chen Langenwiedenweg ansässige Rewe-Markt aufgrund besserer 
Entwicklungsmöglichkeiten z. B. in das geplante Nahversorgungs-
zentrum umsiedeln würde. In diesem Fall wäre eine Nachnutzung 
des heutigen Rewe-Grundstücks durch Einzelhandelsbetriebe mit 
nicht zentrenrelevanten Sortimenten und Lebensmitteln (einschl. Ak-
tionsartikel bis max. 5 % der Gesamtverkaufsfläche) möglich.  
Die Zulässigkeit von Lebensmitteln an dieser Stelle ist dadurch be-
gründet, dass dem heutigen Rewe-Markt ein Bestandsschutz einge-
räumt werden soll und bei einem möglichen Auszug des Rewe-
Marktes die heutige Rewe-Immobilie auch durch einen anderen Le-
bensmittelanbieter nachgenutzt werden könnte. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 33 die Existenzgrundlage der Eigentümerin des Rewe-Grund-
stücks genommen wird, da Lebensmittel weiterhin zulässig sind 
(auch nach einem möglichen Auszug des Rewe-Marktes). 
 
 
 
Durch die im Bebauungsplan Nr. 102 (in Aufstellung) festgesetzte 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und die damit verbundene 
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feld“ vom 26.06.2009 mit der Maßgabe, dass die Ausführungen, die 
auf einen Flächenbedarf von 2.500 qm abstellten, nicht aufrecht er-
halten werden, nachdem der Flächenbedarf jetzt mit ca. 900 qm 
angegeben ist. 

 
b) Sobald Rewe in das Nahversorgungszentrum umgezogen ist, soll 

der in der Begründung genannte Schutz des Rewe-Marktes entfal-
len. 

 
Dies ergibt sich zwar nicht aus der jetzt überlassenen Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 33, aber aus den Ausführungen zum Ent-
wurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“. Dort heißt es auf Seite 16: 

 
„Das Grundstück des heutigen Rewe-Marktes liegt in einem, im 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten, Mischge-
biet, in dem u.a. Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Die Einzel-
handelsnutzungen sind nicht eingeschränkt. Sollte bei einer mög-
lichen Umsiedlung des Rewe-Markts in das geplante Nahversor-
gungszentrum eine Folgenutzung auf dem jetzigen Rewe-Grund-
stück angesiedelt werden, die nicht im Sinne der Erhaltung und 
Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist, ist steuernd 
einzugreifen. Ein im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 
21.06.2011 gefasster Beschluss zur ersten Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 33 für den Bereich des heutigen Rewe-
Standortes, der die Erhaltung und Entwicklung des zentralen 
Versorgungsbereichs zum Ziel hat, bildet die Grundlage dafür.“ 

 
Der für das Rewe-Grundstück bestehende Bestandsschutz soll - 
rechtswidrig - aufgehoben werden. Zunächst will man den Be-
standsschutz, der sich uneingeschränkt auf den Betrieb von Einzel-
handelsgeschäften bezieht, einschränken, indem er nur noch aus-
nahmsweise für Lebensmittel und Aktionsartikel (max. 5 % der Ge-
samtverkaufsfläche) erteilt wird. In einem zweiten Schritt wird der so 
schon begrenzte Bestandsschutz dann weiter reduziert, in dem er 
nur für den Betrieb des Rewe-Marktes erhalten werden soll. Andere 
Betreiber von Lebensmittelgeschäften mit Aktionsartikeln auf dem 

neue Straßenführung wird eine Teilfläche (ca. 900 m²) des heutigen 
Rewe-Grundstücks benötigt. Das ist aber nicht Bestandteil der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33. 
 
 
s. Ausführungen oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Ausführungen oben 
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Rewe-Grundstück sollen zukünftig ausgeschlossen werden. 
 
Sobald Rewe das Objekt, auf Veranlassung der Stadt bzw. der 
stadteigenen GWS verlassen hat, ist der Bestandsschutz der Art re-
duziert, dass das Objekt wirtschaftlich kaum noch verwertbar ist. 
Ohne wirtschaftliche Nachnutzungslösung durch die Stadt/ mögli-
chen Investor drohen jahrelanger Leerstand, Verfall des Objekts 
und Existenzvernichtung meiner Mandantin!!! 

 
c) Die erste Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Lan-

genwiedenweg“ dient nicht der Erhaltung und Entwicklung des zent-
ralen Versorgungsbereichs (Hauptzentrum Innenstadt), sondern 
dem Konkurrentenschutz der Unternehmen, die im Nahversor-
gungszentrum angesiedelt werden sollen. 

 
Das gilt zumindest insoweit als durch die Planänderung verhindert 
werden soll, dass auf dem Rewe-Grundstück ein anderer Lebens-
mittelmarkt eines Rewe-Konkurrenten betrieben wird. Dem Rewe-
Grundstück würde der Bestandsschutz vollends entzogen. 
 
Hier soll der Rat der Stadt „vor den Karren der GWS gespannt wer-
den“, um die städtischen Flächen möglichst gewinnbringend an In-
vestoren veräußern zu können. Ohne Rewe als Hauptmieter und die 
Gewähr, dass sich auf dem heutigen Rewe-Markt-Grundstück kein 
Konkurrenzunternehmen niederlassen darf, wird der Profit eines po-
tenziellen Investors und damit der Verkaufserlös für die städtischen 
Flächen deutlich reduziert. Die öffentliche Planungshoheit der Ge-
meinde wird missbraucht, um privatwirtschaftliche Interessen der 
Stadt durchzusetzen. 
 
Wir sehen sowohl die Beschlussvorlage Nr. 416 vom 19.05.2011 
zur Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 
21.06.2011 als auch die Begründung zur ersten Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ als Irrefüh-
rung der Ratsmitglieder an, denn es wird dort ein Bestandsschutz 
des Rewe-Grundstücks bei Zustimmung zur ersten Änderung des 
Bebauungsplans vorgegaukelt, obwohl dieser vermeintliche Be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Ausführungen oben 
 
 
 
 
 
Wie oben beschrieben kann durch die, in der Bebauungsplanände-
rung getroffene Festsetzung eines Mischgebietes, in dem u. a. Ein-
zelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten und Le-
bensmitteln (Lebensmittelmarkt mit max. 1.200 m² Verkaufsfläche 
und einschl. Aktionsartikel bis max. 5 % der Gesamtverkaufsfläche) 
zulässig sind, bei einem möglichen Auszug des Rewe-Marktes die 
heutige Rewe-Immobilie auch durch einen anderen Lebensmittelan-
bieter nachgenutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
s. Ausführungen oben 
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standsschutz dadurch ausgehebelt wird, dass der Mieter des Rewe-
Grundstücks auf Initiative der Stadt in das Nahversorgungszentrum 
abwandert und aufgrund dieses Faktums die Nachnutzung für das 
Grundstück meiner Mandantin im gleichen Umfang beschränkt wird, 
wie sie für die Flächen gilt, die bisher noch keinen Bestandschutz 
hatten. 
 

4. Die zukünftige wirtschaftliche Nutzung des Rewe-Grundstücks wird zu-
sätzlich noch dadurch vermindert, dass für die geplante Bahnunterfüh-
rung eine Fläche von 900 m² des Rewe-Grundstücks benötigt wird. 
Dieser Flächenverlust kann nicht dadurch ausgeglichen werden, dass 
die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische Fläche 
umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird, wie auf Seite 
4 der Begründung, vorletzter Absatz, ausgeführt wird. Selbst wenn es 
zu einem entsprechenden Grundstückstausch käme, würden auf dem 
Rewe-Grundstück wenigstens 10 Stellplätze entfallen, die nach der 
Stellplatzverordnung der Stadt Werl aber erforderlich sind, um das Ge-
bäude des Rewe-Grundstücks nutzen zu können. 

 
5. Die Stadt übersieht, dass 2005 planungsrechtlich vorgesehen war, 

dass der Investor eine Folgenutzung für das jetzige Rewe-Grundstück 
herbeiführen sollte. Nur unter dieser Prämisse hatten die Träger der öf-
fentlichen Belange ihren Planungen zum Nahversorgungszentrum zu-
gestimmt. Heute ist ein möglicher Inverstor nicht mehr an die Nachnut-
zung des Rewe-Handelszentrums gebunden, da der Rat sowohl im 
Rahmen der 79. Änderung des Flächennutzungsplans, als auch des 
Bebauungsplans Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ seitens der Verwaltung 
unzutreffend dahingehend informiert wurde, der Eigentümer habe 
überzogene Kaufpreisforderungen. Daher sei die Vorgabe, der poten-
tielle Investor solle eine Folgenutzung für das Rewe-Grundstück mei-
ner Mandantin herbeiführen, nicht einzuhalten gewesen.  

 
Wie bereits in meinem Schreiben vom 26.09.2009 ausgeführt, trifft dies 
nicht zu. Dennoch wird diese Behauptung aufrechterhalten. 
 
In der gemeinsamen Sitzung mit dem Steuerberater der Mandantin, 
dem Geschäftsführer der GWS, Ihnen und dem Unterzeichneten vom 

 
 
 
 
 
 
 
Durch die im Bebauungsplan Nr. 102 (in Aufstellung) festgesetzte 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und die damit verbundene 
neue Straßenführung wird eine Teilfläche (ca. 900 m²) des heutigen 
Rewe-Grundstücks benötigt. Unter Hinzunahme der südlich an das 
Rewe-Grundstück angrenzenden Flächen ist eine Kompensation 
möglich. Trotz einer geringfügigen Reduzierung der Stellplatzanzahl 
ist von einem ausreichenden Stellplatzangebot für einen Lebensmit-
telmarkt mit max. 1.200 m² Verkaufsfläche auszugehen. Im Entwurf 
der Bebauungsplanänderung ist eine mögliche Anordnung der Stell-
plätze dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisher konnte zwischen der Stadt / einem Investor kein Einverneh-
men mit der Eigentümerin des Rewe-Grundstücks hinsichtlich des 
Kaufpreises erzielt werden. 
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18.04.2008 wurde das einzige bis dahin abgegebene Kaufpreisange-
bot mitgeteilt und es bestand Einigkeit unter den Anwesenden, dass 
das Angebot keinesfalls wertangemessen war. 
 
Wäre der Rat tatsächlich über diesen Umstand informiert worden, hät-
te er einer Änderung des Inhalts, dass die Folgenutzung auf dem Re-
we-Grundstück und die Entwicklung des Nahversorgungszentrums un-
abhängig voneinander gelöst werden sollen, mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlich nicht zugestimmt. 
 
Diese Trennung entspricht nicht den Vorgaben der Bezirksregierung 
Amsberg. In einem zwischen der Stadt und der Bezirksregierung am 
06.10.2009 geführten Gespräch hatte die Bezirksregierung Arnsberg 
deutlich gemacht, dass die Belange des Rewe-Grundstückseigen-
tümers zu berücksichtigen seien. Damaliger Lösungsvorschlag war, 
die vorgesehene Gesamtverkaufsfläche für das geplante Nahversor-
gungszentrum auf 2 Standorte zu verteilen, nämlich auf das Nahver-
sorgungszentrum und das jetzige Rewe-Grundstück. Die Verwaltung 
hat diese Planungsalternative völlig unbeachtet gelassen. 

 
6. Unzutreffend ist die Behauptung, das Nahversorgungszentrum sei 

dringend erforderlich, weil durch den bestehenden Rewe-Markt und 
den etwa 800 m entfernt liegenden Aldi-Markt die Nahversorgung im 
nördlichen Bereich nicht sichergestellt werden könne. So wurde im 
Entwurf der Begründung zur 79. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Werl auf Seite 6 oben behauptet, der vorhandene Rewe-
Markt sei nur eingeschränkt in der Lage, eine den Marktanforderungen 
gerecht werdende Erweiterung vorzunehmen (zum Beispiel eine Ver-
größerung des Getränkemarkts). 
Auch diese Information ist falsch. Es wäre durchaus eine Aufstockung 
des Gebäudes um eine weitere Etage auf Grund des seit 1990 rechts-
kräftigen Bebauungsplans Nr. 33 „Langenwiedenweg“ ebenso möglich, 
wie die Schaffung weiterer Verkaufsflächen bei Abriss des auf dem 
Rewe-Grundstück stehenden, nicht denkmalgeschützten Fachwerk-
hauses. 

 
7. Zielsetzung der 79. Änderung des Flächennutzungsplans soll die woh-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einem Gespräch mit der Bezirksregierung am 06.10.2009 ging 
hervor, dass aus Sicht der Bezirksregierung ein Nahversorgungs-
zentrum im Werler Norden sinnvoll ist und nicht gegen die Ziele der 
Raumordnung verstößt. Es wurde der Vorschlag eingebracht, die für 
das Nahversorgungszentrum vorgesehene Gesamtverkaufsfläche auf 
zwei Standorte (Nahversorgungszentrum und jetziges REWE-
Grundstück) zu verteilen. Dieser Lösungsvorschlag wurde sowohl 
von potentiellen Investoren als auch von möglichen Betreibern des 
geplanten Nahversorgungszentrums abgelehnt. Außerdem wäre bei 
dieser Variante von zusätzlichen Verkehrsströmen auszugehen. 
Aus Sicht der Bezirksregierung wäre bei einer möglichen Umsiedlung 
des Rewe-Marktes in das geplante Nahversorgungszentrum die An-
siedlung eines Discounters auf dem Rewe-Grundstück vorstellbar. 
Zudem wäre es denkbar, den im Norden gelegenen Aldi auch in das 
geplante Nahversorgungszentrum umzusiedeln, um hier eine Kombi-
nation von Vollsortimenter und Discounter zu ermöglichen. 
 
 
 
Eine Aufstockung des Rewe-Gebäudes um eine weitere Etage wäre 
zwar planungs-/baurechtlich möglich, aber ist anzunehmen, dass es 
sich um keine zukunftsfähige Lösung handeln würde. 
Die Schaffung von weiteren Verkaufsflächen an der Stelle des Fach-
werkhauses entspricht nicht den Festsetzungen im rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 33 und im Bebauungsplan Nr. 102 (in Aufstel-
lung), da hier eine Verkehrsfläche festgesetzt ist. 
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nortnahe Versorgung im nördlichen Stadtgebiet sein, um dem Leitge-
danken der „Stadt der kurzen Wege“ vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels Rechnung zu tragen. 

 
Zielsetzung des Bebauungsplans Nr. 33 soll sein, den zentralen Ver-
sorgungsbereich im Hauptzentrum zu sichern. 
Im nördlichen Stadtgebiet befinden sich der Rewe-Markt und der Aldi-
Markt. Zwischen ihnen ist lediglich eine Strecke von noch nicht einmal 
800 m zurückzulegen. Kein Bewohner muss mehr als 400 m zurückle-
gen, um eine wohnortnahe Lebensmittelversorgung zu erhalten. 
 
Eine Abwanderung des Kundenstroms vom Innenstadtzentrum zum 
Rewe-Grundstück nach Umzug von Rewe in das NVZ bei Fortbeste-
hen des Bestandsschutzes ist völlig unwahrscheinlich und durch nichts 
belegt. In der Vergangenheit hat es eine solche Abwanderung nicht 
gegeben. 
 
Hingegen ist eine Kundenabwanderung aus dem Hauptzentrum zum 
neuen Nahversorgungszentrum mit dem beliebten Rewe-Markt sehr 
wahrscheinlich, da dieses deutlich verkehrsgünstiger zum Hauptzent-
rum liegt, als zum Beispiel das Rewe-Grundstück oder der Aldi-Markt. 
Gerade die geplante Bahnunterführung und Zuwegung „An der Bun-
desbahn“ wird zu einem erheblichen Kundenstrom aus dem Haupt-
zentrum in das NVZ führen, zumal sich dort mit geplanten 171 Stell-
plätzen eine weitaus bessere Parkplatzsituation ergeben wird. 

 
8. Entsprechend der jetzigen Verkehrsplanung soll die Brandisstraße ge-

sperrt werden. Da über diese Straße zukünftig kein Verkehr mehr in 
westliche Richtung abfließen kann, wird es zu einer vermehrten Belas-
tung des Langenwiedenwegs kommen, die wiederum zu einem erheb-
lichen Rückstau bis in das unmittelbar an der Nordseite des Rewe-
Grundstücks beginnenden Wohngebietes und damit zu einer deutli-
chen Steigerung der Emissionsbelastung führen wird. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das geplante Nahversorgungszentrum bietet einen zukunftsfähigen 
Alternativstandort, der die heute bei den Verbrauchern weit verbreite-
te Kombination von Einkäufen bei einem frischeorientierten Vollsorti-
menter und einem preisaggressiven Discounter ohne zusätzliche 
Einkaufsfahrten ermöglicht. Des Weiteren wird dem im Zentrenkon-
zept formulierten „Nahversorgungsschwerpunkt Nord“ Rechnung ge-
tragen. 
 
 
 
 
Im Hinblick auf das geplante Nahversorgungszentrum liegt ein deutli-
cher Schwerpunkt auf nahversorgungsrelevante Sortimente (Lebens-
mittel und Getränke), die lt. Strukturuntersuchung zum Einzelhandel 
(s. S. 71) nicht im Widerspruch zu der Zielsetzung, zentrenrelevante 
Sortimente im Wesentlichen auf die Innenstadt zu beschränken, um 
diese als mittelzentralen Versorgungsstandort zu sichern und zu 
stärken, stehen. 
 
 
Durch einen Kreisverkehr, der der Bahnunterführung vorgelagert ist, 
wird der Langenwiedenweg mit der Hammerstraße verknüpft. Damit 
einher geht die Abbindung der Brandisstraße vom Langenwieden-
weg. Die Verkehrsbelastungen auf der Hammer Straße und auf dem 
Langenwiedenweg werden durch die Abbindung der Brandisstraße 
und durch die Realisierung des Nahversorgungszentrums zunehmen. 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 wurde auf 
Grundlage eines verkehrstechnischen Gutachtens (PVT, Essen, April 
2009) eine Geräuschimmissionsuntersuchung (Ingenieurbüro G. 
Hoppe, Dortmund, Nov. 2010) erstellt. Gem. den Ergebnissen dieser 
Untersuchung sind im Bebauungsplan Nr. 102 passive Schallschutz-
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9. Der Erhaltungszustand der planungsrelevanten Arten mag zwar gut 

sein, nachteilig wirkt sich die Maßnahme aber auf den „Gartenrot-
schwanz“ aus. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Art in den 
Gärten des größeren Umfeldes wesentlich bessere Lebensstätten fin-
den wird. Das ist nicht nachvollziehbar. Wenn das schon heute nicht 
der Fall ist, obwohl die nördlich des Rewe-Grundstücks festgesetzte 
Kinderspielplatzfläche als solche nicht genutzt wurde und insofern als 
Brachfläche Schutzraum für den „Gartenrotschwanz“ liefern konnte, 
sein Erhaltungszustand aber eher als ungünstig bezeichnet werden 
muss, kann nicht unterstellt werden, dass bei Wohnbebauung dieser 
Fläche wesentlich bessere Lebensstätten entstehen. Die tatsächlich 
günstigen Lebensstätten für diese Vogelart - die ungenutzten Flächen 
im Bereich des Spielplatzes, des Bahnhofsvorplatzes und des neuen 
Nahversorgungszentrums werden durch die Wohnbebauung und das 
geplante NVZ beseitigt. Dies gilt umso mehr, als zukünftig ein deutlich 
gesteigertes Verkehrsaufkommen mit entsprechender Emissionsbelas-
tung dazu führen wird, dass gerade diese Vogelart im Plangebiet kei-
nen Rückzugsraum für die Erhaltung der Art mehr vorfinden wird. 

 
10. Darüber hinaus wird die erstrebte Wohnbebauung nicht nur der Spiel-

fläche, sondern auch die gewerbliche Ansiedlung des Nahversor-
gungszentrums zu einer deutlichen Versiegelung der Fläche führen, 
mit den bekannten Auswirkungen auf Fauna und Flora, sowie die er-
hebliche Belastung der Abwasserkanäle. 

 
Abschließend ist festzustellen: 

Wenn die Stadt ihre privatwirtschaftlichen Interessen mit den Mitteln der 
Bauleitplanung zu Lasten der betagten Mandantin einseitig unter Irrefüh-
rung des Rates durchsetzen will, darf sich die Stadt nicht wundern, wenn 
meine Mandantin als Eigentümerin des für die neue Verkehrsanlage benö-
tigten Grundstücks alle ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel 
ausschöpft, um ihre eigene Existenz zu sichern. 

maßnahmen festgesetzt. Das ist aber nicht Bestandteil der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 33. 
 
Für den Gartenrotschwanz als planungsrelevante Art mit einem un-
günstigen Erhaltungszustand wird im Abgleich mit den Habitatvorga-
ben von keiner existentiellen Abhängigkeit in Bezug auf den Bereich 
der Bebauungsplanänderung ausgegangen. Die Flächen im Plange-
biet sind größtenteils versiegelt und überwiegend durch gewerbliche 
Nutzungen geprägt. 
Die durch ein allgemeines Wohngebiet überplante Grünfläche (ca. 
490 m²) nördlich des Rewe-Marktes wird aufgrund der unmittelbar 
angrenzenden Nutzungen (Mehrfamilienhaus, Kindergarten, Rewe-
Markt) als Habitat für den Gartenrotschwanz als eher ungeeignet 
eingestuft. Davon abgesehen wird ein Vorkommen des Gartenrot-
schwanzes im Plangebiet für sehr unwahrscheinlich gehalten. Es ist 
davon auszugehen, dass für diese Vogelart im Umfeld, insbesondere 
in den Gärten, wesentlich bessere Lebensstätten bestehen. Beispiel-
haft wird die süd-westlich an den Änderungsbereich angrenzende 
Gartenfläche mit Obstbaumbestand genannt. 
 
 
 
Im weiteren Bauleitplanverfahren werden im Rahmen des Umweltbe-
richtes die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt. 
 
 
 
 
 

Der Vorwurf der Irreführung wird zurückgewiesen, ansonsten werden 
die abschließenden Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zum Entwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

2) Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 53 (Immissionsschutz) 
    Schreiben vom 03.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob und 
inwieweit die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissions-
schutzes aus der Sicht der oberen Immissionsschutzbehörde vereinbar 
sind. 
Gegen die Festsetzungen im Planentwurf bestehen keine Bedenken. 
Auch Anregungen werden nicht vorgebracht. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

3) PLEdoc GmbH 
    Schreiben vom 03.09.2013 (Eingang per Email) 

 
Im Rahmen unserer Prüfung Ihrer Anfrage haben wir den räumlichen Aus-
dehnungsbereich Ihrer Maßnahme in dem beigefügten Übersichtsplan 
dargestellt. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan 
markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- 
und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns 
Kontakt auf. 
 
Der in der Anlage gekennzeichnete Bereich berührt keine Versorgungsein-
richtungen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber. 

- Open Grid Europe GmbH, Essen (ehemals E.ON Gastransport GmbH) 
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen (ehemals E.ON Ruhrgas AG) 
- Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Nürnberg 
- GasLINE Telekommunikationsnetz ges. deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH &  
  Co. KG, Straelen 
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
 
Diese Auskunft bezieht sich nur auf die Versorgungseinrichtungen der hier 
aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger 

 
 
 
Der beigefügte Übersichtsplan wurde auf Vollständigkeit und Richtig-
keit überprüft. Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber wurden bei den jewei-
ligen Versorgungsunternehmen etc. gesondert eingeholt. 
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Netzbetreiber (z. B. auch weiterer E.ON-Gesellschaften) sind bei den je-
weiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder 
Regionalcentern gesondert einzuholen. 
 
Sollte der Geltungsbereich bzw. das Projekt erweitert oder verlagert wer-
den oder der Arbeitsraum die dargestellten Projektgrenzen überschreiten, 
so bitten wir um unverzügliche Benachrichtigung. 

Übersichtsplan 

 
 

 
 
 
 
Soweit Versorgungsunternehmen durch konkrete Bauvorhaben be-
troffen sind, werden sie im Zuge der Ausführungsplanung erneut be-
teiligt und dann über mögliche Änderungen informiert. 

 

4) LWL-Archäologie für Westfalen 
    Schreiben vom 03.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Gegen die Zielsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern bestehen aus boden-
denkmalpflegerischer Sicht keine Bedenken. Der südliche Planbereich ist 
durch die bestehenden Bebauungen stark überprägt, weshalb eine dortige 
Erhaltung von Bodendenkmalsubstanz eher unwahrscheinlich ist. Den-
noch kann die Entdeckung von bisher noch unbekannten archäologischen 
Fundstellen nicht vollständig ausgeschlossen werden, weshalb weiterhin 
der in der Begründung genannte Punkt Denkmalschutz „Grundsätzlich 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 der Stadt Werl                                                                    Abwägung im Rahmen der Beteiligungen 
„Unterführung Langenwiedenweg“                                                                                                       gem. § 3 (1) und 4 (1) BauGB 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Seite 11 von 18 

können bei Bodeneingriffen…“ für das Plangebiet zu beachten ist. 
 
Gegen die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet festgesetzten Allge-
meinen Wohngebietes in Richtung Westen (bisher als Kinderspielplatz 
festgesetzte Fläche) bestehen jedoch Bedenken. Es handelt sich hier um 
eine bisher noch unbebaute Grünfläche, die vermutlich noch nicht modern 
gestört ist. Nördlich dieses Planbereiches liegen einige steinzeitliche 
Fundstellen (4413,95; 4413,162; 4413,71) und im südlichen Bereich eben-
falls eine steinzeitliche Fundstelle sowie eine bandkeramische Siedlung 
(4413,86:01-11; 4413,175; vergl. Anlage 3 der Begründung zur 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33). Steinzeitliche und bandkerami-
sche Fundstellen/Siedlungen weisen meist, das hat die Erfahrung gezeigt, 
große Ausdehnungen auf. Daher ist damit zu rechnen, dass in dem ge-
nannten Erweiterungsbereich weitere steinzeitliche/bandkeramische 
Bodendenkmalsubstanz bei Bodeneingriffen aufgedeckt wird. Zudem 
könnten hier aber auch, aufgrund der relativen Nähe zum Stadtkernbe-
reich und zu den ehem. Salinen Neuwerk und Höppe, bisher noch unbe-
kannte mittelalterliche oder neuzeitliche Fundstellen entdeckt werden. 
 
Daher bitten wir Sie, Bodeneingriffe im Bereich der geplanten Wohnbau-
fläche frühzeitig mit unserem Hause abzustimmen, um eine archäologi-
sche Begleitung - vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbei-
ter unseres Amtes sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass der Oberbo-
denabtrag, aufgrund der aktuellen personellen Situation unseres Hauses, 
mit einigem Vorlauf vor den eigentlichen Baumaßnahmen durchgeführt 
werden sollte, damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen im Bauablauf 
und dadurch zu Mehrkosten kommt. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im 
rückwärtigen Verfahren abgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Bebauungsplanänderung (Plan und Begründung) wird folgen-
der Hinweis aufgenommen: 
„Bodeneingriffe sind frühzeitig mit dem LWL-Archäologie für Westfa-
len, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzu-
stimmen, um eine archäologische Begleitung - vor allem des Ober-
bodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschau-
fel im rückwärtigen Verfahren abgetragen werden.“ 
Des Weiteren wird bei einem konkreten Bauvorhaben der Bauherr im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens darauf hingewiesen. 

5) Unitymedia NRW GmbH 
    Schreiben vom 05.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia NRW GmbH. 
Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabel-
netz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Siche-
rung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die 
sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. 

6) Thyssengas 
    Schreiben vom 04.09.2013 
 
Durch die o. g. Maßnahme werden keine von Thyssengas GmbH betreu-
ten Gasfernleitungen betroffen. 
Neuverlegungen in diesem Bereich sind von uns zz. nicht vorgesehen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7) Westnetz GmbH 
    Schreiben vom 05.09.2013 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bestehen un-
sererseits keine Bedenken oder Anregungen. 
 
Zum o. g. Planverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 
Im Bereich der geplanten Bahnunterführung betreiben wir Fernmeldelei-
tungen. Diese müssen evtl. bei der Erstellung der Unterführung umgelegt 
werden. 
Im Gebiet der Stadt Werl betreibt die RWE Deutschland AG als Eigen-
tümerin und die Westnetz GmbH als Pächterin: 

- Gas-Hochdruckanlagen, 
- Strom-Hochspannungsverteilnetzanlagen, 
- Strom-Verteilnetzanlagen 

 
Diese Stellungnahme ergeht für die betroffenen Anlagen der Verteilungs-
netze Strom der Westnetz GmbH. 
 
Die Strom-Verteilnetzanlagen der Westnetz GmbH verlaufen dort mit aus-
reichendem Abstand zum vorliegenden Plangebiet. 
Die Gas-Hochdrucknetze und Strom-Hochspannungsverteilnetzanlagen 
der Westnetz GmbH verlaufen mit ausreichendem Abstand zum vorliegen-
den Plangebiet und sind somit nicht betroffen. 

 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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8) Gelsenwasser AG 
    Schreiben vom 05.09.2013 
 
Für die Benachrichtigung über das o. g. Verfahren danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

9) Evangelische Kirche von Wesfalen, Baureferat 
    Schreiben vom 17.09.2013 
 
Gegen die o. g. Planung bestehen keine Bedenken. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

10) Bezirksregierung Arnsberg 
      Schreiben vom 25.09.2013 
 
Belange der allgemeinen Landentwicklung/Agrarstruktur sind von dieser 
Maßnahme nicht betroffen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

11) IHK Arnsberg 
      Schreiben vom 27.09.2013 (Eingang per Email) 
 
Grundsätzlich begrüßen wir die Planung mit dem Ziel, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versor-
gungsfunktion der Innenstadt als Hauptzentrum zu sichern und zu fördern. 
 
Insofern hatten wir bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit 
dem Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (der u. a. die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen „Nahversorgungs-
schwerpunkt“ im Werler Norden zum Ziel hat) darauf hingewiesen, dass 
eine Überplanung des hier in Rede stehenden Plangebietes notwendig ist, 
um etwaige über den Bestandsschutz hinausgehende Einzelhandelsent-
wicklungen mit zentren-/nahversorgungsrelevanten Sortimenten auszu-
schließen. Dieser Forderung wird mit der aktuellen Planung Rechnung 
getragen. 

 

 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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12) Bezirksregierung Arnsberg, höhere Landschaftsbehörde 
      Schreiben vom 24.09.2013 
 
Aus Sicht der höheren Landschaftsbehörde möchte ich folgende Hinweise 
geben: 
Der bestehende Regionalplan stellt für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 einen Allgemeinen Siedlungsbereich dar. 
Von der verbindlichen Bauleitplanung sind keine Landschaftsschutzgebie-
te, geschützten Landschaftsbestandteile oder Naturdenkmäler betroffen.  
Zielsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Steue-
rung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, so sollen im Geltungs-
bereich nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimen-
ten zugelassen werden. Die Art der baulichen Nutzung verändert sich 
nicht. Eine festgesetzte öffentliche Gründlandfläche mit der Zweckbe-
stimmung Kinderspielplatz und eine weitere Fläche zum Anpflanzen von 
standortgemäßen Bäumen und Sträuchern werden aufgegeben. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens brauchen gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 4 BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft nicht ausgeglichen werden, 
da sie als vor dem planerischen Eingriff erfolgt oder zulässig gelten. Da 
Nutzungsänderungen von Flächen geplant sind, ist demnach eine Ein-
griffsbilanzierung erfolgt. Die Abwertung der Grünfläche entlang der Bran-
disstraße um eine Wertstufe ist methodisch nicht nachvollziehbar. Das 
Nicht-Umsetzen von Vorgaben kann nicht positiv im Rahmen der Eingriffs-
regelung angerechnet werden. Das sollte zukünftig beachtet werden. Der 
Korrekturfaktor um jeweils eine Wertstufe ist nicht nachvollziehbar, die 
überplanten Flächen sollten in der Eingriffsbilanzierung so bewertet wer-
den, wie sie im Bebauungsplan festgelegt sind. Die Eingriffsbilanzierung 
muss daher überarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 am nördlichen Rand 
der Brandisstraße festgesetzte Grünfläche wird im Süden von der 
Brandisstraße und im Norden von dem Parkplatz des heutigen Rewe-
Marktes begrenzt. Durch ihre Lage und den damit verbundenen Ein-
schränkungen übernimmt diese Grünfläche kaum ökologische Funk-
tionen. Vielmehr dient sie als 2 bis 3 m breiter Trennstreifen zwischen 
der Brandisstraße und dem Rewe-Parkplatz. Daher wird an der in der 
Eingriffsbilanzierung vorgenommenen Abwertung um eine Wertstufe 
festgehalten. 
In Bezug auf den Wegfall einer Teilfläche der im rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzten Grünfläche im Bereich des Heili-
genhäuschens (54,20 m²) wird der Anregung gefolgt. Die Eingriffsbi-
lanzierung wurde dahingehend überarbeitet, dass für diese Teilfläche 
keine Abwertung vorgenommen wird, da sie im rechtskräftigen Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzt ist und bei Umsetzung im Zusam-
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Aus Sicht der höheren Landschaftsbehörde sind die getroffenen Vorgaben 
(Kompensation der Eingriffe und ggf. Pflanzgebote) eindeutig rechtsver-
bindlich zu machen, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Laut Begrün-
dung soll das ermittelte Defizit an Biotopwertpunkten im Flächenpool 
Stadtwald ausgeglichen werden. Dazu soll ein entsprechender Ablösever-
trag geschlossen werden. 
Auch bei Bebauungsplänen zur Innenentwicklung gem. § 13a BauGB sind 
die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu beach-
ten. Gem. § 44 BNatSchG wurde zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgelegt, die im Rahmen des 
Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ vom Planungsbüro LökPlan 
erarbeitet wurde. Die zum Thema Artenschutz gemachten Aussagen sind 
nicht ganz nachvollziehbar. Für das Messtischblatt 4413 LANUV wird für 
den Gartenrotschwanz ein ungünstiger Entwicklungszustand mit abstei-
gender Tendenz angegeben. In der beigefügten Anlage 1, die eine Auflis-
tung der planungsrelevanten Arten für den Lebensraumtyp Acker, Wein-
berge zeigt, ist der Gartenrotschwanz nicht angegeben. Die Aussage, 
dass der Gartenrotschwanz in den Gärten des größeren Umfeldes we-
sentlich bessere Lebensstätten findet, ist näher zu verifizieren. Der Gar-
tenrotschwanz ist eine typische Vogelart der reich strukturierten Dorfland-
schaften, dessen Lebensraum durch das geplante Vorhaben um 445,50 
m² versiegelt und somit entwertet wird. 
 
 
 
 
 
 
Da ich davon ausgehe, dass die durchgestrichenen Vogelarten nicht 
nachgewiesen wurden, fehlen Aussagen zu einer wesentlichen planungs-
relevanten Vogelart - dem Rotmilan, der sich in einem schlechten Erhal-
tungszustand befindet. Für das Messtischblatt ist der Rotmilan als Brutvo-
gel angegeben. Der Rotmilan ist eine seltene und gefährdete Art.  
Etwa 60 % des Gesamtbestandes von Rotmilan lebt als Brutvogel in 

menhang mit den angrenzenden Grünflächen ökologische Funktio-
nen übernehmen würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anlage 1 der Begründung (Auflistung planungsrelevanter Arten) 
wurde aktualisiert. Anstelle des Lebensraumtyps: Äcker, Weinberge 
wurde der Lebensraumtyp: Gärten, Parkanl., Siedlungsbrachen zu-
grunde gelegt. Unter dieser Vorgabe ist in der Auflistung planungsre-
levanter Arten auch der Gartenrotschwanz angeben. Sein Erhal-
tungszustand ist als ungünstig eingestuft. Im Umweltbericht (Teil II 
der Begründung) wird auf Seite 16 die Aussage getroffen, dass ein 
Vorkommen des Gartenrotschwanzes im Plangebiet für sehr unwahr-
scheinlich gehalten und davon ausgegangen wird, dass für diese 
Vogelart im Umfeld, insbesondere in den Gärten, wesentlich bessere 
Lebensstätten bestehen. Beispielhaft wird die süd-westlich an den 
Änderungsbereich angrenzende Gartenfläche mit Obstbaumbestand 
genannt. 
 
Für das Messtischblatt 4413 ist der Rotmilan als „wahrscheinlich brü-
tend“ angegeben (FT-4413-0002). Der Fundort befindet sich in einem 
Abstand von ca. 600 m süd-östlich des Plangebietes.  
Hierzu wird im artenschutzrechtlichen Fachgutachten für den Bebau-
ungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ auf Seite 7 die Aussage getrof-
fen, dass ein Brutvorkommen des Rotmilans hier im Innenstadtbe-
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Deutschland. Diese Art zu erhalten, ist folglich von weltweitem Interesse 
und nicht nur landesweit oder auf nationaler oder europäischer Ebene von 
Bedeutung. In der Begründung wird nicht auf den Rotmilan eingegangen. 
Da der Rotmilan eine Brutvogel der offenen, reich gegliederten Landschaft 
mit Feldgehölzen und Wäldern ist, geh ich davon aus, dass keine arten-
schutzrechtliche Betroffenheit erkennbar ist, da das Vorhaben im Bebau-
ten Bereich stattfindet. 
 
Vorstehende Stellungnahme ergeht nur aus landschaftspflegerischer Sicht 
und beinhaltet keine Zustimmung/Genehmigung auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches und/oder des Landesplanungsgesetzes. 

reich von Werl definitiv ausgeschlossen werden kann. Diese Ein-
schätzung wurde in die Begründung aufgenommen (s. Teil II Um-
weltbericht, S. 16). 

13) LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
      Schreiben vom 26.09.2013 
 
Gegen die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 bestehen nach derzei-
tigem Kenntnisstand keine Bedenken aus Sicht der städtebaulichen 
Denkmalpflege. 
In unmittelbarer Nachbarschaft steht ein Heiligenhäuschen auf der Ver-
kehrsinsel. Es steht seit dem 07.07.1983 unter Denkmalschutz. Das Heili-
genhäuschen ist das älteste und größte in der Stadt Werl. 
Auf S. 7 der Begründung zum Bebauungsplan wird formuliert, dass bei 
der Umsetzung der Planung das Denkmal an seinem Standort erhalten 
werden kann. Hier sollte es nicht nur um die Erhaltung am Standort ge-
hen. Im Zusammenhang mit der Gesamtverkehrsplanung sollte das 
Denkmal in eine große Grünfläche integriert sein und dort von Bäumen 
flankiert werden. Die vorhandenen Schilder sollten einen anderen Stand-
ort bekommen Sie belasten das heutige Ansichtsbild des Denkmals. 
Auch wenn in der Zukunft das Denkmal weiter vom Straßenverkehr „um-
flutet“ sein wird, könnte durch Veränderungen in der Gesamtplanung das 
Erscheinungsbild wesentlich verbessert werden. 

 
 
 
 
 
 
Das in der Stellungnahme beschriebene Heiligenhäuschen befindet 
sich zwar in unmittelbarer Nachbarschaft, ist aber nicht Bestandteil 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33.  
Bei dem in der Begründung auf S. 7 beschriebenen Denkmal handelt 
es sich um das an der Brandisstraße im hinteren Bereich des heuti-
gen Rewe-Marktes gelegenen Heiligenhäuschens. 
Die Anregungen zum Heiligenhäuschen im Bereich Brandisstraße / 
Langenwiedenweg werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofs-
umfeld“ behandelt. 

14) Kreis Soest 
      Schreiben vom 27.09.2013 
 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abtei-
lungen der Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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folgende Stellungnahme ab: 

Gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes keine Be-
denken. Der Immissionsschutz wurde in der Planung ausreichend berück-
sichtigt. Auf die Ausführungen der Stadt Werl in der Begründung zur 1. 
Änderung (hier: Ziffer 6.2 - Seite 7) wird an dieser Stelle hingewiesen. 
Diese Anregungen sind zu beachten. 
 
Aus landschaftspflegerischer Sicht ergeben sich zur o. g. Planung keine 
grundsätzlichen Bedenken. Folgende Hinweise werden gegeben: 

- Schutzgebiete sind nicht betroffen. 
- Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Landschafts-

planes Werl. 
- Die in der Begründung vorgenommene Eingriffsbewertung für den Na-

turhaushalt ist akzeptiert. 
- Als Vermeidungsmaßnahme sollte der Erhalt vorhandener Gehölzbe-

stände festgesetzt werden. 
- Artenschutz: 
  Im Hinblick auf Artenschutzbelange ist sicherzustellen, dass keine Le- 
  bensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden. Es ist nicht er- 
  sichtlich, dass bei der Realisierung der beantragten Maßnahme die ar- 
  tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für geschützte Tier- und Pflan- 
  zenarten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
 
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschät-
zung entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauausführung 
etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenar-
ten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Land-
schaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige 
Behörde zu informieren. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Unte-
re Staatliche Verwaltungsbehörde - Planungsaufsicht. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Erhaltenswerter Gehölzbestand ist im Entwurf der Bebauungs-
planänderung festgesetzt (Erhalt der Bäume am südlichen Rand der 
Brandisstraße sowie beim Heiligenhäuschen). 
 
 
 
 
 
 
Im Plan und in der Begründung zur Bebauungsplanänderung wird 
darauf hingewiesen, dass bei der Bauausführung etwaigen Hinwei-
sen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzu-
gehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehör-
de des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde 
zu informieren ist. 
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15) Lippeverband 
      Schreiben vom 30.09.2013 
 
Gegen die o. g. Bebauungsplanänderung bestehen unsererseits keine 
Bedenken oder Anregungen. 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§ 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194) 
 
§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
i.V.m. der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen       
(BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 
(GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2013 
(GV. NRW. S. 142) 
 
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1509) 
 

FESTSETZUNGEN 
 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gem. § 9 (7) BauGB 
 
 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO 
 
 
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 
 
(2)  Zulässig sind 
1.   Wohngebäude, 
2.   die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
      Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3.   Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
      sportliche Zwecke. 
 
Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
 
 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 
 
(2)   Zulässig sind 
1.    Wohngebäude, 
2.    Geschäfts- und Bürogebäude, 
3.    Schank- und Speisewirtschaften sowie 
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4.    sonstige Gewerbebetriebe, 
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
6.    Gartenbaubetriebe, 
7.    Tankstellen 
 
Vergnügungsstätten sind nicht zulässig. 
 
Im MI 1 und MI 2 sind Einzelhandelsbetriebe gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO  
zulässig, die Waren der nachfolgenden Liste für nicht zentrenrelevante  
Sortimente anbieten. 

- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör 
- Bauelemente, Baustoffe 
- Beleuchtungskörper, Lampen 
- Beschläge, Eisenwaren 
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
- Boote und Zubehör 
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse 
- Büromöbel und -maschinen 
- Erde, Torf 
- Farben, Lacke 
- Fliesen 
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör 
- Gartenhäuser, -geräte 
- Herde, Öfen 
- Holz 
- Installationsmaterial 
- Küchen, Möbel 
- Pflanzen und Gefäße 
- Rolläden, Markisen 
- Werkzeuge 
- Zäune 
- Matratzen 
- Tierfutter 

1 + 2

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO 
(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.) 
 
 
Grundflächenzahl (GRZ), 
bebaubarer Anteil des Baugrundstückes gem. § 19 BauNVO. 
 
 
Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO 
 
 
Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO 
 
 
offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO 
 
 
abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO 
Abweichend von der offenen Bauweise ist die Errichtung  
von Gebäuden über 50 m Länge zulässig. 
 
 
Straßenbegrenzungslinie 
 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Parkfläche 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Mischfläche 
 
Bäume erhalten gem. § 9 (1) 25 b BauGB 
 
 
Flächen zum Anpflanzen von standortgemäßen Laubbäumen und 
Sträuchern gem. § 9 (1) 25 a BauGB 
 
 
NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN 
 
 
Baudenkmal 
 
 
SONSTIGE DARSTELLUNGEN 
 
 
vorhandene Grundstücksgrenzen 
 
 
vorhandene Gebäude 
 
 
 
 

o

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB vom Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss der Stadt Werl am 21.06.2011 beschlossen worden. 

 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am 22.08.2013 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

HINWEISE 
 
Allgemein 

Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des Bebauungsplanes     
Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbereich seiner 1. Änderung außer Kraft. 
 
Entwässerung 

Die Stadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem Gutachten ermitteln lassen. Der 
überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine Versickerung nicht 
geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für 
die Versickerung von Niederschlagswasser kann in der Planungsabteilung oder im Kommunalbetrieb 
der Stadt Werl eingesehen werden. 
 
Artenschutz 

Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum        
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vorgaben 
des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten 
nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als 
die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt werden, ist 
die Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die 
vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens 
gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfälle, die 
nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der Abbruch-
beginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzuzeigen. 

 
Denkmalschutz 

Bodeneingriffe sind frühzeitig mit dem Landschaftsverband (LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe, Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäologische 
Begleitung - vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfahren 
abgetragen werden. 
 
Grundsätzlich können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenk-
mal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu 
nehmen. 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde aufgrund des Beschlusses 
des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 21.06.2011 durch Anhörung in der Zeit  
vom 02.09.2013 bis einschl. 04.10.2013 durchgeführt. 
 
Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am 22.08.2013 ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 

 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 29.08.2013 zur Unterrichtung und Äußerung - auch im 
Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung - zugesandt. 
 
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 04.10.2013 gebeten. 

 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB mit Schreiben vom ……………….. zugesandt.  
 
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum ……………….. gebeten. 

 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am ……………….. die Entwürfe des 
Planwerks und der Begründung zur Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen haben in der Zeit vom ……………….. bis ……………….. einschließlich öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind am ……………….. ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am ……………….. die Abwägung über alle im 
Verfahren eingegangenen Stellungnahmen und diese Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB 
als Satzung beschlossen. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am ……………….. ortsüblich bekannt gemacht worden.  
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung gem. § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann während der 
Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
PLANUNTERLAGE 
 
Die Planunterlage, Stand Febr. 2015, entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“, 1. Änderung, wurde aufgestellt von der  
Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Stadt Werl. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
i. A. 

a

Im MI 1 sind außerdem Einzelhandelsbetriebe mit einen nahversorgungsrelevanten  
Kernsortiment und einem zentrenrelevanten Randsortiment bis zu 5 % der Ver- 
kaufsfläche, je Betrieb jedoch höchstens 150 m², zulässig (s. nachfolgende Tabelle). 

WZ 2008 Sortimente 
 
47.11.1; 47.2 
 
 
aus 47.75.0 
 
 
aus 47.76.2 

nahversorgungsrelevantes Kernsortiment: 
- Nahrungs- u. Genussmittel, Getränke u. 
  Tabakwaren; Fach-Einzelhandel mit Nah- 
  rungsmitteln 
- Drogerieartikel (ohne Feinchemikalien,  
  Saaten- u. Pflanzenschutzmittel, Schädlings- 
  bekämpfungsmittel u. Parfümerieartikel) 
- Heim- u. Kleintierfutter 

 
 
 
47.75.0 
 
aus 47.51.0; 47.53.0 
47.61.0; 47.62.1; 47.62.2 
 
47.65.0 
aus 47.64.2 
47.71.0; aus 47.72 
aus 47.59.9 
 
aus 47.76.1 

zentrenrelevantes Randsortiment 
(max. 10 % der Gesamtverkaufsfläche des Be-
triebes, jedoch max. 200 m² Verkaufsfläche): 
- kosmetische Erzeugnisse u. Körperpflege- 
  mittel (ohne Parfümerieartikel) 
- Haushalts-; Heimtextilien (ohne Teppiche) 
- Bücher; Zeitschriften, Zeitungen; Schreib- u.  
  Papierwaren, Schul- u. Büroartikel 
- Spielwaren 
- Sportartikel (Sportbekleidung, Sportschuhe) 
- Bekleidung; Schuhe, Lederwaren 
- Haushaltsgegenstände (nicht elektrische 
  Haushaltswaren) 
- Blumen, Pflanzen 

 Aktionsartikel 
Abgrenzung der Sortimente für SB-Märkte gem. Einzelhandelserlass NRW (2008) u. nach 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008, Statistisches Bundesamt 

IMMISSIONSSCHUTZ 
 
In Bereich des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (nördlicher Teilbereich) ist bei einem konkre-
ten Bauvorhaben aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbundenen Ge-
werbelärm im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen 
vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
Die Norm DIN 4109 liegt bei der Stadtverwaltung Werl (Rathaus, Fachbereich III, Abt. 63 - Bauord-
nung und Hochbau) zur Einsichtnahme für jedermann bereit. 
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Begründung 
 
 
1 Lage des Plangebietes 
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
befindet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 1. Änderung bezieht sich auf den nordwestlichen 
Teilbereich und umfasst eine Fläche von ca. 2 ha.  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im Süd-Westen die 
„Hammer Straße“ sowie im Nord-Osten den „Langenwiedenweg“ und umfasst den östlichen Teil 
der „Brandisstraße“. 
 
2 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
2.1 Regionalplan 
 
Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest 
und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich einen Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) dar. 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl sind für den Geltungsbereich ein Misch-
gebiet und eine Wohnbaufläche dargestellt. Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 ent-
spricht den Darstellungen im Flächennutzungsplan. 
 
 
3 Planungsziele / Planungsinhalte 
 
3.1 Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
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Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge 
durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“ und einer 
Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die 
verkehrliche Anbindung des nördlichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbe-
reich seiner 1. Änderung Mischgebiete und ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. In den 
Mischgebieten sind u. a. Einzelhandelsbetriebe zulässig. Die Einzelhandelsnutzungen sind 
nicht eingeschränkt. Außerdem sind Verkehrsflächen und Flächen zum Anpflanzen von stand-
ortgemäßen Bäumen und Sträuchern sowie eine öffentliche Grünflächen mit der Zweckbe-
stimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen. 
 
3.2 Bebauungsplan Nr. 33, 1. Änderung 
 
Im Jahr 2002 wurde bereits ein Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unter-
führung Langenwiedenweg“ eingeleitet. Da über die geplante Bahnunterführung hinaus eine 
ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals verfolgt wird, hat der Planungs- und Bauaus-
schuss in seiner Sitzung am 14.05.2009 den seinerzeit gefassten Beschluss zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ aufgehoben und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der den Bebauungsplan Nr. 33 größten-
teils überlagert, beschlossen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 liegt eine Teilfläche (ca. 900 m²) des heuti-
gen Rewe-Grundstückes, da sie die für die Anbindung des Langenwiedenweges an die geplan-
te Bahnunterführung benötigt wird. 
 
Ergänzend zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 sowie in Anlehnung an die Aufstel-
lungsbeschlüsse zu den Bebauungsplänen Nr. 100 „Neheimer Straße II“ und Nr. 101 „Neheimer 
Straße III“ (2006) sowie Nr. 64 n „Hammer Straße“ (2007) und Nr. 110 „Hammer II“ (2011) hat 
der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 21.06.2011 das Verfahren zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ beschlossen. 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunktion der Innen-
stadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. 
 
Unter der Zielsetzung, den zentralen Versorgungsbereich (Innenstadt) zu erhalten und zu ent-
wickeln sollen durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 im Geltungsbereich nur Ein-
zelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zugelassen werden. Zum Schutz 
des bestehenden Rewe-Marktes ist hier ausnahmsweise ein nahversorgungsrelevantes Kern-
sortiment einschl. Aktionsartikel (max. 5 % der Gesamtverkaufsfläche) zulässig. Dadurch wird 
einer städtebaulich erwünschten Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevan-
ten Sortimenten und Branchen im zentralen Versorgungsbereich und damit der Belebung der 
Innenstadt Rechnung getragen. 
Die Planungsziele entsprechen den Zielsetzungen der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel 
in Werl (BBE Unternehmensberatung GmbH, Köln, 2005). 
 
Vor dem Hintergrund des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung), der den 
Bebauungsplan Nr. 33 größtenteils überlagert und ebenfalls eine Verknüpfung des „Langenwie-
denweges“ mit der „Hammer Straße“ vorsieht, ist zu erwarten, dass die daran angrenzenden 
Grundstücke (z. B. Firma Rubart, Rewe-Markt) an Attraktivität für Einzelhandelsnutzungen ge-
winnen. Zudem wird bei Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg die „Brandis-
straße“ vom „Langenwiedenweg“ abgebunden. Vor diesem Hintergrund ist eine Verbindung von 
der „Brandisstraße“ zum „Langenwiedenweg“ vorgesehen. Diese Fläche wird als Mischver-
kehrsfläche festgesetzt. Dadurch ist es möglich sowohl die Fußgänger und Radfahrer an den 
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Langenwiedenweg anzubinden, als auch die Zufahrt zu dem bestehenden Grundstück Bran-
disstr. 5 sicherzustellen. 
 
Des Weiteren wird bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 von dem heutigen Rewe-
Grundstück eine Teilfläche durch eine Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Zuge der 
Abbindung der „Brandisstraße“ vom „Langenwiedenweg“ ist ein Ausgleich der für die Anbindung 
des Langenwiedenweges an die geplante Bahnunterführung benötigten Fläche des heutigen 
Rewe-Grundstückes möglich, indem die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städti-
sche Fläche entsprechend umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird. Vor die-
sem Hintergrund entfällt die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäu-
men und Sträuchern entlang der „Brandisstraße“. 
Aufgrund der Abbindung der Brandisstraße durch den Bau der Bahnunterführung entstehen im 
Straßenbereich Flächen die für das „REWE“-Alt Grundstück zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Die vorhandene Brandisstraße wird verschmälert, sodass hier Flächen für z.B. Stellplätze 
des REWE- Altstandortes entstehen können.  
 
Der nördlich des heutigen Rewe-Marktes festgesetzte Kinderspielplatz (Kategorie C: für Kinder 
< 6 J.) soll ebenfalls entfallen. Er wurde bis heute nicht errichtet und im Rahmen der Spiel-
flächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wird das im nördlichen 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 festgesetzte Allgemeine Wohngebiet in Richtung Wes-
ten erweitert. 
 
 
4 Erschließung 
 
4.1 Verkehr 
 
Das Plangebiet ist an die Haupterschließungsstraßen „Langenwiedenweg“ und „Hammer Stra-
ße“ angebunden. Zudem durchquert die „Brandisstraße“ den Geltungsbereich der Be-
bauungsplanänderung. 
 
4.2 Ver- und Entsorgung / Entwässerung 
 
Das Plangebiet ist über die in der „Hammer Straße“, „Brandisstraße“ und im Langenwiedenweg“ 
verlaufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
 
 
5 Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
 
5.1 Artenschutz 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, um festzustellen, ob im Ände-
rungsbereich besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können. 
Außerdem wurde untersucht, ob durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Zu-
sammenhang mit den diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Hier-
zu wurden die vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Daten aus dem 
„Fachinformationssystem geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“(FIS) und dem „Fundortka-
taster“ (LINFOS) einschließlich des Biotopkatasters abgefragt. 
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Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass aufgrund der innerstädtischen Lage und bestehen-
der Vorbelastungen von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope be-
rührt sind und nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Betrof-
fenheit von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine Ver-
botstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden (s. Teil II Umweltbericht, Punkt 
2.2, S. 15 ff.). 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vor-
gaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflan-
zenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren ist. 
 
5.2 Umweltbericht 
 
Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 BauGB 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Begründung ist, beschrieben und bewertet sowie 
Maßnahmen zur Kompensation - soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
 
5.3 Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Un-
terführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts gem. § 34 Bau GB (In-
nenbereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, da 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren. 
Dennoch wurde eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen (s. Anl. 2), da anstelle der im Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Kinder-
spielplatz ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und die am nord-östlichen Rand der 
„Brandisstraße“ festgesetzte Fläche für das Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und 
Sträuchern aufgrund der beabsichtigten Umgestaltung der „Brandisstraße“ aufgegeben wird. 
 
 
6 Sonstige Belange 
 
6.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im Plangebiet keine 
Eintragung vorhanden. Demzufolge bestehen für einen Altlastenverdacht zurzeit keine Hin-
weise. Folgende allgemeine Hinweise sind zu berücksichtigen: 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer-
den, ist die Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu be-
nachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung 
des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen.  
Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu be- 
seitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der 
Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzu-
zeigen. 

 
6.2 Immissionsschutz 
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Im Bebauungsplan Nr. 33 ist im nördlichen Teilbereich (am Langenwiedenweg) ein Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt. Hier hat sich eine Kindertagesstätte angesiedelt. Der hinter der 
Kindertagesstätte liegende Bereich ist im Bebauungsplan Nr. 33 als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen. Der Kinderspielplatz wurde bisher nicht 
realisiert und im Rahmen der Spielflächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben, so dass diese 
Fläche in ein Baugrundstück umgewandelt wird.  
Bei einem konkreten Bauvorhaben ist aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und 
den damit verbundenen Gewerbelärm im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderlass des 
Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109 ei-
ne ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
In Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südfassade des am Langenwie-
denweg gelegenen Gebäudeteils) besteht bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung) ein Anspruch auf passive Schallschutz-Maßnahmen. Hierzu 
wird auf den Nachtrag vom 19.01.2011 der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungs-
plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ verwiesen. 
 
6.3 Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich ein Heiligen-
häuschen (an der Brandisstraße). Der Denkmalliste ist hierzu folgende Eintragung zu entneh-
men: 

Heiligenhäuschen Brandisstraße 
Das Heiligenhäuschen (X. Kreuzwegstation) ist als Bruchsteinmauerwerk auf einer Steinplatte 
errichtet, verputzt und graugrün gestrichen. Das Tor mit Spitzbogen ist ausgefüllt mit zwei-
flügeligen schmiedeeisernen Türen. Über der kleinen Nische befindet sich eine Tonnendecke. 
Das Gesims besteht aus profiliertem Stein. Das Dach ist mit Dachpappe eingedeckt. 
 
Das aufgeführte Denkmal kann bei Umsetzung der Planung an seinem Standort erhalten wer-
den.  
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet in unmittelbarer Nähe zum histori-
schen Stadtkern von Werl - einem archäologisch bedeutsamen Bereich - befindet.  
In der näheren Umgebung des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung sind zahlreiche 
archäologische Fundstellen verschiedener Epochen bekannt (s. Anl. 3). Möglicherweise reichen 
einzelne Fundstellen bis in den Änderungsbereich hinein. 
 
 
7 Maßnahmen und Kosten zur Umsetzung der Planung 
 
Die Herstellung von Erschließungsanlagen ist nicht erforderlich, da es sich um einen bereits er-
schlossenen und bebauten Bereich handelt. 
 
Durch die Umwandlung der im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz in ein Allgemeines Wohngebiet, wird ein Ausgleich 
gem. Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) erforderlich. Das ermittelte Defizit an Biotopwertpunkten 
soll im Flächenpool Stadtwald ausgeglichen werden. Hierzu ist im Rahmen der Bauge-
nehmigung ein entsprechender Ablösevertrag zu schließen. 
 
 
8 Hinweise 
 
Allgemein 
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Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbereich seiner 1. Änderung 
außer Kraft. 
 
Entwässerung 
 
Die Stadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem Gutachten ermitteln las-
sen. Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine Versi-
ckerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedli-
cher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlagswasser kann in der Planungsabteilung 
oder im Kommunalbetrieb der Stadt Werl eingesehen werden. 
 
Artenschutz 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vor-
gaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflan-
zenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer-

den, ist die Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu be-
nachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung 
des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfäl-
le, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseiti-
gen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der 
Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzu-
zeigen. 

 
Denkmalschutz 
 
Bodeneingriffe sind frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe      
(Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), abzustimmen, um eine archäologische Begleitung - 
vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Der 
Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfahren 
abgetragen werden. 
 
Grundsätzlich können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschicht-
liche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Ver-
färbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse 
tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Ent-
deckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unver-
züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zu-
stand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird.  
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Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Boden-
denkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in 
Besitz zu nehmen. 
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Teil II Umweltbericht 
 
 
1 Einleitung 
 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bezieht sich 
auf eine Fläche, die ca. 20.000 m² groß ist und den nord-westlichen Teilbereich des seit 1990 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 umfasst. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung erstreckt sich über den östlichen Teil der 
Brandisstraße und tangiert im Süd-Westen die Hammer Straße sowie im Nord-Osten den Lan-
genwiedenweg. 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge 
durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des Langenwiedenweges und einer 
Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Hammer Straße, um u. a. die 
verkehrliche Anbindung des nördlichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbe-
reich seiner 1. Änderung Mischgebiete und ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Außerdem 
sind Verkehrsflächen und Flächen zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträu-
chern sowie eine öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausge-
wiesen. 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 21.06.2011 die Einleitung 
des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ beschlossen. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungs-
funktion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. 
 
Vor dem Hintergrund des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung), der den 
Bebauungsplan Nr. 33 größtenteils überlagert und auch eine Verknüpfung des Langenwieden-
weges mit der Hammer Straße vorsieht, ist zu erwarten, dass bei Realisierung der Bahnunter-
führung Langenwiedenweg die Brandisstraße vom Langenwiedenweg abgebunden wird. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Fuß- und Radwegeverbindung von der Brandisstraße zum Lan-
genwiedenweg vorgesehen. 
Des Weiteren wird bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 von dem heutigen Rewe-
Grundstück eine Teilfäche durch eine Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Zuge der Ab-
bindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg ist ein Ausgleich der für die Anbindung des 
Langenwiedenweges an die geplante Bahnunterführung benötigten Fläche des heutigen Rewe-
Grundstückes möglich, indem die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische 
Fläche entsprechend umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird. Vor diesem Hin-
tergrund entfällt die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und 
Sträuchern entlang der Brandisstraße. 
 
Der nördlich des heutigen Rewe-Marktes festgesetzte Kinderspielplatz (Kategorie C: für Kinder 
< 6 J.) soll ebenfalls entfallen. Er wurde bis heute nicht errichtet und im Rahmen der Spiel-
flächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wird das im nördlichen 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 festgesetzte Allgemeine Wohngebiet in Richtung Wes-
ten erweitert. 
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1.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 
Berücksichtigung 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden Fachgesetze, die für die verschiedenen Schutzgüter 
Ziele und allgemeine Grundsätze definieren, berücksichtigt. Die relevanten Fachgesetze sind in 
der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 
 
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Mensch Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Auf-

stellung von Bauleitplänen, insbesondere die Vermeidung von 
Emissionen 

Bundes-
immissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen) 

TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der Bevöl-
kerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Ver-
ringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städ-
tebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und Lärmmin-
derung bewirkt werden soll. 

Tiere und 
Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutz-
richtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung zur Sicherstellung einer biologischen Vielfalt und insbesonde-
re die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung künftiger 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereichen zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wie-
derherzustellen, dass: 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähig- 

keit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und  

Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs- 

wert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
Baugesetzbuch Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturhaushaltes 
und der Landschaftspflege, insbesondere: 
• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima  

und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, 

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von ge- 
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutz-
gebiete sowie 

• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher  
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes von seinen in § 1 (6) 
Nr. 7 a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des Bun-
desnaturschutzgesetzes) zu berücksichtigen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 

Ziele sind: 
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktion  

im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und Le-
bensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, 

• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser und Nähr- 
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stoffkreisläufen, 
• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasser- 

schutz), 
• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaft- 

liche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Boden- 

veränderungen sowie 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen  

und Altlasten. 
 Baugesetzbuch sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und In-
nenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme 
von Böden (Bodenschutzklausel), 
Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung  

Wasser Wasser- 
Haushalts- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung 
zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer 
Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktionen 

Landes- 
Wassergesetz 
NRW 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und 
die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaf-
tung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit 

Luft Bundes-
immissions-
schutzgesetz 
inkl. Ver-
ordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen) 

TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 
Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesam-
te Umwelt 

Klima Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Si-
cherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit 
auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des 
Menschen und Grundlage für seine Erholung 

Landschaft Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrund-
lage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaf-
ten Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Er-
holungswertes von Natur und Landschaft 

Baugesetzbuch Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wurden die Ziele des Regionalplanes und des 
Landschaftsplanes berücksichtigt. Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis stellt für das Plangebiet einen All-
gemeinen Siedlungsbereich dar. Im Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
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2 Bestandsaufnahme - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ein-
schließlich Prognose bei Durchführung der Planung 

 
2.1 Schutzgut Mensch 

 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkungen auf 
das Wohnumfeld und die Erholungsfunktion (Lärm, Luftschadtstoffe, Staub, Gerüche und Land-
schaftsbild) von Bedeutung. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst den östlichen Teil der Brandis-
straße und tangiert im Süd-Westen die Hammer Straße sowie im Nord-Osten den Langen-
wiedenweg. Im Norden schließen sich Geschosswohnungsbauten an. Neben Wohngebäuden 
sind im Umfeld Handels- und Gewerbebetriebe ansässig. 
 
In Bezug auf die, an das Plangebiet angrenzende Wohnnutzung, insbesondere im Norden, be-
steht eine Empfindlichkeit in Bezug auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich planerischer Verän-
derungen im Geltungsbereich. 
 
Aufgrund der Prägung des Plangebietes durch Handels- und Gewerbenutzungen, einer Er-
schließungsstraße (Brandisstraße), die als Einbahnstraße vom Langenwiedenweg mittig durch 
das Plangebiet bis zur Rustigestraße verläuft sowie angrenzender bedeutender innerstädtischer 
Straßen (Hammer Straße und Langenwiedenweg) und fehlender Erholungseinrichtungen ist 
davon auszugehen, dass das Plangebiet keine Erholungsfunktion übernimmt. 
 
Bewertung 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund der durch das Plangebiet verlaufenden Erschließungsstraße 
und angrenzender bedeutender innerstädtischen Straßen hinsichtlich der Immissionen, die sich 
aus dem Straßenverkehr ergeben vorbelastet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 sieht die Verknüpfung der Hammer Straße mit dem Langenwieden-
weg und den Bau einer Bahnunterführung vor. Er wird durch den Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“, der sich zurzeit in Aufstellung befindet, größtenteils überlagert. Der Bebau-
ungsplan Nr. 102 hat ebenfalls zum Ziel, die Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg zu 
verknüpfen. Damit einher geht die Abbindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg. 
Zudem ist im Bebauungsplan Nr. 102 ein sonstiges Sondergebiet für den großflächigen Einzel-
handel (Nahversorgungszentrum mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m²) festge-
setzt. Im Zusammenhang mit der Realisierung des geplanten Nahversorgungszentrums und der 
Umgestaltung der verkehrlichen Situation (Fertigstellung der Bahnunterführung i. V. m. der Ver-
knüpfung der Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg und Abbindung der Brandisstraße 
vom Langenwiedenweg) ist eine Erhöhung der Belastung durch Straßenverkehrslärm auf der 
Hammer Straße und dem Langenwiedenweg zu erwarten. In anderen Bereichen wird die Belas-
tung durch Straßenverkehrslärm hingegen abnehmen. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 auf 
Grundlage eines verkehrstechnischen Gutachtens (PVT, Essen, April 2009) eine Geräu-
schimmissions-Untersuchung in Bezug auf den Straßen- und Schienenverkehr (Ingenieurbüro 
G. Hoppe, Dortmund, Nov. 2010) erstellt. Für die Bereiche bzw. Gebäudeseiten, bei denen sich 
durch die Umgestaltung der verkehrlichen Situation die Beurteilungspegel des von dem zu än-
dernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mind. 3 dB(A) oder auf mindestens 70 
Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöhen, besteht ein An-
spruch auf aktive oder passive Schallschutz-Maßnahmen. 
 
In Bezug auf den Bebauungsplan Nr. 102 wurden aus städtebaulichen Gründen und aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten aktive Schallschutz-Maßnahmen nicht in Betracht gezogen. Dem-
zufolge sind passive Schallschutz-Maßnahmen, die sich auf Räume zum ständigen Aufenthalt 
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von Menschen beziehen, gem. den Ergebnissen der Geräuschimmissions-Untersuchung im 
Bebauungsplan Nr. 102 (in Aufstellung) festgesetzt. 
 
Das Gebäude Hammer Straße Nr. 32 sowie die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg, die 
im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 liegen, wurden in die Geräu-
schimmissions-Untersuchung mit einbezogen. Nach dem Gutachten bzw. des Nachtrages vom 
19.01.2011 besteht für die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südseite des am Langen-
wiedenweg gelegenen Gebäudeteils) bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 ein An-
spruch auf passive Schallschutz-Maßnahmen. 
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 werden keine Festsetzungen zum 
Schallschutz getroffen, da die geplante Bahnunterführung einschließlich Verknüpfung der 
Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens ist, 
jedoch wird darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg 
(Südfassade des am Langenwiedenweg gelegenen Gebäudeteils) bei Umsetzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ ein Anspruch auf passive Schallschutz-Maßnahmen be-
steht. Hierzu wird auf den Nachtrag vom 19.01.2011 der schalltechnischen Untersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ verwiesen. 
 
Im Hinblick auf die Ausweisung einer Wohnbaufläche hinter der Kindertagesstätte ist aufgrund 
der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbundenen Gewerbelärm bei einem 
konkreten Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderlass des Ministeriums für 
Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109 eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen.  
 
Es handelt sich um einen bereits erschlossenen sowie bebauten Bereich. Der heutige Zustand 
bleibt weitgehend unverändert, da sich die Bebauungsplanänderung im Wesentlichen auf die 
Art der baulichen Nutzung (Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. 
Die bei Umsetzung der Planung zu erwartenden umweltbezogenen Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sind als sehr gering einzuschätzen. Vielmehr werden die Be-
lastungen durch den Straßenverkehr im Plangebiet im Zuge der Abbindung der Brandisstraße 
vom Langenwiedenweg abnehmen. 
 
Es wird von keiner bedeutsamen, mit der Planung verbundenen Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Mensch durch Lärm ausgegangen. 
 

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes steht für Tiere und Pflanzen der Schutz der Ar-
ten und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt sowie der Lebensräume 
und -bedingungen im Vordergrund. Dies betrifft insbesondere Lebensräume mit besonderen 
Funktionen für Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten. Demnach sind die Bio-
topfunktion und die Biotopvernetzungsfunktion besonders zu berücksichtigen. 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befinden sich folgende Biotopformen (nume-
rische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW, 2008): 

 4.7 Grünanlage mit Baumbestand (entlang der Brandisstraße, beim Heiligenhäuschen,  
hinter der Kindertagesstätte) 

 1.1 versiegelte Fläche (Gebäude, Verkehrsflächen, Flächen für Handel und Gewerbe) 
 4.3 Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % heimischen Gehölzen (Flächen für  

Wohnen, Kindertagesstätte) 
 
Das Plangebiet ist geprägt durch Wohn-, Handels- und Gewerbenutzungen sowie durch Ver-
kehrsflächen. Der Geltungsbereich wird von der Brandisstraße durchquert und grenzt süd-
westlich an die Hammer Straße sowie östlich an den Langenwiedenweg. Im nord-östlichen Teil 
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des Änderungsbereiches befinden sich eine Kindertagesstätte und ein Rewe-Markt. Der süd-
westliche Teilbereich ist durch Wohngebäude entlang der Hammer Straße und Brandisstraße 
sowie durch Gewerbebetriebe gekennzeichnet. Grünflächen bestehen in Form von privaten 
Gärten mit einem geringen Anteil an Gehölzen, einer Außenanlage der Kindertagesstätte sowie 
Straßenbegleitgrün und einer Brachfläche, die bisher für die Errichtung eines Kinderspielplatzes 
freigehalten wurde. Am südlichen Rand der Brandisstraße sind erhaltenswerte Bäume vorhan-
den (s. nachfolgendes Luftbild). 

 
 
Der heutige Zustand bleibt weitgehend unverändert, da es sich um einen bereits erschlossenen 
sowie bebauten Bereich handelt und sich die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vorwie-
gend auf die Art der baulichen Nutzung (Steuerung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. Le-
diglich die im nördlichen Teilbereich festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung: Kinderspielplatz und die am nord-östlichen Rand der Brandisstraße festgesetzte Fläche 
zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträuchern werden aufgegeben. Hierbei ist 
anzumerken, dass die festgesetzte Grünfläche an der Brandisstraße bisher nicht umgesetzt 
wurde und es sich gegenwärtig lediglich um eine straßenbegleitende, geschotterte Fläche, die 
teilweise zum Parken genutzt wird handelt. 
Am südlichen Rand der Brandisstraße befinden sich erhaltenswerte Bäume. Sie sind im Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzt und werden in die Bebauungsplanänderung übernommen. 
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen könnten bedingt Kleintierarten und Vögeln einen Lebens-
raum bieten. Sie sind z. T. von der Planung berührt. Bemerkenswerte oder schutzwürdige Bio-
toptypen sind von der Planung nicht betroffen. 
 
Artenschutz 
 
Ziel des Artenschutzes ist es, seltene oder gefährdete Tierarten und ihre Lebensstätten zu er-
halten. 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, um festzustellen, ob im Ände-
rungsbereich besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können. 

Umwandlung 
Grünfläche zur 
Wohnbaufläche 

Geltungsbereich 
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Außerdem wurde untersucht, ob durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbe-
züglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. 
 
An den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 grenzt im Süd-Osten 
der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ an. Im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 wurde ein artenschutzrechtliches Fachgutachten 
durch das Büro LökPlan (Anröchte, September 2009) erstellt. Auf den Seiten 7 bis 10 des Gut-
achtens wurden zum Vorkommen planungsrelevanter Arten entsprechende Quellen für das 
Plangebiet samt 300 m-Umkreis ausgewertet. Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange 
wurde das o. g. Gutachten herangezogen. 
Des Weiteren wurden im Juli 2013 die vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung ge-
stellten Daten aus dem Fachinformationssystem „geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 
(FIS) und dem Fundortkataster (LINFOS) einschl. des Biotopkatasters abgefragt (s. Anl. 1). 
Im Plangebiet und in dessen 300 m-Umkreis befinden sich keine bemerkenswerten oder 
schutzwürdigen Biotope, ebenso sind keine Fundpunkte von Pflanzen und Tieren dokumentiert. 
Für das Messtischblatt 4413 ist der Rotmilan als „wahrscheinlich brütend“ angegeben (FT-4413-
0002). Der Fundort befindet sich in einem Abstand von ca. 600 m süd-östlich des Änderungsbe-
reiches. Hierzu wird im artenschutzrechtlichen Fachgutachten für den Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ die Aussage getroffen, dass ein Brutvorkommen des Rotmilans hier im In-
nenstadtbereich von Werl definitiv ausgeschlossen werden kann (s. S. 7). Überdies wurde in 
dem Gutachten für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 ein Teil der planungsre-
levanten Arten aufgrund der Lage mitten im Stadtgebiet und fehlender geeigneter Habitate aus-
geschlossen. In Bezug auf die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird davon ausge-
gangen, dass sich die Anzahl der potenziell durch das Vorhaben beeinträchtigten Tierarten auf 
nur wenige Arten beschränkt, da es sich um ein - im Vergleich zum Geltungsbereich des an-
grenzenden Bebauungsplanes Nr. 102 - erheblich kleineres und nahezu vollständig bebautes 
Plangebiet handelt. 
 
Die in der Anlage 1 aufgelisteten planungsrelevanten Arten, die nach dem Fachinformationssys-
tem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) vorhanden seien könnten, weisen - bis auf 
den Gartenrotschwanz - einen guten Erhaltungszustand auf. Der Erhaltungszustand des Gar-
tenrotschwanzes ist als ungünstig angegeben, jedoch wird ein Vorkommen des Gartenrot-
schwanzes im Plangebiet für sehr unwahrscheinlich gehalten. Außerdem wird davon ausge-
gangen, dass für diese Vogelart im Umfeld, insbesondere in den Gärten, wesentlich bessere 
Lebensstätten bestehen. Hier ist beispielhaft die süd-westlich an den Änderungsbereich an-
grenzende Gartenfläche mit Obstbaumbestand zu nennen. 
 
Im Abgleich mit den Habitatvorgaben wird für keine der planungsrelevanten Arten eine existen-
tielle Abhängigkeit in Bezug auf diese Fläche vermutet. 
 
Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass aufgrund der innerstädtischen Lage des Plangebie-
tes sowie der vorhandenen Nutzungen und der an den Änderungsbereich angrenzenden Stra-
ßenzüge nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Betroffenheit 
von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine Verbotstat-
bestände nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entstehen. 
 
vorsorgliche Maßnahmen 
 
Als vorsorgliche Maßnahme für den Artenschutz wird in der Bebauungsplanänderung darauf 
hingewiesen, dass Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar 
(außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen sollten, die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 
BNatSchG zu beachten sind und bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf vorkommende 
geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu in-
formieren ist. 
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Bewertung 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung sind keine Vorkommen gefährdeter oder zu 
schützender Arten bekannt geworden. Durch die Planung werden jedoch Biotope zum Teil zer-
stört, so dass Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen nicht ausgeschossen wer-
den können. Es ist aber nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. 
 
Die mit dem Biotopverlust einhergehende Wertminderung von Flora und Fauna ist entspre-
chend der Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) im Ausgleichsflächenpool Stadtwald zu kompensie-
ren. Von Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abgesehen. 
 

2.3 Schutzgut Boden 
 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a (2) BauGB sparsam und schonend umgegangen werden. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-
zen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaushalt, insbesonde-
re als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Besonders be-
wertungsrelevant sind die bodenökologischen Funktionen wie die Biotopbildungs-, Grundwas-
serschutz- und Abflussregulationsfunktion. 
 
Naturräumlich ist das Plangebiet der Hellwegbörde, die durch ihre mächtigen Lössböden cha-
rakterisiert ist, zuzuordnen. 
 
Zusätzliche Versiegelungen durch Überbauung führen zu einer Beeinträchtigung der Abflussre-
gulierung, Oberflächenwasserversickerung und Grundwasserneubildung. 
 
Die Böden im Siedlungsbereich sind anthropogen überformt und weisen ein gestörtes Boden-
profil sowie gestörte Bodeneigenschaften auf. Die Biotopbildung-, Grundwasserschutz- und Ab-
flussregulationsfunktion des Bodens innerhalb des Plangebietes ist somit von nicht erheblicher 
Bedeutung. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund der starken Überformung des Bodens liegt im Plangebiet eine geringe Wertigkeit des 
Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Gleichwohl ist mit der Planung 
ein Eingriff in den Bodenhaushalt verbunden. Bei Umsetzung der Planung werden weitere Flä-
chen dauerhaft versiegelt. Hier ist vor allem die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet fest-
gesetzten allgemeinen Wohngebietes und damit die Aufgabe der bisherigen Grünfläche        
(ca. 490 m²) zu nennen. Da das Plangebiet jedoch bereits bebaut ist und bei Realisierung der 
Bebauungsplanänderung von nur geringfügigen zusätzlichen Flächenversiegelungen auszuge-
hen ist, wird der Eingriff in das Schutzgut Boden als weniger erheblich eingestuft. 
 

2.4 Schutzgut Wasser 
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i. S. 
von § 1 (5) BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschrän-
kungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Be-
reiche Grund- und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 
Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und Grundwasserneubildungsrate sind aufgrund 
der naturräumlichen Bedingungen des Plangebietes als eher gering einzustufen. 
Oberflächengewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
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Bewertung 
 
Die mit der Planung verbundene geringfügige Oberflächenversiegelung und folglich minimale 
Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung im Geltungsbereich ist als eine weniger er-
hebliche Umweltauswirkung zu beurteilen. 
 

2.5 Schutzgut Luft und Klima 
 
Schutzziele bei den Schutzgütern Luft und Klima sind die Vermeidung von Luftverunreinigun-
gen, die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokal-
klimatischen Austauschfunktionen. Im Falle der Bebauung von Freiräumen sind Umweltauswir-
kungen aus ansteigendem Verkehr und allgemeiner Erwärmung aufgrund von Überbauung und 
abnehmender Luftzirkulation zu erwarten. 
 
In Bezug auf die Luftqualität ist das Plangebiet durch die angrenzenden bedeutenden Straßen 
und die benachbarten Nutzungen (Abgase, Heizungsemissionen) vorbelastet. Aufgrund dessen 
sind die Klimafunktionen im Geltungsbereich von untergeordneter Bedeutung. 
 
Durch die Planumsetzung kommt es zu einem geringen Verlust an Gehölzen, die der Kaltluft-
produktion dienen. Die zum Erhalt festgesetzten Bäume am südlichen Rand der Brandisstraße 
sowie die im nördlichen Plangebiet festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen übernehmen hingegen weiterhin Durchlüf-
tungs-, Luftreinhaltungs- und Wärmeregulationsfunktionen. 
 
Bewertung 
 
Bei Umsetzung der Planung sind erhebliche klimatische Veränderungen aus Versiegelung, 
Überbauung sowie Emissionen aus Verkehr und Heizanlagen aufgrund der geringen Größe des 
Plangebietes und der vorhandenen Bebauung nicht zu erwarten. Für das Schutzgut Luft und 
Klima ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 
 

2.6 Schutzgut Landschaft 
 
Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind zum einen das Landschaftsbild, das es in seiner 
Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt und zum anderen die Erhaltung ausreichend 
großer, unzerschnittener Landschaftsräume. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Land-
schaftsteile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. 
 
Der Änderungsbereich befindet sich innerhalb des Stadtgebietes und ist bereits bebaut.  
Gehölzstrukturen bestehen nur teilweise. 
 
Bewertung 
 
Bezogen auf das Landschaftsbild stellt das Plangebiet einen typischen Siedlungsbereich dar, 
der von Straßenzügen und Bebauung geprägt sowie umgeben ist. Gegenüber dem Schutzgut 
Landschaft besteht keine erhebliche Empfindlichkeit. 
 

2.7 Schutzugut Kultur und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige, auch im Boden 
verborgene, Anlagen wie Park- oder Friedhofsanlagen und andere vom Menschen gestaltete 
Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologi-
schem, städtebaulichem oder die Kulturlandschaft prägendem Wert sind. Sachgüter sind als 
vom Menschen geschaffene Güter zu verstehen, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die 
Gesellschaft insgesamt von materieller Bedeutung sind. Dies können bauliche Anlagen sein 
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oder aber wirtschaftlich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen, wie z.B. besonders er-
tragreiche landwirtschaftliche Böden. 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich ein Heiligen-
häuschen (an der Brandisstraße), das in die Denkmalliste der Stadt Werl eingetragen ist. Es 
kann bei Umsetzung der Planung an seinem Standort erhalten werden. 
 
Aus der Stellungnahme der LWL-Archäologie für Westfalen vom 03.09.2013 geht hervor, dass 
eine Erhaltung von Bodendenkmalsubstanz im südlichen Planbereich aufgrund der starken 
Überprägung durch die vorhandene Bebauung eher unwahrscheinlich ist. Da die Entdeckung 
von bisher noch unbekannten archäologischen Fundstellen dennoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden kann, wird im Plan sowie im ersten Teil der Begründung darauf hingewiesen, 
dass die Entdeckung von Bodendenkmälern der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder 
der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), 
unverzüglich anzuzeigen sowie die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten ist (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird und der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt ist, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und 
für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen. 
 
In Bezug auf die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes in Richtung Westen bestehen seitens der LWL-Archäologie für Westfalen Bedenken, da 
nördlich dieses Planbereiches einige steinzeitliche Fundstellen (4413,95; 4413,162; 4413,71) 
und südlich des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung ebenfalls eine steinzeitliche 
Fundstelle sowie eine bandkeramische Siedlung (4413,86:01-11; 4413,175; s. Anl. 3) liegen. 
Die Aufdeckung weiterer steinzeitlicher / bandkeramischer Bodendenkmalsubstanz kann bei 
Bodeneingriffen in dem genannten Erweiterungsbereich nicht ausgeschlossen werden. Zudem 
könnten hier - aufgrund der relativen Nähe zum Stadtkernbereich und zu den ehemaligen Sali-
nen Neuwerk und Höppe - bisher noch unbekannte mittelalterliche oder neuzeitliche Fundstel-
len entdeckt werden. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund steinzeitlicher Fundstellen und einer bandkeramischen Siedlung in der näheren Um-
gebung des Plangebietes könnten Bodendenkmäler bei Bodeneingriffen aufgedeckt werden. 
Unter der Voraussetzung, dass Bodeneingriffe im Bereich der Erweiterung des allgemeinen 
Wohngebietes frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen abgestimmt werden und damit 
eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des 
Amtes sichergestellt wird und unter Berücksichtigung der allgemeinen Hinweise zum Denkmal-
schutz, ist davon auszugehen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Kultur- 
und sonstige Sachgüter im Änderungsbereich vorliegt. 
 

2.8 Wechselwirkungen 
 
Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei 
sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlage-
rungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. 
 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zu einem Verlust an Bodenfunktionen (z. B. 
Speicherung von Niederschlagswasser). Hierdurch erhöht sich der Oberflächenabfluss während 
die Versickerung unterbunden wird. Ebenso geht mit der Bebauung ein Verlust von Biotopen 
einher. 
Da es sich um ein verhältnismäßig kleines Plangebiet handelt, das weitestgehend bebaut ist, 
sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als sehr gering zu beurteilen. Eine 
Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechsel-
wirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten. 
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2.9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 
 
Von der Planung ist hauptsächlich die Art der Bebauung betroffen. Lediglich eine Grünfläche 
(ca. 490 m²) wird zu Gunsten einer Wohnbaufläche aufgegeben. Dadurch ergeben sich Um-
weltauswirkungen, die vor allem in dem Verlust von Biotopstrukturen sowie Boden und Boden-
funktionen durch Versiegelung und damit verbunden einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss 
und einer verringerten Grundwasserneubildungsrate liegen. 
 
Aufgrund der Vorbelastungen wird die Planung als nicht erheblich eingeschätzt. 
 
Folgende Umweltauswirkungen sind durch die Umsetzung der Planung zu erwarten: 
 

Schutzgut Funktion mögl. Beeinträchtigung 
Bewertung  
Beeinträch-
tigung 

durch 
Maßnah-
men 

Mensch 

Wohn-, Wohnum-
feld- und Erho-
lungsfunktion, 
Gesundheit und 
Wohlbefinden 

Immissionsbelastung (Lärm, 
Luftschadstoffe, Staub,  
Gerüche) durch Verkehr  

 
- 

 
- 

Tiere und 
Pflanzen 

Biotopfunktionen Verlust von Teillebens-
räumen durch Beseitigung 
von Gehölzstrukturen und 
Bodenversiegelung 

 
+ 

 
a, m 

Boden 

Biotopbildungs-
funktion, Grund-
wasserschutz-
funktion, Abfluss-
regelungsfunktion 
 

Verlust von Bodenfunktio-
nen durch Versiegelung, 
Bodenbewegung und Ver-
dichtung 

 
+ 

 
m 

Wasser 

Grundwasser-
neubildung, 
Grundwasser-
schutzfunktion, 
Abflussregulation 

Verlust der Funktionen 
durch Versiegelung und 
Bodenverdichtung 

 
+ 

 
m 

Luft und 
Klima 

Durchlüftungs- 
und Luftreini-
gungsfunktionen, 
Wärmeregulation 

geringer Verlust an Gehölz 
für die Kaltluftproduktion, 
Veränderung des Klein-
klimas durch Versiegelung   

 
- 

 
- 

Land-
schaft 

Landschaftsbild-
funktion 

Verlust von Gehölzen - - 

Kultur- 
und sons-
tige Sach-
güter 

Erhaltungsfunkti-
on 

Verlust von möglichen  
Bodendenkmalen 

+ v 

Erläuterung 

Beeinträchtigung: - (keine), + (gering), ++ (mittel), +++ (stark) durch Maßnahmen: - (nicht erforderlich), v (vermeid-
bar), m (minimierbar), a (ausgleichbar) 
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
Planung 

 
Ohne Umsetzung der Planung bleiben auf den bisher unversiegelten Flächen die Grünstruktu-
ren sowie die Durchlässigkeit des Bodens erhalten. Damit sind positive Bedingungen für ent-
sprechende Tier- und Pflanzenarten sowie für das Kleinklima und den Bodenwasserhaushalt 
weiterhin gegeben. 
Aufgrund des relativ kleinen und weitestgehend bebauten Geltungsbereiches innerhalb des 
Stadtgebietes ist mit einer spürbar positiven Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung der Planung jedoch nicht zu rechnen. 
 
 
4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Mit der Planung sind die zuvor beschriebenen Umweltauswirkungen verbunden. Die Beein-
trächtigungen werden aufgrund der bestehenden Vorbelastungen durch die innerstädtische La-
ge (Handels-, Gewerbe- und Wohnnutzungen, Verkehrsflächen etc. im Plangebiet sowie in des-
sen Umgebung) sowie unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung als nicht erheblich eingestuft. 
 
 
5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 
 

5.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Schutzmaßnahmen 
 
Schutzgut Mensch 
 
Es handelt sich um einen bereits erschlossenen sowie bebauten Bereich. Der heutige Zustand 
bleibt weitgehend unverändert, da sich die Bebauungsplanänderung im Wesentlichen auf die 
Art der baulichen Nutzung (Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. 
 
Im Hinblick auf die Erweiterung des allgemeinen Wohngebietes im nördlichen Teil des Ände-
rungsbereiches ist aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbunde-
nen Gewerbelärm bei einem konkreten Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren gem. 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und 
der DIN 4109 eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. Damit 
wird gewährleistet, dass die zulässigen Geräuschimmissionen in dem festgesetzten Allgemei-
nen Wohngebiet eingehalten und somit gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden. 
 
Weitere Festsetzungen zum Schallschutz wurden nicht getroffen. 
 
In Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südfassade des am Langenwie-
denweg gelegenen Gebäudeteils) besteht bei Umsetzung des angrenzenden Bebauungsplanes 
Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung) ein Anspruch auf passive Schallschutz-Maßnahmen. 
Hierzu wird auf den Nachtrag vom 19.01.2011 der schalltechnischen Untersuchung zum Be-
bauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ verwiesen. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Es ist unvermeidbar, dass durch zusätzliche Versiegelung Lebensräume von Tieren und Pflan-
zen verloren gehen. Es ist vorgesehen, die mit der Umsetzung der Planung verbundenen Ein-
griffe in den Naturhaushalt auf Grundlage der Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) im Ausgleichsflä-
chenpool (Stadtwald) der Stadt Werl zu kompensieren. 
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Schutzgut Boden 
 
Der Verlust und die Beeinträchtigung von Bodenfunktionen im Plangebiet durch zusätzliche 
Versiegelung, Bodenbewegung und Verdichtung sind unvermeidbar.  
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, zusätzliche Versiegelungen durch Wege und Zufahrten 
sowie Stellplätze so auszuführen, dass Regenwasser versickern kann.  
Festsetzungen hierzu wurden jedoch nicht getroffen, da aufgrund der vorhandenen Bebauung 
sowie Boden- und Vorflutverhältnisse eine Versickerung von Niederschlagswasser in größerem 
Umfang nicht möglich ist.  
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Aufgrund steinzeitlicher Fundstellen und einer bandkeramischen Siedlung in der näheren Um-
gebung des Plangebietes könnten Bodendenkmäler bei Bodeneingriffen, insbesondere im Be-
reich der Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes (nördliches Plangebiet), aufgedeckt wer-
den. In diesem Bereich sind Bodeneingriffe frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen 
abzustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrags, durch ei-
nen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Im Plan und im ersten Teil der Begründung wird da-
rauf hingewiesen. Des Weiteren wird der Hinweis gegeben, dass grundsätzlich die Entdeckung 
von Bodendenkmälern der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie 
für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unverzüglich anzu-
zeigen sowie die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW) ist, falls diese nicht vorher von den Denk-
malbehörden freigegeben wird. 
 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen 
 
Der Kompensationsbedarf für den Eingriff in den Naturhaushalt wird in Teil I, Punkt 5.3, S. 7 be-
schrieben. Die Kompensation erfolgt außerhalb des Plangebietes im Ausgleichsflächenpool 
(Stadtwald) der Stadt Werl. Zur Regelung der Kompensation ist bei einem konkreten Bauvorha-
ben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens (vor Baubeginn) ein Ablösevertrag zwischen 
der Stadt Werl und dem Investor / Bauherrn abzuschließen. 
 
 
6 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunktion der Innen-
stadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. 
Durch die Bebauungsplanänderung werden in erster Linie die zulässigen Einzelhandelsnutzun-
gen im, im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Mischgebiet unter der o. g. Ziel-
setzung eingeschränkt. Alternative Planungsmöglichkeiten kommen hier nicht in Betracht. 
 
 
7 Angewendete Methodik, Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

und Kenntnislücken 
 
Zur Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes wurden vorhandene Fachinformationssysteme 
und Karten ausgewertet sowie Geländebegehungen vorgenommen. Zudem wurden vorliegende 
Fachgutachten bzw. Untersuchungen zur Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Bewertung der Auswirkungen durch die Planung herangezogen. Schwierigkeiten bei der Erhe-
bung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
 
Für die Stadt Werl liegt der seit dem 24.08.2012 rechtskräftige Landschaftsplan VI „Werl“ vor. 
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8 Monitoring (Maßnahmen zur Überwachung) 
 
Bei einem konkreten Bauvorhaben im nördlichen Teil des Änderungsbereiches (Erweiterungs-
fläche des allgemeinen Wohngebietes) ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gem. 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und 
der DIN 4109 eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
In dem o. g. Bereich sind Bodeneingriffe frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen ab-
zustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrages, durch einen 
Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
 
Zur Regelung der Kompensation ist bei einem konkreten Bauvorhaben im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens (vor Baubeginn) ein Ablösevertrag zwischen der Stadt Werl und dem In-
vestor / Bauherrn abzuschließen. 
 
Sollten nicht vorhersehbare negative Umweltauswirkungen (z. B. schädliche Immissionen) auf-
treten, ist unverzüglich die zuständige Fachbehörde zu informieren, um notwendige Überwa-
chungsmaßnahmen zu treffen. 
 
 
9 Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 
Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft und 
Klima, Boden sowie Wasser nach sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund 
der bestehenden Vorbelastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Verringe-
rungsmaßnahmen insgesamt als nicht erheblich eingeschätzt. 

Zu prüfende 
Aspekte / 
Schutzgüter 
§ 1 (6) Nr. 7 
BauGB 

Umweltzustand 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe a 

Wirkungen der 
Planung 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe b 

Vermeidungs-, Verrin-
gerungs- und Schutz-
maßnahmen 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a Bau GB 
Nr. 2 Buchstabe c 

Mensch und 
Gesundheit, 
Bevölkerung 
insgesamt 

 Prägung des Plange-
bietes durch die Lage 
im Stadtgebiet 

 Vorbelastung durch 
Handels-, Gewerbe- 
und Wohnnutzungen, 
Verkehrsflächen etc. 
im Plangebiet sowie 
in dessen Umgebung 

 geringfügige Nach-
verdichtung durch 
die Umwandlung 
einer Grünfläche in 
ein Baugrundstück 
(Erweiterung des 
allgemeinen Wohn-
gebietes im nörd-
lichen Plangebiet) 

 Schallschutznachweis 
im Baugenehmigungs-
verfahren 

Tiere und 
Pflanzen 

 keine schützenswer-
ten Arten 

 Vorhandensein von 
Gehölzstrukturen 

 geringfügiger Ver-
lust von Teillebens-
räumen durch Ver-
siegelung 

 Festsetzung von Grün-
flächen und erhal-
tenswerten Bäumen 

 Kompensation 

Boden 

 Bodenfunktionen 
größtenteils durch 
vorhandene Bebau-
ung / Straßen gestört  

 untergeordnete Ab- 
    flussregulation durch  
    geringen Anteil an  
    unversiegelten bzw.  
    wasserdurchlässigen  
    Flächen 

 Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades 
und damit weitere 
Einschränkung der 
Bodenfunktionen 

 Festsetzung der 
Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 
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Wasser 

 kein Oberflächenge-
wässer betroffen 

 untergeordnete Was-
serleitfunktion und 
Grundwasserneubil-
dung durch geringen 
Anteil an unversiegel-
ten Flächen 

 Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades 
und damit negative 
Beeinflussung der 
Grundwasserneu-
bildung 

 - 

Luft und  
Klima 

 Plangebiet ist vorbe-
lastet 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Landschaft 

 Umfeld bereits durch 
Handels-, Gewerbe- 
und Wohnnutzung 
geprägt 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

 Baudenkmal 
 archäologische Bo-

denfunde in Nähe des 
Plangebietes 

 mögliche Entde-
ckung archäologi-
scher Bodenfunde 

 archäologische Beglei-
tung bei Bodenein-
griffen im nördlichen 
Plangebiet  

Wechsel-
wirkungen 

- - - 

 
 
 
 
Werl, im Mai 2015 
 
i. A. 
 

 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
1. Auflistung der planungsrelevanten Arten für das Messtischblatt 4413 
2. Eingriffsbilanzierung / Kompensationsermittlung 
3. Übersicht archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes 
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Anlage 1 

Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4413 

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen: Gärten, Parkanl., 
Siedlungsbrachen (Auszug aus dem Fachinformationssystem „Geschütze Arten in Nordrhein-Westfalen“) 

Art   Status 
Erhaltungs-
zustand in 
NRW (ATL) 

Gärten 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name       

Säugetiere         

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G XX 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Art vorhanden G (X) 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Art vorhanden G X 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Art vorhanden G XX 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Art vorhanden G (X) 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler Art vorhanden G X 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G XX 

Plecotus auritus Braunes Langohr Art vorhanden G X 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Art vorhanden G X 

Vögel         

Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G X 

Accipiter nisus Sperber sicher brütend G X 

Alcedo atthis Eisvogel sicher brütend G (X) 

Ardea cinerea Graureiher sicher brütend G X 

Asio otus Waldohreule sicher brütend G X 

Athene noctua Steinkauz sicher brütend G X 

Corvus frugilegus Saatkrähe sicher brütend G XX 

Cuculus canorus Kuckuck sicher brütend   X 

Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend G- X 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend G X 

Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G X 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend G- X 

Luscinia megarhynchos Nachtigall sicher brütend G X 

Oriolus oriolus Pirol sicher brütend U- X 

Passer montanus Feldsperling sicher brütend   X 

Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend U X 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz sicher brütend U- X 

Streptopelia turtur Turteltaube sicher brütend U- (X) 

Strix aluco Waldkauz sicher brütend G X 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G X 

Amphibien         

Hyla arborea Laubfrosch Art vorhanden U+ (X) 

Triturus cristatus Kammmolch Art vorhanden G (X) 

Käfer         

Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer Art vorhanden S X 

XX Hauptvorkommen, X Vorkommen, (X) potentielles Vorkommen  
Vögel: B kommt als Brutvogel vor, D kommt als Durchzügler vor, W kommt als Wintergast vor,  
() potentielles Vorkommen  
      von der Planungsinstanz für das Plangebiet als nicht relevant definierte Arten 
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Anlage 2 

Eingriffsbilanzierung / Kompensationsermittlung 

Es handelt sich um 3 Teilbereiche mit einer Gesamtfläche von 690,50 m², die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 als Fläche zum Anpflanzen 
von standortgemäßen Bäumen u. Sträuchern bzw. als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen sind. 

A. Ausgangszustand des Untersuchungsraumes 
 

B. Zustand des Untersuchungsraumes gem. Planung 

Flä-
chen-
Nr.  

Code-
Nr. 

Bio-
toptyp 

Flä-
chen-
größe 
in m² 

Grund-
wert 

Kor.-
faktor 

Wert 
Flä-
chen- 
wert  

Flä-
chen-
Nr.  

Code-
Nr. 

Bio- 
toptyp 

Flä-
chen-
größe 
in m² 

Grund-
wert 

Kor.-
faktor 

Wert 
Flä-
chen- 
wert 

1 5.1 

Grün-
fläche 
(Kinder-
spiel-
platz) 

490,00 4 0 4 1.960  
1 1.1 

versiegelte 
Fläche (Ge-
bäude, Weg, 
Pflaster)  
ohne Ver-
sickerung** 

245,00 0 0 0 0 

2 4.7 

Grün-
fläche 
(entlang 
Brandis-
str.) 

146,30 4 -1* 3 439 
 

1 4.3 

Zier- und 
Nutzgarten 
mit < 50 % 
heimischen 
Gehölzen 

245,00 2 0 2 490 

3 4.7 

Grün-
fläche 
(beim 
Heiligen
genhäus
häus-
chen) 

54,20 4 
 

4 217 
 

2+3 1.1 

versiegelte 
Fläche 
(Straße, 
Weg) 

200,50 0 0 0 0 

Gesamtflächenwert A. 690,50       2.616 
 

Gesamtflächenwert B. 690,50       490 

C. Gesamtbilanz (Gesamtflächenwert B - Gesamtflächenwert A)       - 2.126 

*   Abwertung um eine Wertstufe aufgrund dauerhafter Einschränkung der Biotopfunktion durch die Lage zwischen Straße u. Parkplatz 
** Grundflächenzahl 0,4 zuzüglich Nebenanlagen (Stellplätze, Zuwegung u.a.) = 0,5 Flächenansatz 

Kompensation im Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der Stadt Werl durch einen Ablösevertrag im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
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Anlage 3 

Übersicht archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes 

 
Quelle: LWL 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.        
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02.06.2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 20.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61/sche      

 

Titel: 89. Änderung des Flächennutzungsplanes (Postgebäude) 
 
hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB (Einleitungsbe- 

schluss) 
        - Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
        - Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

 öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemein- 
 den gem. § 2 (2) BauGB 

 
Sachdarstellung: 
  
Mit Schreiben vom 17.12.2014 hat die Wimmeler Planen und Bauen GmbH die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bean-
tragt. Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude eine 
Umnutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen.  
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohn-
gruppen, Praxen, Büros und Wohnungen. Hierzu muss der Bebauungsplan Nr. 33 
„Bahnunterführung Langenwiedenweg“ geändert werden. Es ist die Festsetzung 
einer gemischten Baufläche geplant. 
Im hinteren Bereich des ehem. Postgrundstückes befinden sich Anlagen der Deut-
schen Telekom. Auf der Fläche befinden sich ein Sendemast und ein Technikgebäu-
de. Das Gebäude wird geringfügig auch für Verwaltungszwecke benutzt. Für den 
Bereich des Grundstückes der Deutschen Telekom AG soll ein Gebiet für Versor-
gungsanlagen festgesetzt werden.  
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Für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ ist 
zur planungsrechtlichen Vorbereitung der Flächennutzungsplan zu ändern. Die 
Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplanes werden im Paral-
lelverfahren durch geführt. 
 
Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich Wohnsied-
lungsbereiche bzw. Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) dar. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist im Änderungsbereich eine Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ dargestellt und soll in gemischte 
Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO geändert werden. Die angrenzende Fläche 
der Telekom ist als Kerngebiet dargestellt und soll in eine Fläche für Versorgungs-
anlagen gem. § 9 (1) Nr. 12 BauGB geändert werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen 
 

a) die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes (Einleitungsbeschluss) 
gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB (Umwandlung von Fläche für den Ge-
meinbedarf in gemischte Baufläche) wie im als Anlage beigefügten Ent-
wurf M. 1:5.000 gekennzeichnet,  

b) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
BauGB und 

c) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten 
Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB 

 
 
Anlagen 
 

1)  Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
2)  Entwurf  M. 1:5000 

 



Änderungsbereich

1:5.000

Wallfahrtsstadt Werl
89. Änderung des Flächennutzungsplanes

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan
Werl, im Mai 2015 - FB III - Abt. 61 - Schei/Ha

Legende
Grenze des Änderungsbereiches

Kerngebiet gem. § 1 (2) 7 BauNVO

Fläche für den Gemeinbedarf Post
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.        
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02.06.2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 11.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61/sche      

 

Titel: 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwie-
denweg“ 
 
hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB (Einleitungsbe-

schluss) 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Mit Schreiben vom 17.12.2014 hat die Wimmeler Planen und Bauen GmbH die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bean-
tragt. Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude eine 
Umnutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
 
Für die städtebauliche Entwicklung des Bereiches Bahnhofstraße ist die Umnutzung 
des Postgebäudes, auch unter Berücksichtigung des stadthistorischen Wertes des 
Gebäudes, von großer Bedeutung. 
 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohn-
gruppen, Praxen, Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch des 
Anbaus an der westlichen Seite und die Errichtung einer Einfahrt von der Bahnhof-
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straße aus vorgesehen. Der entsprechende Parkraum soll auf ebenen Flächen und 
in Tiefgaragen entstehen. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ dargestellt und soll in gemischte 
Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO geändert werden. 
 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 vom 16.06.1990, sind für den beantrag-
ten Änderungsbereich eine Fläche für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung 
Deutsche Bundespost (Postamt) und nicht überbaubare Flächen im Rand- bzw. 
Einfahrtsbereich festgelegt. Weiterhin ist eine dreigeschossige Bebauung mit einer 
Grundflächenzahl von 0,7 und einer Geschoßflächenzahl von 1,8 im bestehenden 
Bebauungsplan festgesetzt.  
In dem als Anlage 1 beigefügten Übersichtsplan ist der Geltungsbereich der bean-
tragten Änderung gekennzeichnet. Der Änderungsbereich besitzt eine Flächengröße 
von 5.697 m². 
 
Planerische Festsetzungen 
Die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ werden größtenteils für die 2. Änderung übernommen.  
Es soll ein Mischgebiet festgesetzt werden mit den Festsetzungen für die GFZ 1,8, 
die GRZ 0,7 und die Geschossigkeit  von II – III. An der Grundstücksgrenze zur 
Bahnhofstraße wird eine Baulinie festgesetzt.  
 
Die Wimmeler Planen und Bauen GmbH bittet zwar Einzelhandel bis zu einer Maxi-
malgröße von 400 m² zuzulassen, zur Stärkung des Kerngebietes der Stadt Werl, 
insbesondere der Fußgängerzone, soll die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in 
dieser Randlage jedoch nicht zugelassen werden.  
 
Für das geplante Mischgebiet wird folgende Positiv-Negativ-Liste der zulässigen / 
unzulässigen Nutzungen aufgestellt:  
 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO: 
 
Positiv-Liste 
(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Schank- und 

Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke. 
Negativ-Liste 
(2) Unzulässig sind 

3. Einzelhandelsbetriebe,  
4. sonstige Gewerbebetriebe, 
6. Gartenbaubetriebe, 
7. Tankstellen, 
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Ge-

biets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 
Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
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Im hinteren Bereich des ehem. Postgrundstückes befinden sich Anlagen der Deut-
schen Telekom. Auf der Fläche befindet sich ein Sendemast der Deutschen Tele-
kom, das Gebäude wird auch für Verwaltungszwecke benutzt. 
Für den Bereich des Grundstückes der Deutschen Telekom AG wird ein Gebiet für 
Versorgungsanlagen festgesetzt.  
Die Zufahrt zum Grundstück der Telekom wird mittels eines Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechtes gesichert. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im 
Plangebiet eine Eintragung vorhanden. Es handelt sich um den Standort einer 
ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände. Die Abteilung Abfallwirtschaft / Boden-
schutz des Kreises Soest führt im Rahmen eines routinemäßigen Untersuchungs-
programms bei ehemaligen Betriebsstandorten die Beurteilung von Standorten 
ehemaliger Tankstellen durch. Die Untersuchungen zum Standort stehen noch aus. 
 
Denkmalschutz 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich das 
ehemalige Gebäude der Post. 
Mit Schreiben vom 11.11.2014 bat der LWL um Eintragung des Objektes in die 
Denkmalliste. Die Eintragung des ehemaligen Postgebäudes in die Denkmalliste der 
Stadt Werl wurde vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 
24.02.2015 abgelehnt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen 
 
a) die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 gem. § 2 (1) ) BauGB i.V.m. § 1 

(8) BauGB (Einleitungsbeschluss), 
b) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, 
c) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB. 
 
 
Anlagen 
 

1) Übersichtsplan  

2) Planentwurf 

3) Begründung zum Aufstellungsbeschluss 
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Begründung 
 
1 Lage des Plangebietes 
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ befindet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 1. Änderung be-
zieht sich auf den südöstlichen Teilbereich und umfasst eine Fläche von ca. 5.700 
m².  
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im 
Nordwesten die „Bahnhofsstraße“ und im Nordosten das Grundstück der Polizei-
dienststelle Werl. 
 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ und Abgrenzungsbereich der 2. Änderung  
 

 
 
 
2 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
2.1 Regionalplan 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Soest und 
Hochsauerlandkreis ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Allgemeiner 
Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
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2.2 Flächennutzungsplan 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl ist für den Geltungsbereich 
eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ dargestellt. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 entspricht nicht den Darstellungen 
im Flächennutzungsplan und soll in gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 
BauNVO geändert werden. 
 
 
3 Planungsziele / Planungsinhalte 
 
3.1 Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher 
Bahnübergänge durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des 
„Langenwiedenweges“ und einer Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer 
im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die verkehrliche Anbindung des nörd-
lichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den 
Geltungsbereich seiner 1. Änderung Fläche für Gemeinbedarf und nicht überbau-
bare Fläche festgesetzt.  
 
3.2 Bebauungsplan Nr. 33, 2. Änderung 
 
Mit Schreiben vom 17.12.2014 hat die Wimmeler Planen und Bauen GmbH die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bean-
tragt. Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude ei-
ne Umnutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohn-
gruppen, Praxen, Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch 
des Anbaus an der westlichen Seite und die Errichtung einer Einfahrt von der 
Bahnhofstraße aus vorgesehen. Der entsprechende Parkraum soll auf ebenen 
Flächen und in Tiefgaragen entstehen. 
 
Im Bebauungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Post“ dargestellt und soll in gemischte Baufläche gem. § 
1 (1) Nr. 2 BauNVO und im hinteren Bereich als Fläche für Versorgungsanlagen 
(Telekom) geändert werden.  
 
 
4 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ werden größtenteils für die 2. Änderung übernommen.  
Es soll ein Mischgebiet festgesetzt werden mit den Festsetzungen für die GFZ 
1,8, die GRZ 0,7 und die Geschossigkeit  von II – III. An der Grundstücksgrenze 
zur Bahnhofstraße wird eine Baulinie festgesetzt.  
 
Die Wimmeler Planen und Bauen GmbH bittet zwar Einzelhandel bis zu einer 
festzulegenden Maximalgröße zuzulassen, zur Stärkung des Kerngebietes der 
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Stadt Werl, insbesondere der Fußgängerzone, soll die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben in dieser Randlage jedoch nicht zugelassen werden.  
 
Für das geplante Mischgebiet wird folgende Positiv-Negativ-Liste der zulässigen / 
unzulässigen Nutzungen aufgestellt:  
 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO: 
 
Positiv-Liste 
(2) Zulässig sind 
1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Schank- undSpeisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke. 
Negativ-Liste 
(2) Unzulässig sind 
3. Einzelhandelsbetriebe,  
4. sonstige Gewerbebetriebe, 
6. Gartenbaubetriebe, 
7. Tankstellen, 
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, 
die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 
Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
 
Im hinteren Bereich des ehem. Postgrundstückes befinden sich Anlagen der 
Deutschen Telekom. Auf der Fläche befindet sich ein Sendemast der Deutschen 
Telekom, das Gebäude wird auch für Verwaltungszwecke benutzt. 
Für den Bereich des Grundstückes der Deutschen Telekom AG wird ein Gebiet für 
Versorgungsanlagen festgesetzt.  
Die Zufahrt zum Grundstück der Telekom wird mittels eines Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechtes gesichert. 
 
Der im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten beim Kreis Soest 
eingetragene Standort einer ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände wird als 
Altlastenfläche gekennzeichnet. 
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Abb. 2: Änderungsbereich Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“  
 

  
 
 
5 Rechtliche Grundlage 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
wird im „Normalverfahren“ durchgeführt. Die Änderung des Bebauungsplanes 
kann nicht aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
Die Voraussetzungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB sind 
somit nicht gegeben. Ebenso scheidet das vereinfachte Planverfahren gem. § 13 
BauGB aus, da die Grundzüge der Planung betroffen sind. 
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6 Erschließung 
 
6.1 Verkehr 
Die äußere Erschließung wird durch die Anbindung an die „Bahnhofsstraße“ und 
die Grafenstraße sichergestellt.  
 
6.2 Entwässerung 
Das Plangebiet ist über die in der „Bahnhofstraße“ und der „Grafenstraße“ ver-
laufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischssystem. 
 
 
7 Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume be-
findet, dargestellt und daher sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen 
vorhanden. 
 
7.1 Artenschutz 
Es wurde eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange zur Aufstellung der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ vorge-
nommen, um festzustellen, ob im Geltungsbereich besonders oder streng ge-
schützte Arten vorkommen oder vorkommen können. Außerdem wurde unter-
sucht, ob durch die Umsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den 
diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden.  
Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der innerstädti-
schen Lage und bestehender Vorbelastungen von der Planung keine bemerkens-
werten oder schutzwürdigen Biotope berührt sind und nach dem aktuellen 
Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Verbotstatbestände nach § 
19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren ist. 
 
7.2 Umweltbericht 
 
Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 
und § 1 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Be-
gründung ist, beschrieben und bewertet sowie Maßnahmen zur Kompensation - 
soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
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7.3 Klimaschutz 
Da es sich bei dem im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 33 “ Unterführung Lan-
genwiedenweg“ befindlichen Plangebiet um eine Überplanung von bestehenden 
Bauflächen handelt, sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. 
Stellung der Gebäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder 
Dachformen zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  
Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  
 
7.4 Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts 
gem. § 34 BauGB (Innenbereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist 
ein Ausgleich nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig waren. 
 
 
8 Sonstige Belange 
 
8.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im 
Plangebiet eine Eintragung vorhanden. Es handelt sich um den Standort einer 
ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände. Die Abteilung Abfallwirtschaft / Bo-
denschutz des Kreises Soest führt im Rahmen eines routinemäßigen Untersu-
chungsprogramms bei ehemaligen Betriebsstandorten die Beurteilung von 
Standorten ehemaliger Tankstellen durch. Die Untersuchungen zum Standort 
stehen noch aus. 
 
8.2 Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich 
das ehemalige Gebäude der Post. 

Mit Schreiben vom 11.08.2014 hatte der Neue Heimat- und Geschichtsverein 
Werl e.V. angeregt zu prüfen, ob das ehemalige Postgebäude unter Denkmal-
schutz gestellt werden sollte. Im Rahmen der Entscheidungsfindung wurde der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Abteilung Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in Westfalen hinzugezogen. Am 21.10.2014 fand ein ge-
meinsamer Ortstermin statt. Dabei wurde vereinbart, dass der LWL ein Gutach-
ten erstellen wolle. Mit Schreiben vom 11.11.2014 bat der LWL um Eintragung 
des Objektes in die Denkmalliste. Dieser Auffassung des LWL schließt sich die 
Stadt Werl jedoch nicht an. 

Sowohl das gesamte Äußere als auch das Innere des Gebäudes soll nach der 
Darstellung des LWL in die Denkmalliste der Stadt Werl eingetragen werden. Bei 
einer möglichen Revitalisierung des zurzeit leerstehenden Gebäudes ist mit star-
ken Eingriffen in die Bausubstanz zu rechnen, z.B. aus Gründen des Schallschut-
zes oder zur Erlangung der Barrierefreiheit. Diese Eingriffe sind mit einer Denk-
maleigenschaft des gesamten Gebäudes schwer vereinbar. 
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In seiner Begründung führt der LWL aus, dass das Gebäude bedeutend für die 
Geschichte des Menschen, hier für die Ortsgeschichte von Werl sei. Ein Denkmal 
von geschichtlicher Bedeutung muss historische Ereignisse oder Entwicklungen 
heute und für zukünftige Generationen anschaulich machen. Die geschichtliche 
Bedeutung ist z. B. dadurch gekennzeichnet, dass dem Objekt als Wirkungsstätte 
namhafter Personen oder als Schauplatz bestimmter Ereignisse ein Erinnerungs-
wert beizumessen ist, oder dass es im Bewusstsein der Bevölkerung vorhande-
nen Bezug zu bestimmten politischen, kulturellen oder sozialen Verhältnissen 
seiner Zeit herstellt. Dieses Kriterium ist nach Auffassung der Stadt Werl nicht 
erfüllt. Zwar handelt es sich um ein markantes Gebäude, das einen gewissen 
Stellenwert in der Ortsgeschichte hat, jedoch wird es nicht als einzigartig und 
herausragend eingestuft. Der Erinnerungswert des Objektes als Postgebäude 
kann auch auf andere Weise für zukünftige Generationen bewahrt werden, z.B. 
durch eine ausführliche Dokumentation. 

Die in der Begründung angeführten wissenschaftlichen, hier architekturhistori-
schen Gründe, reichen nach Auffassung der Stadt Werl für eine Denkmaleigen-
schaft nicht aus, da die dokumentarische Bedeutung des Gebäudes für die Wis-
senschaft fehlt. Im Übrigen wird eine besondere Baukunst nicht gesehen. 

Weiter führt der LWL in seiner Stellungnahme städtebauliche Gründe für die Un-
terschutzstellung des Gebäudes an. Nach dem OVG NW lassen städtebauliche 
Gründe die Erhaltung und Nutzung eines Objektes geboten erscheinen, wenn ihm 
als historischer Bestandteil einer konkreten städtebaulichen Situation eine stadt-
bildprägende Bedeutung zukommt, so dass es aus Gründen der Stadtgestaltung 
und wegen des Stadtbildes als Verlust empfunden würde, wenn seine Prägung in 
seiner Eigenart als überlieferter baulicher Bestandteil nicht mehr wie bisher ent-
falten würde. Diese Kriterien greifen für das ehemalige Postgebäude nicht. 

Die besondere Stadtbildprägung könnte an dieser Stelle genauso durch einen 
Neubau erreicht werden. 

Die Eintragung des ehemaligen Postgebäudes in die Denkmalliste der Stadt Werl 
wurde vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 
24.02.2015 abgelehnt. 

 

 
9 Hinweise 
 
9.1 Entwässerung 
Die Stadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem Gutachten 
ermitteln lassen.  
Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
 
9.2 Artenschutz 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu be-
achten. 
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Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
 
9.3 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 
sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 
Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
9.4 Denkmalschutz 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spal-
ten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-937520) unverzüg-
lich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 
Abs. 4 DschG NW). 
 
 
Werl, im Mai 2015 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Datum: 08.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
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Vertreter BM 

AZ: 61-Schu      

 

Titel: Bebauungsplan Nr. 12 „Scheidinger Straße / Bergstraßer Weg“, 5. 
Änderung und Erweiterung 
 
hier: -  Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB (Einleitungsbe- 

schluss) 
        -  Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 

BauGB 
        -  Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB  
- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher  

Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 

 
Sachdarstellung: 
 
Die Firma Kettler beabsichtigt ihren vorhandenen Betrieb am Standort „Zur Mersch“ 
am östlichen Rand ihres Firmengeländes zu erweitern. Die geplante Erweiterung soll 
in Form eines zusätzlichen Lagerbereichs mit Kommissionierung und Versand erfol-
gen, wobei die verkehrliche Erschließung über das vorhandene Firmengelände 
erfolgt. Zur planungsrechtlichen Vorbereitung der Betriebserweiterung stellte die 
Firma Kettler einen Antrag auf Änderung / Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 12 
der Stadt Werl „Scheidinger Straße – Bergstraßer Weg“.  
 
In dem als Anlage 1 beigefügten Übersichtsplan sind der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 12 sowie der Geltungsbereich der beantragten Änderung und 
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Ergänzung gekennzeichnet. Der Änderungs-/Ergänzungsbereich besitzt eine Flä-
chengröße von ca. 4,4 ha. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der Änderungs- / Ergänzungsbereich als 
gewerbliche Baufläche gem. § 1 (1) BauNVO dargestellt. Damit wird das Entwick-
lungsgebot des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 (2) 
BauGB erfüllt. Auch die regional- und landesplanerischen Vorgaben für die Bebau-
ungsplanänderung / -ergänzung wie Festlegung eines „Bereichs für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (GIB)“ im Regionalplan sowie Darstellung eines „Siedlungs-
raums“ im Landesentwicklungsplan NRW  sind erfüllt. 
 
Als Anlage 2 ist eine Kurzbegründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
beigefügt, die weitere Ausführungen zu Inhalt, Auswirkungen, Verfahren und recht-
lichen Vorgaben der Planung enthält. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird  
 
a) die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 12  gem. § 2 (1)  

BauGB i.V.m. § 1 (8) BauGB (Einleitungsbeschluss), 
b) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB,  
c) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB und 
d) die Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 
beschlossen.       
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1. Anlass und Ziel der Planaufstellung 

Die in Werl mit mehreren Betriebsstandorten ansässige Firma Kettler ist ein für den 
Wirtschaftsstandort Werl bedeutsames Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe. Die 
Firma Kettler ist eine führende Marke für Sport-, Fitness- und Freizeitgeräte. Die Pro-
duktpalette umfasst Sport- und Fitnessgeräte, Tischtennistische, Freizeitmöbel, Fahr-
räder, Outdoor-Kinderspielzeug sowie Kindermöbel.  
 
Am Standort „Zur Mersch“ werden aus Kunststoffen Fertigteile oder Komponenten 
der Kettler-Gruppe gefertigt und im angrenzenden Lagerbereich gelagert. Zudem ist 
am Standort das Zentrallager für alle Gartenmöbel, die in den Werken Ense und Werl 
produziert werden, angesiedelt. Weiterhin werden dort Handelswaren aus Fernost und 
Osteuropa angeliefert und es erfolgt von dort der Versand der Produkte an die Kunden 
weltweit. Die Erhöhung von Produktionsstückzahlen sowie ein breit aufgestelltes Sor-
timent führten am Standort „Zur Mersch“ in der Vergangenheit zu diversen Erweite-
rungen innerhalb der Produktion sowie zu Vergrößerungen des Lagerbereiches. Zu-
letzt ist der Lagerbereich im Jahr 2000 um 15.000 m² aufgestockt worden.  
 
Die jetzt geplante Erweiterung des Standortes „Zur Mersch“ erfolgt in Form eines zu-
sätzlichen Lagerbereiches mit Kommissionierung und Versand. Es soll ausschließlich 
Fertigware unterschiedlicher Verwendung zwischengelagert und versandt werden. In 
den geplanten Hallen im Erweiterungsbereich findet keine Produktion statt. Die ge-
plante Erweiterung des Lagerbereiches am Standort „Zur Mersch“ ist im Wesentlichen 
auf die geplante Verlagerung des Firmenstandortes Kamen zurückzuführen.  
 
 
 

2. Lage und Umgebung des Plangebietes  

Das Plangebiet umfasst eine Fläche zur geplanten Erweiterung der Firma Kettler. Sie 
liegt am östlichen Rand des Firmengeländes. Das Firmengelände liegt im Südosten 
des Gewerbegebietes „Zur Mersch“, das sich am östlichen Siedlungsrand von Werl 
befindet. Der Standort der Firma Kettler wird über die Erschließungsstraße „Zur 
Mersch“, die am westlichen Rand des Firmengeländes verläuft, erschlossen.  
 
Nördlich und westlich des Firmengeländes befinden sich im Gewerbegebiet „Zur 
Mersch“ weitere gewerblich-industrielle Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches 
des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 12. Südlich des Firmengeländes sowie des 
Gewerbegebietes „Zur Mersch“ verläuft die Bahnlinie Dortmund – Soest. Östlich des 
Plangebietes verläuft der verlegte und naturnah gestaltete Abschnitt des Uffelbachs, 
der von einem ca. 50 m breiten Gehölzstreifen begleitet wird, der sich auf beiden Sei-
ten des Bachlaufes erstreckt. Dieser Gehölzstreifen schirmt das Plangebiet von der sich 
östlich anschließenden offenen Landschaft mit landwirtschaftlichen Nutzflächen ab.  
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Abb. 1: Übersichtsplan zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 12  

 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung hat eine Flächengröße von ca. 
4,4 ha. Sie umfasst die folgenden Grundstücke: 

 Gemarkung Werl, Flur 3, Flurstücke Nr. 153, 334, 335, 336, 337,390, 392, 393 
 
Die durch die Bebauungsplanänderung betroffenen Grundstücke befinden sich im Ei-
gentum der Firma Kettler. 
 
 
 

3. Planverfahren 

Die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 12 „Scheidinger Straße / 
Bergstraßer Weg“ wird im „Normalverfahren“ durchgeführt. Das Plangebiet befindet 
sich direkt am Siedlungsrand, die gegenwärtige planungsrechtliche Situation ist als 
Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zu beurteilen. Die Voraussetzungen zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gem. § 13a BauGB sind somit nicht gegeben. Ebenso scheidet das verein-
fachte Planverfahren gem. § 13 BauGB aus, da die Grundzüge der Planung betroffen 
sind. 
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4. Planungsrechtliche Vorgaben 

4.1 Landesentwicklungsplan (LEP) 

Im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen ist die Stadt Werl als Mittelzentrum 
festgelegt. Der von der Planung betroffene Bereich wird im LEP als Siedlungsraum 
dargestellt. 
 
 
4.2 Regionalplan 

Der Regionalplan (ehemals Gebietsentwicklungsplan) legt auf der Grundlage des Lan-
desentwicklungsprogramms und des Landesentwicklungsplans die regionalen Ziele 
der Raumordnung für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Plange-
biet fest (§ 19 LPlG NRW). Der Regionalplan ist Vorgabe für die kommunale Bauleit-
planung.  
 
Im Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis ist der 
Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung als „Bereich für gewerbliche und indust-
rielle Nutzungen (GIB)“ ausgewiesen. Damit ist die Bebauungsplanänderung an die 
Ziele der Raumordnung angepasst.  
 
In der Regionalplandarstellung schließen sich östlich an das Plangebiet „Allgemeine 
Freiraum- und Agrarbereiche“ an. Südlich verläuft eine Bahntrasse, die der Regional-
plan als „Schienenweg für den überregionalen und regionalen Verkehr“ ausweist. 

Abb. 2: Ausschnitt Regionalplan (mit gekennzeichnetem Planungsbereich) 
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4.3 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Werl stellt das Betriebsgelände der Firma 
Kettler als gewerbliche Baufläche gem. § 1 Abs. 1 BauNVO dar (s. Abb. 3). Damit 
wird auf der Ebene der Flächennutzungsplanung die Zulässigkeit einer gewerblich-
industriellen Nutzung im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung als generelle 
städtebauliche Zielsetzung zum Ausdruck gebracht. Die Darstellung der gewerblichen 
Baufläche geht dabei weit über das Gelände der Firma Kettler hinaus; sie umfasst das 
gesamte Gewerbegebiet „Zur Mersch“, das sich westlich und nördlich des Firmenstan-
dortes bis zur Kreisstraße K 4 (Bergstraßer Weg / Industriestraße) ausdehnt.  
 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird im Rahmen der 5. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 12 diese generelle städtebauliche Zielset-
zung mit der Festsetzung eines Industriegebiets (GI) planungsrechtlich gesichert. Die 
5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 12 entspricht somit dem Ent-
wicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, da sie aus den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans entwickelt wird. 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen FNP der Stadt Werl mit gekennzeichneten Gel-
tungsbereich der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 12 

 
 
Die im FNP innerhalb des B-Plan-Änderungsbereiches dargestellte 110-kV-Hoch-
spannungsleitung ist in der Örtlichkeit nicht vorhanden. Hier gibt die FNP-Darstellung 
einen veralteten, mittlerweile überholten Planungsstand wieder.  
 
Östlich des Plangebietes stellt der FNP landwirtschaftliche Fläche dar. Die südlich des 
Plangebietes vorbei führende Bahntrasse stellt der FNP als Bahnanlage dar. Südlich 
der Bahntrasse stellt der FNP landwirtschaftliche Fläche und Waldfläche dar. 
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4.4 Bestehender Bebauungsplan 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 12 setzt im Bereich des Geländes der Firma 
Kettler Industriegebiet (GI) fest. Die Abgrenzung des aus dem Jahr 1975 stammenden 
Bebauungsplans umfasst nicht das gesamte gegenwärtig von der Firma Kettler ge-
nutzte Areal; eine Teilfläche im Osten des derzeitigen Firmengeländes liegt schon au-
ßerhalb des Geltungsbereiches.  
 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 12 ist zudem an der östlichen Grenze seines 
Geltungsbereiches ein ca. 13 m breiter Streifen als nicht überbaubare Grundstücksflä-
che mit Anpflanzungen aus standortgemäßen Baum- und Straucharten festgesetzt. 
Diese Festsetzung ist aufgrund der erfolgten (baulichen) Entwicklung der Firma Kett-
ler an diesem Standort nicht mehr umsetzbar und damit funktionslos geworden.  
 
 
4.5 Sonstige planungsrechtliche Vorgaben 

4.5.1 Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 12 
„Scheidinger Straße / Bergstraßer Weg“ liegt innerhalb des Geltungsbereiches des 
Landschaftsplans Nr. VI „Werl“ des Kreises Soest. Die in Anspruch genommene Flä-
che ist Teil des „Entwicklungsraums 1.06 – Gewässersystem Mühlenbach und Zu-
flüsse“. Im Rahmen des B-Plan-Änderungsverfahrens ist eine Entlassung der Erweite-
rungsfläche aus dem Landschaftsplan erforderlich. 
 
Die landschaftsplanerischen Zielsetzungen für diesen Raum sind: „Erhalt, Entwick-
lung und Wiederherstellung naturnaher, dynamischer Fließgewässer mit ihren beglei-
tenden Gehölzstrukturen und Grünlandflächen als Pufferzonen.“ Mit der bereits im 
Rahmen der Verlegung durchgeführten naturnahen Wiederherstellung des Uffelba-
ches, der östlich an den B-Planänderungsbereich angrenzt, wurde diese Zielsetzung 
bereits umgesetzt. Die Erweiterung und Arrondierung der gewerblichen Nutzung lässt 
den Bereich des naturnah gestalteten Uffelbaches mit seinen Randbereichen unange-
tastet, so dass die landschaftsplanerische Zielsetzung für den sich anschließenden Frei-
raum durch die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans nicht in Frage gestellt 
ist. 
 
 
 

5. Planinhalte und Festsetzungen 

Die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 12 erfolgt mit der Zielset-
zung, den Bestand und die Fortentwicklung des für die Stadt Werl bedeutsamen Pro-
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duktionsbetriebes Kettler an seinem Standort planungsrechtlich zu sichern und die an-
gestrebten Entwicklungsoptionen des Unternehmens und die sich daraus ergebenden 
baulichen Erweiterungsabsichten am Betriebsstandort „Zur Mersch“ zu ermöglichen. 
 
Die Planinhalte und Festsetzungen der Bebauungsplanänderung werden sich an der 
Bestandssituation orientieren. So ist beabsichtigt, die geplante östliche Erweiterung 
des Betriebsstandortes, wie die Bestandsflächen im rechtskräftigen Bebauungsplan auf 
der östlichen Seite der Straße „Zur Mersch“, als Industriegebiet (GI) gem. § 9 
BauNVO festzusetzen. Die im Hinblick auf den Immissionsschutz zulässigen Nutzun-
gen sollen über die Anwendung des Abstandserlasses näher geregelt und festgesetzt 
werden. 
 
Um in der konkreten räumlichen Situation die betrieblich notwendige Funktionserfül-
lung zu gewährleisten, ist voraussichtlich ein erhöhtes Maß der Überbauungsmöglich-
keit der Grundstücke festzusetzen. Aufgrund der beengten und nicht veränderbaren 
Lage des Firmenstandortes sowie der östlich der geplanten Erweiterungsfläche sich 
anschließenden gehölzbestandenen Uffelbachaue, die eine wirksame optische Ab-
schirmung des Firmengeländes zu der sich weiter östlich anschließenden offenen Feld-
flur bildet, ergibt sich eine nahezu vollständige Flächeninanspruchnahme für Gebäude, 
Lagerflächen, Lkw-Bewegungsflächen und Stellplätze im Geltungsbereich der Bebau-
ungsplanänderung. Damit wird voraussichtlich die Festsetzung einer Grundflächen-
zahl GRZ erforderlich, die über das gem. § 17 Abs. 1 BauNVO höchstzulässige Maß 
der Grundstücksausnutzung von 0,8 hinausgeht.  
Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO kann die festgelegte Obergrenze des Absatzes 1 aus 
städtebaulichen Gründen überschritten werden. Die Möglichkeit der Überschreitung 
der Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung ist gem. § 17 Abs. 2 BauNVO an 
die Maßgabe gebunden, dass die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist o-
der durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Es ist 
nicht erkennbar, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
durch die erhöhte zulässige Ausschöpfung der Grundflächenzahl beeinträchtigt wür-
den. Ebenso ist nicht erkennbar, dass nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hier-
durch entstehen.  
 
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird zudem über eine maximal zulässige 
Gebäudehöhe festgesetzt. Sie orientiert sich an der Höhe der bereits auf dem Firmen-
gelände vorhandenen Hallen und Gebäuden.  
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6. Erschließung 

6.1 Verkehrliche Erschließung 

Die äußere verkehrliche Erschließung und Anbindung des Betriebsstandortes der 
Firma Kettler erfolgt über die Erschließungsstraße „Zur Mersch“, die am westlichen 
Rand des Firmengeländes verläuft. Diese bindet das Firmengelände nach Norden an 
den Bergstraßer Weg (Kreisstraße K 4) und damit an das örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz an. Die verkehrliche Erschließung der geplanten östlichen Erweiterungs-
fläche des Firmenareals erfolgt von der westlichen Zufahrt an der Straße „Zur Mersch“ 
über betriebsinterne Erschließungsflächen. 
 
 
6.2 Entwässerung 

Durch die geplante Erweiterung der Firma Kettler am Standort „Zur Mersch“ kommt 
es zu einer zusätzlichen Versiegelung von Grund und Boden. Da die Erweiterungsflä-
chen erstmalig bebaut werden, ist gem. § 51 a Landeswassergesetz zu prüfen, ob das 
auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser versickert oder in ein 
ortsnahes Gewässer eingeleitet werden kann. Eine Versickerung des Niederschlags-
wassers kommt aufgrund der vorherrschenden Bodenverhältnisse im Werler Stadtge-
biet in der Regel nicht in Betracht.  
 
Ein für die geplante Erweiterung der Firma Kettler am Standort „Zur Mersch“ erstell-
tes Entwässerungskonzept sieht eine gedrosselte Ableitung des auf den versiegelten 
Flächen anfallenden Niederschlagswassers in den südöstlich und östlich des Geltungs-
bereiches der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 12 verlaufenden 
Uffelbach vor. Das Niederschlagswasser soll einem am südöstlichen Rand des Gel-
tungsbereiches vorgesehenen Regenrückhaltebecken zugeleitet und von dort gedros-
selt an den ca. 20 m entfernt vorbei fließenden Uffelbach abgegeben werden. Das er-
forderliche Rückhaltevolumen des Rückhaltebeckens beträgt ca. 567 m³. 
 
 
 

7. Zu erwartende Umweltauswirkungen der Planung 

Die von der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt im Umfeld des 
Plangebietes werden sich im wesentlichen auf die Inanspruchnahme von bisher unbe-
bauten, landwirtschaftlich genutzten Freiflächen und die damit einhergehenden Aus-
wirkungen auf die im Rahmen der Umweltprüfung zu betrachtenden Umweltschütz-
güter beschränken. Dazu zählen neben dem Verlust von Freifläche, die Bodenversie-
gelung und die damit verbundenen Auswirkungen auf Boden, Wasser und Kleinklima.  
 
Die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Rahmen 
des Planverfahrens gem. §1a (3) des Baugesetzbuches (BauGB) auszugleichen. Die 
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Eingriffs / Ausgleichsbilanzierung erfolgt im Rahmen der für die Bebauungsplanän-
derung gem. § 2 Abs. 4 durchzuführenden Umweltprüfung, auf deren Grundlage ge-
eignete Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt 
werden. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung hat vom planungsrechtlichen Stand des 
rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 12 auszugehen. Dieser setzt einen 13 m breiten 
Grünstreifen am Ostrand seines Geltungsbereichs fest, der jedoch bereits durch eine 
Halle überbaut ist. Dieser Grünstreifen ist somit in die Bilanzierung mit einzubeziehen. 
Es wird erwartet, dass sich durch die Planung ein deutliches Bilanzdefizit ergibt, da 
auf dem Erweiterungsgrundstück keine oder nur untergeordnete Begrünungsmaßnah-
men möglich sind. Das zu erwartende Bilanzdefizit soll im Wesentlichen über den 
Flächenpool „Stadtwald“ der Stadt Werl am südlichen Rand des Stadtgebietes ausge-
glichen werden. 
 
Mit der Aktualisierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im März 2010 
wurde der besondere Artenschutz in Deutschland gesetzlich konkretisiert und an die 
europäischen Vorgaben angepasst. Nach den Bestimmungen des § 44 BNatSchG sind 
bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren die Belange 
des Artenschutzes gesondert zu prüfen. Bei der für die Bebauungsplan-Änderung er-
forderlichen Artenschutzrechtlichen Prüfung (Stufe I) geht es um die Frage, ob durch 
die Planung planungsrelevante Arten im Umfeld betroffen sein können und arten-
schutzrechtlich relevante Tatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG eintreten können. 
Eine artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe I) wird im weiteren Planverfahren erstellt. 
 
In der näheren Umgebung des Plangebietes liegen keine schutzwürdigen Nutzungen. 
Konflikte durch Lärmimmissionen sind somit nicht zu erwarten. Die im Plangebiet 
zulässigen Nutzungen werden über die Anwendung des Abstandserlasses NRW gere-
gelt.  
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Titel: 87. Änderung des Flächennutzungsplanes (RK Autowelt Skoda) 
 
hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB (Einleitungsbe- 

schluss) 
        - Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
        - Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemein- 
den gem. § 2 (2) BauGB 

 
 

Sachdarstellung: 
 
Die Firma RK Autowelt Werl GmbH, Ecke Stralsunder Straße / Soester Straße,  
beabsichtigt aus Kapazitätsgründen die Fläche ihres VW-Standortes in östliche 
Richtung in einer Größe von ca. 10.000 m² zu erweitern und unter Aufgabe des 
derzeitigen Skoda-Betriebs an der Unionstraße hier eine neue Skoda-Niederlassung  
zu errichten. Zur Realisierung der Expansionsplanung sind zur planungsrechtlichen 
Vorbereitung der Flächennutzungsplan zu ändern sowie der Bebauungsplan Nr. 106 
zu ändern bzw. zu erweitern (s. Beschlussvorlage Nr. 244). Es ist beabsichtigt, die 
Planverfahren zeitlich parallel durchzuführen. 
 
Der Regionalplan Arnsberg - Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis – 
stellt das betroffene Areal als „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ an der 
Grenze zum „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen“ (GIB) dar. Auf-
grund des generalisierenden Maßstabes des Regionalplanes und des damit verbun-
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denen Interpretationsspielraumes in Grenzlagen wird im vorliegenden Fall eine 
landesplanerische Zustimmung  zur Planung erwartet. Im Rahmen der zu Beginn 
des Planverfahrens zu stellende landesplanerische Anfrage an die Bezirksregierung 
Arnsberg ist diese Frage zu klären.  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl (Anlage 1) ist die geplante 
Erweiterungsfläche als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Des Weiteren ist 
entlang der nördlichen Plangebietsgrenze eine Erdgasleitung in ost-westlicher 
Richtung dargestellt. Im Sinne der Expansionsplanung der Firma RK Autowelt ist 
der wirksame Flächennutzungsplan in dem im Entwurf (Anlage 2) kenntlich ge-
machten Bereich in eine gewerbliche Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO umzu-
wandeln.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird   
 

a) die 87. Änderung des Flächennutzungsplanes (Einleitungsbeschluss) 
gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB (Umwandlung von Fläche für die 
Landwirtschaft in Gewerbliche Baufläche, Darstellung einer Erdgaslei-
tung) wie im als Anlage beigefügten Entwurf M. 1:5.000 gekennzeichnet,  

b) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
BauGB und 

c) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten 
Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB 

 
beschlossen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
1 – Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
2 – Entwurf  M. 1:5000 
 



Wallfahrtsstadt Werl
87. Änderung des Flächennutzungsplanes

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan
Werl, im Mai 2015 - FB III - Abt. 61 - Schu/Ha                                                      1:5.000

Legende

Abgrenzung des Änderungsbereiches

Fläche für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB

Darstellung Erdgasleitung



Wallfahrtsstadt Werl
87. Änderung des Flächennutzungsplanes

Entwurf
Werl, im Mai 2015 - FB III - Abt. 61 - Schu/Ha                                                      1:5.000

Legende

Abgrenzung des Änderungsbereiches

gewerbliche Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO

Darstellung Erdgasleitung
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  244 
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- u. Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02-06-2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter BM 

AZ: 61-Schu      

 

Titel:  Bebauungsplan Nr. 106 "Stralsunder Straße", 1. Änderung 
 
hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB (Einleitungsbe- 

schluss) 
        - Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
        - Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemein- 
den gem. § 2 (2) BauGB 

 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Firma RK Autowelt Werl GmbH, Ecke Stralsunder Straße / Soester Straße,  
beabsichtigt aus Kapazitätsgründen die Fläche ihres VW-Standortes in östliche 
Richtung in einer Größe von ca. 10.000 m² zu erweitern und unter Aufgabe des 
derzeitigen Skoda-Betriebs an der Unionstraße hier eine neue Skoda-Niederlassung  
zu errichten. Zur Realisierung der Expansionsplanung sind zur planungsrechtlichen 
Vorbereitung der Flächennutzungsplan zu ändern (s. Beschlussvorlage Nr. 243) 
sowie der Bebauungsplan Nr. 106 zu ändern / zu erweitern. Es ist beabsichtigt, die 
Planverfahren zeitlich parallel durchzuführen. 
 
Der Erweiterungsbereich befindet sich zurzeit im Außenbereich und ist gem. § 35 
BauGB zu beurteilen. Ziel der Planerweiterung ist im Wesentlichen die Festsetzung 
eines Gewerbegebiets gem. § 8 BauNVO. Dabei ist dessen Erschließung zunächst 
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über die Stralsunder Straße und das vorhandene  VW-Betriebsgelände geplant. 
Später – nach Entwicklung der südlich und östlich angrenzenden Flächen - ist eine 
südliche Gesamterschließung über die Stralsunder Straße geplant. Nach Rückspra-
che mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW ist eine verkehrliche Erschließung von 
der Soester Straße (L 795) nicht möglich. In diesem Zusammenhang wird verwie-
sen auf die bereits im Bebauungsplan Nr. 106 festgesetzte  Verkehrsfläche in 
seinem nordwestlichen Bereich, die einen späteren Ausbau des Knotens Stralsunder 
Straße /Soester Straße /Unionstraße gewährleistet. 
 
Am Übergang vom VW-Betriebsgelände zur Erweiterungsfläche für den geplanten 
Skoda-Betrieb ist der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 106 in Form der Umwand-
lung einer festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen, heimischen 
Laubbäumen und Sträuchern einschließlich Entwässerungsmulde in die Festsetzung 
eines Gewerbegebiets zu ändern.   
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 106 ist als Anlage 
beigefügt. 
 
  
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird       
 

a) die Einleitung des Planverfahrens zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes  Nr. 
106 der Stadt Werl „Stralsunder Straße" gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 1 (8) 
BauGB - der Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten Übersichts-
plan (M: 1:5000) gekennzeichnet -, 

b) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
BauGB und   

c) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden 
gem. § 2 (2) BauGB 

 
beschlossen. 
 
 
 
Anlage:   
 
Übersichtsplan M. 1:5.000 



Beb.-Plan Nr. 106 Beb.-Plan Nr. 106
1. Änderung
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Wallfahrtsstadt Werl
Übersichtsplan des Geltungsbereiches
Beb.-Plan Nr. 106  "Stralsunder Straße" 1. Änderung

Werl, im Mai 2015 - FB III - Abt. 61 - Schu/Ha
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Vorlage Nr. 244
Anlage
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  241 
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- u. Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02.06.2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 08.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter BM 

AZ: 61-Schu      

 

Titel: Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 

/Großhandelsbetriebes/Internetvertriebes im Wesentlichen mit Bau-
marktsortimenten und Lager in der ehemaligen Rollerimmobilie an der 

Hammer Straße 

 
hier: Grundsatzbeschluss zur Ansiedlung  
 
 
Sachdarstellung: 
 
Der neue Eigentümer der leerstehenden, ehemals von der Firma Roller genutzten 
Immobilie an der Hammer Straße – Betreiber von 32 Stabilo-Werkzeugfachmärkten 
vorwiegend im süddeutschen Raum – beabsichtigt zur Revitalisierung des Standor-
tes neben einem Großhandel die Eröffnung eines neuen großflächigen Fachmarktes 
hauptsächlich im Bereich von Baumarktsortimenten mit dem Schwerpunkt Maschi-
nen, Geräte, Werkzeuge sowie den Ausbau seines Internetvertriebs. Hierzu bean-
tragt er mit Schreiben vom 19.02.2015 die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 
„Hammer Straße – Erweiterung Gewerbegebiet“ (Übersichtsplan s. Anlage 1). Eine 
Liste der für den Einzelhandel vorgesehenen Baumarkt- und Randsortimente ist 
dem Antrag beigefügt (s. Anlage 2). Die beantragte Verkaufsfläche für den Einzel-
handel beträgt 2.000 m², daneben sind Flächen für Großhandel, Internetvertrieb  
und Lagerung vorgesehen.   

 
 
 



 

 2 

 
Planungsrechtliche Beurteilung 
 
 
Bebauungsplan Nr. 34 „Hammer Straße – Erweiterung Gewerbegebiet“ 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 34 trifft für das betroffene Grundstück fol-
gende Festsetzung: 
Sondergebiet gem. § 11 (3) Nr. 2 BauNVO –Möbelmarkt, maximal zulässige Ver-
kaufsfläche  6.660 m² - Kernsortiment: Möbel 
Randsortiment: maximal zulässige Verkaufsfläche 900 m²:  
a) Boutique/Geschenkartikel, maximal 400 m², davon für  

- Kochwaren, Zier- und Einrichtungsgegenstände aus Leder: maximal 100 m² 
- Bilder, Bilderrahmen, Poster, Spiegel: maximal 100 m² 
- Hausrat: maximal 100 m² 
- Geschenkartikel: maximal 100 m² 

b) Bettwaren/Heimtextilien: maximal 250 m² 
- Bettwaren, Deko-, Haus- und Tischwäsche, Rollos 

c) Lampen: maximal 200 m² 
d) Teppiche: maximal 50 m². 
 
Da die vom neuen Eigentümer geplante zukünftige Nutzung der Immobilie als 
Großhandel mit Lager und großflächigem Baumarkt-Einzelhandel/ Internethandel 
der rechtswirksamen Festsetzung nicht entspricht, wird zur Umsetzung der Planung 
die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 notwendig. Dabei ist die Festsetzung 
eines Sondergebiets für Vorhaben gem. § 11 (3) Nr. 2 BauNVO (großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe)  beizubehalten und die Zweckbestimmung mit Sortimentsanga-
ben antragskonform zu ändern. 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Mit der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl wurde das be-
troffene Grundstück von einer gewerblichen Baufläche in ein „SO Sondergebiet, 
Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandelsbetrieb  - Möbelmarkt; max. 6.660 
m² Gesamtverkaufsfläche“ umgewandelt. Diese Darstellung ist seit dem 
11.11.1993 rechtswirksam. Zur planungsrechtlichen Vorbereitung der oben be-
schriebenen Ansiedlung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes in Form 
einer Anpassung der Zweckbestimmung erforderlich. 
 
 
Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
 
Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis trifft 
zum Großflächigen Einzelhandel insbesondere mit Ziel 12 eine Textliche Festlegung, 
die zwingend zu beachten ist (Auszug aus dem Regionalplan): 
 
„ … 
Ziel 12 

 
(1) Im Rahmen der Bauleitplanung ist die Entwicklung von Kerngebieten sowie 

Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel i. S. v. § 11 Abs. 3 BauN-
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VO nur in den zentralen Versorgungsbereichen zulässig. Die Absätze 2 und 3 

bleiben unberührt. 

(2) Abweichend von der Vorgabe des Abs. 1 können Sondergebiete für den 
großflächigen Einzelhandel i. S. v. § 11 Abs.3BauNVOfür Vorhaben mit nicht 

zentrenrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb der zentralen Versor-

gungsbereiche ausgewiesen werden, wenn 
 der Standort innerhalb eines im Regionalplan dargestellten Allgemei-

nen Siedlungsbereiches liegt und 

 der Umfang der zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsorti-

mente nicht mehr als maximal 10%der Verkaufsfläche, jedoch nicht 
mehr als 2.500 m² beträgt. 

(3) Vorhandene Standorte können als Sondergebiet für Vorhaben i. S. von § 11 

Abs. 3 BauNVO auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche ausgewie-
sen werden, sofern es sich um eine Festschreibung des Bestandes handelt. 

Im Rahmen dieser Bestandsfestschreibung sind ausnahmsweise noch be-

grenzte Erweiterungen im Bereich der nicht zentrenrelevanten Sortimente 
zulässig.  

…“ 
 
Der Planbereich befindet sich außerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs der 
Stadt Werl. In seiner zeichnerischen Darstellung weist der Regionalplan das be-
troffene Grundstück als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen  (GIB)“ 
aus. Da das geplante Vorhaben mit nicht nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten konzipiert ist, ist es nicht zwingend in einem Zentralen Versorgungsbe-
reich anzusiedeln; allerdings befindet sich das betroffenen Grundstück nicht in 
einem regionalplanerischen „Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“, so dass der 
Regionalplan unter diesem Aspekt der notwendigen Sondergebietsausweisung im 
Flächennutzungsplan und einem Bebauungsplan entgegensteht.  
 
Auch handelt es sich bei dem Plangebiet zwar um einen vorhandenen Standort für 
Großflächigen Einzelhandel (Vorhaben i.S. von § 11 (3) Nr. 2 BauNVO), allerdings 
geht es bei der beabsichtigten Nutzung nicht um eine Bestandsfestschreibung, da 
hier keine Möbel, sondern Baumarktsortimente verkauft werden sollen. Somit steht 
auch unter diesem Aspekt die regionalplanerische Festlegung momentan einer 
Bauleitplanung nach vorliegendem Antrag entgegen. 

 
 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflächiger 
Einzelhandel 
 
Insbesondere maßgeblich für das Gelingen des geplanten Vorhabens ist das Ziel 1 
des  Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflä-
chiger Einzelhandel. Hier heißt es:  
 
„1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunut-

zungsverordnung dürfen nur in  regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-
lungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden.“ 
 

Wie bereits oben erläutert, ist der Planbereich im Regionalplan als „GIB“ und nicht 
als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ dargestellt – somit steht momentan das Ziel 1 
des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen, Sachlicher Teilplan Großflächi-
ger Einzelhandel, einer Bauleitplanung im Sinne der Antragstellung entgegen. 
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Ungeachtet dessen, sieht die Verwaltung wegen des Einzelhandels mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten einerseits und bereits heute zulässigem großflächigem 
(Möbel-)Einzelhandel andererseits das Planvorhaben insgesamt als realisierbar an.  
 
 
Weiteres Procedere  
 
Aufgrund der entgegenstehenden landes- und regionalplanerischen Ziele ist zur 
Klärung der Aussicht auf eine mögliche Bauleitplanung im Sinne des Antrags eine 
Beratung der Bezirksregierung Arnsberg einzuholen und ggf. mögliche Ausnahmen 
und Abweichungen von den Zielen der Raumordnung zu erörtern. Im Falle einer 
grundsätzlich positiven politischen Positionierung zum Antrag ist außerdem die 
Landesplanerische Anfrage gem. § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz zu stellen.  
    
 
Sonstiges 
 
Ein Werler Mitbewerber hat zu dem geplanten Vorhaben durch ein Gutachterbüro 
eine Expertise zu möglichen Auswirkungen des geplanten Ansiedlungsvorhabens in 
Auftrag gegeben. Im Ergebnis kommt der Gutachter zu der Einschätzung, dass eine 
intensive Wettbewerbssituation vorliegt. Der prognostizierte Umsatzrückgang bei 
vorhandenen Betrieben wird mit durchschnittlich ca. 11 % angegeben. Eine Bestä-
tigung dieser Aussage  ist im weiteren Verfahren zu klären, zumal im vorliegenden 
Fall eine Sortimentsüberschneidung mit einem klassischen Baumarktsortiment 
begrenzt ist.  

 
Im Zentrenkonzept der „Strukturuntersuchung Einzelhandel Werl“ BBE Köln, 2005, 
ist der Projektstandort als „Ergänzungsstandort (zentrenrelevante Sortimente nur 
als Randsortiment)“ aufgeführt. Diese Klassifizierung entspricht dem geplanten 
Vorhaben. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird  

 
a) die grundsätzlich positive Begleitung der geplanten Ansiedlung eines großflächi-

gen Einzelhandelsbetriebes / Großhandelsbetriebes / Internetvertriebes im We-
sentlichen mit Baumarktsortimenten und Lager in der ehemaligen Rollerimmobi-
lie an der Hammer Straße und  

b) der Auftrag an die Verwaltung zur Klärung der landesplanerischen Problematik 
mit der Bezirksregierung Arnsberg   

 
beschlossen.       
 
 

 
 
Anlagen 
 
1 Übersichtsplan 
2 Sortimentsliste 



Wallfahrtsstadt Werl
Übersichtsplan 
              Plangebiet

Werl, im Mai 2015 - FB III - Abt. 61 - Schu/Ha
Anlage 1

zu Vorlage Nr. 241
±

1:10.000







W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.        
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02.06.2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 18.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61/sche      

 

Titel: 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 73 „Am Budberger Bach“ 
 
hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 

 
Sachdarstellung 
 
Die vorliegende Planung sieht die Aufgabe der Festsetzung ,,Öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung Spielplatz" und die Ausweisung einer überbaubaren 
Grundstücksfläche vor. 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 24.02.2015 
der Einleitung eines Verfahrens nach § 13 a Abs. 1 und Abs. 4 BauGB (beschleunig-
tes Verfahren) zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 73 Werl-Budberg „Am 
Budberger Bach“ zugestimmt. Gleichzeitig erfolgte durch den Ausschuss die Freiga-
be des Änderungsentwurfes zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier Auslegung gem. 
§ 3 (2) BauGB und die Freigabe zur Einholung der Stellungnahmen der berührten 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 
 
Die Beteiligungsverfahren wurden zeitgleich vom 11. März 2015 bis 15. April 2015 
durchgeführt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) ergab keine Bedenken 
oder Anregungen. In dem Verfahrensschritt nach § 4 (2) wurden redaktionelle 
Hinweise, jedoch keine Bedenken vorgebracht. Die Hinweise werden in der Begrün-
dung berücksichtigt. 
 



Die 1. Änderung gem. § 13 a BauGB des Bebauungsplanes Nr. 73 Werl-Budberg 
„Am Budberger Bach“ ist als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung zu 
beschließen. 
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen 
 
a) die 1. Änderung gem. § 13 a BauGB des Bebauungsplanes Nr. 73 Werl-Budberg 

„Am Budberger Bach“ gem. § 10 BauGB als Satzung 
b) die Begründung zur 1. Änderung gem. § 13 a BauGB des Bebauungsplanes Nr. 

73 Werl-Budberg „Am Budberger Bach“ 
 
 
Anlage  
1  Entwurf 
2  Begründung 
3  Eingegangene Stellungnahmen 



Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

(2)  Zulässig sind
1.   Wohngebäude,
2.   die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und
      Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,
3.   Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
      sportliche Zwecke.

Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO sind nicht zulässig.

RECHTSGRUNDLAGEN

aufgrund des § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) 
SGV. NRW. 2023, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur
Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden 
und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften
vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878),

§§ 2 und 10 des Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748)
in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548),

§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S.
256), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294),

der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. I S. 1509).

EINLEITUNGSBESCHLUSS
Die Einleitung des beschleunigten Verfahrens zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 73 Werl-Budberg "Am Budberger Bach" 
gem § 13 a BauGB ist vom Planungs-,Bau- undUmweltausschuss
der  am                               beschlossen worden.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

Der Beschluss ist am                 ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG)
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung
am        den Entwurf mit Begründung zur Auslegung gemäß 
§ 3 (2) BauGB beschlossen.
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung haben in der Zeit vom
                  bis               einschließlich öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind am
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom
               zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme
bis zum              gebeten.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

ABWÄGUNG UND BESCHLUSS
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am
diese Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB als Satzung 
und die Begründung sowie die Abwägung über die vorgebrachten
Anregungen beschlossen.

Werl, den

---------------------------------------
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am                ortsüblich
bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt die
Bebauungsplanänderung gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung kann während der
Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden.

Werl, den 

---------------------------------------
Bürgermeister

PLANUNTERLAGE
Die Planunterlage, Stand März 2012, entspricht den Anforderungen
des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung
der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

Werl, den 

----------------------------------------
öffentli. best. Vermessungsingenieur

ERARBEITUNG DES PLANENTWURFES
Der Bebauungsplan Nr 73 Werl-Budberg "Am Budberger Bach"
- 1. Änderung gem. § 13 a BauGB - wurde aufgestellt von der Abt. 
Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl.

Werl, den

---------------------------------------
i.A.

HINWEISE:

Umgang mit Bodendenkmälern:
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber 
auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher 
Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als 
Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe (Tel.: 02791-93750, Fax: 02791-937520) unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten
 (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt,das Bodendenkmal zu bergen,
auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in 
Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).
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Begründung 
 
1 Lage des Plangebietes 
 
Der Bebauungsplan Nr. 73 „Am Budberger Bach“ befindet sich im östlichen Be-
reich des Werler Ortsteiles Budberg und schließt an den vorhandenen Bebau-
ungsplan Nr. 1 Werl-Budberg „Kuhstraße/Dorfstraße" an. Die nördliche Begren-
zung wird durch die vorhandene Wohnbebauung südlich der Michaelstraße gebil-
det, im Süden reicht das Plangebiet bis zum „Budberger Bach". 
 
In dem seit dem 24. Februar 1995 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 73 „Am 
Budberger Bach“ wurde am nordwestlichen Rand des Bebauungsplanes im Be-
reich der Straße „Ostvöhde“ eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 
Spielplatz und eine Fläche zum Anpflanzen von Standortgerechten Laubbäumen 
und Sträuchern festgesetzt. (siehe Abb. 1) 
 
Die Festsetzung „Spielplatz“ betrifft das Flurstück 431, Flur 2, Gemarkung Bud-
berg, mit einer Größe von 192 m². Der Spielplatz wurde nach Rechtskraft des 
Bebauungsplanes am 24. Februar 1995 angelegt und genutzt. Aufgrund des feh-
lenden Bedarfes wurde der Spielplatz an der Ostvöhde mittlerweile abgebaut. 
Der Kinderspielplatz ist im FNP der Stadt Werl als Typ C dargestellt.  
 
Teilbereiche der Flurstücke 473 und 512, Flur 2, Gemarkung Budberg sind in den 
Änderungsbereich mit einbezogen. Hier sind die Festzungen Anpflanzen von 
Standortgerechten Laubbäumen und nicht überbaubare Grundstücksfläche dar-
gestellt. Die Gesamtgröße des Änderungsbereiches beträgt 337 m². 
 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 73 „Am Budber-
ger Bach“  
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2 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
2.1 Regionalplan 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Soest und 
Hochsauerlandkreis ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Wohnsied-
lungsbereich dargestellt. 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl ist der überplante Bereich als 
Wohnbaufläche und Kinderspielplatz Typ C dargestellt. 
 
 
3 Planungsziele / Planungsinhalte 
 
Der seit dem 24. Februar 1995 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 73 “ Am Bud-
berger Bach“ setzt eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Spielplatz 
in diesem Bereich fest.  
Die mit Ratsbeschluss vom 28.Juni 2012 verabschiedete Spielflächenbedarfspla-
nung für die Stadt Werl stufte die Fläche als nicht mehr notwendig ein, sie blieb 
jedoch als Optionsfläche erhalten. 
 
Da sich in Budberg bereits ein Bolzplatz und eine große Spielfläche befinden, 
wurde der kleine Spielplatz an der Ostvöhde abgebaut. Durch Aufwertung der 
großen Spielfläche im Jahr 2014 wurde der Bedarf an der Optionsfläche als nicht 
mehr gegeben angesehen. Der Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Kul-
tur hat in seiner Sitzung am 22. Oktober 2014 beschlossen die Fläche nicht mehr 
als Optionsfläche im Spielflächenbedarfsplan zu führen. 
 
Änderungsziel ist die Aufgabe der Festsetzung „Öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Spielplatz“ und die Neufassung eines Allgemeinen Wohnge-
bietes mit der Ausweisung überbaubarer Grundstücksfläche. Entsprechend dem 
Bebauungsplan Nr. 73 soll die vorhandene überbaubare Grundstücksfläche in 
Richtung Norden fortgeführt werden. 
 
Diese Änderungen beziehen sich auch auf die Teilbereiche der angrenzenden 
Grundstücke mit den Festsetzungen Ausgleichsfläche und nicht überbaubare 
Grundstücksfläche. 
 
Hierbei sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO wie z.B. ein Gartenhaus im 
Wohngebiet zulässig, um eine zeitgemäße, den allgemeinen Ansprüchen genü-
gende Flächennutzung zu gewährleisten. Ebenso sind im Änderungsbereich Stell-
plätze und Garagen gem. § 12 BauNVO zulässig. 
 
 
4 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Da es sich bei der vorliegenden Änderung um eine Ausweitung der Wohnbauflä-
che handelt, werden die vorhandenen Festsetzungen aus dem Bebauungsplan Nr. 
73 Werl-Budberg "Am Budberger Bach" überwiegend übernommen. 
Es ist ein Allgemeines Wohngebiet für Einzelhäuser und Doppelhäuser mit offener 
eingeschossiger Bauweise vorgesehen. Für die als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
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ausgewiesenen Bereiche des Bebauungsplans gilt als Maß der baulichen Nutzung 
die Grundflächenzahl 0,4. Gestalterische Festsetzungen für die Dachform sind 
nicht vorgesehen.  
 
Abb. 2: Änderungsbereich Bebauungsplan Nr. 73 „Am Budberger Bach“  
 

 
 
 
5 Rechtliche Grundlage 
 
Verfahren nach § 13 a BauGB (beschleunigtes Verfahren): 
Mit der Neufassung des Baugesetzbuches zum 01.01.2007 wurde der § 13a 
BauGB (Bebauungspläne zur Innenentwicklung / beschleunigtes Verfahren) ein-
gefügt.  
 
Es können hierbei die Regelungen des § 13 BauGB angewandt werden, wonach  
von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) 
BauGB abgesehen werden; ebenso wird im beschleunigten Verfahren von der 
Umweltprüfung nach § 2 (4), von dem Umweltbericht nach § 2a und von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 6 (5) Satz 3 und § 10 (4) BauGB abgese-
hen, wenn nach Ersteinschätzung keine erheblichen Umweltauswirkungen durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes hervorgehen, was in der vorliegenden Pla-
nung der Fall ist. Danach ist der Satzungsbeschluss zu fassen. Die Eingriffsrege-
lung nach BNatSchG findet keine Anwendung. 
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Der Bebauungsplan Nr. 73 ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt worden. 
Die Kriterien einer Verfahrensführung nach § 13 a BauGB sind gegeben. Die An-
passung des Flächennutzungsplanes wird im Wege der Berichtigung vorgenom-
men (§13a Abs. 2 Nr. 2 HS 3 BauBG) 
 
Mit Inkrafttreten der 1. Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 73 Werl-Budberg "Am Budberger Bach" für den Geltungs-
bereich der Änderung außer Kraft. 
 
 
6 Erschließung 
 
6.1 Verkehr 
Die äußere Erschließung wird durch die „Michaelstraße“ sichergestellt. Die innere 
Erschließung des Gebietes erfolgt über die Straße „Ostvöhde“.  
 
6.2 Entwässerung 
Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Das Schmutzwasser und auch das 
Niederschlagswasser werden in Freigefälle nach Süden abgeleitet. Das Schmutz-
wasser wird über eine Druckrohrleitung der Kläranlage des Lippeverbandes zuge-
leitet. 
Das Niederschlagswasser wird vor Einleitung in den Budberger Bach dem Regen-
klär- und -rückhaltebecken zugeführt, da die örtlichen Bodenverhältnisse keine 
direkte Versickerung in den Untergrund erlauben. 
 
 
7 Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich der Bebauungsplanänderung Siedlungsfläche dargestellt und daher 
sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen vorhanden. 
 
7.1 Artenschutz 
Es wurde eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange zur Aufstellung der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Am Budberger Bach“ vorgenommen, um 
festzustellen, ob im Geltungsbereich besonders oder streng geschützte Arten 
vorkommen oder vorkommen können. Außerdem wurde untersucht, ob durch die 
Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 73 Verbotstatbestände 
nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich pla-
nungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden.  
Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Lage in dem 
Bereich Werl-Budberg und der bisherigen Nutzung der Fläche von der Planung 
keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope berührt sind und nach dem 
aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Verbotstatbestän-
de nach § 19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
 
7.2 Umweltbericht 
Auf Grund der Gesetzesregelung nach § 13 a BauGB besteht für diese Änderung 
nicht das Erfordernis einer Umweltprüfung bzw. die Erstellung eines Umweltbe-
richtes. Ausgleichsmaßnahmen werden nicht erforderlich. Die Änderungsfläche 
liegt nicht im Einwirkungsbereich von Immissionen. 
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7.3 Klimaschutz 
Da es sich bei dem im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 73 “ Am Budberger 
Bach“ befindlichen Plangebiet um eine Ausweitung von bestehenden Bauflächen 
handelt, sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. Stellung 
der Gebäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder Dach-
formen zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  
Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  
 
7.4 Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Aufgrund des Einsatzes des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB findet 
die Eingriffsregelung nach BNatSchG keine Anwendung. Die marginale Änderung 
der Ausgleichsfläche (45 m²) hat hier keinen Einfluss auf die Ausgleichsflächenbi-
lanzierung. 
 
 
8 Sonstige Belange 
 
8.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
In der Aufstellung „Erfassung von Altlasten im Kreis Soest“ ist der Planbereich 
nicht aufgeführt; für einen Altlastenverdacht bestehen zurzeit keine Hinweise. 
 
 
9 Hinweise 
 
9.1 Entwässerung 
Die Stadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem Gutachten 
ermitteln lassen.  
Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
 
9.2 Artenschutz 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu be-
achten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
 
9.3 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 
sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
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hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 
Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
9.4 Denkmalschutz 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spal-
ten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-937520) unverzüg-
lich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 
Abs. 4 DschG NW). 
 
 
Werl, im April 2015 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

1 Kreis Soest - Die Landrätin 
Schreiben vom 09.04.2015, eingegangen am 13.04.2015 
 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und 
Abteilungen der Verwaltung besprochen. lm Einvernehmen mit 
diesen gebe ich folgende Stellungnahme ab. 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o.g. Planung die 
die Aufgabe der Festsetzung ,,Öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Spielplatz" und die Ausweisung einer überbau-
baren Grundstücksfläche vorsieht, keine grundsätzlichen Beden-
ken.  
Folgende Hinweise werden gegeben: 
 
- Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 
-  
- Etwaiger erhaltenswerter Gehölzbestand ist festzusetzen. 
 
- Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. 
Die Vereinfachung des Planverfahrens im § 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB bestimmt, dass in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1, in denen der Bebauungsplan weniger als 20.000 m2 Grundflä-
che festsetzt, ein Ausgleich für Eingriffe, die auf Grund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, nicht erforderlich ist, 
weil diese im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 
 
- Es ist nicht ersichtlich, dass bei der Realisierung der beantragten 
Maßnahme und der Bauzeitenbeschränkung die artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände für geschützte Tier- und Pflanzenarten 
nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
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Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Ein-
schätzung entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der 
Bauausführung etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unver-
züglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die 
für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin 
als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde - Planungsaufsicht. 

 

 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

2 Unitymedia NRW GmbH  
Schreiben vom 08.04.2015 
Bebauungsplan Nr. 73 Werl-Budberg „Am Budberger Bach“, 1. Än-
derung 
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

 

 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

3 LWL-Archäologie für Westfalen 
Schreiben vom 30.03.2015, eingegangen am 30.03.2015 (per 
eMail) 

 
Bebauungsplan Nr. 73 Werl-Budberg „Am Budberger Bach“, 1. Än-
derung 
Ihr Schreiben vom 10.03.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
für die Zusendung der o.g. Planunterlagen bedanken wir uns. 
Wir verweisen auf den in der Begründung genannten Punkt „9.4 
Denkmalschutz“ und auf den im Bebauungsplan genannten Punkt 
Hinweise „Umgang mit Bodendenkmälern“. 
Zudem weisen wir darauf hin, dass der Punkt in der Begründung 
unvollständig ist und in dem Punkt im Bebauungsplan noch unsere 
alte Bezeichnung und unsere alte, nicht mehr gültige Fax-Nummer 
genannt werden. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, die Hinweise 
wie folgt zu ändern: 
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Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder na-
turgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzel-
funde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeug-
nisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtli-
cher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der 
LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/ 
93750; Fax: 02761/ 937520) unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zu-
stand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls 
diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bo-
dendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Er-
forschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 
DSchG NW). 
 
Ansonsten bestehen unsererseits keine Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen, der Hinweis wird in die 
Begründung aufgenommen. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  261 
 

TOP                   
 

 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
02.06.2015 
      
      

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 11.05.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 61  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 61/En./Eick      

 

Titel:  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Bau der Kreisverkehre Ham- 
           mer Straße/ Salinenring/ Rustigestraße und Hammer Straße/ Sie-     
           derstraße / Bahnhofstraße 
 
Sachdarstellung: 
 

1. Ausgangssituation 
Der Verkehr an den Knotenpunkten Hammer Straße/ Salinenring/ Rustigestraße 
und  Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße wird aktuell durch Lichtsig-
nalanlagen (LSA) gesteuert. Die Anlagen wurden als verkehrsabhängige Lichtsig-
nalanlagen hergestellt, so dass die Grün- bzw. Rotphasen sich den über den Ta-
gesverlauf ändernden Verkehrsbelastungen anpassen. 
 
Die LSA an der Kreuzung Hammer Straße/ Salinenring/ Rustigestraße wurde im 
Jahr 1987 hergestellt. Die Technik der LSA, wie z.B. Lichtsignalgeber und Steu-
ergerät, wurde bis zum heutigen Zeitpunkt nicht aktualisiert. Aufgrund des ho-
hen Alters des Steuergerätes ist bei einem Ausfall bzw. Defekt dieses Bauteils 
eine kurzfristige Reparatur nicht möglich. Die sogenannten Induktionsschleifen, 
über die die Ampelphasen verkehrsabhängig gesteuert werden, sind zum Teil 
defekt. Die Anlage wird daher zurzeit im Festzeitprogramm gesteuert. Lediglich 
kleine Reparaturen wurden im Rahmen von Wartungsarbeiten durchgeführt.  
 
Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hammer Straße/ Bahnhofstraße/ Sieder-
straße wurde im Jahr 1982 hergestellt. Das Steuergerät wurde im Jahr 2001 er-
setzt. Die restliche Technik dieser LSA kann jedoch auch als veraltet bezeichnet 
werden. Wie bei der Kreuzung Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring wur-
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de, bis auf die Erneuerung des Steuergerätes, die vorhandene Technik lediglich 
gewartet. 
Da das Steuergerät des Knotenpunktes Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinen-
ring, wie oben beschrieben, nicht mehr reparierbar und ein plötzlicher Ausfall 
aufgrund des Alters denkbar ist, ergeben sich grundsätzlich zwei Handlungsalter-
nativen. 
 

a. Erneuerung des Steuergerätes mit Umrüstung auf LED-Technik für die 
Signalgeber sowie Erneuerung der Schleifen bzw. Einsatz von optischen 
Systemen für die Detektion der Fahrzeuge.  

b. Umbau des Kreuzungspunktes zu einem Kreisverkehrsplatz. 
 

Beide Knotenpunkte wurden hinsichtlich dieser Handlungsalternativen unter-
sucht. 
 
2.  Realisierbarkeit eines Kreisverkehrplatzes 
Bei der Frage der Umsetzbarkeit eines Kreisverkehrs sind die baulichen sowie die 
verkehrlichen Voraussetzungen zu untersuchen. 
 
Leistungsfähigkeit 
Das Ingenieurbüro PVT, Essen, hat im Auftrag der Stadt Werl überprüft, ob ein 
Kreisverkehr an der Kreuzung Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring bzw. 
an der Kreuzung Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße eine ausreichen-
de Leistungsfähigkeit aufweist, um den Verkehr abzuleiten.  
 
Weiterhin wurde überprüft, ob eine Kreisverkehrslösung am Knotenpunkt Ham-
mer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring auch für den Fall leistungsfähig ist, wenn 
die Einbahnstraßenlösung in der Rustigestraße aufgegeben würde. Dies wäre z.B. 
im Fall der Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg, die eine südli-
che Abbindung der Brandisstraße zur Folge hat, ein wesentlicher Aspekt für ein 
funktionierendes Verkehrskonzept.  
 
Daraus ergaben sich folgende zu untersuchenden Szenarien: 
 
Kontenpunkt Hammer Straße/ Salinenring/ Rustigestraße 
Szenario 1:  Minikreisverkehr mit Rustigestraße als Einbahnstraße (heutige Ver- 
                   kehrsführung) 
Szenario 2:  Minikreisverkehr mit Rustigestraße im Zweirichtungsverkehr 
Szenario 3:  Minikreisverkehr mit Rustigestraße als Einbahnstraße, Brandisstraße 

als Sackgasse mit Bahnunterführung Langenwiedenweg. 
Szenario 4:  Minikreisverkehr mit Rustigestraße im Zweirichtungsverkehr, Bran-

disstraße als Sackgasse mit Bahnunterführung Langenwiedenweg 
 
Knotenpunkt Hammer Straße/ Bahnhofstraße/ Siederstraße 
Szenario 1: Minikreisverkehr mit heutiger Verkehrsführung 
Szenario 2: Minikreisverkehr mit Bahnunterführung Langenwiedenweg, Hammer  
                 Straße und Alter Keller als Sackgasse. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Einrichtung der Minikreisverkehrs-
plätze in Bezug auf alle Szenarien möglich ist und Leistungsfähigkeitsreserven 
bietet. 
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Bauliche Voraussetzungen 
Das Ingenieurbüro Menzel wurde seitens der Stadt Werl mit der Entwurfsplanung 
für die Kreisverkehrsplätze beauftragt. Hier kann zusammenfassend gesagt wer-
den, dass beiden Kreisverkehre innerhalb der jetzigen Verkehrsflächen realisiert 
werden können. Die Überprüfung mit dynamischen Schleppkurven hat ergeben, 
dass alle Fahrzeuge nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) den 
Knotenpunkt sicher befahren können, die größeren Fahrzeuge allerdings nur un-
ter Mitbenutzung der Kalotte. Der Erläuterungsbericht zu der Planung ist als An-
lage 1 beigefügt. 
 
Öffnung der Rustigestraße 
Die Rustigestraße ist derzeit von der Brandisstraße in Fahrtrichtung zur Hammer 
Straße als Einbahnstraße ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer von der Hammer 
Straße dürfen somit nicht in die Rustigestraße einfahren. Verkehrsteilnehmer mit 
dem Ziel „Werler Norden“ müssen daher Umwege in Kauf nehmen. Dabei ist 
festzustellen, dass sich ein Schleichverkehr über das Tankstellengelände der Fa. 
Rubarth etabliert hat. Eine Öffnung der Rustigestraße ist Bestandteil des Ver-
kehrskonzeptes zum Bau der Bahnunterführung Langenwiedenweg. Sowohl eine 
lichtsignalgeregelte Kreuzung als auch ein Kreisverkehr ermöglichen die Öffnung 
der Rustigestraße auch zu einem späteren Zeitpunkt. Die möglichen Auswirkun-
gen einer Öffnung der Rustigestraße werden im Rahmen der Nutzwertanalyse 
s.u. mit berücksichtigt. 
 
3. Durchführung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
 
3.1 Methodenwahl 
In der kommunalen Praxis finden überwiegend statische und dynamische Verfah-
ren der Wirtschaftlichkeitsberechnung Anwendung. Statische Wirtschaftlichkeits-
berechnungen sind dadurch charakterisiert, dass sie von Kosten-, Gewinn- und 

Rentabilitätsvergleichen ausge-
hen, bei denen der Zeitfaktor 
nicht oder nur unvollkommen in 
die Rechnungen eingeht. So 
werden Ausgaben  
oder Einnahmen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten als 
gleichwertig angesehen.  
 
Im Unterschied dazu basieren 
die dynamischen Verfahren – 
wegen der ihnen zugrunde lie-
genden Rechentechnik auch 
finanzmathematische Verfahren 
genannt - auf Zahlungsvorgän-
gen, bei denen die zeitlichen 
Unterschiede im Anfall der Aus-
zahlungen und Einzahlungen 
der Investition berücksichtigt 
werden.  
 

Abb.11 

                                            
1
 Kommunale Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, Verlag Bernhardt-Witten, 
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Quantitative Bewertung 
Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung soll die Kapitalwertmethode als dynami-
sches Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung angewendet werden. Die Kapi-
talwertmethode erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen während der gesam-
ten Nutzungsdauer einer Investition und berücksichtigt den Zeitaspekt dadurch, 
dass alle Einzahlungen und Auszahlungen auf einen Zeitpunkt vor Beginn der In-
vestition abgezinst werden. So wird berücksichtigt, dass eine Einzahlung umso 
weniger wert ist, je weiter sie in der Zukunft liegt. Entsprechend ist eine Auszah-
lung umso belastender, je näher der Zahlungszeitpunkt liegt. Die Differenz aus 
der Summe aller Einzahlungs-Barwerte und aller Auszahlungs-Barwerte bezeich-
net man als Kapitalwert einer Investition. 
 
Qualitative Bewertung 
Statische und dynamische Verfahren finden in Entscheidungsprozessen Anwen-
dung, die auf betriebliche Teilziele ausgerichtet sind. Für viele Fragestellungen ist 
diese allein auf die finanziellen Auswirkungen ausgerichtete Sichtweise zu eng. 
Sie verlangen neben dem betrieblichen Bereich auch eine Berücksichtigung au-
ßerbetrieblicher Faktoren, die sich durch eine Investition für die Allgemeinheit 
ergeben. So hat, wie im vorliegenden Fall, die Entscheidung für die Ausbildung 
eines Kreuzungspunktes mit Ampel oder als Kreisverkehr auch Auswirkungen auf 
Umwelt oder die Verkehrssicherheit. 
 
Die Nutzwertanalyse erlaubt es, bei den in Betracht kommenden Alternativen 
auch die nicht-monetären Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Bei der Nutzwert-
analyse werden alle Informationen ohne monetäre Bewertung quantifizierbar 
gemacht. Aus der Gewichtung der einzelnen Wertungskriterien und deren Bewer-
tung ergibt sich der jeweilige Teilnutzwert. Die Summe der Teilnutzwerte ergibt 
den Gesamtnutzwert. Von den untersuchten Alternativen ist die mit dem höchs-
ten Teilnutzwert auszuwählen. Der Ablauf einer Nutzwertanalyse wird mit folgen-
den Arbeitsschritten durchgeführt: 
 

1. Bestimmung der Wertungskriterien 
2. Ordnung und Gewichtung der Wertungskriterien 
3. Bestimmung des Wertungsmaßstabes 
4. Bewertung der Alternativen hinsichtlich der Erfüllung der Kriterien  
5. Berechnung des Gesamtnutzwertes 
6. Feststellung der Geeignetheit 

 
Zusammenführung von Kapitalwertmethode und Nutzwertanalyse 
Aufgrund des langen Beurteilungszeitraums von 20 Jahren und der daraus resul-
tierenden Bedeutung der Zahlungszeitpunkte  für die Ein- und Auszahlungen so-
wie der für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigenden nicht-monetären As-
pekte, werden bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Frage der Umgestal-
tung der Kreuzungspunkte Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring und 
Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße in Kreisverkehrsplätze bzw. der 
Erneuerung der Lichtsignalanlagen die Kapitalwertmethode und die Nutzwert-
analyse kombiniert. 
 
Mit der Zusammenführung der Kapitalwertmethode und der Nutzwertanalyse 
wird eine umfassende Analyse der Wirtschaftlichkeit durch die qualitative und die 
quantitative Bewertung der Maßnahme ermöglicht. Vor dem Hintergrund der an-
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gespannten Haushaltslage der Stadt Werl wird dem monetären Aspekt mit 60% 
ein höheres Gewicht als den nichtmonetären Aspekten eingeräumt.  
 
 
3.2 Nutzwertanalyse 

Die Nutzwertanalyse wird für alle relevanten Alternativen in folgenden Arbeits-

schritten durchgeführt: 

3.2.1 Bestimmung der Wertungskriterien:  

Die Wertungskriterien werden anhand der Zielfelder für eine ganzheitliche Pla-
nung2 definiert.           
 
 

Abb. 2 
 
 

Die für die Maßnahme bedeutsamen Wertungskriterien sind zu benennen und zu 
beschreiben. Die Wertungskriterien sind für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Maßnahme unterschiedlich wichtig. Hinsichtlich ihrer Priorität und Bedeutung 
werden sie in eine Rangfolge gebracht und entsprechend ihrer Bedeutung für die 
Maßnahmen gewichtet (Tabelle 1). Die Summe aller Wertungskriterien wird mit 
100 gleichgesetzt. 
Bei der Planung eines Verkehrsknotenpunktes haben die verkehrlichen Aspekte 
einen besonderen Stellenwert. Im vorliegenden Fall macht dies 70% der qualita-
tiven Bewertung aus. Städtebauliche und Umweltaspekte werden gleichstark ge-

wichtet und haben zusammen einen Anteil von 30% an der qualitativen Bewer-
tung. Dies scheint in Anbetracht der bei dieser punktuellen Maßnahme erreichba-
ren Effekte angemessen. 
 

                                            
2
 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Leitfaden für Verkehrsplanungen, Ausgabe 2001 
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Kriterien

1 VERKEHR 28%

Verkehrssicherheit

    Kfz 3%

    Fußgänger 4%

    Radfahrer 4%

Leistungsfähigkeit 

    Kfz-Spitzenstunde 3%

    Kfz-Schwachlastzeiten 3%

    Fußgänger, Radfahrer 3%

Befahrbahrkeit 4%

Potentielle Geschwindigkeitsdämpfung 4%

2 STÄDTEBAU 6%

Städtebauliche Entwicklungsziele 2%

Gestaltungspotential Knotenpunkt 2%

Gute Orientierung 2%

3 UMWELT 6%

Flächeninanspruchnahme 2%

Lärmimmissionen 2%

Luftschadstoffimmissionen 2%

Ergebnis der Qualitativen Bewertung

4
Quantitative Bewertung

Anteil

60%

Baukosten 60%

Qualitative Bewertung
Anteil

40%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Wichtung der Wertungskriterien 
 

3.2.2 Bestimmung des Bewertungsmaßstabes:  

Es ist ein einheitlicher Maßstab festzulegen, nach dem die Erfüllung der einzelnen 
Kriterien bewertet werden kann. Der Bewertungsmaßstab für diese Investitions-
entscheidung orientiert sich am Schulnotensystem und stellt sich wie folgt dar: 

Erfüllung 
des Kriteri-
ums 

Sehr gut     Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

Punkte 100 75 50 25 0 
 

3.2.3 Bewertung der Alternativen hinsichtlich der Erfüllung der Kriterien:  

Im Folgenden werden die oben aufgeführten Zielfelder (Punkt 3.2.1) bezogen auf 
Kreuzungen mit Lichtsignalsteuerung und Kreisverkehrsplätze bewertet (Punkt 
3.2.2). Aufgrund der gleichen Ausgangssituation und gleicher Bewertung wird in 
dieser Nutzwertanalyse nicht zwischen den beiden Knotenpunkten unterschieden.  
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3.2.3.1. Verkehr 
Verkehrssicherheit 
● Kfz 
Durch eine deutliche Ablenkung (Änderung der Fahrtrichtung) des Kfz-Verkehrs 
im Bereich eines Kreisverkehrs durch eine entsprechende Kreisinsel verringern 
sich die Geschwindigkeiten in dem Knotenpunkt, so dass eine geringere Unfall-
schwere zu erwarten ist. Diese Geschwindigkeitsdämpfung führt zu einer Erhö-
hung der Verkehrssicherheit im Vergleich zu einer LSA. Die Konfliktpunkte (Punk-
te an denen es zu Zusammenstößen kommen kann) sind bei einem Kreisverkehr 
(8 Konfliktpunkte) im Gegensatz zu einer LSA (32 Konfliktpunkte) geringer (siehe 

Abb. 1). Die Vorrangregeln bei einem Kreisverkehr sind für alle Verkehrsteilneh-
mer klar begreifbar. 

 
Abb. 3 Konfliktpunkte 

Es ist festzuhalten, dass die bestehenden ampelgeregelten Kreuzungen keine 
Unfallhäufungspunkte darstellen. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2015 gab es 
an der Kreuzung Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring 4 Unfälle (ein Unfall 
mit Sachschäden, zwei Unfälle mit Leichtverletzen (2 Personen), ein Unfall mit 
Schwerverletzten (3 Personen)). Im selben Zeitraum gab es an der Kreuzung 
Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße 2 Unfälle (ein Unfall mit Sach-

schaden, ein Unfall mit Schwerverletzten (1 Person)). 

Im Rahmen einer Unfallanalyse wurden 130 Kreisverkehre in der Schweiz unter-
sucht (Minikreisverkehre, kleine Kreisverkehre und große Kreisverkehre). Es 
stellte sich hierbei heraus, dass  zwar die Anzahl der Unfälle im Schnitt über alle 
Kreisverkehrsformen abgenommen hat, jedoch die Anzahl der Unfälle bei Kreis-
verkehren mit einem Außendurchmesser kleiner als 24 m (Minikreisverkehr) im 

Vergleich zum Zustand vor dem Umbau zugenommen hat3.  

Es wird für die hier betrachteten Knotenpunkte unterstellt, dass sich das geringe-
re Geschwindigkeitsniveau des Minikreisverkehres günstig auf die Unfallschwere 
auswirken kann. 
 
Die Variante LSA erhält daher 50 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 75 Punk-

te. 

                                            
3
 Beratungsstelle für Unfallverhütung, Bern 1994 
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● Fußgänger 
Von den oben erwähnten verringerten Geschwindigkeiten und der geringeren Un-
fallschwere profitieren auch die Fußgänger.  
In den Zufahrtsbereichen zum Kreisverkehr sind lt. den Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen (RASt 06) grundsätzlich in allen Knotenpunktarmen Fahr-
bahnteiler mit Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger vorzusehen. Am Kno-
tenpunkt Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring ist dies aus Platzgründen 
an allen vier Fußgängerüberwegen nicht möglich. Fußgänger müssen sich somit - 
auch wenn sie durch den Fußgängerüberweg bevorrechtigt sind - gleichzeitig auf 
den einfahrenden und ausfahrenden Verkehr konzentrieren. Im Bereich des Kno-

tenpunktes Hammer Straße / Siederstraße/ Bahnhofstraße wären Überquerungs-
hilfen in der Bahnhofsstraße und der Siederstraße möglich. 

Bei den an diesen Knotenpunkten registrierten Unfällen wurde lediglich ein Fuß-
gänger an der Kreuzung Hammer Straße/ Bahnhofstraße/ Siederstraße schwer 
verletzt. 

 
Die Variante LSA erhält daher 50 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 75 Punk-
te. 

● Radfahrer 
Im momentanen Zustand werden Radfahrer zusammen mit Fußgängern über die 
Knotenpunktarme geleitet. Von den aufgeführten Unfällen wurde ein Radfahrer 

an der Kreuzung Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring leicht verletzt (Un-
fallverursacher Fahrradfahrer). 

Im Regelfall werden Radfahrer in Minikreisverkehren auf der Fahrbahn geführt. 
Dies ist auch für die beschriebenen Knotenpunkte vorgesehen. Radfahrer sind an 
Kreisverkehrsplätzen doppelt so häufig in Unfälle mit Personenschäden verwi-
ckelt, wie an signalgeregelten Knotenpunkten4. Radfahrer profitieren nicht von 

dem Sicherheitsgewinn bei Kreisverkehren, wie die übrigen Verkehrsteilnehmer. 
 
Die Variante LSA erhält daher 75 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 25 Punk-
te. 
 
Leistungsfähigkeit 
● Kfz-Spitzenstunde 
Im Zuge der Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg wurden die Kreu-

zungen Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring und Hammer Straße/ Sie-
derstraße/ Bahnhofstraße auf zukünftige Belastungen überprüft. Die Prüfungen 
beinhalteten den weiteren Einsatz von LSA an den Knotenpunkten und den Um-
bau zu Minikreisverkehren (mit und ohne Bahnunterführung). Auch die Öffnung 
der Rustigestraße und die Umgestaltung der Hammer Straße im Bereich Kurpark 
zur Sackgasse wurden untersucht. 
Die Leistungsfähigkeit wird in der Verkehrsplanung in den Qualitätsstufen von A 

                                            
4
 GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Verkehrssicherheit innerörtlicher Kreisver-

kehre 2012 
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bis F bewertet. Bei allen Varianten wurde mindestens die Qualitätsstufe B er-

reicht.  

Qualitätsstufe B Lichtsignalanlage: 
Alle während der Sperrzeit ankommenden Verkehrsteilnehmer können in der 
nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren oder –gehen. Die Wartezeiten sind kurz. 

Qualitätsstufe B Kreisverkehr: 
Die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kraftfahrströme werden vom bevor-
rechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. 
 
Die Variante LSA erhält daher 75 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 75 Punk-
te. 

An Kreuzung Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße könnte nach Fertig-
stellung der Bahnunterführung Langenwiedenweg und der Ausbildung der Ham-
mer Straße zur Sackgasse aufgrund der geringen Verkehrsbelastungen komplett 
auf eine LSA bzw. auf einen Kreisverkehr verzichtet werden. Eine vorfahrtsgere-
gelte Kreuzung wäre für diesen Knotenpunkt daher leistungsfähig. 
 
● Kfz Schwachlastzeiten 
In Tageszeiten mit geringer Verkehrsbelastung werden ankommende Kfz durch 
die im Zufahrtsbereich gelegenen Schleifen erkannt. Sofern sich aus den anderen 
Zufahrten kein Fahrzeug nähert, schaltet die LSA auf „Grün“ und das Kfz kann, 
ohne anzuhalten, die Kreuzung passieren. 

Die Leistungsfähigkeit eines Kreisverkehrs in Schwachlastzeiten ist durch die 
Gleichberechtigung aller Zufahrten als leicht besser anzusehen, da bei einem 

gleichzeitigen Eintreffen von Kfz aus verschiedenen Zufahrten theoretisch alle 
gleichzeitig bzw. ohne größere Verzögerungen in die Kreisfahrbahn einfahren 
könnten. 
 
Die Variante LSA erhält daher 75 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 100 
Punkte. 
 
● Fußgänger, Radfahrer 
Aufgrund der Bevorrechtigung durch Fußgängerüberwege bei einem Kreisverkehr 

haben die Fußgänger unabhängig von der Verkehrsbelastung praktisch keine 
Wartezeiten. Bei einer LSA müssen Fußgänger sowohl bei Verkehrsspitzenzeiten, 
aber auch wenn kein Verkehr auf den Straßen vorhanden ist (z.B. in den Nacht-
stunden), erst eine Freigabezeit anfordern. 

Da der Radverkehr bei einer Kreisverkehrslösung auf der Fahrbahn geführt wird, 

ist die Leistungsfähigkeit für den Radfahrer gleichzusetzen mit der des Kfz-
Verkehrs (mindestens Qualitätsstufe B).  
Bei verkehrsstarken Zeiten, in denen der Verkehr eher zäh fließt, werden von 
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Radfahrern zumeist Gehwege und Zebrastreifen mitbenutzt5.  

 
Die Variante LSA erhält daher 50 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 100 
Punkte. 
 
● Befahrbarkeit 
Die Befahrbarkeit der Minikreisverkehre wurde im Rahmen der Planung durch 
Schleppkurvennachweise überprüft. Alle Fahrzeuge nach der StVZO können den 
Knotenpunkt sicher befahren, die größeren Fahrzeuge allerdings nur unter Mitbe-
nutzung der Kalotte. Die Mittelinsel ist daher bei Minikreisverkehren voll über-

fahrbar auszubilden. Die Umwege für PKW, die durch das Befahren der Kreis-
fahrbahn entstehen, sind zu vernachlässigen. Für Nutzer des ÖPNV sind mit der 
Befahrung der Kalotten Komforteinbußen verbunden. 

Bei der Öffnung der Rustigestraße ist das Ein- bzw. Ausfahren von Lkw im Fall 
der Kreisverkehrslösung nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme möglich. Bei ei-

ner LSA könnte die Haltelinie in der Rustigestraße so versetzt werden, dass die-
ses Problem nicht auftritt.  
 
Die Variante LSA erhält daher 100 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 75 
Punkte. 
 
● Potentielle Geschwindigkeitsdämpfung 
Bei einem Minikreisverkehr werden durch die optische Unterbrechung des Stre-
ckenverlaufs durch Mittelinsel und durch die Umfahrung die Geschwindigkeiten 

im Knotenpunkt bei jeder Verkehrsbelastung verringert. Bei der Planung und Ge-
staltung der Minikreisverkehre ist jedoch ein besonderes Augenmerk auf die Er-
kennbarkeit zu legen (Gestaltung, Materialwahl, Beschilderung, Markierung, Be-
leuchtung). 
Bei einem Knotenpunkt, der durch eine LSA gesteuert wird, ist die Geschwindig-
keit u.a. abhängig von der Verkehrsbelastung.  
 
Die Variante LSA erhält daher 75 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 100 
Punkte. 

 
3.2.3.2 Städtebau 
Städtebauliche Entwicklungsziele 
Zu den übergreifenden Zielen nachhaltiger Stadtquartiersentwicklung gehört als 
Strukturziel die Barrierefreiheit und Durchlässigkeit. Daher sind ausgrenzende 
Strukturen zu vermeiden, baulich-physische Barrierefreiheit sowie baulich-
räumliche Durchlässigkeit im Stadtquartier anzustreben6. Kleine und Minikreis-
verkehre werden in den letzten Jahren in zunehmendem Maß anstelle von signa-

lisierten Kreuzungen geplant und gebaut. Der Deutsche Blinden- und Sehbehin-
dertenverband e.V. (DBSV) führt dazu aus, dass diese Kreisverkehrsanlagen 

                                            
5
 GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Verkehrssicherheit innerörtlicher Kreisver-

kehre 2012 
6
 Ziele nachhaltiger Stadtquartiersentwicklung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2013 
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blinden und stark sehbehinderten Fußgängern die selbständige Teilnahme am 

Straßenverkehr erheblich erschweren7. 

Die Variante LSA erhält daher 100 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 25 
Punkte. 
 
Gestaltungspotential Knotenpunkt 
Da bei Minikreisverkehren die Mittelinsel überfahrbar gestaltet werden muss, um 

auch größeren Fahrzeugen das Abbiegen zu ermöglichen, ist das Gestaltungspo-
tential, genau wie bei einer Kreuzung mit LSA, als gering anzusehen.  
 
Daher werden auch hier beide Knotenpunktsformen mit 50 Punkten bewertet. 
 
Gute Orientierung 
Eine Verbesserung der Orientierung für die verschiedenen Verkehrsarten ist nicht 
feststellbar. Der Knotenpunkt ist bei beiden Ausbauformen übersichtlich gestal-

tet.  
 
Die Varianten LSA und Minikreisverkehr erhalten daher jeweils 50 Punkte. 
 
3.2.3.3 Umwelt 
Flächeninanspruchnahme 
Die Minikreisverkehre werden im Bereich der Verkehrsflächen der heutigen Kno-
tenpunkte errichtet. Die Oberfläche der Mittelinsel wird, da sie befahrbar ausge-
bildet werden muss, versiegelt. Der Versieglungsgrad zwischen LSA und Mini-

kreisverkehren ist daher als gleichwertig anzusehen.  

Beide Ausbauvarianten werden daher mit 50 Punkten bewertet. 

Lärmimmissionen 
Die niedrigeren Geschwindigkeiten im Kreisel und im Nahbereich der Ein- und 
Ausfahrten des Kreisverkehrs lassen auf geringere Lärmauswirkungen auf die 
betroffene Bevölkerung schließen. Untersuchungen in der Schweiz an zwei Kreis-
verkehren mit Vorher-Nachher-Vergleich haben eine Lärmminderung in der Grö-
ßenordnung von 1-4 dBA  ermittelt. Ab einem Abstand von ca. 50 m zum Kreis-
verkehr ist hingegen keine Veränderung messbar gewesen8. Bei dieser Beurtei-
lung muss jedoch der Schwerverkehr separat betrachtet werden. Da die Mittelin-
sel eines Minikreisverkehres (Einfassung mit Rundbord mit ca. 4 cm und der Ka-

lotte mit weiteren 8 cm Höhe) von LKW und Bussen überfahren werden muss, 
kann es zu einer Erhöhung der Lärmbelästigung durch LKW bzw. Lastzüge und 
Busse kommen.  
 
Die Variante LSA erhält daher 50 Punkte, die Variante Minikreisverkehr 75 Punk-
te. 

                                            
7
 Kreisverkehre- Probleme blinder und sehbehinderter Menschen bei der Nutzung von Kreisverkehren, DBSV 

2010 
8
 Empfehlungen Kreisverkehrsplätze, Baudepartement Kanton Aargau, 2004 
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Luftschadstoffimmissionen 
Der Ersatz einer festzeitgeregelten Lichtsignalanlage durch einen Kreisverkehr 
zeigt bezüglich Verbrauch und Schadstoffausstoß positive Auswirkungen. Bei den 
Kreuzungspunkten der Hammer Straße handelt es sich jedoch (im voll funktions-
fähigen Zustand) um verkehrsabhängig geregelte  Lichtsignalanlagen, die sich 
auf Veränderungen der Verkehrsströme individuell anpassen können. Im Ver-
gleich mit diesen Anlagen sind die positiven Effekte weniger stark ausgeprägt. In 
der Studie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zur 
Wirksamkeit und Effizienz kommunaler Maßnahmen zur Einhaltung der EU-
Luftqualitäts- und Umgebungslärmrichtlinie (2010) wird die Anlage von Kreisver-

kehren als unterstützende Maßnahme zur Reduzierung der Luftschadstoffe aufge-
führt. In dieser Studie wird ausgeführt, dass der alleinige Einsatz unterstützender 
Maßnahmen nahezu wirkungslos ist. 
 
Die Varianten LSA und Minikreisverkehr erhalten daher jeweils 50 Punkte. 
 
3.2.4 Berechnung des Gesamtnutzwertes 
Die einzelnen Teilnutzwerte werden durch Multiplikation der Kriteriengewichte 

mit der Bewertung für die jeweilige Alternative errechnet. Die Summe ihrer Teil-
nutzwerte bildet den jeweiligen Gesamtnutzwert einer Alternative. In Tabelle 2 
sind die oben vergebenen Teilnutzwerte aufgelistet und zu einem Gesamtergeb-
nis zusammengefasst worden. 

 
Tabelle 2: Auflistung der Teilnutzwerte mit Gesamtergebnis 

Bewertung Bewertung

LSA Kreisverkehr

Kriterien

1 VERKEHR 28%

Verkehrssicherheit

    Kfz 3% 50 1,5 75 2,25

    Fußgänger 4% 50 2 75 3

    Radfahrer 4% 75 3 25 1

Leistungsfähigkeit 

    Kfz-Spitzenstunde 3% 75 2,25 75 2,25

    Kfz-Schwachlastzeiten 3% 75 2,25 100 3

    Fußgänger, Radfahrer 3% 50 1,5 100 3

Befahrbahrkeit 4% 100 4 50 2

Potentielle Geschwindigkeitsdämpfung 4% 75 3 100 4

2 STÄDTEBAU 6%

Städtebauliche Entwicklungsziele 2% 100 2 25 0,5

Gestaltungspotential Knotenpunkt 2% 50 1 50 1

Gute Orientierung 2% 50 1 50 1

3 UMWELT 6%

Flächeninanspruchnahme 2% 50 1 50 1

Lärmimmissionen 2% 50 1 75 1,5

Luftschadstoffimmissionen 2% 50 1 50 1

Ergebnis der Qualitativen Bewertung 25,75 26,5

Qualitative Bewertung
Anteil

40%
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3.2.5 Ergebnis der qualitativen Bewertung 
Der Gesamtnutzwert der Kreisverkehrslösung und der alternativen Erneuerung 
der Lichtsignalanlage sind 26,5 und 25,75 Punkten in etwa gleich bewertet. 
 
3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung (Kapitalwertmethode) 
Bei der Kapitalwertmethode werden alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im 
Zusammenhang mit einer Investition stehen, erfasst. Dazu gehören neben den 
investiven Auszahlungen bezüglich der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
auch die Auszahlungen, die sich aus den Folgekosten ergeben. Dem stehen lau-
fende Einzahlungen sowie die einmaligen Einzahlungen gegenüber. 
 
Für den Betrachtungszeitraum werden die Betriebskosten unter Berücksichtigung 
von inflationsbedingten Kostensteigerungen hochgerechnet. Die jährlichen Ein- 
und Auszahlungen werden mit einem Abzinsungsfaktor auf das Bezugsjahr 2016 
abgezinst. Von der Summe der Barwerte der Einzahlungen wird die Summe der 
Barwerte der Auszahlungen abgezogen. Eine Investition ist dann rentierlich, 
wenn der Kapitalwert gleich null oder positiv ist. Beim Vergleich von zwei Alter-
nativen ist diejenige vorteilhafter, die den höheren Kapitalwert erzielt. Können 
nur negative Kapitalwerte verglichen werden, ist die Alternative mit dem be-
tragsmäßig niedrigeren negativen Kapitalwert wirtschaftlicher. 
 
Der unterschiedlichen Nutzungsdauer von Kreisverkehr und Lichtsignalanlage 
wird dadurch Rechnung getragen, dass der Restbuchwert des Kreisverkehrs fiktiv 
wie ein Verkaufserlös betrachtet wird. Der Restbuchwert der jetzt vorhandenen, 
aber im Zuge des Baus des Kreisverkehres zu beseitigenden Straßenbausub-
stanz, wird demgegenüber als Ausgabe angesetzt, da der Restbuchwert der ab-
gehenden Bausubstanz eine Sonderabschreibung auslöst. 
 
Für die Lösung der Erneuerung der Lichtsignalanlage wird eine Erneuerung der 
Asphaltdeckschicht des jeweiligen Kreuzungsbereiches als notwendige Straßen-
unterhaltungsmaßnahme in der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. 
 
• Kreisverkehr Hammer Straße/Rustigestraße/ Salinenring 
Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung werden folgende Annahmen getroffen: 

 

Basiswerte Bau Kreisverkehr 
Erneuerung Licht-
signalanlage 

Kostenfeststellungszeitpunkt 15.01.2015 15.01.2015 

Nutzungsdauer 50 Jahre 20 Jahre 

Baubeginn 01.04.2016 01.08.2016 

Inbetriebnahme 01.10.2016 01.10.2016 

Ende Betrachtungszeitraum 30.09.2036 30.09.2036 

Betrachtungsdauer  20 Jahre 20 Jahre 

Kreditaufnahme in Höhe der Anschaffungs- 

und Herstellungskosten  

Tilgung über max. 

20 Jahre 

Tilgung über max. 

20 Jahre 

Fremdkapitalzinsen 2,00% 2,00% 

Abzinsungsfaktor für die Berechnung der 

Kapitalwerte  2,00% 2,00% 

Inflationsrate 1,60% 1,60% 

   Tabelle 3 
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Die Baukosten der Kreisverkehre basieren auf der Kostenschätzung des Ingenieur-
büros Menzel ergänzt um Grunderwerbskosten, Vermessungskosten sowie Kosten 
für ein Beweissicherungsverfahren. Die Kosten für die Erneuerung der Lichtsignal-
anlage basieren auf einer Kostenschätzung der Fa. Siemens, ergänzt um evtl. 
notwendige Ingenieurkosten für eine Überarbeitung der signaltechnischen Berech-
nung sowie Beschilderungs- und Markierungskosten. 
 

 Knotenpunkt Hammer Stra-
ße/Rustigestraße/ Salinenring Bau Kreisverkehr 

Erneuerung Licht-
signalanlage 

Anschaffungs- und Herstellungskosten                   281.000 €                   50.000 €  

Abschreibungszeitraum in Jahren 50 20 

Abschreibungsbetrag pro Jahr                  5.620 €                      2.500 €  

Restbuchwert Ende Betrachtungszeitraum             168.600 €                            -   €  

      

investive Auszahlungen      

Auszahlung Baukosten 2016                   281.000 €                   50.000 €  

Tilgungssatz 5,00% 5,00% 

Tilgung pro Jahr                     14.050 €                      2.500 €  

      

investive Einzahlung     

Einzahlung 2016 Kredit                   281.000 €                   50.000 €  

      

konsumtive Einzahlungen     

Restbuchwert 2036             168.600 €                            -   €  

      

konsumtive Auszahlungen     

Deckenerneuerung  2021                    84.000 € 

Restbuchwert vorh.  Bausubstanz 2016 29.707 €  

Zinsen über die gesamte Laufzeit                     59.010 €                   10.500 €  

Betriebskosten pro Jahr (2016)                  1.440  €                4.168  €  

   Tabelle 4 
 

Der quantitative Anteil der Nutzwertanalyse wird über den Kapitalwert abgebil-
det. Der günstigste Kapitalwert dient dabei als Maßstab. Die Variante mit dem 
günstigsten Kapitalwert erhält 100 Punkte, eine fiktive Variante mit dem doppel-
ten Kapitalwert (im Folgenden: fiktive teuerste Variante) null Punkte. Für die Be-
punktung sind folgende Schritte notwendig: 
 
a) Es wird die Differenz A zwischen der fiktiven teuersten und der jeweilig zu be-
wertenden Variante gebildet. 
b) Es wird die Differenz B zwischen der fiktiven teuersten und der günstigsten 
Variante gebildet. 
c) Die Punktwerte werden mit folgender Formel berechnet: 100 * (A / B ) 
d) Gewichtung der quantitativen Bewertung anhand des zuvor festgelegten pro-
zentualen Anteils. 
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Ergebnis der quantitativen Bewertung 
 

 Knotenpunkt Hammer Stra-
ße/Rustigestraße/ Salinenring Berechnung 

fiktive 
Variante Kreisverkehr 

Licht- 
signalanlage 

Kapitalwert     -     226.319 €  -          206.425 €  

doppelter Kapitalwert   -  412.850 €      

A) Differenz fiktive Variante - zu bewer-
tende Variante     -     186.531 €  -          206.425 €  

B) Differenz fiktive Variante - günstigste 
Variante     -     206.425 €  -          206.425 €  

Punkte 100*(A/B)   90,4 100,0 

davon 60% für die quantitative Bewer-
tung     54,2 60,0 

   Tabelle 5 
 

Die Erneuerung der Lichtsignalanlage führt über den Betrachtungszeitraum zu 
einem betragsmäßig geringeren negativen Kapitalwert als der Bau eines Kreis-
verkehres. Die Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hammer Stra-
ße/ Rustigestraße/ Salinenring ist daher wirtschaftlicher als der Bau eines Kreis-
verkehres. 

 
• Kreisverkehr Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße 

 

Basiswerte Bau Kreisverkehr 
Erneuerung Licht-
signalanlage 

Kostenfeststellungszeitpunkt 15.01.2015 15.01.2015 

Nutzungsdauer 50 Jahre 20 Jahre 

Baubeginn 01.04.2016 01.08.2016 

Inbetriebnahme 01.10.2016 01.10.2016 

Ende Betrachtungszeitraum 30.09.2036 30.09.2036 

Betrachtungsdauer  20 Jahre 20 Jahre 

Kreditaufnahme in Höhe der Anschaffungs- 

und Herstellungskosten  

Tilgung über max. 

20 Jahre 

Tilgung über max. 

20 Jahre 

Fremdkapitalzinsen 2,00% 2,00% 

Abzinsungsfaktor für die Berechnung der 

Kapitalwerte  2,00% 2,00% 

Inflationsrate 1,60% 1,60% 

   Tabelle 6 
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Knotenpunkt Hammer Stra-
ße/Siederstraße/ Bahnhofstraße Bau Kreisverkehr 

Erneuerung Licht-
signalanlage 

Anschaffungs- und Herstellungskosten                   339.000 €                   44.000 €  

Abschreibungszeitraum in Jahren 50 20 

Abschreibungsbetrag pro Jahr                       6.780 €                      2.200 €  

Restbuchwert Ende Betrachtungszeitraum                   203.400 €                            -   €  

      

investive Auszahlungen      

Auszahlung Baukosten 2016                   339.000 €                   44.000 €  

Tilgungssatz 5,00% 5,00% 

Tilgung pro Jahr                     16.950 €                      2.200 €  

      

investive Einzahlung     

Einzahlung 2016 Kredit                   339.000 €                   44.000 €  

Einzahlung 2016 Fördermittel                              -   €    

      

konsumtive Einzahlungen     

Restbuchwert 2036                   203.400 €                            -   €  

      

konsumtive Auszahlungen     

Deckenerneuerung 2021                    101.000 €  

Restbuchwert vorh. Bausubstanz 2016 

                               

99.625 €    

Zinsen über die gesamte Laufzeit                     71.190 €                      9.240 €  

Betriebskosten pro Jahr (2016)                       1.260 €                      4.882 €  

   Tabelle 7 
 
 

Ergebnis der quantitativen Bewertung 
 

 Knotenpunkt Hammer Stra-
ße/Siederstraße/ Bahnhofstraße Berechnung 

fiktive 
Variante Kreisverkehr 

Licht- 
signalanlage 

Kapitalwert     -     327.649 €  -          229.508 €  

doppelter Kapitalwert   -  459.015 €      

A) Differenz fiktive Variante - zu bewer-
tende Variante     -     131.366 €  -          229.508 €  

B) Differenz fiktive Variante - günstigste 
Variante     -     229.508 €  -          229.508 €  

Punkte 100*(A/B)   57,2 100,0 

davon 60% für die quantitative Bewer-
tung     34,3 60,0 

   Tabelle 8 
 
Die Erneuerung der Lichtsignalanlage führt über den Betrachtungszeitraum zu 
einem betragsmäßig geringeren negativen Kapitalwert als der Bau eines Kreis-
verkehrs. Die Erneuerung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hammer Stra-
ße/ Bahnhofstraße ist daher wirtschaftlicher als der Bau eines Kreisverkehrs. 
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4. Berechnung des Gesamtnutzwertes 
 
Bei der Berechnung des Gesamtnutzwertes werden die Ergebnisse der Nutz-
wertanalyse (qualitative Bewertung) und der Kapitalwertberechnung (quantitati-
ve Bewertung) zusammengeführt.  

 
 Kreisverkehr Lichtsignalanlage 
Knotenpunkt Hammer Stra-
ße/Rustigestraße/ Salinenring 

  

qualitative Bewertung    (Tabelle 2) 26,50 Punkte 25,75 Punkte 
quantitative Bewertung  (Tabelle 5) 54,20 Punkte 60,00 Punkte 
Gesamtbewertung 80,70 Punkte 85,75 Punkte 
   
Knotenpunkt Hammer Straße/ Sie-
derstraße/ Bahnhofstraße 

  

qualitative Bewertung    (Tabelle 2) 26,50 Punkte 25,75 Punkte 
quantitative Bewertung  (Tabelle 8) 34,30 Punkte 60,00 Punkte 
Gesamtbewertung 60,80 Punkte 85,75 Punkte 

Tabelle 9 
 

5. Fazit 
Durch ein Verkehrsgutachten des Ingenieurbüros PVT sowie den straßenbautech-
nischen Entwurf des Ingenieurbüros Menzel wurde nachgewiesen, dass neben 
den bestehenden lichtsignalisierten Kreuzungen an den Knotenpunkten Hammer 
Straße/Rustigestraße/ Salinenring und Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhof-
straße auch Minikreisverkehre realisierbar sind.  
 
Im Rahmen der Nutzwertanalyse wurde für beide Knotenpunktsformen die Eig-
nung für die Zielfelder Verkehr, Städtebau und Umwelt anhand von Wertungskri-
terien beurteilt. Hier konnte für die Minikreisverkehre eine geringfügig bessere 
Eignung ermittelt werden. 
 
Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung nach der Kapitalwertmethode ergaben sich 
für die Knotenpunkte Hammer Straße/ Rustigestraße/ Salinenring und Hammer 
Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße deutliche Vorteile für die Variante der Er-
neuerung der LSA. 
 
Aufgrund des höheren Gesamtnutzwertes ist die Erneuerung der Lichtsignalanla-
gen bei den Knotenpunkten Hammer Straße/Rustigestraße/ Salinenring und 
Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße die wirtschaftlichere Lösung. 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, die Lichtsignalanlagen der Knotenpunkte Hammer Stra-
ße/Rustigestraße/Salinenring und Hammer Straße/Siederstraße/Bahnhofstraße 
zu erneuern. 
 
 
Anlage 1: Erläuterungsbericht Ing.-Büro Menzel 
Anlage 2: Kapitalwertberechnung Kreisverkehr Hammer Straße/ Salinenring 
Anlage 3: Kapitalwertberechnung LSA Hammer Straße/Rustigestraße/ Salinenring 
Anlage 4: Kapitalwertberechnung Kreisverkehr Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße 
Anlage 5: Kapitalwertberechnung LSA Hammer Straße/ Siederstraße/ Bahnhofstraße 
 



 18

Anlage 1 

 
 



 19

 
 



 20

 



 21

 
 



 22

 
 
 
 
 



 23

 



 24

 



 25 

Anlage 2

Kapitalwertberechnung Kreisverkehr Hammer Straße/Rustigestraße/Salinenring

Kalkulationszinssatz 2,00%

investive 

Einzahlung

konsumtive 

Einzahlung

investive 

Auszahlung

konsumtive 

Auszahlung

Barwert 

Einzahlung

Barwert 

Auszahlung

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4+5)*2 (6+7)*2

01.10.2016 1,0000 Krediteinzahlung 281.000 €   281.000 €        -  €                

Baukosten 281.000 €   -  €                281.000 €        

Restbuchwert 29.707 €     -  €                29.707 €          

Tilgung 3.513 €       -  €                3.513 €            

Zinsen 1.405 €       -  €                1.405 €            

Betriebskosten 360 €           -  €                360 €                

2017 0,9804 Tilgung 14.050 €     -  €                13.775 €          

Zinsen 5.550 €       -  €                5.441 €            

Betriebskosten 1.463 €       -  €                1.434 €            

2018 0,9612 Tilgung 14.050 €     -  €                13.504 €          

Zinsen 5.269 €       -  €                5.064 €            

Betriebskosten 1.486 €       -  €                1.429 €            

2019 0,9423 Tilgung 14.050 €     -  €                13.240 €          

Zinsen 4.988 €       -  €                4.700 €            

Betriebskosten 1.510 €       -  €                1.423 €            

2020 0,9238 Tilgung 14.050 €     -  €                12.980 €          

Zinsen 4.707 €       -  €                4.348 €            

Betriebskosten 1.534 €       -  €                1.418 €            

2021 0,9057 Tilgung 14.050 €     -  €                12.726 €          

Zinsen 4.426 €       -  €                4.009 €            

Betriebskosten 1.559 €       -  €                1.412 €            

2022 0,8880 Tilgung 14.050 €     -  €                12.476 €          

Zinsen 4.145 €       -  €                3.680 €            

Betriebskosten 1.584 €       -  €                1.406 €            

2023 0,8706 Tilgung 14.050 €     -  €                12.231 €          

Zinsen 3.864 €       -  €                3.364 €            

Betriebskosten 1.609 €       -  €                1.401 €            

2024 0,8535 Tilgung 14.050 €     -  €                11.992 €          

Zinsen 3.583 €       -  €                3.058 €            

Betriebskosten 1.635 €       -  €                1.395 €            

2025 0,8368 Tilgung 14.050 €     -  €                11.756 €          

Zinsen 3.302 €       -  €                2.763 €            

Betriebskosten 1.661 €       -  €                1.390 €            

2026 0,8203 Tilgung 14.050 €     -  €                11.526 €          

Zinsen 3.021 €       -  €                2.478 €            

Betriebskosten 1.688 €       -  €                1.385 €            

2027 0,8043 Tilgung 14.050 €     -  €                11.300 €          

Zinsen 2.740 €       -  €                2.203 €            

Betriebskosten 1.715 €       -  €                1.379 €            

2028 0,7885 Tilgung 14.050 €     -  €                11.078 €          

Zinsen 2.459 €       -  €                1.939 €            

Betriebskosten 1.742 €       -  €                1.374 €            

2029 0,7730 Tilgung 14.050 €     -  €                10.861 €          

Zinsen 2.178 €       -  €                1.683 €            

Betriebskosten 1.770 €       -  €                1.368 €            

2030 0,7579 Tilgung 14.050 €     -  €                10.648 €          

Zinsen 1.897 €       -  €                1.437 €            

Folgekosten 1.798 €       -  €                1.363 €            

2031 0,7430 Tilgung 14.050 €     -  €                10.439 €          

Zinsen 1.616 €       -  €                1.201 €            

Betriebskosten 1.827 €       -  €                1.358 €            

2032 0,7284 Tilgung 14.050 €     -  €                10.235 €          

Zinsen 1.335 €       -  €                972 €                

Betriebskosten 1.856 €       -  €                1.352 €            

2033 0,7142 Tilgung 14.050 €     -  €                10.034 €          

Zinsen 1.054 €       -  €                753 €                

Folgekosten 1.886 €       -  €                1.347 €            

2034 0,7002 Tilgung 14.050 €     -  €                9.837 €            

Zinsen 773 €           -  €                541 €                

Betriebskosten 1.916 €       -  €                1.342 €            

2035 0,6864 Tilgung 14.050 €     -  €                9.644 €            

Zinsen 492 €           -  €                338 €                

Betriebskosten 1.947 €       -  €                1.336 €            

30.09.2036 0,6730 Tilgung 10.538 €     -  €                7.091 €            

Zinsen 211 €           -  €                142 €                

Betriebskosten 1.484 €       -  €                998 €                

Restbuchwert 168.600 €   113.463 €        -  €                

Summe 281.000 €   168.600 €   562.000 €   122.748 €   394.463 €        620.782 €        

Kapitalwert (∑Barwert Einzahlung-∑Barwert Auszahlung) 226.319 €-        

Jahr

Abzin-

sungs-

faktor
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Anlage 3

Kapitalwertberechnung Lichtsignalanlage Hammer Straße/Rustigestraße/Salinenring

Kalkulationszinssatz: 2,00%

investive 

Einzahlung

konsumtive 

Einzahlung

investive 

Auszahlung

konsumtive 

Auszahlung

Barwert 

Einzahlung

Barwert 

Auszahlung

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4+5)*2 (6+7)*2

01.10.2016 1,0000 Krediteinzahlung 50.000 €     50.000 €     -  €           

Baukosten 50.000 €     0 50.000 €     

Tilgung 625 €           0 625 €           

Zinsen 250 €           0 250 €           

Betriebskosten 1.042 €       0 1.042 €       

2017 0,9804 Tilgung 2.500 €       0 2.451 €       

Zinsen 988 €           0 968 €           

Betriebskosten 4.235 €       0 4.152 €       

2018 0,9612 Tilgung 2.500 €       0 2.403 €       

Zinsen 938 €           0 901 €           

Betriebskosten 4.303 €       0 4.136 €       

2019 0,9423 Tilgung 2.500 €       0 2.356 €       

Zinsen 888 €           0 836 €           

Betriebskosten 4.371 €       0 4.119 €       

2020 0,9238 Tilgung 2.500 €       0 2.310 €       

Zinsen 838 €           0 774 €           

Betriebskosten 4.441 €       0 4.103 €       

2021 0,9057 Tilgung 2.500 €       0 2.264 €       

Deckenerneuerung 84.000 €     0 76.081 €     

Zinsen 788 €           0 713 €           

Betriebskosten 4.512 €       0 4.087 €       

2022 0,8880 Tilgung 2.500 €       0 2.220 €       

Zinsen 738 €           0 655 €           

Betriebskosten 4.585 €       0 4.071 €       

2023 0,8706 Tilgung 2.500 €       0 2.176 €       

Zinsen 688 €           0 599 €           

Betriebskosten 4.658 €       0 4.055 €       

2024 0,8535 Tilgung 2.500 €       0 2.134 €       

Zinsen 638 €           0 544 €           

Betriebskosten 4.733 €       0 4.039 €       

2025 0,8368 Tilgung 2.500 €       0 2.092 €       

Zinsen 588 €           0 492 €           

Betriebskosten 4.808 €       0 4.023 €       

2026 0,8203 Tilgung 2.500 €       0 2.051 €       

Zinsen 538 €           0 441 €           

Betriebskosten 4.885 €       0 4.008 €       

2027 0,8043 Tilgung 2.500 €       0 2.011 €       

Zinsen 488 €           0 392 €           

Betriebskosten 4.963 €       0 3.992 €       

2028 0,7885 Tilgung 2.500 €       0 1.971 €       

Zinsen 438 €           0 345 €           

Folgekosten 5.043 €       0 3.976 €       

2029 0,7730 Tilgung 2.500 €       0 1.933 €       

Zinsen 388 €           0 300 €           

Betriebskosten 5.123 €       0 3.961 €       

2030 0,7579 Tilgung 2.500 €       0 1.895 €       

Zinsen 338 €           0 256 €           

Betriebskosten 5.205 €       0 3.945 €       

2031 0,7430 Tilgung 2.500 €       0 1.858 €       

Zinsen 288 €           0 214 €           

Betriebskosten 5.289 €       0 3.930 €       

2032 0,7284 Tilgung 2.500 €       0 1.821 €       

Zinsen 238 €           0 173 €           

Betriebskosten 5.373 €       0 3.914 €       

2033 0,7142 Tilgung 2.500 €       0 1.785 €       

Zinsen 188 €           0 134 €           

Betriebskosten 5.459 €       0 3.899 €       

2034 0,7002 Tilgung 2.500 €       0 1.750 €       

Zinsen 138 €           0 96 €             

Betriebskosten 5.547 €       0 3.884 €       

2035 0,6864 Tilgung 2.500 €       0 1.716 €       

Zinsen 88 €             0 60 €             

Betriebskosten 5.635 €       0 3.868 €       

30.09.2036 0,6730 Tilgung 1.875 €       0 1.262 €       

Zinsen 38 €             0 25 €             

Betriebskosten 4.294 €       0 2.890 €       

Summe 50.000 €     -  €           100.000 €   193.007 €   50.000 €     256.425 €   

Kapitalwert (∑Barwert Einzahlung-∑Barwert Auszahlung) 206.425 €-   

Jahr

Abzin-

sungs-

faktor
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Anlage 4

Kapitalwertberechnung Kreisverkehr Hammer Straße/Siederstraße/Bahnhofstraße

Kalkulationszinssatz 2,00%

investive 

Einzahlung

konsumtive 

Einzahlung

investive 

Auszahlung

konsumtive 

Auszahlung

Barwert 

Einzahlung

Barwert 

Auszahlung

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4+5)*2 (6+7)*2

01.10.2016 1,0000 Krediteinzahlung 339.000 €   339.000,00 €  -  €                

Baukosten 339.000 €   -  €                339.000 €        

Restbuchwert 99.625 €     -  €                99.625 €          

Tilgung 4.238 €       -  €                4.238 €            

Zinsen 1.695 €       -  €                1.695 €            

Betriebskosten 315 €           -  €                315 €                

2017 0,9804 Tilgung 16.950 €     -  €                16.618 €          

Zinsen 6.695 €       -  €                6.564 €            

Betriebskosten 1.280 €       -  €                1.255 €            

2018 0,9612 Tilgung 16.950 €     -  €                16.292 €          

Zinsen 6.356 €       -  €                6.109 €            

Betriebskosten 1.301 €       -  €                1.250 €            

2019 0,9423 Tilgung 16.950 €     -  €                15.972 €          

Zinsen 6.017 €       -  €                5.670 €            

Betriebskosten 1.321 €       -  €                1.245 €            

2020 0,9238 Tilgung 16.950 €     -  €                15.659 €          

Zinsen 5.678 €       -  €                5.246 €            

Betriebskosten 1.343 €       -  €                1.240 €            

2021 0,9057 Tilgung 16.950 €     -  €                15.352 €          

Zinsen 5.339 €       -  €                4.836 €            

Betriebskosten 1.364 €       -  €                1.235 €            

2022 0,8880 Tilgung 16.950 €     -  €                15.051 €          

Zinsen 5.000 €       -  €                4.440 €            

Betriebskosten 1.386 €       -  €                1.231 €            

2023 0,8706 Tilgung 16.950 €     -  €                14.756 €          

Zinsen 4.661 €       -  €                4.058 €            

Betriebskosten 1.408 €       -  €                1.226 €            

2024 0,8535 Tilgung 16.950 €     -  €                14.467 €          

Zinsen 4.322 €       -  €                3.689 €            

Betriebskosten 1.431 €       -  €                1.221 €            

2025 0,8368 Tilgung 16.950 €     -  €                14.183 €          

Zinsen 3.983 €       -  €                3.333 €            

Betriebskosten 1.453 €       -  €                1.216 €            

2026 0,8203 Tilgung 16.950 €     -  €                13.905 €          

Zinsen 3.644 €       -  €                2.990 €            

Betriebskosten 1.477 €       -  €                1.211 €            

2027 0,8043 Tilgung 16.950 €     -  €                13.632 €          

Zinsen 3.305 €       -  €                2.658 €            

Betriebskosten 1.500 €       -  €                1.207 €            

2028 0,7885 Tilgung 16.950 €     -  €                13.365 €          

Zinsen 2.966 €       -  €                2.339 €            

Betriebskosten 1.524 €       -  €                1.202 €            

2029 0,7730 Tilgung 16.950 €     -  €                13.103 €          

Zinsen 2.627 €       -  €                2.031 €            

Betriebskosten 1.549 €       -  €                1.197 €            

2030 0,7579 Tilgung 16.950 €     -  €                12.846 €          

Zinsen 2.288 €       -  €                1.734 €            

Folgekosten 1.574 €       -  €                1.193 €            

2031 0,7430 Tilgung 16.950 €     -  €                12.594 €          

Zinsen 1.949 €       -  €                1.448 €            

Betriebskosten 1.599 €       -  €                1.188 €            

2032 0,7284 Tilgung 16.950 €     -  €                12.347 €          

Zinsen 1.610 €       -  €                1.173 €            

Betriebskosten 1.624 €       -  €                1.183 €            

2033 0,7142 Tilgung 16.950 €     -  €                12.105 €          

Zinsen 1.271 €       -  €                908 €                

Folgekosten 1.650 €       -  €                1.179 €            

2034 0,7002 Tilgung 16.950 €     -  €                11.868 €          

Zinsen 932 €           -  €                653 €                

Betriebskosten 1.677 €       -  €                1.174 €            

2035 0,6864 Tilgung 16.950 €     -  €                11.635 €          

Zinsen 593 €           -  €                407 €                

Betriebskosten 1.704 €       -  €                1.169 €            

30.09.2036 0,6730 Tilgung 12.713 €     -  €                8.555 €            

Zinsen 254 €           -  €                171 €                

Betriebskosten 1.298 €       -  €                874 €                

Restbuchwert 203.400 €   136.882,37 €  -  €                

Summe 339.000 €   203.400 €   678.000 €   200.592 €   475.882 €        803.531 €        

Kapitalwert (∑Barwert Einzahlung-∑Barwert Auszahlung) 327.649 €-        

Jahr

Abzin-

sungs-

faktor
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Anlage 5

Kapitalwertberechnung Lichtsignalanlage Hammer Straße/Siederstraße/Bahnhofstraße

Kalkulationszinssatz: 2,00%

investive 

Einzahlung

konsumtive 

Einzahlung

investive 

Auszahlung

konsumtive 

Auszahlung

Barwert 

Einzahlung

Barwert 

Auszahlung

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(4+5)*2 (6+7)*2

01.10.2016 1,0000 Krediteinzahlung 44.000 €     44.000 €     -  €           

Baukosten 44.000 €     0 44.000 €     

Tilgung 550 €           0 550 €           

Zinsen 220 €           0 220 €           

Betriebskosten 1.220 €       0 1.220 €       

2017 0,9804 Tilgung 2.200 €       0 2.157 €       

Zinsen 869 €           0 852 €           

Betriebskosten 4.960 €       0 4.863 €       

2018 0,9612 Tilgung 2.200 €       0 2.115 €       

Zinsen 825 €           0 793 €           

Betriebskosten 5.039 €       0 4.844 €       

2019 0,9423 Tilgung 2.200 €       0 2.073 €       

Zinsen 781 €           0 736 €           

Betriebskosten 5.120 €       0 4.825 €       

2020 0,9238 Tilgung 2.200 €       0 2.032 €       

Zinsen 737 €           0 681 €           

Betriebskosten 5.202 €       0 4.806 €       

2021 0,9057 Tilgung 2.200 €       0 1.993 €       

Deckenerneuerung 101.000 €   0 91.479 €     

Zinsen 693 €           0 628 €           

Betriebskosten 5.285 €       0 4.787 €       

2022 0,8880 Tilgung 2.200 €       0 1.954 €       

Zinsen 649 €           0 576 €           

Betriebskosten 5.370 €       0 4.768 €       

2023 0,8706 Tilgung 2.200 €       0 1.915 €       

Zinsen 605 €           0 527 €           

Betriebskosten 5.456 €       0 4.750 €       

2024 0,8535 Tilgung 2.200 €       0 1.878 €       

Zinsen 561 €           0 479 €           

Betriebskosten 5.543 €       0 4.731 €       

2025 0,8368 Tilgung 2.200 €       0 1.841 €       

Zinsen 517 €           0 433 €           

Betriebskosten 5.632 €       0 4.712 €       

2026 0,8203 Tilgung 2.200 €       0 1.805 €       

Zinsen 473 €           0 388 €           

Betriebskosten 5.722 €       0 4.694 €       

2027 0,8043 Tilgung 2.200 €       0 1.769 €       

Zinsen 429 €           0 345 €           

Betriebskosten 5.813 €       0 4.675 €       

2028 0,7885 Tilgung 2.200 €       0 1.735 €       

Zinsen 385 €           0 304 €           

Folgekosten 5.906 €       0 4.657 €       

2029 0,7730 Tilgung 2.200 €       0 1.701 €       

Zinsen 341 €           0 264 €           

Betriebskosten 6.001 €       0 4.639 €       

2030 0,7579 Tilgung 2.200 €       0 1.667 €       

Zinsen 297 €           0 225 €           

Betriebskosten 6.097 €       0 4.621 €       

2031 0,7430 Tilgung 2.200 €       0 1.635 €       

Zinsen 253 €           0 188 €           

Betriebskosten 6.194 €       0 4.603 €       

2032 0,7284 Tilgung 2.200 €       0 1.603 €       

Zinsen 209 €           0 152 €           

Betriebskosten 6.294 €       0 4.584 €       

2033 0,7142 Tilgung 2.200 €       0 1.571 €       

Zinsen 165 €           0 118 €           

Betriebskosten 6.394 €       0 4.566 €       

2034 0,7002 Tilgung 2.200 €       0 1.540 €       

Zinsen 121 €           0 85 €             

Betriebskosten 6.497 €       0 4.549 €       

2035 0,6864 Tilgung 2.200 €       0 1.510 €       

Zinsen 77 €             0 53 €             

Betriebskosten 6.600 €       0 4.531 €       

30.09.2036 0,6730 Tilgung 1.650 €       0 1.110 €       

Zinsen 33 €             0 22 €             

Betriebskosten 5.030 €       0 3.385 €       

Summe 44.000 €     -  €           88.000 €     225.615 €   44.000 €     273.508 €   

Kapitalwert (∑Barwert Einzahlung-∑Barwert Auszahlung) 229.508 €-   

Jahr

Abzin-

sungs-

faktor
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Titel: Instandsetzung von Wirtschaftswegen 2015

Sachdarstellung:
In der Sitzung der Straßenbaukommisssion am 21 .07.2O1I wurde folgendes In-
standsetzungsprogramm für die Jahre 20IL - 2015 festgelegt:



Erledigt sind bisher die Maßnahmen aus 2011, welche im Mai 20L2 durchgeführt
wurden. Die für 2Ot4 geplante Instandsetzung des Hilbecker Heideweges und
des Holtumer Wegs wurde zurückgestellt, da zwischenzeitlich mit der Heidewind
GmbH&CoKG ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wurde.

Weiterhin erhielten im Jahr 20L4 die Wiftschaftswege ,,Am Schießstand" und ein
Teilbereich des Lindfeldweges eine neue Decke. (s. Beschluss des PlanutrgS-,
Bau- und Umweltausschusses vom 26.11.2013).

Der Verbindungsweg von der K 30 (Waltringer Weg) bis zum Oevinghauser Pfad
befindet sich in einem schlechten Zustand (1). Außerdem weisen die Anlieger
und der Bezirkslandwirt auf den schadhaften Abschnitt westlich des Oevinghau-
ser Pfades (2) hin und regen aufgrund der Unübersichtlichkeit das Anlegen einer
Ausweichbucht im Kurvenbereich (3) an. Es ist beabsichtigt, alle drei Maßnahmen
durchzuführen.

Wirtschaftsweg K 30 - Oevinghauser Pfad
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Der Gesamtaufwand für diese Maßnahmen beläuft sich auf geschätzt 75.000,00
€. Im Haushaltsjahr 2015 stehen jedoch nur 39.000,00 € zur Verfügung.

Der mit der Andienung des Rundbehälters auf dem Grundstück Waltinger Weg 90
(siehe auch Detailplan Ost) verbundene Schwerlastverkehr ist ein Grund für den
schlechten Zustand der Wirtschaftswege. Daher sollte sich der Betreiber des
Rundbehälters an den Instandsetzungskosten beteiligen. Vorstellbar ist auch,
dass der Betreiber die Maßnahmen selbst durchführt und sich die Stadt Werl kos-
tenmäßig beteiligt. Unter der Voraussetzung, dass zwischen dem o. g. Betreiber
und der Stadt Werl eine einvernehmliche Regelung über eine Kostenbeteiligung
zustande kommt, bei der die Stadt Werl maximal 39.000,00 € einbringt, werden
die Maßnahmen durchgeführt.

a.

b.

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen:

Anlage 1 Detailplan West

Anlage 2 Detailplan Ost

Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen zur Kostenbeteiligung und
Durchführung der o. g. Instandsetzungsmaßnahmen mit dem Betreiber des
Rundbehälters auf dem Grundstück Waltringer Weg 90 aufzunehmen.

Vorbehaltlich eines positiven Verhandlungsergebnisses mit dem Betreiber des
Rundbehälters auf dem Grundstück Waltringer Weg 90 zur Deckung der Ge-
samtkosten unter Beteiligung der Stadt Werl in Höhe von maximal 39.000,00 €
wird der Wirtschaftsweg entsprechend den Detailplänen West und Ost zwischen
Waltringer Weg und Wickeder Straße wie folgt instand gesetzt:

Oberflächenherstellung zwischen Waltringer Weg und Oevinghauser Pfad
Oberflächenherstellung eines Teilabschnittes westl. des Oevinghauser Pfades
Anlegung einer Ausweichbucht im Kurvenbereich östl. der Wickeder Straße.
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Anlage I Detailplan West
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Anlage 2 Detailplan Ost
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Titel:  Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der SPD vom  

21.04.2015 auf Änderung der Fahrtroute des 
Busverkehrs in der Paul-Gerhardt-Straße, Taubenpöthen 
und der Alteraugenstraße 

 
Sachdarstellung: 
 
Die Bushaltestelle „Paul-Gerhardt-Schule“ wird von den Linien 522 Sönnern-Welver, 
546 Büderich-Holtum-Budberg und der Linie 624 Schulzentrum angefahren. Ausge-
hend von der Hedwig-Dransfeld-Straße wird die Paul-Gerhardt-Straße von den ge-
nannten Buslinien durchgehend in eine Richtung befahren. Die weitere Linienführung 
der Busse erfolgt über die Straßen Taubenpöthen und die Alteraugenstraße.  
 
Beim Rechtsabbiegen von der Paul-Gerhardt-Straße in die Straße Taubenpöthen 
werden Gehwegbereiche vom Vorderaufbau der Busse in Anspruch genommen (sie-
he Abb.1). Aufgrund der engen Kurve kann es auch zum Überfahren der Gehwege 
kommen (siehe Abb.2). Durch das Überfahren der Gehwege sind leichte Beschädi-
gungen entstanden, eine konkrete Gefährdung der Fußgänger durch den Gehweg-
zustand liegt jedoch nicht vor. Die Kreuzung ist von allen Verkehrsteilnehmern gut 
einsehbar.  
 
Das Linksabbiegen in die Alteraugenstraße wird als unproblematisch gesehen, da 
mehr Verkehrsraum zur Verfügung steht. Gehwegbereiche werden nicht überfahren. 
 
Eine Änderung der Linienführung hätte zur Folge, dass Schüler der angrenzenden 
Paul-Gerhardt-Schule nicht mehr unmittelbar vor dem Schulgebäude in den Bus ein- 
bzw. aussteigen können. Der nächst gelegene Haltepunkt wäre die Haltestelle „Rat-
haus“. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die Fahrtroute nicht geändert werden sollte. 



 
Abb. 1 Abbiegeverkehr in die Straße Taubenpöthen 
 

 
Abb. 2 Abbiegeverkehr in die Straße Taubenpöthen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derzeitige Nutzung folgender Straßen durch Schulbusse (Gelenkbusse): 

 Paul-Gerhardt-Straße, Taubenpöthen, Alteraugenstraße 

 

hier: Antrag auf Änderung der Fahrtroute und Ergebnisvorstellung im nächsten Planungs- Bau- und Umwelt-

ausschuss 

Bezug: Besichtigung mit Bürgerinnen und Bürger vor Ort 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grossmann, 

vor einigen Tagen haben mich Werler Bürgerinnen und Bürger auf die dauerhafte Nutzung der o. a. Straßen durch 

Schulbusse –Gelenkbusse- aufmerksam gemacht. Die Gelenkbusse sind 18,75 m lang und das Taragewicht beträgt 

ca. 18 t. 

 

Die o. a. Straßen sind sehr eng gebaut und die Straßenführung enthält einige 90-Grad -Kurven. Diese enge Stra-

ßenführung wird von den Fahrern der Gelenkbusse aus der Einmündung Hedwig-Dransfeld-Str., Paul-Gerhardt-

Str.-Taubenpöthen-Alteraugenstraße zur Einmündung auf die Schützenstraße befahren. 

In den 90-Grad-Kurven werden aufgrund der Länge der Busse mit der letzten Achse die Gehwege touchiert. Ent-

sprechend demoliert sind die Bürgersteige in diesen Bereichen und entsprechen in keiner Weise mehr den Vorga-

ben der Verkehrssicherheit. Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer oder Menschen, die sich mit Rollatoren fort-

bewegen, sind besonders stark gefährdet. 

Den desolaten Zustand der betroffenen Straßen bzw. der Bürgersteige zeigen anhängende Bilder. 

Darum beantragen wir, dass sich die Verwaltung mit dem Problem auseinandersetzt und eine akzeptable Lösung 

im nächsten Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vorstellt. 

 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Hans Jürgen Stache 
SPD-Ratsfraktion  
 
Anlage: 3 Fotos 

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

 Fraktion im Rat der Stadt  Werl 
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Meinhard Esser 
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Tel.: 02922 – 52 43 
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Werl, den 21.04.2015 

SPD-FRAKTION WERL | Melsterstr. 4 | 59457 Werl 

 

Herrn 

Bürgermeister Michael Grossmann 

Rathaus 

59457 Werl 
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